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minister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
betreffend den Preis von Würfelzucker in 
Kartons (284jJ-BR/70) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzender Dr. Fruhstorfer: Hoher Bundes
rat! Ich eröffne die 296. Sitzung des Bundes
rates. 

Das amtliche Protokoll der 295. Sitzung 
des Bundesrates vom 19. November 1970 
ist aufgelegen, unbeanstandet geblieben und 
gilt daher als genehmigt. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister für Äußeres Dr. Kirch
schläger und den Herrn Finanzminister Doktor 
Androsch. (Beifall bei der SPO.) 

Eingelangt ist ein Schreiben des Prä
sidenten des Landtages von Niederösterreich 
betreffend die Mandatsniederlegung des Bun
desrates Kar! Pospischil. 

Ich bitte die Frau. Schriftführer um die Ver
lesung dieses Schreibens. 

Schrift,führerin Maria Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 
Herrn Dr. Franz Fruhstorfer, Franken·· 
burger Straße 28, 4910 Ried. 
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Sduiftfilhrer 

Das Mitglied des Bundesrates, Herr Karl 
Pospischil, hat sein Mandat mit Erklä.rung 
vom 5. 11. 1970 zurückgelegt. Eben$o hat 
sein Ersatzmann, Herr Hans Schickelgruber, 
auf sein Mandat als Mitglied des Bundes
rates mit Erklärung vom 5. 11. 1970 ver
zichtet. Beide Erklärungen sind am 12. No
vember 1970 in der Kanzlei des Landtages 
von Niederösterreich eingelangt. 

Der Landtag von Niederösterreich hat da
her auf Vorschlag der Sozialistischen Partei 
Österreichs, Landessekretariat N iederösterreic h, 
in seiner Sitzung am 19. November 1970 
Herrn Fritz Marsch, Bundesparteisekretär der 
SPÖ, Löwelstraße 18, 1014 Wien, zum Mit
glied des Bundesrates und Herrn Hans 
Schickelgruber, Bezirksschulinspektor, Krem
ser Landstraße 5, 3100 St. Pölten, zu seinem 
Ersatzmann gewä.hlt. 

Die Kanzlei des Bundesrates wurde zu 
Handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Parlamentsrat Dr. Reinhold Ruckser, 
verständigt. Ebenso wurde das Bundeska.nzler
amt, Abteilung 20 - Verfassungsdienst, von 
der Wahl in Kenntnis gesetzt." 

Vorsitzender: Der neue Vertreter des Bundes
landes Niederösterreich ist im Hause er
schienen. Ich werde sogleich seine Ange
lobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
die Frau Schriftführer wird das neue Mit
glied des Bundesrates die Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung der Gelöbnisformel. 

1970: Bundesgesetz, mit dem überschrei
tungen der Ansä.tze des Bundesfinanzgesetzes 
1970 genehmigt werden (2. Budgetüberschrei
tungsgesetz 1970), übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

1. Dezember 1970 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. Draxler" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates, 
zu Handen des Herrn Kanzleidirektors des 
Bundesrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 1. De
zember 1970, Zl. 161 d. R-NR/1970, den 
beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 1. De
zember 1970: Bundesgesetz betreffend ent
geltliche und unentgeltliche Veräußerungen 
und Belastung von unbeweglichem Bundes
vermögen, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

1. Dezember 1970 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. DraxIer" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Schriftführerin Maria H agleitner verliest Ich ersuche nunmehr die Frau Schrift-

die Gelöbnisjormel. - Bundesrat Fritz Marsch führer um Bekanntgabe der eingelangten 
leistet die .A.ngelobung mit den Worten "lch Beschlüsse des Nationalrates. 
gelobe". 

Vorsitzender: Ich begrüße den neu gewählten Schriftführerin Maria Hagleitner: 

Vertreter Niederösterreichs sehr herzlich in 1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
unserer Mitte. (Beifall.) 27. November 1970, betreffend ein BUlldes-

Eingelangt sind zwei Schreiben des Bundes- gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete 
kanzleramtes, betreffend Gesetzesbeschlüsse des Abgabenrechtes; 
des Nationalrates im Sinne des Artikels 42 2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz. 27. November 1970, betreffend ein Bundes-

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver- geRetz, mit dem das Bundesgesetz vom 9. Juli 
lesung dieser Schreiben. 1968, BGBL Nr. 304, über die Einführung 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates, zu 
Handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 30. No
vember 1970, Zl. 167 d. R-NRfI970, den bei
liegenden Gesetzesbeschluß vom 30. November 

einer Sonderabgabe für die im § 3 Aba. 1 Z. 9 
bis 11 des Einkommensteuergesetzes 1967 ge
nannten Personen abgeändert wird; 

3. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 
neuerlich abgeändert wird; 

4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
30. November 1970, betreffend ein Bundes-
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Schriftführer 

gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche-
1967 abgeäudertwird (Einkommensteuergesetz- rung8gesetz abgeändert wird (4. Novelle zum 
Novelle 1970); B-KVG.); 

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Beschluß des Nationalrates vom 1. De-
30. November 1970, betreffend ein Bundes- zember 1970, betreffend ein Zusatzprotokoll 
gesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959 zum österreichisch-italienischen Abkommen 
neuerlich geändert wird; über geographische Herkunftsbezeichnungen 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom und Benennungen bestimmter Erzeugnisse 
30. November 1970, betreffend ein BUIldes- vom 1. Februar 1952 samt Anhänge; 

gesetz, mit dem das Bundesmineralölsteuer- 17. Beschluß des Nationalrates vom 1. De-
gesetz geändert wird; zember 1970, betreffend ein Handelsabkommen 

7. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom zwische"!l der Republik Österreich und der 
1. Dezember 1970 über ein Bunde8gesetz, be- Republik Ecuador samt Annexen; 

treffend die Bedeckung des Abganges des 18. Beschluß des Nationalrates vom 1. De
Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 1971; zember 1970, betreffend ein Übereinkommen 

8. Gesetzesbeschlllß des Nationalrates vom über die Annahme einheitlicher Bedingungen 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes- für die Genehmigung der Ausrüstungf'gegen
gesetz über die Leistung eines zusätzlichen stände und Teile von Kraftfahrzeugen und 
Beitrages zur Internationalen Entwicklungs- über die gegenseitige Anerkennung der Ge-
organisation (IDA); nehmigung; 

9. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. Beschluß des Nationalrates vom 26. No-
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes- vember 1970, betreffend ein Abkommen zwi
gesetz, womit das Anmeldegesetz, BGBl. sehen der Internationalen Atomenergieorgani
Nr. 12/1962, und das Umsiedler- und Ver- sation, der Republik Österreich u.nd den Ver
triebenen-Entschädigungsgesetz UVEG., einigten Staaten von Amerika über die An
BGBI. Nr. 177/1962, neuerlich abgeändert wendung von Kontrollbestimmungen samt 
werden (Anmeldegesetz- und UVEG.-Novelle Anlagen. 
1970) ; 

10. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz über die Wahl des Nationalrates (Na
tionalrats-Wahlordnung 1971) samt Anlagen; 

11. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird (25. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) ; 

12. Gesetzesbeschluß des Nationalratef$ vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gewerbliche Selbstän
digen-Pensionsversicherung!?gesetz abgeändert 
wird (19. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz ) ; 

13. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Pensionsversiche
rung"gesetz abgeändert wird (1. Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz) ; 

14. Geseizesbeschlu.ß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(3. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un
fallversicherungsgesetz ) ; 

15. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Btmdes-

Vorsitzender: Ich habe diese Vorlagen den 
in Betracht kommenden Ausschüssen zuge
wiesen. Die Ausschüsse haben diese Beschlüsse 
des Nationalrates einer Vorberatung unter
zogen. Die diesbezüglichen schl'iftlichen Be
richte liegen bereits vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung um die 
soeben verlesenen 19 Beschlüsse des National
rates zu ergänzen und anschließend Ausschuß
ergänzungswahlen durchzuführen. 

Ein entsprechendes Aviso mit der sich 
solcherart ergebenden Reihung der Tages
ordnung ist allen Mitgliedern des Hohen Hauses 
zugegangen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
diesem Vorschlag auf Ergänzung der Tages
ordnung ihre Zustimmung geben, um ein 
Händezeichen. - Dieser Vorschlag ist somit 
einstimmig angenommen. 

Es ist mir ferner der Vorschlag zugekommen, 
die Debatte über die Punkte 2 bis 4 sowie 
12 bis 16 der soeben beschlossenen Tages
ordnung jeweils unter einem abzuführen. 

Die Punkte 2 bis 4 sind Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates betreffend 

ein Bundesgesetz über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Abgabenrechtes, 
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Vorsitzender 
eine Novelle zum Bundesgesetz über die 

Einführung einer Sonder abgabe für die im § 3 
Abs. 1 Z. 9 bis 11 des Einkommensteuergesetzes 
1967 genannten Personen und 

eine Novelle zum Katastrophenfondsgesetz. 

Die Punkte 12 bis 16 sind Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates betreffend 

eine 25. Novelle zum Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, 

eine 19. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen -Pensionsversicherung8gesetz, 

eine 1. Novelle zum Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz, 

eine 3. Novelle zu,m Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungs gesetz und 

eine 4. Novelle zum Bauern-Krankenver
sicherungs gesetz . 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstat.ter ihre Be
richte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte jeweils unter 
einem abgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in 
solchen Fällen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Das ist nicht der Fall. Der Vor
schlag ist somit angenommen. 

Eingelangt ist weiters ein Bericht der 
Bundesregierung zur Entschließung des Bun
desrates vom 15. Juli 1970, betreffend Er-

Das vorliegende Abkommen sieht die Schaf
fung eines internationalen Zentrums zur Bei
legung von internationalen Streitigkeiten am 
Sitze der Internationalen Bank für Wieder
aufbau und Entwicklung vor. Es regelt im 
besonderen die Organisation dieses internatio
nalen Zentrums, dessen Finanzierung, Rechts
steIlung und ZusHi12digkeit. Vorgesehen sird 
auch Bestimmungen über ein Vergleichs
verfahren beziehungsweise ein S( hiedsver
fahren zur Beilegung der genannten Konflikts
fälle. 

Der Finanzausschuß hat die gegenstär:d
liehe Vorlage in seiner Sitzung vom 17. No
vember 1970 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu el: heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Finanzausschuß den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
30. Oktober 1970, betreffend ein Übereinkom
men zur Beilegung von Investitionsstreitig
keiten zwischen Staaten und ADgehö~igen 
anderer Staaten, wird kein Einspruch ethoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten daher zur Abstim
mung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

höhung des überstundenzuschlages auf 50 Pro- 2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
zent. vom 27. November 1970, betreffend ein Bundes-

Ich habe diesen Bericht dem Ausschuß für gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Abgabenrechtes (455 der Beilagen) 

soziale Angelegenheiten zur weiteren geschäfts-
ordnungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom vom 27. ~ovember 1970, betreffend ein Bundes: 
30 Oktober 1970 betreffend ein ttbereinkommen gesetz, nut dem das Bundesgesetz vom 9. luD 
~ Benegung' von Investitionsstreitigkeiten 1?68, BGBI. Nr. ~.4, ~b~ die Einführung 
zwischen Staaten und Angehörigen anderer einer Sonderabgabe fur die 1m § 3 Abs. 1 Z. 9 

Staaten (428 der Beilagen) bis 11 des Einkommensteuergesetzes 1967 ge

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Übereinkommen zur Beilegung von Investi
tionsstreitigkeiten zwischen Staaten und An
gehörigen anderer Staaten. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Leo
poldine Pohl. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesrat I Bericht des Finanzausschusses 
über den Beschluß des Nationalrates vom 
30. Oktober 1970, betreffend ein Überein
kommen zur Beilegung von Investitions
streitigkeiten zwischen Staaten und Ange
hörigen anderer Staaten. 

nannten Personen abgeändert wird (456 der 
Beilagen) 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 
neuerlich abgeändert wird (457 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zu den Punkten 2 
bis 4, über die eingangs besc·hlossen lvmde, 
die Debatte unter einem abzuführen. Es 
sind dies: 

ein Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete 
des Abgabenrechtes, 
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Vorsitzender 
ein Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

27. November 1970, betreffend ein Bundes
ge~etz, mit dem das Bundesgesetz vom 9. Juli 
1968, BGBl. Nr. 304, über die Einführung 
einer Sonder abgabe für die im § 3 Abs. 1 
Z. 9 bis 11 des Einkommensteuergesetze!') .1967 
genannten Personen abgeändert wird, und 

ein Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 
neuerlich abgeändert wird. 

Berichterstatter über Punkt 2 ist Herr 
Bundesrat Bednar. Ich bitte um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Bericht des 
Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 27. November 1970, 
betreffend ein Bundesgesetz über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des Abgabenrechtes. 

Der vorliegende Gesetzes beschluß des N a
tionalrates sieht die Verlängerung der derzeit 
bis Ende 1970 befristeten Vorschriften über 
die Sonder abgaben vom Einkommen und 
vom Ve!'mögen um zwei Jahre vor. Gleich
zeitig soll ab 1971 die Sonderabgabe von 
Krafifahrzeugen abgeschafft und für das Jahr 
1971 die Weinst euer nicht eingehoben werden. 
Um die Länder und die Gemeinden für den 
Ausfall ihrer Ertragsanteile an der Wein
steuer zu entschädigen, soll weiters das Tei
lungsverhältnis bei der Alkoholsondersteuer 
zugunsten dieser Gebietskörperschaften ge
ändert werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 2. De
zember 1970 in Verhandlung genommen und 
mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt so
mit der Finanzausschuß den Antrag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1970, betreffend 
ein Bundesgesetz über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Abgabenrechtes, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Berichterstatter über Punkt 3 
ist Herr Bundesrat Wally. Ich bitte um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Wally: Hoher Bundesrat! 
Herr Bundesminister! Sehr verehrte Damen 
und Herren t Ich erstatte den Bericht des 
Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 27. November 1970, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesgesetz vom 9. Juli 1968, BGBl. Nr. 304, 
über die Einführun.g einer Sonderabgabe für 
die im § 3 Abs. 1 Z. 9 bis 11 des Einkommen
steuergesetzes 1967 genannten Personen ab
geändert wird. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 9. Ju.li 
1968, BGBI. NI'. 304, haben die Mitglieder 
der gesetzgebenden Körperschaften sowie die 
obersten Organe der Vollziehung des Bundes 
und der Länder, der Präsident und der Vize
präsident des Rechnungshofes und die Mit
glieder des Verfassungsgerichtshofes eine Son
derabgabe in der Höhe von 10 v. H. der ge
setzlich festgelegten Entschädigu,ngen zu ent
richten. Mit dem vorliegenden Gesetzesbe
schluß des Nationalrates soll diese Sonder
abgabe, die mit Ende 1970 befristet ist, weiter
hin, und zwar bis Ende 1972, eingehoben 
werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 2. De
zember 1970 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1970, betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz vom 9. Juli 1968, BGBL Nr. 304, 
über die Einführung einer Sonderabgabe für 
die im § 3 Abs. 1 Z. 9 bis 11 des Einkommen
steuergesetzes 1967 genannten Personen ab
geändert wird, wird kein. Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Berichterstatter über Punkt 4 
ist die Frau Bundesrat Hella Hanzlik. Ich 
bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Hella Hanzlik: Meine Da
men und Herren! Ich erstatte den Bericht 
des Finanzausschusses über den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 27. No
vember 1970, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Katastrophenfondsgesetz neuer
lich abgeändert wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll das Katastrophenfondi:lge
setz in seiner Wirksamkeit um vier Jahre, 
und zwar bis Ende 1974, erstreckt werden. 
Gleichzeitig wird der Aufteilungsschlüssel ge
ändert. Demnach sind zu Lasten der bis
herigen Quote des Bundes 2 Prozent der 
Fondsmittel für die Länder zur Förderung 
der Anschaffung von Katastrophel1einsatz
geräten der Feuerwehren und 3 Prozent 
mehr für Maßnahmen des Schutz baues zur 
Vorbeugung gegen künftige Hochwasser- und 
Lawinenschäden zu verwenden. 
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Hella Hanzlik 

Der Finanzausschuß hat die gegenständ- hat und überhitzte Forderungen beschneiden 
liehe Vorlage in seiner Sitzung vom 2. De- muß. Das ist sein Los! Darüber kommen wir 
zember 1970 in Verhandlung genommen und nicht hinweg. 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1970, betreffend 
'ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophen
fondsgesetz neuerlich abgeändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Debatte ein, die über alle drei Punkte in 
einem abgeführt wird. Zum Wort hat sich 
gemeldet der Herr Bundesrat Dr. Heger. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Heger (ÖVP): Herr Vor
sitzender! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister! In einer Schweizer Zeitung unter 
"Session der Eidgenössischen Räte" vom 
3. Dezember 1970 finde ich unter dem Titel 
"Beginn der Budgetdebatte im Nationalrat 
in der Schweiz" die Überschrift "Mißbehagen 
und Verlegenheit": 

"Über mehr als viele Stunden erstreckt sich 
am Mittwochmorgen die Eintretensdebatte 
des Nationalrates zum Voranschlag der Eid
genossenschaft für 1971. Sie steht im Zeichen 
des Mißbehagens und der Verlegenheit. Es 
kann niemanden befriedigen, daß das Defizit 
der Finanzrechnung mitten in einer Phase 
überhitzter Konjunktur 126 Millionen Franken 
beträgt, während der Bund aus konjunktur
politischen Gründen möglichst hohe Rein
erträge herbeiführen sollte, ... Aber die An
träge, welche hohe Abstriche bei verschie
denen Budgetposten kompensieren sollen, da
mit wieder eine praktisch ausgeglichene Fi
nanzrechnung herbeigeführt wird, lösen sofort 
Widerstände bei den Betroffenen und Interes
sierten aus." 

Ich gebe zu, Herr Finanzminister, daß meine 
12 % J ~hre Tätigkeit als Finanzreferent einer 
bescheidenen Handelskammer in Salzburg 
zweifellos, wenn ich das Budget betrachte, ein 
Bruchteil von der Arbeit eines Finanzministers 
für ein einziges Jahr ist. 

Aber, Herr Bundesminister, ich kann Ihnen 
nur eines sagen: Ein Klaus, ein Schmitz, ein 
Korinek, ein Koren und auch ein Androsch, 
wenn sie sich jeder als eine mathematische 
Einheit bezeichnen, so kann man immer wieder 
nur sagen: es sind hundert Zores! Es ist nun 
einmal die Aufgabe, die ein Finanzminister zu 
erledigen hat und womit er sich nur abfinden 
kann, daß er unbefriedigte Wünsche zu lösen 

Nun, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, zum gegenständlichen Ge~etz. Es 
drängt uns in diesem Augenblick sachlich - ich 
will es in aller Kürze tun -, mit einer ge
wissen großen Verantwortung für meine Frak
tion, zu dem gegenstä.ndlichen Gesetz im 
großen und ganzen folgendes zu sagen: 

Wir sind, was den Artikel II des Gesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Ab
gabenreehtes betrifft, dafür. 'Wir sind auch 
selbstverständlich beim Artikel III, Auf
hebung der Weinst euer, dafür. Wir müssen 
beim Artikel IV als Ländervertreter ebenfalls 
die grundeätzliche Anmerkung machen, daß 
wird dafür sind. 

Was aber nun den Artikel I betrifft, müssen 
wir sagen, daß wir unsere Zustimmung nicht 
geben können. Eine Folge davon ist für die 
weitere Stellungnahme zu diesem Gesetz, was 
unsere Fraktion betrifft, daß wir im ganzen 
dem Gesetz unsere Zustimmung nicht geben 
können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Gesetz sieht wieder eine weitere Belastung 
von uns allen vor. Wenn aus Krisensituationen 
heraus eingeführte Zuschlagsabgaben einfach 
verlängert weJden, entsteht beim Steuer
zahler der Eindruck, daß eine einmal einge
führte Sondersteuer bleibt. Das erschüttert 
beim Steuerzahler das Vertrauen in die Glaub
würdigkeit des Gesetzgebers. Ich bin der 
Meinung, daß wir uns zwar, auch was die 
Steuern betrifft, immer wieder in mißver
ständliche Regionen begeben werden, daß Sie 
aber Verständnis haben sollen, wenn wir von 
seiten unserer Fraktion diesem Gesetz nicht zu· 
stimmen. 

Ich darf diese Gelegenheit benützen, Herr 
Vorsitzender, meine Damen und Herren, viel
leicht doch noch einmal auf die Finanz
politik im allgemeinen in Abhängigkeit zur 
Wirtschaftspolitik zu sprechen zu kommen. 
Eine zukunftsbezogene Wirtschaftspolitik sehe 
ich in einer konsequenten Gewichtsverlagerung 
von der quantitativen zur qualitativen Wohl
standszielpolitik, die eine starke Berücksichti
gung gesellschaftspolitischer Forderungen ver
langt. 

Im Prozeß der wirtschaftlichen Willens
bildung gehen wir davon aus, daß sie eine 
Planungs-, eine Entscheidungs- und eine 
Durchführungsphase zu durchlaufen hat. Die 
Planung hat sich dabei nach den Zielen auszu
richten, aus deren Konfrontation mit der ge
gebenen Lage der Einsatz der Maßnahmen zu 
bestimmen ist. 
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Dr. Heger 

Der Ausgangspunkt der übergeordneten ge· 
seIlschaftspolitischen Ziele der staatlichen Akti· 
vität läßt jedoch immer wieder erkennen, daß 
dabei viele Konflikte in der Wirtschaftspolitik 
zum allgemeinen Tatbestand geworden sind. 

Wir leben in einer Zeit, in der noch immer 
protektionistische Maßnahmen das markt
wirtschaftliche Leistungsprinzip stören, und 
wir kommen aus einer Forderung nach einer 
maximalen Wohlstandsteigerung immer wieder 
in Malaise-Stimmungen, die sich aus der Be
drohung von Stabilität, Kontinuität, Ruhe und 
Ordnung ergeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Wirtschaftspolitik in Abhängigkeit von 
der Finanzpolitik und umgekehrt fordert 
immer wieder von uns höchste Verantwortung 
für Teilgebiete der Aufgaben der Politik im 
Staate. Wenn wir zu dem gegenständlichen 
Gesetz teils eine negative Einstellung ein
nehmen müssen, so nur aus der Konsequenz 
unserer Politik heraus: den Bürgern das Leben 
zu erleichtern und zu sichern, eine gewisse 
Reduzierung der Begehrlichkeit an den Staat 
zu fordern und die Bürger in ihren Rechten 
nach Möglichkeit ruhig ihre Arbeit ausführen 
zu lassen. Alles, was gegen diese ruhige Ent
wicklung ist - ich wiederhole: "Mißbehagen 
beim Steuerzahler infolge der Unsicherheit" -, 
müssen wir von seiten unserer Partei verneinen. 

Sie wissen, daß meine Partei im Nationalrat 
zu einzelnen Artikeln des Gesetzes positiv 
Stellung genommen hat, weil dort eine ge
trennte Abstimmung möglich ist. Im Bundes
rat ist dies nicht möglich. 

Daher muß ich erklären, zum Teil sehr zu 
meinem Bedauern und zum Bedauern meiner 
Fraktion, daß wir das Gesetz in toto ablehnen 
müssen. (Be~fall bei der (J V P) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
gemeldet Herr Bundesrat Tirnthal. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat TimthaI (SPÖ): Hohes Haus! 
Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, die Fraktion der Oster
reichischen Volkspartei weiß derzeit nicht ein 
und aus, denn dies beweist ihre Haltung bei 
dem vorliegenden Gesetzesbeschluß über die 
Maßnahmen des Abgabenrechtes. Während 
die ÖVP-Abgeordneten im Nationalrat da
gegen stimmten, waren die Vertreter der ÖVP 
im Finanzausschuß des Bundesrates ohne 
Wortmeldung einheitlich dafür. Im Plenum 
hören wir nun wieder, daß dieses Gesetz abge
lehnt wird. Diese Haltung der Österreichischen 
Volkspartei, meine Damen und Herren, fällt 
nicht nur uns Sozialisten auf, sondern auch die 
Presse schreibt von einer unerklärlichen ab
weichenden Haltung der ÖVP-Bundesräte. 

(Bunde8rat Spindelegger: Wa8 haben Sie 
beim N iederö8terreichi8chen Landu)irt8chaftlichen 
Schulgesetz gemacht? Genau das8elbe !) Sie 
können sich dann zum Wort melden, Herr 
Kollege. 

Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß über die Verlängerung der 
bis Ende 1970 befristeten Sonderabgaben vom 
Einkommen und Vermögen um 2 Jahre sowie 
die Abschaffung der Sonderabgabe für Kraft
fahrzeuge und der Entfall der Weinsteuer für 
1970 hat ja schon im Nationalrat zu tempe
ramentvollen Ausbrüchen und nicht immer 
sachlichen Zwischenrufen geführt. 

Als langj ähriger Belegschaftsvertreter eines 
zu mehr als 80 Prozent exportabhängigen 
Edelstahlbetriebes im Mürztal war ich von 
jeher gezwungen, alle Probleme nüchtern und 
sachlich zu betrachten. Hätte ich dies nicht 
getan, so wären meine Kollegen wohl schlecht 
beraten gewesen. Nicht selten mußte ich 
dabei auch unpopuläre Maßnahmen vertreten, 
die sich dann letztlich doch positiv ausge
wirkt haben. 

Lassen Sie mich daher, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, auch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß über die Maßnahmen des 
Abgabenrechtes ohne Emotionen sachlich be
urteilen. 

Populär ist der Verzicht der Bundesregierung 
auf die Einhebung der Weinsteuer vom Pro- . 
duzenten für das Jahr 1971, und ich freue mich 
mit den Weinbauern, die sich das ganze Jahr 
über rackern, schinden und mühen müssen, 
daß ihnen mit der Sistierung der Steuer im 
Jahre 1971 rund 100 Millionen Schilling erspart 
bleiben. Ich freue mich mit den Weinbauern, 
daß sie dadurch 52 Groschen pro Liter weniger 
Steuern zahlen brauchen, die ihnen ja von der 
ÖVP-Alleinregierung auferlegt wurden. 

Noch populärer, meine sehr geehrten Da
men und Herren, ist die Aufhebung der Auto
Sondersteuer. Sie wird den Autokauf billiger 
machen, wenn nicht - und das muß ich leider 
befürchten - gewissenlose Unternehmer und 
Händler aus Profitgier die Aufhebung der 
Sondersteuer dazu benützen, um ihre eigene 
Tasche praller zu füllen. 

Sicherlich unpopulär, doch leider unbedingt 
notwendig ist die Verlängerung der Sonder
abgaben vom Einkommen und Vermögen um 
weitere zwei Jahre. Die Schuldenlast des 
Staates, die Hintanhaltung einer weiteren 
überdimensionalen Verschuldung und die Be
wältigung der vor uns liegenden vielfältigen 
Aufgaben zwingen uns Sozialisten, zwingen 
die sozialistische Bundesregierung zur Setzung 
dieser unpopulären Maßnahme. 
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Tirnthal 

Aber der Grundstein für die Sondersteuern 
wurde bereits im Jahre 1966 gelegt, im Früh
jahr 1966, als die ÖVP - nicht sosehr mit 
Wählerstimmen, dafür aber umsomehr mit 
Mandaten ausgerüstet - die Alleinregierung 
in Österreich angetreten hat. Die Sozialisten 
hatten ihre Schuldigkeit getan. 20 Jahre lang 
ha ben sie die Lasten des Wiederaufbaues nach 
dEm zweiten Weltkrieg mitgetragen. 20 Jahre 
lang waren sie gut genug, auch das mitzuver
antworten, was die ÖVP-Mehrheit nicht immer 
zum Besten der Bevölkerung beschlossen und 
durchgesetzt hat. Im Jahre 1966 wurden die 
Sozialisten ausgebootet. (Ruf bei der Ov P: 
Das ist ihr eigener Beschluß gewesen!) 

Das Regierungsboot war nur mehr von der 
ÖVP besetzt. Der Kurs dieses Bootes war 
bald nicht mehr klar ersichtlich. Es begann zu 
schlingern und bekam schließlich Schlagseite. 

Ohne Konzept und ohne ein klares Ziel vor 
Augen wurde streckenweise im Stile des längst 
übe-rholten Nachtwächtel'staates einfach d' at:.f
los gewirtschaftet. Die vorhandenen finan
ziellen Mittel wurden vielfach naüh dem Gieß
kannenprinzip effektlos vergeben. An die 
Stelle des von der ÖVP so verteufelten Koali
tionsproporzes ist der weitaus gefäh-lichere 
Bündeproporz getreten. (Bunde8rat Bürkle: 
Die Sorgen möchte ich haben!) 

Die Folgen die'~er konzeptlosen Politik, 
meine Damen und Herren, blieben nicht lange 
aus. (Anhaltende Zwischenrufe bei der 0 V P.) 
Die Staatsschulden wuchRen eTschreckell.d ur.d 
haben ein Ausmaß angenommen, das au.f die 
Dauer nicht verantwortet werden kann; deE\halb 
nicht verantwortet werden kann, weil sie zur 
Zeit der ÖVP-Alleinregierung schneller wuchsen 
als da<; Bruttonationalprodnkt. ( Bundesrat 
Ing. SpindeZegger: Jetzt haben wir 9,5 Mil
liarden!) 

Noch nie sind die Finanzschulden des Bun
des so stark gestiegen wie unter der ÖVP
Regierung! Sie nahmen, meine Damen und 
Her) en, und ich werde e~ genau erklären, 
folgeTlde Entwicklung: 1966: 29,3 Millia1 den 
Sc-hilling, 1967: 34,6 Millia' den, 1968: 39,8 MB
lia' den., 1969: 43,4 Milliarden und 1970: 
47,5 Milliarden SchilliI'g, 

In der Zeit von 1966 bis 1970"stiegen also 
die Finanzschl1lden der Republik um mehr 
aL., 18 Milliarden Schilling. 

Und auch die Einführung der Sonder
steuern durch die ÖVP-Regierung konnte 
diese fatale Entwick1ung als Folge einer ver
fehlten Politik nicht mehr stoppen. Dies 
hat die österreichische Btlvölkerung erkannt 
und daraus auch die Konsequenzen gezogen: 
Bei den N ationah atswahlen im März die"es 
Jahres wurde der Österreichischen Volkspartei 
das Vertrauen entzogen. Verblieben als Erbe, 
meine Damen und Herren, ist ein großes 
Paket Schulden. Und die sozialistische Bun
desregierung mußte dieses Erbe übernehmen, 
mit allen Konsequenzen, und sie muß diese 
Schulden zurückzahlen. (Bundesrat Ing. Spin-
d e leg ger: Sie hat es nicht übernehmen müssen!) 
9345 Millionen Schilling allein im Jahre 1971! 
De3halb kann die Bundesregierung auf die 
Sondersteuern nicht verzichten, und deshalb 
wird die sozialist,ische Fraktion im Bundes
rat dieses Gesetz nicht beeinspruchen. 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, daß 
die Bevölkerung dieser Maßnahme Verständ· 
nis entgegenbringt, weil auch sie will, daß 
im Haushalt der Familie Österreicher wieder 
Ordnung einkehrt, und weil die Bevölkerung 
weiß, daß die sozialistische Bundesregierung 
darüber hinaus, nach Schwerpunkten ge
oldnet, zielstrebig begonnen hat., ein modernes 
Österreich zu bauen. Wir laden alle, die guten 
Willens sind, dazu ein, aktiv mitzuarbeiten, 
auch Sie, meine Damen und Herren von der 
Österreichisf' hen Volkspartei! Ich danke für, 
Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPO. -
Bundesmt Bürkle: Ich danke für die Ein
ladung I) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
He'T Bundesrat Hötzendorfer gemeldet. Ich 
ert eile es ihm. 

Bundesrat Hötzendorfer (ÖVP): Hohes Haust 
Hochgeschätzter Herr Minister! Meine sehr 
geehrt en Damen und Henen! Wenn mein 
Vorredner von der "Gießkannenpolitik" der 
Österreichischen Volkspartei sprach, so möchte 
ich dem eutgegenhalten, daß die Regierung 
Kreisky jetzt 36 Millionen Schilling für die 
Bergbauern zur Velteilur-g bl'ingt, wobei ein 
Bergbauer 300 S bekommt. Meine Damen 
und Herren! Das ist keine echte Hilfe für 
die Bergbauern. Das ist echte "Gießkannen
politik" der Regierung Kreisky. 

Uild noch rapider ging die Ausla'!ld"ver- Hohes Haus! Am 13. November 1970 
schuldung de:; Slaats vor sic-h. Ihr jeweiliger schockierte eine fürchterliche Nachricht die 
StaT~_d zum Jah"e-'ende zeigte folge11.de E:at- Welt. In Q;-ltpakisian schlug ein tropischer 
wicklung: 1966 3,7 Millia'den Si. hillir g, 19671 "Vir bebturm, begleitet von einer Spricg
be'eits 7,2 Milliarden, 1968 11,9 MilliaI-dell m~d flut, mit unheimlicher Kraft zu und ver-
1969 12,4 riIillialde11 Schillilg. Zwischen 1966 wüstete den KÜRtenbereich de"l östliühen Teiles 
m:d 1969 e~'gab sich somit eine Erhöhung des VOll Bel1galen. Die genaue Zahl von Hundert
Schddenstandei3 gegenübel' dem Ausland um tausenden Toten u,nd das Ausmaß der Schäden 
236 P~·ozent. ist noch nicht bekannt und ist vielleicht auch 
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Hötzendorier 
;gar nicht abzuschätzen. Daß solche N atur- i 1 Million Schilling, Tirol 1,250.000 S, Vorarl
katastrophen von Zeit zu Zeit auftreten, ist I berg 50.000 S und Wien 450.000 S, im:gesamt 
eine traurige Tatsache. a]so 143,700.000 S. Das sind um 8,8 Prozent 

Österreich blieb 1970, Gott sei Dank, von i mehr, als an Plämien eingezahlt wurde. 
einer Großkatastrophe verschont. In. den Die Hagelversicherung wird dankellswerter
·Jahren vorher wurden wir einige Male sehr weise auch von der öffentlichen Har;d mit 
hart getroffen. Ich erinnere nur, daß seit der zirka 20 bis 25 Prozent des P: ämienaufwandes 
Lawinenkatastrophe 1953 acht große Natur- unterstützt. Es könnten also den katastrophen
katastrophen unser Land heimgesucht haben. gefähldeten Landwirten die restlichen Prä
Dazu kommen noch viele Katastrophen klei- mien ohneweiters zugemutet und ihnen auch 
neren Ausmaßes. Ich darf zum Beispiel aus die Versicherung empfohlen werden. Die 
dem Mühlviertel berichten, daß im ve1'- Landwirtschaft beweist also, daß sie schon 
gangenen, äußerst schneereichen Winter viele seit längerer Zeit für solche Elementarereig
Bauernhöfe größere Schneedruckschäden e1'- nisse vorsoIgt. Diese Vorsorge für Kata~ 
litten haben. Für die betroffenen Bauern- strophenfälle hätte man schon viel früher 
familien war dies eine sehr große Belastung, als Beispiel nehmen können. 
mit der der einzelne nie fertig geworden D' 0" t . h' h V lk t' h t . h .. .. .. .. Ie s erreIC IS<: e 0 spar el a SlC 
ware. HIer 1st dem Land Oberosterreich h "h d d K l't' 't d' 
f

.. . .. sc on wa ren er oa I IOnszei um le 
ur dIe rasche und grOßzügIge HIlfe ganz be-' S h ff . K t t h .c d t b 

d d k d 
.. u· c a ung emes a as rop en~on i2gese zes e-

son ers zu an en, un nur mIt dIeser nter- "I t b d h d W'd t d d S t "t k d' B h" . I mu 1" a er ure en I ers an er o-s uzung onnten 1e auem auser Wlec er . r t k . I h G t . ht 
'auf: ebaut werden. ZIa IS .en am em .so ces. ese z. nIc. zu-

g stande. Erst zur ZeIt der ÖVP-Allemreglerung 
Wir müssen also zur Kenntnis nehmen, im Jahre 1966 unter dem Eindruck der großen 

·daß wir heute trotz Technik keineswegs in Katastrophe, bei der in den südlichen Bundes
der Lage sind, die Kläfte der Natur voll ländern 68 Tote zu beklagen waren, war 
zu bändigen. Dieses Amgeliefertsein gegen- die SPÖ bereit, diesem Gesetz zuzustimmen; 
über den stärkeren Kräften der Natur ist alleldirgs anscheinend erst unter dem Ein-
natürlich ein großes Risiko. druck der großen Katastrophe. 

Vielleicht darf ich in diesem Zusammen
hang darauf hinweisen, daß mein Berufs
stand, die Landwirtschaft, schon von sich aus, 
also in ihrer gesamten Produktion, mit der 
Natur zu tun hat und darum ein viel glößeres 
Berufsrisiko trägt. Alles Arbeiten, Planen 
und Kalkulieren hat bei uns mit der großen 
Unbekannten, der teilweise unberechenbaren 
Natur, zu rechnen. 

Dies soll allen jenen gesagt werden, die 
der Landwirtschaft gegenüber häufig wenig 
Verständnis aufbringen. 

Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik 
wä"e es immer schon gewesen, in diesem Be
reich voraussC'hE\uerd Maßnahmen zu treffen 
und nicht zu warten, bis die Katastrophe 
eintritt. 

Das 1966 gesc'haffene Gesetz hat seither 
gute Dienste geleistet" und wir freuen uns 
darüber, daß jetzt eine SPÖ-Regierung die 
Ve1'längerung dieses KatastrophenfondFge
setzes auf weite} e vier Jahle beantragt, der 
wir selbstverständlich auch gerne unsere Zu
stimmung geben, aus dem gleichen Ver
antwortungsbewußtseill, das wir schon zur 

Wir Landwirte wissen, daß wir Rück- Zeit der Koalition und zur Zeit der Allein
schläge durch die Natur nicht ganz ausschalten regierung bewiesen haben. 
können, man kann sie aber durch entsprechende Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung und 
Hilfsmaßnahmen bei Schadensfällen mildern. Lawinen bedrohen viele unserer Mitbürger. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Die bes!mögliche V?rbeu~ung ~eg~n sokhe 
die verschiedenen SelbsthilfeeinrichtUl1ge;n der I Naturka .. astrophen 1st eme WIchtI.ge. 01d
Landwirtschaft und diverse Versicherungen, I nungsau.fgahe des Sta~tes. Es soll mIt dIesem 
so zum Beispiel an die Österreichische Hagel-I G:esetz Jenen Staatsburgern geholfen we1 den, 
versicherungsanstalt. Ich darf Ihnen berichten, I ~Ie durch Naturkat.astrophen unversc'huldet 
,daß im Jahre 1970 von der Österreichischen Illl Not. geraten .. Dlec.:~s K~tastro~hen~?nds
Hagelversicherungsanstalt in Österreich viele I geset~ 1st a~ch eme HIlfe fur GebIetskorper
Millionen zur Auszahlung gebracht wurden. schaf, en, dIe zur rasehen Behebung von 
Der höchste Betrag ging auch dieses Jahr Schäden am öffentlichen Gut beitragen können. 
wieder in die Steiermark, nämlich 65,550.000 S. Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
'Überösterreich erhielt den Betrag von Ich erachte die Anregung meines Kollegen, 
10,600.000 S, Burgenland den Betrag von des Abgeordneten Deutsc'hmann, im Aus
·5,500.000 S, Kärnten 18,300.000 S, Nieder- schuß des Nationalrates als richtig. Es wurde 
<österreich 41 Millionen Schilling, Salzburg i erreicht, daß ein Totalschaden an einem 
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Hötzendorfer 
Wohn- oder Betriebl'lgebäude auch dann als 
vo.liegend angenommen wird, wenn diese 
Gebäude zwar nicht zerstört wUIden, aber 
sich in Zukunft im nicht zumutbaren Ge
fahren bereich befinden. 

Das Katastrophenfondsgesetz soll nun nicht 
nur verlängert werden, sondern es erfährt 
auch einige Abänderungen. Als Abgeordneter 
zum Bundesrat, also der Länderkammer, 
muß ich aber darauf hinweisen, daß es Zeit 
wird, auch für die Li:bder und Gemeinden 
eine Entlastung zu b:ingen. Letztlich wird 
dies eine Sache des Finanzamgleiches sein. 

Die Länder müssen nämlich laut diesem 
Ge3etz beachtliche Mittel aus dem eigenen 
Budget aufbringen, während sich der Bund 
auf weitere vier Jahre Sondereinnahmen 
sichert. 

Noch etwas darf ich anführen, und zwar 
die Regelung der Aufteilung der bekannten 
2 Prozent, welche den Ländern vom Bund 
für Zwecke der Anschaffung von Katastrophen
einsatzgel'äten für die Feuerwehren gewährt 
weIden. Es ist sehr zu begrüßen, daß die 
Feuerwehren damit unterstützt werden. Wir 
können allen Feuerwehren nur danken, daß 
sie sich zur Vel fügung stellen, wenn Mit
bürger in Not sind. 

In den ländlichen Bereichen sind es zum 
Großteil Freiwillige Feuerwehren - in Ober
österreich sind es zum Beispiel zirka 50.000 
Mann -, die nur durch den Idealismus ihrer 
Mit glieder aufrecht er halt en we! den können. Ich 
glaube, daß es entsprechend gewürdigt we,den 
soll, wenn sich Tausende von freiwilligen Helfern 
bei Katastrophen für das Leben und Velmögen 
unserer Mitbürger einsetzen. Ich möchte 
ihnen von dieser Stelle aus ganz besonderen 
Dank sagen. (Beifall bei der () V P und bei 
Bundesräten der SPÖ.) 

Mein Kollege Dr. Leitner kritisierte die 
Ve .... teilung dieser eben genannten Mittel von 
2 Prozent. Ich erachte die Aufteilung nach 
der Bevölkerungszahl als ungerecht und un
vers1 ä"dlich; dazu müßte unbedingt auch 
das Flächenausmaß herangezogen Wal den. 

Wenn ich den Feuerwehren gedankt habe, 
so möchte ich es ganz besonders auch gegen
über dem österreichischen Bundesheer tun, 
welches bei solchen Katastrophen immer sehr 
wertvolle Dienste geleistet hat. Hoffentlich 
whd unser Bundesheer auch in Zukunft 
neben den Aufgaben der Landesverteidigung 
noch so stark sein, um in solchen Fällen 
zum Schutze unserer Mitbürger helfend ein
greifen zu können. 

Wir wollen nicht hoffen und nicht annehmen, 
daß durch die gegenwärtige Verteidigungspoli-

tik unseres Bundeskanzlers das Bundesheer 
so weit geschwächt wird, daß es in seiner 
Schlagkraft von unseren tüchtigen Feuer
wehren übertroffen wird. (Bundesrat Schi
p an i: Das werde ich dem Prader sagen! Der 
wird eine Freude haben!) 

Nicht unerwähnt sei in diesem Zusammen
hang die Tätigkeit des Zivilschutzes. Auch 
diese Vereinjgung sorgt vor für Katastrophen
fälle, wenn auch in einem ganz anderen Be
reich. Auch diesen Idealisten gebührt unsere 
Anerkennung und unser Dank. 

Zusammenfassend möchte ich also fest
stellen: Wir freuen uns darüber, daß dieses 
Gesetz, welches von der Österreichischen Volks
partei seinerzeit nach langem Widerstand der 
Sozialisten geschaffen werden konnte, nun 
auf Antrag einer SPÖ-Regierung verlängert 
wird. 

Wir geben daher diesem Gesetz gerne unsere 
Zustimmung, weil damit vielen in Not ge
ratenen Landsleuten geholfen werden kann. 
(Beifall bei der ()VP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter ge
meldet HelT Dr. Pitschmann. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (ÖVP): HelT 
Finanzminister ! Meine sehr geschätzten Damen 
und Herren! Heutige Pressemeldungen über den 
Verlauf der Finanzausschußsitzung im Bundes
rat am vergangenen Mittwoch und die Worte 
meines sozialistischen V or\"edners veranlassen 
mich, folgende Feststellung zu treffen: 

Weder im Plenum des Bundesrates noch 
in den Ausschüssen besteht die Möglichkeit, 
zu Details von Gesetzen gesondert Stellung 
zu beziehen beziehungsweise darüber abzu
stimmen, auch dann nicht, wenn es - wie im 
gegenständlichen Fall - Tatsache ist, daß 
in einem Gesetz vier konkrete gesonderte 
Steuerfakten verankert sind. 

. Im Ausschuß haben wir durch unser Ja zum 
Am:druck gebracht, daß wir zum Auslaufen 
der Auto-Sondersteuer und der Weinst euer 
sowie zur Verbesserung und Verlängerung des 
Katastrophenfondsgesetzes ja sagen. (Bundes
rat Schipani: Das ist aber schwach!) 

Heute bringen wir zum Ausdruck, daß wir 
zur Verlängerung der Sondersteuer , der be
fristeten Sondersteuer, die abzuschaffen und 
auslaufen zu lassen auch Sie, meine sehr ge
schätzten Damen und Herren, vor dem 1. März 
versprochen haben, nein sagen. (Zwischenrufe 
bei der S pO : Nie I Beweisen Sie daB I) 

Dieses Nein heißt also, daß wir zu diesem 
Weiterlaufenlassen der befristeten Sonder
steuer nicht ja sagen können. Gesamthaft 
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DDr. Pitsdunann 
gesehen - und mindestens so transparent, 
wie Ihr Bundeskanzler immer zu wirken 
scheint -, heißt das: Zu den drei positiven 
Gesetzen sagen wir ja: Auto-Sondersteuer und 
Weinsteuer auslaufen lassen und Katastro
phenfondsgesetz verbessern und verlängern. 
Zu dem negativen Gesetz: Verlängerung der 
zehnprozentigen Sondel'steuer zur Einkom
men- und Lohns:euer, sagen wir nein, so wie 
es Sie früher einmal versprochen haben. (Bei-

Als Ergebnis ~einer Beratungen stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des N ational
rates vom 30. November 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommeßs~euer
gesetz 1967 abgeändert wird (Einkommen
s euergese:z-Novelle 1970), wird kein Ein
spruch erhoben. 

fall bei der ÖVP.) Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand der Herr Bundesrat lng. Gassner. Ich erteile 

mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. es ihm. 

Wird ein Schlußwort gewünscht 1 - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese drei Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgefüh.rten Abstimmung 
beschließt der Bundesmt, gegen die drei Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates k ein e n Ei n-
8pruch zu erheben,. 

Bundesrat lng. Gassner (ÖVP) :Hoher Bun
desrat! Herr Minister! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Zur Behandlung steht die 
Novelle 1970 zum Einkommensteuergesetz 1967. 
Diese Novelle unterscheidet sich, wenn es auch 
die Sozialisten nicht geIne hören, wesentlich von 
jener des Jahres 1967. 

Noch wesentlicher ist der Unterschied in der 
Stellungnahme, welche die Sozialis~en, aber" 
auch die Freiheitlichen zu verschiedenen Wün-

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates schen betreffend das Einkommensteuergesetz 
vom 30. November 1970, betreffend ein Bundes- im Jahre 1967 bezogen haben und heute be
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz ziehen. 
1967 abgeändert wird (Einkommensteuergesetz- Ich werde mich heute in meinen Ausfüh-
Novelle 1970) (447 und 458 der Beilagen) rungen sowohl mit der vorliegenden Gesetzes-

Vorsitzender: Wir gelangen zum 5. Punkt der novelle a~8 ~uch mit Erklärung~n und Anträ-
Tagesordnung: Einkommensteuefgesetz-No-I gen, welChe 1m .Jahre 196.1 und 1~ Jahre 1970 
velle 1970 I abgegeben bezlehungsweu~e gesrellt wurden, 

. ameinandersetzen. Vorher möchte ich jedoch 
Belichterstatter ist der Herr Bundesrat I noch einige grundlegende Feststellungen 

Bednar. Ich bitte um seinen Bericht. treffen. 

Berichterstattel Bednar: Hohes Haus! Meine Zu allen Bereichen der Gesellschaft werden 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht von allen Bevölkerungsschi3hten an den Ge
des Finallzausschusses über den Gesetzes- setzgeber Wünsche herangeCragen. Die Auf
beschluß des Nationalrates vom 30. November ga,be der Parlamentarier ist es, zu überprüfen, 
1970, be~reffend ein Bundesgesetz, mit dem das wieweit diese Wünsche verwirklicht werden 
Einkommensteuergesetz 1967 abgeändert wird. können, wieweit es möglich is~, diese in einem 

In teressensausgleich a.Iler Bevölkerungsschich-
Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des ten zu verwirklichen. 

Nationalrates soll die Steuerprogression in den 
unteren und mittleren Einkommensstufen ge- Das Einkommensteuergel?etz berührt nicht 
mHdert werden und eine Valorisierung veL'- die Belange der einzelnen Bevölkerungs
schiedener Frejgrenzen beziehungsweise Frei- schichten zueinander, sondern das Verhältnis. 
beträge erfolgen. Weiters sollen Ausbildungs- des Staatsbürgers als g"tnzes und jenes der 
und Fortbildungskosten von Arbeitnehmern einz.elnen Bevölkerung~schichtel1 zum Staate 
in einem erweiterten Ausmaße Berücksichti- selbst. 
gung finden und Aufwendungen für Woh- Das Einkommensteuergesetz legt, fest, wieviel 
nungsverbesserungen steuerlich begiinstigt der einzelne Staa~sbürger auf Grund seines 
werden. Vorgesehen sind auch die Anerkennung Einkommens zur Bewhl igang der Gesamt
der Kirchenbeiträge als Sonderausgabe bis zu aufgaben des Staates beizutragen hat. 
einem bestimmten Höchstbd.rag. 

Jeder verant.wortungsbewußte Parlament.a-
Der Finanzausschuß hat die gegenständliche rier hat nun die Aufgabe, zwischen dem einer

Vorlage in seiner Sitzung vom 2. Dezember; seits an ihn herange~ragenen 'iVunsch einer 
1970 in Verhandlung genommen und einst,im- möglichst gering3n Steuerbelastung des eiu
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp- zeInen und den Wünschen der einzelnen auf 
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. Erfüllung möglichst vieler dem Allgemeinwohl 
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Ing. Gassner 
dienender Aufgaben durch den Staat einen 
Mittelweg zu finden. Diese Aufgabe ist nicht 
leicht zu lösen und "erleitet naturgegebener
maßen die politischen Parteien, sich optisch in 
Szene zu setzen. 

Ich habe im Bundesrat bereits bei anderen 
Anlässen darauf hingewiesen, daß sich gerade 
darin die ÖVP im wesentlichen von den Sozia
listen unterscheidet. Wir haben im vollen 
Bewußtsein unserer Verantwortung söwohl 
in der Zeit der Koalition als auch der Allein
regierung stets das Interesse des Gesamten 
und den Interessensausgleich innerhalb der Be
völkerung in den Vordergrund gestellt. T ch 
gebe zu, daß wir dabei optisch vielleicht nicht 
immer gut abgeschllitten haben. (Bundesrat 
Sc hip a n i : Das ist richtig , Herr General
sekretär!) Wir sind jedoch nach wie vor der 
Meinung, Herr Kollege, daß da~ Wohl der All
gemeinheit vorl'angig gegenUber den Einzel
interessen zu betlachten ist. 

Selbstverständlich haben wir jederzeit der 
Entwicklung Rechnung getragen und ent
sprechende Initiativen und Anträge dann 
gesetzt, wenn wir der Meinung waren,. daß 
dafür die Zeit reif geworden ist. Dies unter
scheidet uns im wesentlichen von den Sozia
listen. (Bundesrat Böck: Und jetzt? Alles 
verdreifacht!) Ganz richtig, Herr Kollege! 
Warum ich das behaupten kann, werde ich 
sofort begründen. 

Der nunmehrige Vizekanzler, Abgeordneter 
lng. Häuser, hat in seiner Rede am 1. Juli 
1967 zum Einkommensteuergesetz verschiedene 
Forderungen der sozialistischen Parlamen
tarier erhoben und diese begründet. Er hat 
an den damaligen Finanzminister Dr. Schmitz 
Forderungen gestellt und festgestellt, daß 
diese Forderungen unerfüllt blieben. Ebenso 
hat der freiheitliche Abgeordnete Peter damals 
erklärt, daß die Regierungsvorlage eine un
zulängliche Milderung der Steuerprogression 
bringe und daß das Wort Reform im gegen
ständlichen Falle falsch am Platze sei. 

Nun frage ich, welche Bezeichnung für die 
nunmehr vorliegende Einkommensteuer
gesetz-Novelle am Platz ist. Ich finde kein 
Wort, das die Niedlichkeit dieses Reformchens 
entsprechend ausdrücken würde. (Bundesrat 
Bö c k: Herr K oUege! Der damalige Finanz
minister !tat gesagt, das ist die große Steuer
reJorm!) 1967! Soll ich Ihnen die Erklärung 
Dr. Kreiskys vorlesen 1 Ich glaube, Sie haben 
sie selbst auch mitgenommen; ich habe die 
Erklärung mitgebracht, ich könnte daraus 
zitieren. 

Wenn die Parlamentarier der beiden anderen 
Parteien den Anträgen der ÖVP beigetreten 
wären, wäre daraus wenigstens eine kleine 
Reform geworden. 

Hoher Bundesrat! Nun darf ich Sie mit 
den Anliegen der Sozialisten aus dem Jahre 
1967 und deren Nichterfüllung im Jahre 1970 
konfrontieren. 

Die "Arbeiter-Zeitlmg" vom 5. April 1967 
schreibt unter anderem - ich darf vorlesen 
(Bundesrat Porges: Der Pitschmann-Htell
vertreter!) -: 

"Durch die überaus starke Progression 
der Lohnsteuer für kleine und mittl61e Ein
kommen entstehen für die Betroffenen sozial 
nicht mehr vertretbare Härten und ein sehr 
starker Druck auf die Kaufkraft dieser 
-Bevölkerungsschichten. Der Klub der soziali
stischen Abgeordneten und Bundesräte er
achtet aus diesem Grund die Reform der 
Lohnsteuer als eine der vordringlichsten Wirt
schaftsaufgaben. Dies stellte SP-Klubobmann 
Dr. Pütermann in einem Brief fest, den er 
Dienstag namens des Klubs der sozialistischen 
Abgeordneten und Bundesräte an die soziali
stische Gewerkschaftsfraktiol1 richtete. Doktor 
Pittermann versichert darin die Gewerk
schafter der weiteren· Unterstützung durch die 
sozialistischen Abgeordneten in der Steuer
frage." 

Es steht weiter hier geschrieben: 

"SPÖ-Anträge blieben unberücksichtigt. 
Bei der Behandlung der Lohnsteuerreform 
stellten die Sozialisten damals eine Reihe 
von Zusatzanträgen. Unter anderem wurde 
vorgeschlagen: Erhöhung des steuerfreien Be
trages für 13. und 14. Bezug von 2600 auf 
3500 Schilling." - Hören Sie! - "Gänzliche 
Steuerbefreiung der Überstundenzuschläge. " 

Weiters: "Erhöhung des Kraftfahrzeug
pauschales von jährlich 2496 auf 3744 Schil
ling." 

Weiters: "Erhöhung des Sonderpauschales 
von jährlich 1248 auf 2496 Schilling." 

Und dann noch weiter: "Erhöhung der 
Grenze für die Durchführung eines amts
wegigen Jahresausgleiches von 36.000 auf 
54.000 Schilling, entsprechende Valorisierung 
der Absetzbeträge gemäß §§ 101 und 102 Ein
kommensteuergesetz, Erhöhung des Absetz
betrages für Neugründung eines Hausstandes 
für Jungvermählte von 2496 auf 12.000 Schil
ling jährlich." - Ich unteIstreiche: jährlich! 

Man könnte noch weiter lesen, aber der 
Schlußsatz ist vielleicht auch noch interessant: 

"Ungeachtet der starren Haltung der Re
gierungspartei wird der Klub der sozialisti
schen Abgeordneten und Bundesräte weiter 
diese Linie vertreten und damit die gleich
lautende Forderung des Österreichischen Ge
werkschaftsbundes in der Hoffnung unter-
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Ing. Gassner 
stützen, dieses gerechte Anliegen der arbeiten- Aber das wäre gar nicht notwendig gewesen. 
den Menschen in naher Zukunft verwirklichen Sie hätte es sich einfacher machen können, 
zu können - schreibt Dr. Pitt.ermann ab- indem sie den Anträgen der ÖVP sowohl 
sch1ießend." im Ausschuß als auch im Plenum des National-

Ich frage Sie: Was wurde nun davon bei rates hätte zustimmen können. (Bundesrat 
der Steuerreform 1970 erfüllt? Ein Punkt, Wall y: Sie zerbrechen sich unseren K opj ! ) 
ich stelle ihn heraus, ist die Erhöhung der Ich zerbreche mir nicht Ihren Kopf, ich zer
Grenze für die Durchführung des amts- breche mir darüber den Kopf, was die Arbeit
wegigen Jahresausgleiches. Sie wurde nicht nehmer dazu sagen werden (Bundesrat 
nur auf 56.000 S, sondern sogar auf 60.000 S Dr. Skotlon: Warum haben Sie das nicht 
erhöht. Viele andere Wünsche der Sozialisten 8chon in. der Zeit Ihrer Alleinregierung ge
aus dem Jahre 1967 erfüllte die sozialistische macht ?), wenn sie dieses Doppelspiel der 
Minderheitsregierung des Jahres 1970 nicht. Sozialisten sehen werden: im Jahre 1967 ver
(Bundesrat Porye8: Kommt noch, kommt langen, im Jahre 1970 nicht erfüllen! (Bundes
noch!) Wir warten darauf, wir lassen uns rat Dr. Skotton: Warum taten Sie es nicht 
gerne überraschen, wir werden mit Ihnen in der Zeit der Alleinregierung, Herr Kollege?) 
sehr gerne die Dinge beraten. (Bunde8rat Darauf komme ich noch zu sprechen, HelT 
Porges: Wir haben noch vier Jahre Zeit!) Dr. Skotton. Keine Angst, ich glaube, wir 

verstehen uns ja. (Bunde8rat Dr. S kotton: 
Ich darf Ihnen im Gegenteil sagen: Die Warum haben Sie e.'J nicht gemacht?) Ich habe 

ÖVP mußte gemeinsam mit den Freiheit- auch das bereits gesagt: weil die Entwicklung, 
lichen - ich habe dies von diesem Platz aus bedingt durch die Preis- und Lohnentwicklung, 
bereits gesagt - gegen den Willen der Soziali- heute so weit gekommen ist, daß dies jetzt 
sten die gänzliche Steuerbefreiung der über- auf Grund der Situation der Wirtschaft 
stundenzuschläge (Bundesrat Böck: Da8 i8t gerechtfertigt ist. Das war im Jahre 1967, 
doch ein Witz!), welche im politischen Forde- Herr Kollege Dr. Skotton, noch nicht der 
rungskatalog der Sozialisten aus dem Jahre Fall. (Ironische Heiterkeit bei der SPO.) 
1967 vorhanden war, durchsetzen. Stimmt es Aber eines verstehe ich nicht: Wieso haben 
oder stimmt· es nicht 1 (Bunde8rat Böck: Sie im Jahre 1967 etwas beantragt, was Sie 
Das ist doch ein Witz, Herr Kollege! Das im Jahre 1970 nicht erfüllen ~ Das verstehe 
wissen Sie genauso gut wie wir!) Danke für ich nicht. (Zustimmung bei der ÖVP. - Bun
das Zugeständnis. de8rat Porges: Wir haben noch Zeit! -

Ein weiterer Punkt in diesem SPÖ-Forde- Bundesrat Dr. Skotton: Mit einem Wort, 
rungskatalog aus dem Jahre 1967 stellt die Sie schätzen einen sozialistischen Finanzminister 
Erhöhung des Kraftfahrzeugpauschales von höher ein als den eigenen!) Nein, Herr Kollege. 
jährlich maximal 2496 Sauf 3744 S dar. Man darf nur an der Entwicklung nicht 
Die ÖVP-Erhöhungsanträge vom Jahre 1970 vorbeigehen. Ich glaube, das sollte einmal 
wurden sowohl im Ausschuß als auch im grundlegend festgestellt werden. 
Plenum des Nationalrates von den Sozialisten Ich habe bereits gesagt - ich nehme an. 
und Freiheitlichen abgelehnt. es werden der Finanzminister oder vielleicht 

Nun frage ich mich: War die Sozialistische ein Kollege oder eine Kollegin des Bundes
Partei im Jahre 1967 wirklich der Meinung, rates darauf noch eingehen -, warum Sie 
daß der Finanzminister diese Wünsche hätte der Meinung sind, daß die öVP bereits im 
erfüllen können 1 Wenn ja, warum tat es der Jahre 1967 diese Anträge hätte beschließen 
Finanzminister der Sozialisten im 'Jahre 1970 köutlen. 
nicht? Oder haben die Sozialisten im Jahre Ich möchte vorweg noch einmal feststeHen, 
1967, als sie nicht die Verantwortung für daß die ÖVP-Fraktion auf Grund der Lohn
Österreich zu tragen hatten, leichtfertig An- und Preisentwicklung in den letzten .Jahren 
träge gestellt 1 Taten sie dies nur deshalh, und auf Grund der Konjunktursituation in 
weil sie von vornherein wußten, daß sie diese unserer Wirtschaft der Meinung ist, daß 
Wünsche nicht zu erfüllen hätten, um. politi- nunmehr deI" Zeitpunkt gekommen ist, um 
sches Propagandakapital aus der Stellung einige größere Verbefsenmgen des Einkom
dieser Anträge zu schlagen? mensteuergesetzes, als dies von der sozialiEti-

Ich nehme an, daß das letztere der Fall sehen Minderheitsregierung vorgesehen ist, 
gewesen ist. \Väre dem nicht so, dann hätte durchführen zu können. Das ist unsere 
die SPÖ ja die Möglichkeit gehabt, in der Meinung. 
Budgetvorberatung mit den Freiheitlichen Wenn der Herr Finanzmini~ter eventuell 
sich auch die Zustimmung zu einer größeren die Frage stellen will, wie der Einnahmen
Reform des Einkommensteuergesetzes ein- ausfall bedeckt weIden soll, so darf ich darauf 
zuhandeln. nur antworten: Er möge sich die Bedeckungs-
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Ing. Gassner 
vorschläge der sozialistischen Parlamentatier was die AndroBch-Novelle - ich nenne sie 
aus dem Jahre 1967 ansehen, dann wild er so - im Einzelfall bringt. Ich überlasse es 
vielleicht darauf eine Antwort finden. I Ihnen, ob Sie diese Novelle nach den Worten 

Bevor ich auf verschiedene Eiuzelprobleme' des nunmehrigen Vizekanzlers lug. Häuser 
eioO'eh h lt . h noch.r t d ß b . d . t aus dem Jahre 1967 betrachten wollen oder 
-~ e, a e IC les, a eI er ent en . ht 

Steuel'refOl'm die Steuerlast der Bevölkerung nIC • 

im Jahre 1966 um 1 Milliarde Schilling und I Ich habe mir dazu keine speziellen Beispiele 
im Jahre 1967 um 3 Milliarden Schilling ver-l ausgesucht, sondern jene genommen, welche 
mindert wnrde. Für das Jahr 1971 kann im durch die "Arbeiter-Zeitung", also durch 
Bericht zur Novella nachgelesen werden, daß Ihr Organ, dei' Öffentlichkeit bekanntgegeben 
dieser Bet:ag nur 1 Milliarde Schilling aus- 'I wurden. 
ma.chen Wird. Bei einem monatlichen Bruttobezug von 

Die letzte woße Einkommensteuergesetz-; 3000 S beträgt die monatliche Ermäßiguug 
Novelle wurde, wie ich bereits ausführte, im auf Grund der Einkommensteuergesetz
Jahre 1967 beschlossen. Diese Steuerreform Novelle 1970 bei einem Alleinverdiener ohne· 
hatte den Zweck, außer v-erschiedenen Steuer- j Kinder 23 S - ich erinnere an den Ausspruoh 
verbesserungen eine Milderung der Progression' von Ing. Häuser -, mit zwei Kindern 19 S. 
durchzuführen. Außerdem wurde ejn bebon- [I Bei einem Alleinverdiener mit 4000 Sohne-
derer familienpolitischer Akzent im Ein- Kinder beträgt die Ermäßigung 35 S, mit 
kommensteuergesetz 1967 dmch die Einfüh- zwei Kindern 19 S. Bei einem Alleinverdiener 
rung des Alleinverdienerfreibetrages gesetzt. mit 5000 S ohne Kinder beträgt die Er

Wenn wir die vorliegende Einkommensteuer
mäßigung 52 S, mit zwei Kindern 39 S. 

gesetz-Novelle mit dem Versprechen des nun- Ich zitiere nochmals Vizepräsident Ing. Häu-. 
mehrjgen Bundeskanzlers Dr. Kreisky im ser: Was sind schon Steuerermäßigungen von 
ÖlSterreichischen Fernsehen, welches er am 30, 40 und 50 S monatlich ~ 
Vorabend der Wahl gab, vergleichen, dann . 
muß man -c stst ]1 d ß d V h Ich glaube, memand kann beha.upten, daß .1e. e en, a aB ersprec en . 11 d' I' 
K "e'skys n r'n' R' . t t . dIe Androsch-Nove e em Steuerzah er eme 

.. 1 ,u 1 eIlle eglerung emzu re en, I l' I . h b . J d -C_ll 

die steuerliche Sofortmaßnahmen einleiten; w~sent l~he Er eIC terung rmgt.. e enlC ... ~s 
und eine konfiskatorische Besteuerung bei' brmgt s~e dem Steuerzahler wellIger als die-
Einkommenserhöhungen vermindern wird, I große Emkommensteuerreform 1967. 

nicht erfüllt wurde. I Meiner Meinung nach hat damit der Bundes-. 
Die von allen verlangte und geforderte, kanzler der Minderheitsregierung Dr. Kreisky 

Pl'ogressionsmilderung kann man nur - ver- i das, w~s er a~. Vorabend der Wahl ver~prochen 
zeihen Sie mir diesen harten Ausdruck _ als hat, mcht erfullt. Ich glaube auch mcht, daß 
Augenauswischerei betrachten. Sie wäre nur, m.an den ~rbeitern und Angestellten, d~e viel
dann entsprechend wirksam geworden, wenn' leICht - ICh geb~ das z?- - durch. dIe yer
nach dem Plan der ÖVP auch die Sonder- sprechungen KreIskys, dIe ProgressIOnsmIlde
steuer mit Ende des Jahres 1970 ausgelaufen rung zu bringen, der SPÖ am 1. März 1970 
wiire. ihre Stimme gaben, einreden kann, daß dieses 

Natürlich kann man darüber streiten, was 
noch als Augenauswischerei bezeichnet werden 
kann und was als echte Ver besserung. Gerade 
in diesem Fall, meine Damen und Herlen der 
sozialistischen Fraktion, möchte ich nicht 
Grenzen nach eigener Anschauung ziehen, 
sondern aus dem Debattenbeitrag des nun
mehrigen Vizekanzlers Ing. Häuser zitieren, 
der zur Einkommen~teuerreform 1967 sagte: 

"Ja was sind denn schon Steuelermäßigun
gen bei EinkommenstIägern mit kleineren 
Einkommensgruppen von 30, 40 und 50 S 1" 
~ Er bemängelte damit, daß dLlfch die Steuer
reform 1967 keine entsprechende Steuer
er:mäßigung beziehungsweise Progressionsver
minderung durchgeführt wurde. 

Nun werde ich Ihnen, meine sehr geehrten 
Do,men und Herren, Herr Minister, aufzeigen, 

Versprechen erfüllt wurde. (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. Skotton.) Am 4. Oktober 
hatten wir die SteuerrefoI'm noch nicht auf dem 
Tisch, Herr Dr. Skotton, das heißt, noch nicht 
zur Behandlung im Plenum oder im Bundesrat, 
sondern in den Ausschüssen. (Bundesrat 
Dr. Skotton: Aber bekannt war es 8chon!) 
Ich weiß, in den Ausschüssen wurde sie be
handelt. 

Ich nehme an, daß Sie, Herr Finanzminister, 
genauso, wie Sie es im Nationalrat taten, 
Zahlen nennen werden, wie hoch im gesamten 
Jahr die Mindereinnahmen des Bundes sind 
und um wieviel Steu.er die einzelnen Steuer
zahler im Jahr weniger zahlen. Ich habe nur 
eine FI'age an Sie, Herr Finanzminister : Stim
men diese Zahlen, die ich genannt habe, oder 
nicht ~ Ich würde Sie bitten, darauf ja oder 
nein zu sagen. (Heiterkeit bei der SP(j. -
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Ing. Gassner 
Bundesrat Dr. Skotton: Sie sind ja der Groß-I In den letzten vier Jahren wurde immer 
inquisitor persönlick!) Ich kann doch eine wieder gegen diese Preissteigerungen prote
Bitte an den Finanzminister aussprechen, stiert, egal, wie hoch sie waren. Nun ist es aber 
meine Kolleginnen und Kollegen! Oder ge- stiller geworden. Hätten wir nicht als ÖAAB
statten Sie mir das auch nicht? Fraktion in der Arbeiterkammer beim Arbeiter-

kammertag beziehungsweise als Christliche 
Gerade jetzt, meine Damen und Herren,. Gewerkschafter bei den verschiedenen Gewerk

wo sich durch die Preissteigerungen die Kauf- I schaftstagen darauf hingewiesen, wäre kaum 
kraft des Schillings immer stärker vermindert, in den einzelnen Resolutionen der Arbeit
wäre es notwendig gewesen, darauf mehr Rück- nehmerorganisationen auch jetzt die Preis
sicht zu nehmen. Der Herr Finanzminister situation aufgezeigt worden. 
hätte ja nur dem Wunsch des Vizekanzlers Z·· kk d f d E' k t .. . uruc ommen au as m ommens euer-
Ing. Hauser Rechnung tragen müssen, der Im . h f" . P nk . 
J h 1967 t E 

'1 b h . I gesetz gehe IC au emIge weItere u te 1m 
a re sag e: " s gI t ~ er auc , meme i einzelnen ein: 

Damen und Herren, zu verhmdern, daß etwa 
in kurzer Zeit auf Grund der Geldwertver- Im § 60 des Einkommensteuergesetzes ist 
dünnung wieder eine solche Regelung überholt fest gehalten, wie die Berechnung der Lohn
ist." - So sprach Nationalrat Häuser, nun- steuer zu erfolgen hat, wenn der Arbeitneh
mehrigel' Vizekanzler im Jahre 1967. (Bundes- mer die auf den Lohn entfallende Lohnsteuer 
rat Wally: Sie haben einen Vergangenheits- selbst übernimmt. Das ist dort, wo eine Netto
komplex !) lohnvereinbarung vorhanden ist, häufig der 

Fall. Nicht nur, daß eine Verschlechterung 
Herr Finanzminister ! Sind Sie der Meinung, I eintritt, ist auch die Berechnung äußerst 

daß die au.f uns zukommende Pl'eissteigel'ung I kompliziert. Es wu,ndert mich, daß die Sozia
von 5 Prozent, die, wie Wirtschaftsexperten I listen, die zu Unrecht bei der Steuerbefreiung 
gesagt haben, bereits im Dezember dieses Jah- . des Überstundenzuschlages sagten, daß damit 
res und nicht, wie ursprünglich vorausgesagt, I eine Verkomplizierung des Berechnungs
erst im Jänner 1971 auf uns zukommen wird, systems eintret,en wÜIde, nun selbst in das 
in dieser Einkommensteuerreform berück- I Einkommensteuergesetz einen Passus einbauen, 
sichtigt ist? Ich glaube, dies ist nicht der Fall. der nicht nur die Berechnungen nicht verein

Dies kommt noch verstärkt dadurch zu
facht, sondern die Arbeit nur verkompliziert. 

stande, weil durch den 10prozentigen Zuschlag Zum Artikel I Ziffer 2 und 3, welcher sich mit 
der Progressionseffekt verstärkt wird. Es wu:d I der Berechnung der Versteuerung der Über
wohl unmittelbar im Jänner 1971 ein Teil der stundenzuschläge befaßt, ist auch etwas Inter
Bevölkerung geringfügig niedrigere Steuern zah- essantes .zu beme~ken. J~tzt, da es. d~r .Övp 
len aber wenn die bereits vereinbarten Lohn- gelungen ISt, gememsam mIt den FreIheIthchen 
erhöhungen in Kraft treten - auch das wissen die Überstundenzuschläge von der Steuer zu be
Sie, meine Damen und Herren -, ist alles freien, ergeben sich aus der Reihenfolge 
nicht nur wieder beim alten, sondern viele der Einbringung der sozialistischen Anträge und 
zahlen wesentlich höhere Steu.ern als heute. der Einbringung der Regierungsvorlage interes-

Betreffend der \ Preissteigerung stellt sich mir 
die Frage, ob sich auch hier die Situation, seit
dem ein Sozialist Bundeskanzler ist, geändert 
hat. Ich kann mich noch genau erinnern, 
,daß bei verschiedenen Gelegenheiten alle Ar
beitnehmerfunktionäre - also auch die Sozi
alisten - erklärt haben, daß eine 3prozentige 
Preissteigerung zu Zeiten der Vollbeschäftigung 
und der wirtschaftlichen Hochkonjunktur noch 
als Nebeneffekt dieser vertretbar wäre. Drei 
Prozent, meine Damen und Herren! 

Nunmehr aber sagte ÖGB-Präsident Benya 
in Innsbruck, daß wir mit einer 5prozentigen 
Preis steigerung zufrieden. wären. Dazu kann 
man nur sagen: So ändern sich die Zeiten! 
(Bundesrat Böck: Was kat er gesagt?) Auf
passen, ein bißchen aufpassen, konzentrieren! 
(Bundesrat Böck: Ein bisserl anders, Herr 
Kollege Gassner, war es sckon!) 

sante Aspekte. 

Die sozialistischen Parlamentarier haben im 
Nationalrat ebenso wie im Bundesrat Anträge 
eingebracht. Der Finanzminister ist mit diesen 
jedoch nicht konform gegangen, er hat eine neue 
Formulierung für die Art und Weise der Über
stu.ndenbesteuerung in die Regierungsvorlage 
aufgenommen. Man könnte nun fragen: 
Weiß bei der SPÖ die Linke nicht, was die 
Rechte tut ~ 

Und nun passiert der dritte Akt in diesem 
Spiel. Die sozialistischen Parlamentarier haben 
zu dem Regierungsantrag einen Abänderungs
antrag eingebracht und gesagt - ich verstehe 
schon, warum -: Wir streichen diese beiden 
Punkte. Es verbleibt nun bei dem, was müh
selig erreicht durch Beschluß des Nationalrates, 
Einspruch des Bundesrates und Beharrungs
beschluß des Nationalrates von Seite der ÖVP 
gewollt wurde. 
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Ing. Gassner 
Nun das nächste Problem. Auf Grund der 

Einkommensentwicklung in Österreich und der 
damit gegebenen Möglichkeiten können sich 
nicht nur Unternehmer, sondern auch viele 
Arbeiter und Angestellte sowie auch Beamte 
der unteren Verwendungsgruppen ein Ein
familienhaus bauen beziehungsweise eine Eigen
tumswohnung erwerben. Die ÖVP hätte sich 
vorgestellt, daß die Schuldzinsen für einen 
Kredit, der für die Errichtung eines Eigen
heimes beziehungsweise einer Eigentumswoh
nung aufgenommen wird, ebenfalls von der 
Steuer abgesetzt hätte werden können. Dies 
wäre ein echter Beitrag zur vermehrten Eigen
tumsbildung der Arbeitnehmer gewesen. Die 
öVP hat den Antrag gestellt, daß diese Schuld
zinsen wenigstens als Sonderausgabe abgesetzt 
werden können. Die Sozialisten waren kaum 
bereit, darüber zu diskutieren. Die ÖVP wurde 
im Nationalrat niedergestimmt. Ich muß 
sagen: leider! Hier hätte man doch vielen Be
ziehern kleinerer Einkommen echt helfen 
können. 

Eine weitere Frage, zu der ich einige Worte 
sagen möchte: Wie weit ist die vorliegende 
Einkommensteuergesetz-Novelle familien
gerecht 1 Im Jahre 1967 wurde der Alleinver
dienerfreibetrag in das Einkommensteuer
gesetz aufgenommen. Wir bezeichnen immer 
wieder die Familie als die Zelle des Staates und 
versuchen mit allen möglichen Maßnahmen, 
familienfördernd tä.tig zu werden. Bei der 
Einkommensteuer zeigte sich der Finanz
minister jedoch familienfeindlich. Auch hier 
hat die ÖVP den Antrag gestellt, den Allein
verdienerfreibetrag wenigstens von 4000 auf 
6000 S zu erhöhen. Auch das wurde von 
Ihnen, meine Damen und Herren der Sozialisti
schen Partei, abgelehnt. 

Wir bedauern dies deshalb besonders, weil 
damit Familien, deren Einkommen auf dem 
Alleinverdienst des Ehegatten beruht, dis
kriminiert werden. In der Familie ist die Ent
scheidung oft sehr schwierig, ob die Ehegattin 
ihren Beruf aufgeben soll, um sich voll und 
ganz der Erziehung ihrer Kinder zu widmen. 
Man hätte hier die Möglichkeit gehabt, diese 
Entscheidung zum Wohle der Kinder und da
mit der gesamten Familie positiv zu beein
flussen. Das ist leider nicht geschehen. 

Ich werde Ihnen, meine Damen und Herren, 
diese Familienfeindlichkeit an Hand einiger 
Beispiele vorrechnen. 

Wenn ein Arbeitnehmerehepaar im Monat 
je 3200 S, also zusammen 6400 S verdient, be
zahlen beide zusammen jä.hrlich 9982 S an 
Lohnsteuer, wenn sie keine Kinder haben. 

Wenn der Ehegatte diese 6400 S allein ver
dient, bezahlt er nicht nur 9982 S, sondern 

um 5798 S oder 58 Prozent mehr, das heißt, 
15.780 S. 

Bei steigender Kinderzahl wird dieses Ver
hä.1tnis noch schlechter. Bei einem Ehepaar 
mit zwei Kindern, wenn beide Teile je 3200 S 
verdienen, beträgt die jährliche Lohnsteuer 
3164 S. Verdient einer allein diese 6400 S, be
trägt die Lohnsteuer um 7903 S oder um 
249 Prozent mehr, also insgesamt 11.067 S. 

Ich glaube, daß diese Ziffern beweisen, daß 
unser Antrag auf Erhöhung des Alleinver
dienerfreibetrages bestimmt nicht ungerecht 
gewesen ist. 

Bei dieser Gelegenheit darf ich festhalten, 
daß ich im Jahre 1967 auf der Landeskonferenz 
der Landesexekutive Niederösterreich des 
ÖGB bereits auf dieses Problem als Sprecher 
der christlichen Fraktion hingewiesen habe. 
Ich bin nicht so vermessen zu glauben, daß 
deshalb der Alleinverdienerfreibetrag im Jahre 
1967 in das Einkommensteuergesetz eingebaut 
wurde. Meine Damen und Herren! Interessant 
ist jedoch - und Sie können dies in den Proto
kollen nachlesen -, daß der Präsident des ÖGB 
Benya mir in der Beantwortung zu meinen 
Argumentationen seine Zustimmung gab. Lei
der hat er dies im Jahre 1970 vergessen. (Zwi
schenruf bei der SPO.) Dann hätte er im Parla
ment mitstimmen müssen, wenn er im Jahre 
1967 dazu ja sagte. Im Jahre 1970 wurde es 
dann aber doch abgelehnt. 

Als nächstes noch ein paar Worte zum Kfz
Pauschale. Ich nehme an, daß allen bekannt 
ist, daß die Kraftfahrzeugkosten, sowohl die 
Anschaffung als auch der Betrieb, in den 
letzen drei Jahren wesentlich gestiegen sind. 
Weiters ist bekannt, daß in den Anfangs
monaten des nächsten Jahres eine Preis
erhöhung bei den Neuwagen durchgeführt 
wird. Aus diesem Grunde stellte die ÖVP den 
Antrag, das Kfz-Pauschale von derzeit monat
lich maximal 260 S, das sind 3120 S jährlich, 
auf monatlich 312 S beziehungsweise jährlich 
3444 S zu erhöhen. Ebenso sollte das Pauschale 
für Motorräder und Mopeds erhöht werden. 
Auch das wurde abgelehnt. Was ichumso 
weniger verstehe, als im Jahre 1967 die Abge
ordneten Benya, lng. Häuser und Genossen die 
Erhöhung des Kfz-Pauschales beantragten. 

Weiters darf ich noch daran erinnern, daß 
laut "AZ" vom 5. April 1967 die SPÖ-Fraktion 
den Wunsch äußerte, das Kfz-Pauschale auf 
jährlich 3744 S zu erhöhen. Ich habe den 
Artikel bereits verlesen. 

Das, was Sie im Jahre 1967 beantragt haben, 
sind Sie heute nicht mehr bereit, zu, vertreten. 
Warum, meine Damen und Herren der Soziali-

699 
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log. Gassner 
stischen Partei, haben Ihre Kollegen im Parla
ment im Jahre 1970 diesem Antrag ihre Zu
stimmung verweigert 1 

Ich möchte auch noch die Frage stellen, 
warum der Antrag auf Erhöhung des Land
arbeiter-Freibetrages, welcher auch vom sozi
alistischen Nationalrat Pansi wiederholt ge
stellt wurde, nicht die Zustimmung der Soziali
sten fand. Um das Bild noch abzurunden, darf 
ich feststellen, daß auch die steuerliche Ab
setzung des Werkzeugpauschales für die Ar
beiter im Ausschuß von SPÖ und FPÖ gemein
sam abgelehnt wurde.· (Bundesrat I ng. M a
der: Hört! Hört!) 

Abschließend, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, möchte ich noch auf zwei Punkte 
hinweisen, die für die Arbeitnehmer Öster
reichs sehr interessant sind. In der Ein
kommensteuergesetz-Novelle wird auch die 
Berechnung der Besteuerung, wenn ein Lohn
und Gehaltsbezieher zwei oder mehrere Lohn
steuerkarten besitzt, geändel't. Daß dies den 
Lohnempfänger interessiert, zeigt die Ent
wicklung in diesem Bereiche. Die letzte 
Veröffentlichung der statistischen Erfassung 
der Lohnsteuerkarten wurde für das Jahr 
1964 durchgeführt. Jene für das Jahr 1967 ist 
ebenfalls bereits abgeschlossen und steht. vor 
ihrer Veröffentlichung. Das nächste Mal wird 
diese Erhebung für das Jahr 1970 durch
geführt und sind diese Zahlen naturgegebener
maßen noch nicht bekannt. 

Im Jahre 1964 gab es in Österreich 
2,172.697 Zählfälle, davon 68.291 mit zwei 
Lohnsteuerkarten, 3776 mit drei Lohnsteuer
karten und 211 mit vier oder mehr Lohnsteuer
karten. 

ergreifen, zweimal und öfters als Arbeitnehmer 
tätig zu werden. Auf diese Entwicklung 
sollten meiner Meinung nach auch der Finanz
minister, jedenfalls jedoch die Arbeitnehmer
vertretungen entsprechend Rücksicht nehmen. 

Weiters möchte ich darauf hinweisen, daß 
os bei Behebung unrichtiger Feststellungen 
auf der Lohnsteuerkarte möglich wäre, die 
Vorgangsweise dabei wesentlich zu verein
fachen. Die Eintragungen auf der Lohnsteuer
karte sind rechtsbedeutsame Feststellungen. 
Da die Lohnsteuerkarten durch die Gemeinden 
ausgestellt werden, könnte es bei Einführung 
eines Instanzenzuges so weit führen, daß in 
steuerlichen Angelegenheiten der Landeshaupt
mann zweite Instanz wäre. Aus diesem 
Grunde vermeidet man derzeit, den Bezieher 
einer Lohnsteuerkarte auf ein allfälliges 
Rechtsmittel betreffend unrichtige Feststel
lungen in der Lohnsteuerkarte aufmerksam 
zu machen. 

Ich bin der Meinung, daß hier ein echtes 
Versäumnis gegenüber den Arbeitnehmern 
besteht und es möglich sein müßte, durch die 
Einführung einer neuen Ziffer im § 45 den 
Arbeitnehmern die Möglichkeit einzuräumen, 
bei ihrem Finanzamt eine Änderung der 
unrichtigen Fests'ellungen durchführen lassen 
zu können. Es wird selbstverständlich Auf
gabe bei der Auss' ellung der Lohnsteuerkarte 
sein, den Arbeitnehmer darauf aufmerksam 
zu machen. Es ist damit kein vermehrter 
Verwaltungsaufwand und damit auch keine 
Mehrbelastung des Staates verbunden. Jeden
falls würde diese Bestimmung nur dem 
Arbeitnehmer bei Behebung von Fehlern 
- und solche können immer wieder . auf
treten - helfen. 

Im Jahre 1967 gab es 2,225.241 Zählfälle, Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
davon 87.906 mit zwei Lohnsteuerkarten, Abschließend darf ich noch einmal feststellen: 
4853 mit drei Lohnsteuerkarten und 272 mit 
vier und mehr Lohnsteuerkarten. Erstens, daß die Einkommensteuergesetz

Novelle 1970 keinesfalls das ist, was Bundes
kanzler Dr. Kreisky vor der Wahl am 1. März 
laufenden Jahres der österreichischen Bevölke
rung versprochen hat (BundesraJ Porges: 
Das ist eine alte Schallplatte!); 

Das ist eine Steigerung von 2,4 Prozent 
bei den Zählfällen, eine Steigerung von 
29 Prozent bei jenen, welche eine zweite Lohn
steuerkarte, ebenso eine Steigel'ung von 
29 Prozent, welche eine dritte Lohnsteuer
karte, und eine Steigerung von 31 Prozent, zweitens, daß sich die ÖVP vorgestellt hat, 
welche vier und mehr Lohnsteuerkarten be- daß bei einel' neuerlichen Novellierung des 
sitzen. Dies bedeutet, daß sich die Relation Einkommensteuergesetzes der im Jahre 1967 
jener Arbeitnehmer, welche eine zweite Lohn- begonnene Weg for:gesetzt wird (Bundesrat 
steuerkarte oder mehrere Lohnsteuerkarten Porges: Schallplatte aus der Mottenkiste !); 
besitzen, gegenüber jenen, welche nur eine drittens, daß der im Jahre 1967 in das 
besitzen, sich vom Jahre 1964 zum Jahre Einkommensteuergesetz eingeführte familien-
1967 wesentlich geändert hat. politische Akzent weiter ausgebaut wird, 

Das ist selbstverständlich darauf zurück- und 
zuführen, daß wir in Österreich einen Mangel viertens, daß die Arbeitnehmer bei dieser 
an Arbeitskräften besitzen und daß demnach Einkommensteuergesetz-Novelle zu wenig be
verschiedene Arbeitnehmer die Möglichkeit rücksichtigt wurden. 
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Ing. Gassner 
Wenn diese Einkommensteuergesetz-Novelle 

auch nicht den von der ÖVP gewünsohten 
Effekt erwirkt, müssen wir doch feststellen, 
daß sie, wenn auch nur geringfügige, Besser
stellungen für den österreichischen Steuerzahler 
bringt. (Bundesrat Porges: Na also!) Wir 
haben uns von dieser Novelle meh"!..' erwartet, 
geben aber deshalb, weil "weniger" besser ist 
als "nichts", dem Antrag, gegen diesen 
Gesetzentwurf keinen Einspruch zu erheben, 
unsere Zustimmung. (Beifall bei der OVP. -
Bundesrat Porges: Also doch!) 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Innenminister Rösch. 

Zum Wort hat sich weiter gemeldet Herr 
Bundesrat Dr. Pitschmann. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (ÖVP): Hohes 
Haus! Meine Herren Minister I Sehr geschätzte 
Damen und Herren! 1400 Fachleute, die 
besten Wissenschaftler Österreichs, versam
mehe die SPÖ viele Monate vor dem 1. :März 
zu eingehenden Beratungen und Unter
suchungen. (Bundesrat Dr. Skotton: Da 
kränkt er sich, weil er nicht dabei war!) Das 
Ergebnis war - wie man dann in der Wahl
propag'lnda hörte -, daß praktisch für alle 
Belang;~ im Staate bezüglich unseres Zu
sammenlebens in steuer-, sozial- und wirt
schaftspoliischer Art phantas~ische Alter
nativen für ein modernes, schöneres Österreich 
in der Schublade sind. Das Glück der Öster
reicher wurde praktisch vor dem 1. März 
programmiert. 

Eine große Einkommen- und Lohnsteuer
reform war das Zentralthema des sozialisti
schen Wahlkampfes, Kern auch der Regie
rungsverhandlungen. Schon am 1. Juli 1970 
sollte diese Reform ver'wirklicht werden. (Ruf 
bei der SPÖ: In zwei Etappen!) Das öster
reichische Volk hat Kreisky dieses Ver
sprechen, aber beispielsweise auch das, daß 
ab Jänner 1970 die ab diesem Zeitpunkt 
eingerückten Präzenzdiener nur noch sechs 
Monate dienen müssen, geglaubt. Und nun 
werden sie von Monat zu Monat mehr ent
täuscht. Noch nie wurde in Österreichs 
Demokratie vor Wahlen so viel versprochen 
und nach den Wahlen so wenig gehalten wie 
vor und nach dem 1. März. (Bundesrat Wally: 
Ein bißohen Geduld m.üssen Sie sohon haben!) 
Das 1400 Mann starke Regiment deI' sozialisti
schen Fachleute ist entweder desertiert,emi
griert, unt,ergetaucht oder weggetreten. Es 
scheint sehr schlecht ausgerüstet und aus
gebildet gewesen zu sein. Nicht einmal "General" 
Kreisky vermißt diese wissenschaftlichen, poli
tischen Propagandasoldaten. Warum denn 
auch ~ Sie haben ja als Propagandisten bis 
zum 1. März hin ihre Pflicht getan. 

Die SPÖ hat vor dem 1. März sehr über
zeugend dargelegt, wie sie es im Falle eines 
Regierungsmandates verhindern werde, daß 
erstklassige Fachleute, Wissenschaftler, 
Spitzenmanager ins Ausland abwandern. 
Durch schlechte Bezahlung würden sie ins 
Ausland getrieben, hieß es damals. Nun geht 
aber diese Treibjagd scheinbar erst recht 108. 

Diese in aller Welt hochdotierten Wissen
schaftler bekommen im roten, jetzt im rot
blauen oder sozial-liberalen Österreich nicht 
nur nicht mehr bezahlt als bisher, sondern sie 
werden noch stärker als bisher besteuert, 
wobei in Anbetracht der beträchtlichen Kauf
kraftverdünDung schon sowieso eine N etto
einkommensschmälerung vorhanden ist. Ich 
nehme nicht an, daß dies der Hauptgrund 
dafür ist, warum die Fachexpenen, Wissen
schaftler und so weiter nach dem 1. März 
so schnell weggetreten sind. (Bundesrat 
Dr. Skotton: "Fachexperten" ist zuviel: "Ex
perten" oder "Fachleute" genügt!) 

Der 1. Juli 1970 ist verstrichen, und man 
mußte dann das Argument hören, daß in der 
Mitte eines Jahres eine Steuerreform schwer 
durchführbar sei. Höchst verwunderlich, daß 
diese Binsenwahrheit der SPÖ erst nach dem 
Wahlkampf zum Bewußtsein gekommen ist. 
In dem zwischenzeitlich im Kreisky-Stil 
transparent gewordenen "Express" vom 
27. August dieses Jahres tröstete der Minder
heitsbundeskanzler die wartende Bevölkerung 
Österreichs mit den Worten: Die große 
Steuerreform wird leider noch ein bißchen 
dauern! Zum Trost dafür wurden dann 
Plakatwände mit der Aufforderung an die 
Österreicher verklebt: Laßt Kreisky und sein 
Team arbeiten! Das Produkt dieser Arbeit 
auf dem Einkommen- und Lohnsteuel'sektor 
ist nun die Einkommensteuernovelle 1970. 
Von einigen begrüßenswerten Einzelbestim
mungen abgesehen, ist es nichts anderes als 
eine in Anbetracht des Kaufkraftschwundes 
unseres Schillings notwendig werdende Pro
gressio.llskorrektur. 

Wer hätte jemals gedacht, daß die FPÖ 
von ihrer fast unabdingbaren Forderung nach:; 
Auslaufen der befristeten Sondersteuerl\~~; 
gehen wird ~ 01ahs Rechnung ist spät a~ 
gegangen, zu einem Zeitpunkt, wo er sicherli<t~ 
keinerlei Genugtuung darüber mehr emp:fi~. 

Daß unserem jungen Finanzminister die 
Maximode nicht gefällt, dafür kann ich per
sönlich Verständnis aufbringen. Daß dem 
österreichischen Volk das Ministerreform
röckchen ebensowenig gefallen wird, ist wohl 
mit Sicherheit anzunehmen. Mit einem Satz 
gesagt: Durch die beachtliche Kaufkraft
verdünnung - wie garantierte doch die 
SPÖ vor dem 1. März stabile Preise ~ - und 
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dm'ch die sehr hohe Anziehung der Kranken
versicherungsbemessungsgrundlage wird den 
meisten Einkommens-, Gehalts- und Lohn
empfängern Österreichs ab 1971 mehr weg
genommen, als sie durch die Einkommen
steuernovelle erhalten werden. 

Hätte man die befristeten Sonderabgaben, 
wie es öVP, SPö und FPö in Aussicht stell
ten, auslaufen lassen, wäre diese so beschei
dene Tarifkorrektur nicht notwendig gewesen. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage um
faßt übrigens 40 Punkte. Die ÖVP hat dazu 

Der Steuertarif in der jetzigen Form ist im U.llterausschuß 46 Ab änderungsanträge 
bei Beziehern mittlerer Lohn- und Gehalts- gestellt. Nur drei Stunden hatte die Neo
einkünfte leistungshemmend, tötet durch Weg- koalitionspartnerschaft Zeit für diese für die 
steuern von Bezugserhöhungen den Anreiz Gesamtbevölkerung so wichtige Materie. Im 
zur Mebrleistung und, was nooh schlimmer ist, Finanzausschuß hat man die ÖVP-Anträge 
den Anreiz zu Studium und Weiterbildung samt und sonders niedergestimmt. Im schrift
un.d fördert, wie schon gesagt, das Abwandern; lichen übereinkommen zwischen SPÖ und 
von gut dotierten, gut bezahlten Spezial- und Freiheitlicher Partei wird unter anderem auch 
Spitzenkräften ins Ausland. von einer Verbesserung der Haushaltsbesteue-

Bislang besaß österreich hinter Schweden rung gesprochen. Das einzige, was dabei 
die Silbermedaille im olympischen Dreikampf: herauskam, war eine Erhöhung des Höchst
Besteuerung der Einkommen, Löhne und Ge- absetzbetrages bei Zusammenveranlagung von 
hälter. Schwedenbewunderer Dr.Kreiskys Ehegatten auf 26.000 S. Nur eines von vielen 
Ehrgeiz scheint es nun zu sein, auch hier die möglichen Beispielen, wie die FPÖ im Budget
Goldmedaille zu holen. Die höchste Ertrags- koalitionspakt - ich spreche absichtlich nicht 
steuerbelastung in Österreich bei der Ein- von Packelei, denn mir ist es klar, daß es 
komniensteuer macht rund 63 Prozent aus. ein Kompromiß war - ihren Grundsätzen 
Übrigens gibt es neben Deutschland nur in untreu geworden ist. 

Nationalrat Zeillinger vertrat im Justizaus
schuß noch am 19. November mit viel Tempe
rament und angeborener Vehemenz die Auf
fassung, daß man die kleinen Handels- und Ge
werbetreibenden nicht mit Wertpapierkäufen, 
Depots- und banktechnischen Abwicklungen be
lasten dürfe, wenn sie Abfertigungsrücklagen 
bilden. Auch diesem Postulat kehrte die FPö 
den Rücken. 

Österreich dazu noch eine Gewerbesteuer. 
Es erhöht sich durch die Gewerbesteuer der 
Höchstsatz der Ertragssteuerbelastung auf 
rund 69 Prozent. Dabei noch von Steuer
geschenken an Unternehmer zu sprechen, 
wie es vor nicht allzu langer Zeit die "Arbeiter
Zeitung" tat, ist geradezu beleidigend, heraus
fordernd - auch eine Herausforderung an den 
Freien Wirtschaft.sverband, der dazu schweigen 
muß. Vorständlicherweise muß er schweigen, 
denn seine Aufgabe besteht ja nach den Vor über drei Jahren, am 1. Juli 1967, ver
Worten seines Obmannes, Nationalrat ~~ngten Dr .. Broda. und Dr. Scrinzi für die 
Kostroun, darin, wie er in einem Brief an Arzteschaft em Betr16bsausgabenpauschale von 
sozialistische Bürgermeister schrieb: Jeder 10 Prozent . beziehu~gsweise höchstens 
Selbständige nämlich, der für unseren Verband) 3?00? S. SPÖ und FPÖ tu~ n,?-n so, o~wohl 
gewonnen wird und sich in unser Organisations- I SIe dIe ganze Budgetge.walt m Ihren Han~en 
leben oinfügt, wird durch unsere ihm ange- haben, ~ls ob 20.000 S 1m .Jahre 1971 wemger 
paßte Argumentation für die Partei reif wert waren als 30.000 S 1m. Jahre 1967, und 
gemacht. stimmten den ÖVP-Antrag auf 30.000 S nieder. 

Man hätte doch annehmen dürfen, daß Arbeitskammer, Gewerkschaftsbund und 
1400 so großartige Experten auch einen Weg SPÖ forderten schon vor geraumer Zeit die Er
gefunden hätten, die enormen Ungerechtig- höhung des Kraftfahrzeugpauschales. Auch 
keiten im System der Ehegattenbesteuerung hier gab die FPÖ gegenüber der harten Haltung 
wenigstens zu lindern. Das Gegenteil wird· der SPÖ klein bei wie auch in der Frage der 
durch diese von den Sozialisten eingebrachte, Streichung der Ruhensbestimmungen und der 
freiheitlich untermauerte Regierungsvorlage Verbesseru.ng der Versorgungsgebühren für die 
erreicht. Kriegsopfer . 

Der Lehrbeauftragte für betriebswirtschaft- Ö 
liche Steuerlehre an der Grazer Universität, SPÖ und FP versprachen Vereinfachung 
Dr. Hudinger, stellte in Untersuchungen fol- der Lohn- beziehungsweise Lohnsteuerverrech
gendes fest: Von zwei Ehepaaren, von denen nung. Weit und breit keine Spur davon in 
jedes jährlich ein Einkommen von 124.000 S diesem· Gesetz! 
bezieht, bezahlt das eine, wenn es sich um Heute schon muß die Befürchtung ausgespro
Gewerbetreibende handelt, 36,5 Prozent und ehen werden, daß das Budgetdefizit der SPÖ
das andere, wenn es sich um ein Angestellten- FPÖ-Koalition in der Höhe von 9,77 Milliarden 
ehepaar handelt, nur 16 Prozent an Steuer. nicht gehalten werden kann, obwohl es jeden 
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der 3,32 Millionen Erwerbstätigen in Öster
reich mit rund 2940 S belastet. Bei früheren 
kleineren Defiziten erklärte der heutige Bun
deskanzler, daß solche Defizite ein Wahnsinn 
seien. Was wird er dann in den Jahren 19711 
1972 sagen 1 

Der von der sozialistischen Regierung zu ver
antwortende Verfall der Kaufkraft des öster
reichischen Schillings von rund 5 Prozent wird 
1970 für dio Empfänger von Durchschnitts
einkommen in der Höhe von monatlich rund 
5000 S jährlich nicht weniger als 3000 S Ver
lust bringen. Diese hohe Inß.ationsrate macht 
nicht nur die ohnedies bescheidene kleine Ein
kommensteuerreform völlig unwirksam, sie 
dürfte des weiteren auch die Steigerungsrate 
der Realeinkommen tief unter den Durch
schnitt der letzten Jahre sinken lassen. 

Bedauerlich ist, wie mein Kollege Vorredner 
schon gesagt hat, daß in dieser Regierungs
vorlage keine einzige familienfördernde :Maß
nahme enthalten ist. 

Auch wenn niemand in Österreich mit diesem 
Gesetz vollkommen zufrieden sein wird, so 
muß ihm deswegen doch die Zustimmung ge
geben werden, weil kleine steuermildemde Kor
rekturen immer noch besser sind als eine völlige 
Nichtberücksichtigung der fortschreitenden 
Kaufkraftverdünnung. Die österreichische Be
völkerung auf die von der SPÖ versprochene 
große Einkommensteuerreform ohne Über
gangslösung warten zu lassen, wäre ein zu 
schwacher Trost mit noch mehr Härten. 
Darum gibt, wie mein Vorredner sagte, die ÖVP 
diesem Gesetz ihre Zustimmung. (Beifall bei 
der (JVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr Fi
nanzminister Dr. Androsch gemeldet. Ich er
teile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch: 
Herr Vorsitzender! Hoher Bundesrat! Zur 
Steuerung der Richtigkeit und um Legenden
bildungen hintanzuhalten, darf ich in Erinne
rung bringen, daß sich meine Partei Ende No
vember des vergangenen Jahres unter anderem 
mit der finanziellen Situation des Bundes be
faßt hat, und zwar auf dem damaligen Partei
rat, dem zweithöchsten Gremium meiner Partei, 
und daß damals und von dort weg den ganzen 
Wahlkampf hindurch mit aller Deutlichkeit 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß angesichts 
der Lage der Bunde~finanzen, über die zu die
sem Zeitpunkt vom Ressortleiter und meinem 
Amtsvorgänger keine Auskünfte zu erhalten 
waren, also keine Hinweise über die Orientie
rungsgrößen, ein ersatzloses Auslaufen der Son
darsteuern nicht möglich sein werde. 

Als Oppositionspartei haben wir daher der 
Öffentlichkeit klaren Wein über diese Situ
ation eingeschenkt. Wir haben aber gleich
zeitig - und dann auch in der Regierungs
erklärung - festgestellt, daß im Rahmen einer 
wirtschaftspolitischen Konzeption eine }1ilde
rung der Progression bei der Lohn- und Ein
kommensteuer eintreten solle und darüber 
hinaus verschiedene Freibeträge, die. in der 
Zwischenzeit wegen der Nichtvalorisierung zu 
Härten geführt haben, angehoben werden 
sollen beziehungsweise damit ein Beitrag zur 
Verwaltungsreform geleistet werden soll. 

Das, Hoher Bundesrat, ist die Ausgangs
situation. Und in Erfüllung dieser Feststel
lungen haben wir nun diese Anträge einge
bracht, die einerseits wegen der Lage der Bun
desfinanzen die Verlängerung derSondersteuern 
vorsehen, andererseits ist im Rahmen der 
wirtschaftpolitischen Konzeption die Einkom
mensteuernovelle mit der Milderung der Lohn
und Einkommensteuerprogression vorgesehen. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß etwa bis zu 
einem Einkommen - und das variiert nun 
nach Familienstand und Kinderzahl - von 
7000 bis 9000 S die Progressionsmilderung dem 
Betreffenden mehr bringt als der Wegfall der 
10prozentigen Steuer; die andere Alternative, 
die dann von der Fraktion der öVP im Natio
nalrat angeboten wurde, auf eine andere Form 
des Tarifes hätte bis zu den Einkommens
größen von 7000 bis 9000 S ebenfa1l8 wesent
lich weniger gebracht, als es die Regierungs
vorlage tut. 

Wenn Sie also eine Antwort mit Ja oder Nein 
wollen, so lautet sie: Ja, aber wesentlich mehr 
als entweder der Wegfall der Sondersteuern 
oder der Vorschlag hinsichtlich der Progres
sionsmilderung, den Ihre Fraktion einge
bracht hat. 

Und nun darf ich zu einzelnen Punkten, 
von denen ich glaube, daß Mißverstä.ndnisse 
vorliegen, Stellung nehmen. Ich beginne mit 
den Überstunden. Hier darf ich die Genesis in 
Erinnerung rufen: Es gab eine erste Lesung 
zu diesem Thema im Nationalrat. Auch hier 
zur Steuerung der Information: Der Antrag ist 
von der Freiheitlichen Partei gekommen und 
nicht von der Österreichischen Volkspartei. 
Deswegen bin ich über diesen Antrag nicht 
glücklicher. (Bundesrat Ing. Gassner: Ge
meinsam!) Nein, Sie haben sich erst dann 
angehängt, als dieser schon eingebracht war. 
Also gekommen ist er von der Freiheitlichen 
Partei. (Bundesrat B ür k le: Die F P(J kann 
keinen Antrag einbringen, weil sie nur eine 
Sechs-Mann-Fraktion ist!) Einbringen kann 
sie schon, nur muß dann die Unterstützungs
frage gestellt werden. (Bundesrat B ür k l e : 
Also kann sie nickt allein einbringen!) Also 
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ist klargestellt, daß Einbringen möglich ist 
und daß eingebracht wurde und daß Sie erst 
dann sozusagen im Anschlußverfahren beige
treten sind. 

Darüber gab es eine erste Lesung. Und bei 
dieser ersten Lesung habe ich die Problematik 
dieses ganzen Themas dargetan und habe einen 
Vorschlag, der mir am zielführendsten er
schienen ist, gemacht. Es wurde damals er
klärt, daß Ihre Fraktion verhandlungsbereit 
wäre. Sie haben aber gemeint, daß der Vor
schlag, den ich favorisiert habe, Ihnen nicht 
gefalle. Es ist dann auch in der Diskussion zu 
verstehen gegeben worden, daß dieser Vor
schlag einen einzigen Fehler habe, nämlich daß 
er die Namen sozialistischer Abgeordneter als 
Antragsteller trage. Aber sei dem wie immer, 
Sie haben erklärt, Sie sind verhandlungsbereit. 

Daraufhin hat die sozialistische Fraktion 
Kompromißvorschläge gemacht, in der Mei
nung, daß Sie verhandlungsbereit wären. Die 
Annahme der Verhandlungs bereitschaft Ihrer
seits hat sich als ein Irrtum herausgestellt, so
daß Ihr ursprünglicher Antrag, dem Sie bei
getreten waren, angenommen, aber dann im 
Bundesrat beeiusprucht wurde und in der 
Zwischenzeit von mir die Regierungsvorlage 
vorbereitet, ausgeschickt und endredigiert 
wurde. In diese Regierungsvorlage, um auch in 
einem Begutachtungsverfahren die Meinungen 
zu hören, habe ich unseren ursprünglichen An
trag, natürlich nicht den Kompromißantrag, 
aufgenommen. So ist die Regierungsvorlage ins 
Haus gekommen, ohne daß der andere Antrag 
bereits Gesetz geworden wäre. In der Zwischen
zeit ist er Gesetz geworden, und die logische 
Konsequenz ist, daß dann die Bestimmungen, 
die schon Gesetz waren, herausfallen müssen. 
Das ist eine ganz logische Konsequenz, und ich 
glau be, daß ich Ihnen das befriedigend auf
klären konnte. (Bundesrat lng. Gassner: 
Ich habe nur gesagt, 8ie waren ver8chieden!) 
Ich hoffe, Ihnen das aus der Genesis aufge
klärt zu haben. 

Nun zu einigen anderen Fragen. 

Das Kfz-Pauschale - da muß ein Irrtum 
vorliegen - beträgt nicht, wie Sie gesagt haben, 
2496, sondern 3120 S. Der amtswegige Jahres
ausgleich - das haben Sie selbst erwähnt -
ist auf 60.000 S angehoben worden. 

Bei Hausstandsgründung werden jährlich 
12.000 S berücksichtigt, wie Sie dem Gesetz 
entnehmen können (Zwi8chenruf des Bunde8-
rates Ing. Gas8ner), und zwar ist jetzt noch 
in80ferne eine Verbesserung in der Richtung 
der Verwaltungsvereinfachung eingetreten, als 
für diese Aufwendungen kein Nachweis mehr 
zu führen ist. 

Das kann ich beim besten Willen nicht als 
Verschlechterung bei der Lohnverrechnung 
ansehen, sondern nur als eine Erleichterung, 
wenn nicht mehr Evidenz geführt werden muß 
und keine besondere AntragsteIlung und Ein
tragung in die Lohnsteuerkarte mehr zu er
folgen hat. 

Eine weitere Frage, die releviert wurde, sind 
die Schuldzinsen und das Werkzeugpauschale. 
Hinsichtlich des Werkzeugpauschales wurde ja 
die Vereinbarung getroffen - vielleicht ist die 
Information darüber noch nicht zu Ihnen ge
langt -, das im Verordnungswege zu regeln. 
Das wurde mit den Betroffenen abgestimmt. 
(Bunde8rat Ing. Ga88ner: Ich habe nur fe8t
gestellt, daß es bi8 jetzt nicht geschehen i8t I) 
Es hat sich als technisch zweckmä.ßig erwiesen, 
das im Verordnungswege zu machen. (Bundes
rat Ing. Ga88ner: Ich kann nur feststellen, 
daß es bis jetzt nicht geschehen i8t!) Für die Be
troffenen scheint es mir nämlich unerheblich 
zu sein, in welcher Form sie es bekommen. 
Entscheidend ist, daß sie es bekommen. 
(Bundesrat Ing. Gas8ner: Wann, Herr Mini
ster?) Die Verordnung wird in den nächsten 
Tagen fertiggestellt. (Bundesrat Nova lc: Ein 
bißehen Geduld müssen Sie 8chon haben!) 
Das ist alles im Nationalrat festgehalten wor
den. Ich wollte nur feststellen, daß hier Infor
mationsbrüche bestehen. 

Zu den Schuldzinsen. Sie wissen, daß hier die 
bezügliche Bestimmung des Einkommensteuer
gesetzes keinen Bruttonutzungswert, sondern 
einen Nettonutzungswert vorsieht, der noch 
dazu für bestimmte Eigenheime oder Eigen
tumswohnungen statt 3 Prozent 1 Prozent 
ausmacht. Man kann dann die Schuldzinsen 
im Abzugsweg tilgen. Das bedeutet aber, daß 
man zu einem Bruttonutzungswert übergehen 
muß und keine Differenzierung mehr vorsieht. 
Ich weiß nicht, ob das dann sozusagen in der 
Vorstellung der Erfinder gelegen gewesen wäre. 

Nun, Hoher Bundesrat, zur Frage der 
"Familienfeindlichkeit". Hier wird immer so 
getan, als ob das unbedingt etwas mit Kindern 
zu tun hätte. Darf ich darauf aufmerksam 
machen, daß der Alleinverdienerfreibetrag auch 
einem Ehepaar zusteht, bei dem nur ein Teil 
verdient, ohne daß dieses Ehepaar Kinder hat. 
Jene Gruppen, die den größten Nutzen daraus 
ziehen, sind jene, wo keine Kinder da sind 
und der Ehegatte weit über den Durchschnitt 
verdient. Ich möchte gar nicht das Beispiel 
des Bankdirektors strapazieren. Für die Tat
sache, daß es ein solcher gar nicht notwendig 
hat, daß seine Gattin arbeiten geht, und auch 
keine Kinder zu versorgen sind, woraus Kosten 
erwachsen würden, gebührt nach der geltenden 
Lage der Alleinverdienerfreibetrag, und das 
unter dem Titel der Familienfördenmg. 
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Bundesminister Dr. Androsdl 
Ich sehe beim besten Willen nicht ein, daß 

das eine besondere Familienförderung ist 
- wenn Sie so wollen -, wenn man den 
Verdienern höherer Einkommen, die es sich 
leisten können, ihre Ehegattin zu Hause zu 
lassen, sie also nicht mitverdienen muß, 
wenn darüber hinaus keine Kinder da sind, 
diese Begünstigung überhaupt gewährt. 

Bei Behandlung des Alleinverdienerfrei
betrages werden immer die Kinder in den 
Vordergrund geschoben, und es wird ver
schwiegen, daß er auch für jene Fälle gilt, 
wo überhaupt keine Kinder der Familie an
gehören. (Bunde8rat Ing. Gas8ner: Bei zwei 
Kindern zum Beispiel: Differenz rund 8000 S! 
Stimmt das?) 

Herr Abgeordneter! Wissen Sie, die Pro
bleme lassen sich nicht wie bei Gericht mit 
Ja und Nein beantworten. Der Alleinverdie
nerfreibetrag ist nämlich ein anderes Problem 
als das der Haushaltsbesteuerung. Darauf 
komme ich noch zu aprechen. Unbestritten 
ist aber, daß der Alleinverdienerfreibetrag so 
konzipiert ist, daß er einem Ehepaar, wo nur 
ein Teil arbeitet, zusteht, ohne daß dieses 
Kinder hat beziehungsweise noch zur Familie 
gehörende Kinder hat. Was also das mit der 
Hilfe für die Kinder zu tun hat - diese 
Antwort ist bisher noch jedermann schuldig 
geblieben. (Bundesrat Ing. Gassner: Herr 
Minister! Hier hätte man einen stärkeren 
Kindereffekt einbauen können!) Ihr Vorschlag 
ging aber nicht dahin. (Bunde8rat Ing. Gass
ner: Aber Ihr Vorschlag tut es au.ch nicht!) 

Nun darf ich zum Problem der zweiten und 
dritten Lohnsteuerkarte zu sprechen kommen, 
wo ich auch den Eindruck habe, daß ein 
ähnliches Mißverständnis vorliegt, wie das 
beim Herrn Abgeordneten Sandmeier im 
Nationalrat vorgelegen hat. Ich darf daher 
dieselbe Auskunft auch hier geben. 

Es ist so, daß in der Lohnsteuertabelle das 
Existenzminimum eingearbeitet ist, darüber 
hinaus das Sonderausgabenpauschale und das 
Werbungskostenpauschale. Diese Lohnsteuer
tabelle findet jedoch dann auch Anwendung 
für eine zweite, dritte und folgende Lohnsteuer
karte: Dienstverhältnis. Es ist ganz klar, 
daß das Existenzminimum und die beiden 
genannten Pauschalien und auch der Sonder
freibetrag nach § 51 in der Höhe von 1200 S 
nur einmal zusteht. Das heißt, daß es daher 
für die zweite und folgende Lohnsteuerkarte 
schon immer Hinzurechnungsbeträge gegeben 
hat und daß diese mit jeder Anhebung des 
Existenzminimums auch eine Anhebung er
fahren, um sicherzustellen, daß diese Existenz
minima beziehungsweise Pauschalia nur einmal 
gewährt werden. Hier muß man wieder unter-

scheiden, ob es sich um jemanden handelt, 
der unter der Grenze für den amtswegigen 
JahresauE'gIeich bleibt, oder ob er darüber 
kommt. Wenn er einkommensmäßig darüber 
zu liegen kommt, hat das ja nur die Bedeu
tung, ob die Nachzahlung größer oder kleiner 
ist. Bleibt er darunter, ist die Frage, ob er und 
um wieviel allenfalls er mit seinem Einkommen 
aus zwei oder mehreren Quellen weniger 
bezahlt als jemand, der ein gleich hohes Ein
kommen aus einer Quelle hat. 

Schon aus Gründen der Gleichmäßigkeit 
muß sichergestellt werden, daß das annähernd 
gleich ist, denn es ist nicht einzusehen, warum 
hier eine Begünstigung vorliegen soll; dann 
müßte man nämlich einwenden, daß die 
Grenze für den amtswegigen Jahresausgleich 
nicht erhöht, sondern sogar gesenkt werden 
müßte. 

Nun ist aber diese Grenze beträchtlich erhöht 
worden, nämlich von 48.000 auf 60.000 S. 
Gleichzeitig ist das Existenzminimum um 
2000 S erhöht worden. Der Hinzurechnungs
betrag für die zweite Lohnsteuerkarte ist 
allerdings nur um 1872 S erhöht worden, 
sodaß sich gegenüber dem jetzigen Zustand, 
auch unter Berücksichtigung dieses logischen 
Zusammenhanges von Existenzminimum, amts
wegiger Jahresausgleichsgrenze und Hinzu
rechnungsbetrag, die Situation noch immer 
um 128 S verbessert hat. 

Das alles zusammen führt etwa dazu, daß 
gegenwärtig ab einem Monatseinkommen von 
1754 S die Steuerleistung einsetzt, während 
das künftighin ab 1. Jänner 1971 erst ab 
1921 S der Fall sein wird. Sie können also 
daraus ersehen, daß ungefa.hr 850 S dazu
verdient werden können. Vor allem denkt 
man ja an die verschiedenen kleinen Firmen
zusatzpensionen, auf die das besonders - also 
für die Pensionisten - Anwendung findet, 
bevor überhaupt eine Besteuerung dieses 
zweiten Betrages, dieser zweiten Einkommens
quelle einsetzt. Sie sehen hier also sehr deut
lich eine entsprechende Verbesserung. 

Nun, Hoher Bundesrat, darf ich vielleicht 
noch -auf einige grundsätzliche Überlegungen 
hinweisen. Es Wlude auch hier im Bundesrat 
das Problem der Tarifhöhe releviert. Ich darf 
darauf aufmerksam machen, daß die Tarif
höhe überhaupt nichts über die effektive 
Steuer belastung aussagt, denn diese ist davon 
abhängig, wie hoch der Tarif ist, aber auch 
davon, wie groß die Bemessung~grundlage 
ist. Übertrieben ausgedrückt, kann man 
sagen: Es kann der Talif auch 100 Prozent 
ausmachen; wenn die Bemessungsgrundlage 
Null ist, so ist auch die Steuerbelastung 
Null. 
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Bundesminister Dr. Androsch 
Nun haben wir seit Jahren bei der Ein

kommensteuer eine Erosion der Bemessungs
grundlagen festgestellt, die so weit geht, daß 
der Tarif etwa um 40 Prozent gesenkt werden 
könnte, wenn man die gesamten Einkommen, 
die an sich nach dem System des Einkommen
steuergesetzes als Einkommen gelten, erfassen 
würde. Wenn also die vielen Absetz beträge, 
Begünstigungen und Befreiungen wegfielen, 
dann würde das bedeuten, daß der Tarif um 
40 Prozent gesenkt werden könnte. 

Die Konsequenz dieser Entwicklung ist 
ein Auseinanderklaffen von Durchschnitts
besteuerung und Marginalbesteuerung. Das 
heißt: Wenn man untersucht, wieviel Prozent 
von dem ganzen Einkommen bezahlt wurden, 
so ist das wesentlich weniger als jene Steuer, 
die von einem zusätzlichen Einkommensteil 
zu zahlen ist, auf den dann die ganze Schärfe 
des Tarifs, für sich gesehen, Anwendung 
findet. Und das löst mit Recht den großen 
psychologischen Widerstand aus. Aber da 
muß man sich klar sein, daß jede Maßnahme 
bei der Bemessungsgrundlage diese Situation 
verschärfen muß. 

Dies wird daher Aufgabe einer großen 
Reform sein. Und nirgends, auch nicht in der 
Regierungserklärung ist behauptet worden, 
daß diese Novelle eine große Einkommen
steuerreform darstellt. 

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang 
nur darauf hinweisen, daß hinsichtlich des 
Einkommensteuergesetzes 1967 diese große 
Reform behauptet wurde und wir uns genau 
mit diesen Problemen auseinandersetzen müs
sen; daher gehen alle die Kritiken, die im 
Nationalrat und hier geäußert werden, in die 
Richtung des Einkommensteuergesetzes 1967, 
weil das die Grundlagen dafür gelegt hat. 

Aber unbeschadet dessen wird es notwendig 
sein, daß man an eine Reform des Einkommen
steuerrechtes herantritt, wobei das im Rahmen 
einer Änderung des Steuersystems sicherlich 
die letzte, weil schwierigste Etappe sein wird, 
aus den verschiedensten Gründen. 

In dem Zusammenhang auch noch der 
Hinweis auf die Haushaltsbesteuerung. Die 
Frage ist: Ist der Grnndsatz des Einkommen
steuergesetzes, der ans der Weimarer Republik 
stammt, richtig 1 Soll man nicht in Richtung 
einer synthetischen Individualbesteuerung 
gehen, das heißt, daß jeder Ehegattenteil 
in der heutigen Industriegesellschaft sozusagen 
in seinem Bereich selbständig ist, verschiedene 
Einkunftsarten haben kann - gar keine 
Frage -, oder soll man bei dem System der 
Haushaltsbesteuerung bleiben, das ja wiederum 
sehr weitgehend durchbrochen ist: durch die 
200.000 S-Grenze und die übrigen Absetz-

beträge im § 93, durch die Absetzbeträge im 
§ 32 a - mittätige Ehegattin -, um nur 
einige Beispiele zu nennen 1 

In dem Zusammenhang möchte ich auch 
nur kurz sagen: Die Einführung des Splitting 
etwa wäre ja wieder nur im Rahmen einer 
Haushaltsbesteuerung möglich, allerdings mit 
dem Splitting-Effekt, daß der Vorteil umso 
größer ist, je größer das Gesamteinkommen 
ist. Das heißt, dem Kleinen - und das waren 
ja Ihre Beispiele - wäre nicht oder fast nicht 
geholfen, und der Vorteil würde bei sehr hohem 
Einkommen umso größer sein. 

Das sind die grundsätzlichen Überlegungen, 
die im Rahmen einer großen Reform unter 
vielen anderen Punkten zu behandeln sein 
werden. 

Ich darf vielleicht abschließend noch darauf 
verweisen, daß es richtig ist, daß 46 Anträge 
eingebracht wurden. Ich darf aber auch darauf 
verweisen, daß zuerst gesagt wurde: Wir 
lehnen das überhaupt ab!, und dann sehr 
rasch solche 46 Antragspunkte zusammen
gestellt wurden, die zum Teil totes Recht 
bedeutet hätten. An einem Beispiel illustriert: 
Es sollte die Zahlung für die Enteignung von 
Bestandsverträgen begünstigt werden. Man 
kann einen Bestandsvertrag kündigen, aber 
nie enteignen. Enteignen kann man nur 
Eigentum. Hätte man das hineingeschrieben, 
hätte man das wohl drinnen, stehen gehabt; 
es wä.re aber totes Recht, wenn man etwas 
begünstigen wollte, was es rechtlich gar 
nicht gibt. 

Zum Abschluß möchte ich noch zu der 
Bemerkung "vor dem 1. Mä.rz las man es 
anders als nach dem 1. März" etwas sagen. 
Man kann zu dem 4. Oktober staatsrechtlich 
stehen, wie man will, aber stattgefunden hat 
er, und als einen ausgesprochenen Mißtrauens
beweis für die Bundesregierung kann man ihn 
beim besten Willen nicht auffassen. (Bei/aU 
bei der SptJ.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich noch einmal 
Herr Dr. Pitschmann gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (ÖVP): Meine 
Herren Minister! Hohes Haus! In aller Kürze 
drei Feststellungen. 

Herr Minister! Die finanzielle Situation 
wäre heute eine viel, viel schlechtere, wenn die 
ÖVP nicht den Mut aufgebracht hätte, einen 
beträchtlichen Teil der überdimensionalen 
Forderungen ohne Bedeckungsvorschläge Ihrer 
Partei zu erfüllen. 

Höchst verwunderlich, daß heute keiner 
der 29 Bundesräte der SPÖ zu diesem angeb
lich so kuriosen Gesetz spricht. Wollen sich 
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DDr. Pitsdlmann 
alle ein Alibi verschaffen ~ Das kommt mir I Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
ja vor wie eine Kindesweglegung. Das ist ja Vorlage in seiner Sitzung vom 2. Dezember 1970 
beinahe eine Mißtrauenskundgebung für die in Verhandlung genommen und mit Stimmen
Regierung, für die Regierungsvorlage. (Heiter- mehrheit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
keit.) Es war noch nie der Fall, daß im Bundes- empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
rat kein einziger von der Fraktion, die ein 
angeblich so wichtiges Gesetz eingebracht hat, 
dazu sprach. 

Herr Minister! So ähnliche Ausführungen 
wie heute bezüglich der Tarifhöhe haben Sie 
vor der Österreichisch-Schweizerischen Han
delskammer in Zürich gemacht. Da haben 
Sie auch behauptet, daß man, wenn man alle 
Begünstigungen streichen würde, bis zu 40 Pro
zent des Tarifes heruntergehen könnte. Glau
ben Sie aber, daß wir dann noch irgendwie 
konkurrenzfähig sein könnten? Haben Sie 
die Schweizer Presse verfolgt, wie sauer sie 
darauf reagierte und wie sie den schweizeri
schen Unternehmern gesagt hat: wer könnte 
in Österreich bei dieser Inaussichtnahme eines 
jetzigen Finanzministers wohl noch Kapital 
investieren ~ (Beifall bei der Gv P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
(Bundesrat Sc h re i n er: Die S pO 8chweigt! ) 
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort 1 - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Gesetzesbeschluß de8 Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 30. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959 
neuerlich geändert wird (459 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen jetzt zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Neuerliche Ab
änderung des U:msatzsteuergesetzes 1959. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Bednar. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht 
des Finanzausschusses über den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 30. November 
1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Umsatzsteuergesetz 1959 neuerlich geändert 
wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll aus p_'eispolitischen Gründen 
ab Anfang 1971 der Umsatzsteuersatz für 
Speisefette und Speiseöle von 5,5 Prozent 
auf 1,7 Prozent ermäßigt werden. Damit 
wird wieder der Rechtszustand hergestellt, 
wie er vor dem 1. Feber 1968 gegeben war. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Finanzausschuß den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Ge<.:Jetzesbeschluß des N ational
rates vom 30. November 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Umsatz steuer
gesetz 1959 neuerlich geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich die Frau 
Bundesrat Dr. Demuth gemeldet. Ich erteile 
es ihr. 

Bundesrat Dr. Anno. Demuth (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! 
Unsere Bundesregierung hat schon in ihrer 
Regierungserklärung, die Dr. Kreisky am 
27. April heurigen Jahres abgegeben hat, er
klärt, daß sie ihre besondere Aufmerksamkeit 
auf die Maßnahmen zur Dämpfung des Preis-
auftriebes richten wird. . 

Eines dieser Gesetze dazu ist das Umsatz
steuergesetz, das zur Novellierung vorgeschla
gen wird. Als im Sommer heurigen J ahre8 
die Margarineindustrie kam und sagte, daß auf 
Grund der Preiserhöhungen der Rohstoffe die 
Verkaufspreise erhöht werden müßten, haben 
wir Konsumentenvertreter festgestellt, daß 
diese Preiserhöhungen eine Belastung von 
100 Millionen Schilling für die Konsumenten 
bedeuten vriirden. 

In der Paritätischen Kommission haben wir 
diese Vorlage für eine Preiserhöhung behandelt, 
und unsere Vertreter haben vorgeschlagen, daß 
der Prozentsatz der Umsatzsteuer, der Anfang 
Februar 1968 durch die ÖVP-Alleinregierung 
erhöht wurde, wieder auf 1,7 rückgeführt 
werden soll. Der Verzicht auf die Umsatzsteuer 
von 5,5 Prozent vriirde den Unternehmern 
genügen, um den Margarinepreis gleichbleiben 
zu lassen. 

In der Paritätischen Kommission wurde 
diese Angelegenheit an den Unterausschuß 
verwiesen, und dort haben immer wieder die 
Vertreter der Handelskammer und die Ver
treter der Landwirtschaft dagegen gestimmt 
und erklärt, es sei notwendig, daß die Umsatz
steuer hoch bleibe, damit der Butterberg 
der Landwirtschaft wegverkauft wird. 

Ich möchte dazu feststellen, daß Margarine 
heute in Österreich im Verhältnis zu Butter 
ungefähr 50: 50 gekauft und verwendet wird 
und daß gerade jene Kreise, die Margarine 
einkaufen und in· verstärktem Ausmaß ver
wenden, am ärmsten sind und von jeder Preis-
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Dr. Anna Demuth 
erhöhung, sogar um lO-Groschen-Beträge, 
schwer getroffen werden. 

Wir sind nicht der Meinung, daß diese Men
schen, zum Beispiel die Mindestbezieher, die 
Empfänger von Ausgleichszulagen, die Wit
wen, die von Mindestpensionen leben, bei 
einer Preiserhöhung von Margarine auf die 
doppelt so teure Butter übergegangen wären. 
Nein. Diese Menschen hätten sicher diese 
Preiserhöhung auf Kosten anderer lebens
wichtiger Ausgaben in Kauf genommen, oder 
sie hätten auf Kosten ihrer Gesundheit die 
Ernährung mit Fett etwas eingeschränkt. 

In der Unterkommission kam keine Einigung 
zustande, und die Paritätische Kommission 
hatte die Preiserhöhung schon Ende Juli 
beschlossen. Unsere Bundesregierung blieb 
aber nicht untätig und hat mit den Unterneh
mern wieder Verhandlungen gepHogen und 
hiebei ausgehandelt, daß es möglich ist, daß 
die Unternehmer auf eine Preiserhöhung ver
zichten, wenn wir eine Gesetzesvorlage ein
bringen, nach der die Umsatzsteuer gesenkt 
wird. 

In diesem Sinne wurde diese Regierungsvor
lage eingebracht und der schon festgesetzte 
Preis für Margarine ab 1. August 1970 von der 
Industrie wieder zurückgenommen. 

Diese Gesetzesvorlage ist nur eine von vielen 
Maßnahmen der Bundesregierung. Ich möchte 
Sie nur an die vielen Zollsenkungen, an die 
Nettopreisverordnungen, an die Einfuhr
erleichterungen erinnern, die die Bundesregie
rung verfügt hat, damit der Preisauftrieb 
möglichst unter 5 Prozent gehalten wird. 
Wir liegen derzeit auf Grund dieser vielen 
Maßnahmen an der unteren Grenze des Preis
auftriebes in Westeuropa. 

Die Preisauftriebe - so haben Experten 
festgestellt - werden nicht nur von den stei
genden Rohstoffkosten, sondern auch von den 
Werbekosten erheblich in die Höhe getrieben. 
Auf zweieinhalb Milliarden Schilling wird der 
Werbeaufwand heute in Österreich pro Jahr 
geschätzt, das sind 350 S pro Kopf. Von diesen 
Kosten entfällt bestimmt ein Großteil auf die 
Margarine, denn im Fernsehen wird uns vor 
Augen geführt, umwieviel besser diese oder 
jene Sorte ist. Aber diese Werbung für Mar
garine zahlen letzten Endes doch die Konsu
menten. 

Die Besitzverhältnisse bei den Margarine
firmen sind so, daß ein Weltkonzern, der an 
siebenter Stelle der Weltkonzerne liegt, heute 
den Preis bestimmen kann und eigentlich den 
Markt beherrscht; nur bei 8 Prozent der Er
zeugerfirmen sind auch Agrarier beteiligt. 

Der Armut in Österreich, die wir bekämpfen 
wollen, wird doch ein Riegel vorgeschoben, 

wenn die Margarinepreise auf Grund dieses 
Umsatzsteuergesetzes nicht erhöht werden. 

Unsere Fraktion begrüßt dieses Gesetz, denn 
wir wissen, daß unsere Menschen, die Mar,;. 
garine kaufen und essen, die kinderreichen 
Familien oder die Ausgleichszulagenempfän
ger, wirklich davon eine Erleichterung haben. 

Wenn wir von der sozialistischen Regierung 
Vorlagen einbringen, um den Preisauftrieb 
einzudämmen, zum Beispiel die Gesetze zur 
Preisregelung beziehungsweise gegen die Preis
treibereit so hören wir immer das Veto der 
Bundeswirtschaftskammer. Andererseits aber 
hält uns ihr Generalsekretär vor, daß wir 
nichts gegen die Preisauftriebe machen. Leider 
ist ein Lippenbekenntnis zu wenig, und wir 
fordern Sie daher auft diesem Preisstopp, 
diesen Bemühungen der Bundesregierung Ver
ständnis entgegenzubringen, wenn Sie schon 
nicht, weil Sie fraktioneIl gebunden sind, dem 
Gesetz Ihre Zustimmung geben können. 

In diesem Sinne begrüßt unsere Fraktion 
dieses Gesetzt und wir werden mit Begeiste
rung unsere Zustimmung geben, weil wir da.mit 
jenen Menschen in Östeueich helfen, die es am 
notwendigsten haben. (Beifall bei der SP(J.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niema.nd 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß
worrt? - Das ist nicht der Fall. (Bundesral 
Bö c k : Wer begründet denn die Ablehnung? -
Bundesrat Ing. Ga8sner: Die ist schon im 
Nationalrat erfolgt! - Weitere Rufe und 
Gegenrufe bei SP(J und ÖVP.) Bitte, wenn 
jemand reden will: Hier ist das Redl1erpult t 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

7. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 30. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesmineralölsteuer
gesetz geändert wird (460 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 7. Punkt 
der Tagesordnung: Änderung des Bundes
mineralölsteuergesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Kouba. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Kouba: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich berichte namens des 
Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 30. November 1970, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesmineralölsteuergesetz geändert wird. 
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Kouba 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Steuersatz für Gasöle 
(Dieselöl) ab 1. Jänner 1971 um 80 S pro 100 kg 
Eigengewicht erhöht werden. Das ergibt pro 
Liter eine höhere Steuerbelastung um rund 
70 Groschen. Der neue Steuersatz soll auch für 
Petroleum und die dem Gasöl oder Petroleum 
ähnlichen Mineralöle gelten, um zu vermeiden, 
daß solche Produkte wegen einer niedrigen Be
steuerung dem höher besteuerten Gasöl bei
gemischt werden. Durch die vorgesehene 
Steuererhöhung sollen zusätzlich Mittel für den 
Ausbau und die Erhaltung der Bundesstraßen 
aufgebracht werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 2. Dezem
ber 1970 in Verhandlung genommen und mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, dem Hohen 
Haus zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 30. November 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesmineralöl
steuergesetz geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum WOlt gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Goäss. Ich erteile e<J ihm. 

Ohne die Reformkommission mit dieser 
Frage zu befassen, geschweige denn das Urteil 
dieser Reformkommission einzuholen, soll jetzt 
in diesem Hause mit Ihrer Mehrheit, meine 
Damen und Herren zu meiner Linken, dieses 
Gesetz beschlossen werden. 

Das wäre soweit nichts Neues, denn der Weg 
ist ja schon im Nationalrat vorgezeichnet 
worden. Neu für Sie ist allerdings, daß Sie 
ohne Ihren neuen Juniorpartner der stillen 
Koalition da drüben dieses Gesetz mit Ihrer 
Mehrheit allein beschließen werden. Der 
Starke wird sich also am stärksten allein fühlen, 
hoffe ich für Sie. 

Sie werden daher auch allein die Verantwor
tung für dieses Gesetz hier übernehmen, für ein 
Gesetz, welches zum Teil das falsche Steuer
subjekt trifft, für ein Gesetz, welches die Wett
bewerbsbedingungen verfälscht, für ein Gesetz, 
das den falschen Weg der Finanzierung des 
Straßenbaus geht, und für ein Gesetz, das 
darüber hinaus noch zum falschen Zeitpunkt 
auf die Österreicher losgelassen wird. 

Meine Damen und Herren I Die Land- nnd 
Forstwirtschaft wird auf dem Umweg über 
die Erhöhung des Dieselölpreises für die Finan
zierung von Straßen herangezogen, von deren 
Benützung sie entweder kraft Gesetzes ganz 
oder kraft ihrer Funktion teilweise ausge
schlossen ist. Es ist das fablche Steuersubjekt, 
das hier getroffen wird. 

Bundesrat Dr. Goess (ÖVP): Hohes Haus I Diese als falsches Steuersubjekt fälschlicher
Meine Damen und Hen en! Es ist eine fest- weise geschröpfte Landwirtschaft ... (Bundes
stehende Tatsache, daß besonders auch in rat Wally: Denken Sie an das OVP- Verkehrs-
Ö t . h' ht B d f h d konzept, Herr Kollege!) Auf das komme ich s ·erreIC eIn ec er e ar an me r un.. . 
b S St ß b t ht E t ht h noch zuruck, Herr Kollege. Das war eme kon-e seren ra en es e. s s e auc . . . 
fest, daß die notwendigen Maßnahmen kost- I ze~Iel:t~t~tIO~ ~.~: em. Konz.ep~ als ~anzes 
spielige Investitionen erfordern. In Anerken- un mc e r 0 .ung eIne~ emzIgen ?uer, 
nung d' N t d' k 't h b h h wahllos herausgegrIffen, weIl Ihnen mchts 

Ie~r. 0 w~n 19 el a en. sc on me - anderes einfällt. 
rere KoalItIOnsregIerungen und Insbesondere 
auch die letzte Regierung in der vergangeneu 
Le~islaturperiode nach Lösungen gesucht, weI
cht> die Nutznießer des Straßenbaues in ver
stärktem Maße zu seiner Finanzierung heran. 
ziehen. 

Auch der gegenwärtige Herr Finanzminister, 
der leider nicht mehr da ist, hat bei seinem 
Amtsantlitt diese Notwendigkeit erkannt und 
richtigerweise - allerdings im Widerspruch 
zu dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf -
gemeint, daß die Besteuerung des Straßen
verkehrs und die Gewinnung neuer finanzieller 
Mittel für den Straßenbau nicht einseitig von 
eine!' Steuer her gelöst werden kann. Vielmehr 
müssen dabei alle Formen der Kfz-Besteuerung 
und die Tarife herangezogen werden, und nicht 
zuletzt zu diesem Zwecke wurde auch eine 
Reformkommission eingesetzt. 

Diese Landwirtschaft - das möchte ich hier 
auch noch feststellen - arbeitet unter beson
dersschwierigen Wettbewerbs bedingungen, und 
zwar im Inneren gegenüber den anderen Wirt
schaftssparlen und nach außen gegenüber den 
Landwirtschaften anderer Lä.nder, wobei die 
verschiedenen Förderungsmaßnahmen, Preis
stützungsaktionen und Entla.stungsaktionen 
von Steuern und Abgaben und so weiter be
reits zu einer sehr fühlbaren Verzerrung dieser 
Wettbewerbsbedingungen geführt haben, was' 
ich gerade an Hand des Vergleiches der Diesel
ölpreise in den wichtigsten europäischen Län
dern jetzt darlegen möchte. 

Der Nettodieselölpreis für die Landwirt
schaft nach Abzug der Stützungen, die gegeben 
werden, oder der Steuern, die nicht eingehoben 
werden, beträgt in Deutschland pro Liter 1 S, 
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in Frankreich 1 S - ich spreche von dem Netto
preis für die Landwirtschaft -, in Italien 
pro Liter 90 Groschen, in der Schweiz pro 
Liter 1,80 S, in Dänemark pro Liter 1,32 S 
und in Österreich bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie 
mit Ihrer Mehrheit diesem Gesetz endgültig 
die Zustimmung geben werden, pro Liter 
1,90 S. 

Man hat nun immer wieder und richtiger
weise in den agrarpolitischen Zielvorstellungen 
der verschiedenen Länder die Strukturver besse
rung, die überbetriebliche Zusammenarbeit, 
die Notwendigkeit des Ersatzes der Handarbeit 
durch Maschinen und die bessere Konkurrenz
fä.higkeit durch Rationalisierung in alle agrar
politischen Konzepte aufgenommen. Sie schei
nen übrigens auch im Abschnitt Landwirt
schaft des sozialistischen Wirtschaftsprogamms 
auf. 

Ich weiß nun nicht, wie viele von den 
1400 Experten, die dieses Programm erarbeitet 
haben, Experten der Landwirtschaft waren. 
Die Begriffe sind jedenfalls hineingekommen, 
aber offenbar war man sich über deren Inhalt 
nicht klar. Man war sich darüber im klaren, 
daß das vielleicht etwas Populäres ist und daß 
es dazugehört, wenn man Agrarpolitik in einem 
Wirtschaftsprogramm erwä.hnt, daß man von 
diesen Begriffen redet. Aber daß die Mechani
sierung der Landwirtschaft für alle diese 
agrarpolitischen Zielvorstellungen die primä.re 
Voraussetzung ist und daß damit die Kosten 
dieser Mechanisierung der primäre Kostenfak
tor für diesen Strukturwandel der Landwirt
schaft sind, hat man offenbar übersehen, oder 
man hat diese Experten, wenn sie vorhanden 
waren, nicht gehört. Anders ist es nicht er
klärlich, daß man diesen bereits höchsten 
Dieselölpreis für die Landwirtschaft nun noch 
einmal um 70 Groschen erhöht. 

Meine Damen und Herren! Wenn man es 
darauf anlegt, die Strukturprobleme der Land
wirtschaft durch ein Betriebssterben mittels 
einer Kosteneskalation . voranzutreiben, dann 
soll man das auch offen sagen und soll nicht 
fortwährend von Förderung, Strukturverbesse
rung und Besitzfestigung und von Hilfe 
für die Bergbauern und von was weiß ich alles 
reden, sondern man sollte sich dann offen dazu 
bekennen, daß man diese Strukturprobleme 
durch eine Kosteneskalation, ein Betriebs
sterben lösen will. 

Nun sagen Sie mir nicht, meine Damen und 
Herren: Wir können keinen anderen Weg 
gehen! - Andere Wege sind Ihnen beziehungs
weise dem Herrn Finanzminister genügend 
aufgezeigt worden. Aber Sie wollen keinen 
anderen Weg gehen, weil dieser Weg sicher 
der einfachste ist, nämlich das Geld, das man 

braucht, einfach dort herzunehmen, wo man 
es sich mit einem Gesetz, das nur wenige 
Paragraphen enthält, holen kann, ohne dar
über nachzudenken, welche wirtschaftlichen 
und welche sozialen Auswirkungen das noch 
hat. 

Ich darf noch einen kurzen Hinweis darauf 
geben, daß auch die Forstwirtschaft in einem 
erheblichen Maße von dieser Steuererhöhung 
getroffen wird. Man erklärt: Wir müssen die 
Grenzen aufmachen, wir müssen die Einfuhr 
von Rundholz aus den Oststaaten und aus 
Skandinavien liberalisieren, weil unsere ver
arbeitende Industrie den Rohstoff braucht! 
Das ist richtig, das wird alles anerkannt. Wenn 
wir dann sagen: Wir müssen dieses Holz hier 
im Gebirge unter viel schwierigeren Produk
t.ionsbedingungen erzeugen als die anderen 
Länder im Flachland, weshalb wir dieser 
Konkurrenz nicht frei ausgesetzt werden kön
nen, dann sagt man uns, und zwar nicht ganz 
unrichtigerweise : Ihr habt noch lange nicht 
alle Rationalisierungsmöglichkeiten ausgenützt, 
um die Kostenentwicklung in den Griff zu 
bekommen. 

Wenn man weiß, daß aber auch in der Forst
wirtschaft für den Einsatz von Knickschlep
pern, um hier mit der Entwicklung in den 
großen holzerzeugenden Ländern Schritt zu 
halten, für den Einsatz von Entrindungs
maschinen und für den Straßenbau für diese 
Forstwirtschaft Dieselöl benötigt wird, so 
ergibt sich, daß daher der Preis dieses Dieselöls 
für die Kostengestaltung ausschlaggebend ist. 
Das hat man aber wieder einmal übersehen. 
Daß diese Maschinen, diese Knickschlepper 
oder Entrindungsmaschinen und zum Teil 
auch die Lastkraftwagen auf den Straßen fah
ren, die die Forstwirtschaft selber finanzieren 
mußte, das nimmt man auch nicht zur Kenntnis 
und halst ihr zusätzlich die Kosten für Straßen 
auf, die sie nur teilweise oder gar nicht benützt. 

In einem vollmechanisierten Forstbetrieb, 
der den höchsten Stand der Technisierung 
erreicht hat, bedeutet diese Dieselölpreiserhö
hung eine Kostensteigerung um 8 S pro Fest
meter erzeugten Rundholzes. 

Meine Damen und Herren! Nun noch ein 
Wort zum falschen Weg der Finanzierung des 
Straßenbaues, der mit diesem Gesetz be
schritten wird. Auf diesem steinigen Weg der 
Finanzierung des Straßenbaues, dessen Not
wendigkeit wir gar nicht bestreiten - ich habe 
das eingangs gesagt -, hat man hier aber auf 
einer Weggab el die falsche Seite gewählt. 

1969 - wenn Sie sich erinnern - wurden die 
Abgaben im Kraftfahrzeugverkehr, die dort 
eingehoben werden, nach neuen Gesichts-
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punkten aufgeteilt: die Mineralölsteuer zwi
schen den Ländern und Gemeinden, die Kfz
Steuer ebenfalls im Wege des Finanzausgleiches 
zwischen den Ländern und Gemeinden, die 
Bundesmineralölsteuer für die Finanzierung 
der Bundesstraßen A und B, die Beförderungs
steuer wurde als ein allgemeines Budgetmittel 
belassen, ebenso die allerdings ab 31. Dezember 
dieses Jahres entfallende Sondersteuer , die 
ebenfalla nur als allgemeine Einnahme des 
Bundes belassen wurde. 

Von der Umsatzsteuer, die die Kraftfahrer 
bezahlen, will ich dabei gar nicht reden, sie 
wird immer diskret übergangen, aber auch sie 
ist ein Teil der Mittel, die der Bund aus dem 
Straßenverkehr und aus dem Kfz-Verkehr 
einnimmt. 

Es gibt also ein ganzes Bündel von Steuern 
und Abgaben, die aus dem Kraftfahrzeug
verkehr eingenommen werden und die für die 
Finanzierung des Straßenbaues - und hier 
zitiere ich den abwesenden HelTn Finanz
minister, der das selber gesagt hat - gemein
sam und in richtiger Zuordnung herangezogen 
werden sollen. Man kann hier vielleicht einen 
Begriff abwandeln oder hinstellen, den der 
deutsche Wirtschaftsminister Professor Schiller 
mit der "konzertierten Aktion" geprägt hat, 
was ja heißen soll, daß man nicht eine Maß
nahme vereinzelt treffen soll, um ein Problem 
zu lösen, sondern alle Komponenten, die zu
aammenspielen, berücksichten und sie aufein
ander abstimmen soll. (Bundesrat Schweda: 
25 Jahre hat Ihre Partei Zeit gehabt, um zu 
konzertieren! Hier habt ihr 25 Jahre Solisten 
gespielt! Jetzt auf einmal soll alles marschieren 
auf einem Weg, den Sie uns aufzeigen wollen!) 

Herr Kollege! Sie übersehen oder haben es 
überhört: Ich habe betont: Im Jahre 1969 ist 
hier der erste Schritt gegangen worden -
ich habe es Ihnen ja aufgezählt -, diese Ab
gaben für den Straßenverkehr sozusagen zu 
steuern und einzusetzen. Jetzt wäre die große 
Chance dagewesen, aufbauend auf diesem 
ersten Schritt von 1969, durch eine konzer
tierte Aktion ein neues Konzept, eine echte 
Neuordnung dieser Finanzierung des Straßen
baues zu bringen. Sie haben es ja auch groß
artig im Wirtschaftsprogramm angekündigt. 
Auch die Regierungserklärung hat das ange
kündigt. Und was ist übrig geblieben 1 Man 
ist zwar nicht den Weg des geringsten Wider
standes, aber den Weg des geringsten Ge
dankenaufwandes gegangen und hat einfach 
auf die Mineralölsteuer 72 Prozent aufgeschla
gen, um dadurch die fehlenden Beträge zu 
holen. (Beifall bei der () V P. - Bundesrat 
Sehweda: Das ist das Konzept der ()sterreichi-
8Men Gesellschaft für Strapenwesen! Das ist 

keine Arbeitnehmervertretung, da sitzen eine 
Menge Herren Ihrer Partei drinnen!) Das 
habe ich jetzt nicht verstanden. (Bundesrat 
Sc h w e da: Die Gesellschaft für Straßenwesen 
hat uns vorgeschlagen, um 1 S zu erhöhen! 
Das müssen Sie doch kennen! - Bundesrat 
Bürkle: Wir sind ja nicht die Angestellten der 
Gesellschaft für Straßenwesen I) Die Gesell
schaft für Straßenwesen ist eine Interessen
vertretung, aber nicht unsere Gesellschaft. 
Feststeht jedenfalls, daß für dieses Gesetz und 
für diese Maßnahme kein großartiges Reform
werk notwendig ist, denn das kann bald jeder 
kleine Beamte erfinden. 

Nun noch zur kritischen Frage des Zeit
punkts, an dem Sie heute dieses Gesetz in Kraft 
setzen wollen. 

Mit Ende dieses Jahres wird die PI'eissteige
rungsrate nahe an 5 Prozent herankommen oder 
diese 5 Prozent elTeichen. Diesem Preisauf
trieb hat die Bundesregierung, seitdem sie seit 
Ende April im Amt ist, mehr oder minder 
untätig zugesehen, bis sie jetzt in den aller
letzten Tagen im Nationalrat schüchtern einige 
Maßnahmen vorgeschlagen hat, die auch zum 
Beschluß erhoben wurden. In diesem Zeit
punkt wäre auch mehr gar- nicht mehr möglich 
gewesen. Man hat ja die Zeit versäumt, in der es 
möglich war. Jetzt, wo sich die Konjunktur 
ihrer dritten Phase nähert und die Aufstiegs
phase beendet erscheint, wie die Indikatoren 
der Volkswirtschaft etwa anzuzeigen scheinen, 
und die Abstiegsphase beginnt, natürlich kann 
man jetzt nicht mit schärferen preisdämpfenden 
Maßnahmen einsetzen, aber man hätte das zu 
einem Zeitpunkt können, als die Aufschwung
phase noch voll im Gang war. 

Man hat also jetzt diese bescheidenen Maß
nahmen gesetzt, und sofort, fast gleichzeitig, 
setzt man den Preisauftriebsmotor in Gang, 
den dieses Gesetz der Erhöhung der Mineralöl
steuer schließlich und endlich bedeutet. Denn 
die Erhöhung der Bundesmineralölsteuer um 
72 Prozent führt zu einer Erhöhung des Diesel
ölpreises um 28 Prozent, und dieser Preis
druck - das können Sie nicht wegdiskutieren 
- wird eine Kettenreaktion an Preiserhöhun
gen auslösen, von denen ein Großteil der Be
völkerung getroffen werden wird und die ganze 
Wirtschaft, die von Beförderungsleistungen 
zwangsläufig abhängig ist. 

Wenn man so Wirtschaftspolitik· betreibt, 
daß man auf der einen Seite großartig an
kündigt, jetzt habe man endlich preisdämp
fende Maßnahmen ergriffen, und auf der anderen 
Seite gleichzeitig einen Anstoß für Preiser
höhungen gibt, die die Gefahr in sich schließen, 
wesentlich stärker zu wirken als diese preis
dämpfenden Maßnahmen, dann muß ich sagen: 
Hier fehlt das Konzept. 
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Meine Damen und Herren! Man kann mit 

uns über alles reden. (Bundesrat Sc h w e da: 
DaIJ glauben wir nicht! - Bundesrat Dr. S k 0 t
ton: Da haben wir andere Erfahrungen!) 
Das glauben Sie nicht' Man kann mit uns 
selbstverständlich auch über neue und bessere 
Methoden der Finanzierung des Straßenbaues 
reden. Man kann aber von uns nicht erwarten, 
daß wir einer schlechten Regierungsvorlage 
unsere Zustimmung geben. Wir werden daher 
dem Antrag des Herrn Berichterstatters, gegen 
diesen Gesetzesbeschluß keinen Einspruch zu 
erheben, unsere Zustimmung nicht geben. 
(Beifall bei der (} V P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
Herr Bundesrat Wally gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Wally (SPÖ):. Hoher Bundesrat! 
Herr Bundesminister! Sehr verehrte Damen 
und Herren! Die Bundesregierung hat mit 
10. November eine Regierungsvorlage einge
bracht, mit der das Mineralölsteuergesetz ge
ä.'"ldert werden soll. Für Mineralöl - es handelt 
sich dabei um Gasöle und Petroleum - soll der 
Steuersatz je 100 kg Eigengewicht ab 1. Jänner 
von bisher 111 S um 80 Sauf 191 S erhöht 
werden. Auf den Literpreis umgerechnet ergibt 
das, wie mein Herr Vorredner schon ausgeführt 
hat, eine Erhöhung um 70 Groschen, genau 
wären es 68,8 Groschen. 

Der neue Steuersatz gilt deshalb auch für 
Petroleum und diesem ähnliche Produkte, 
um zu vermeiden, daß solche Produkte darum 
beigemischt werden, weil sie etwa niedriger 
besteuert sind. 

Der aus dem vorliegenden Gesetz erfließende 
Ertrag wird gemäß § 4 dieses Gesetzes für den 
Bau und die Erhaltung unserer Bundesstraßen 
- das sind Autobahnen, Schnellstraßen und 
die anderen Bundesstraßen - zweckgebunden 
verwendet. Im Jahre 1971 werden somit für 
den Straßenbau zusätzlich 700 Millionen Schil
ling erwartet. Das sind im ersten Jahr der 
Wirksamkeit des Gesetzes zehn Zwölf tel des 
errechneten Aufkommens, weil erst nach etwa 
zwei Monaten die entsprechenden Steuerein
nahmen tatsächlich zu fließen beginnen. 

Verehrte Damen und Herren! Zu diesem 
Ge;;;etz haben im Nationalrat neun Abge
ordnete das Wort ergriffen. Die Vertreter des 
Bauerbundes sowie mein Herr Vorredner haben 
hervorgehoben, daß allein die Landwirtschaft 
durch die vorgesehene Steuermaßnahme einen 
Einkommenausfall von 240 Millionen Schilling 
zu verzeichnen habe. Konkrete Angaben, wie 
dieser Betrag errechnet worden ist, sind aber 
nicht erfolgt. 

Niemals wird die Erhöhung einer Steuer eine 
populäre Maßnahme für die Betroffenen dar
stellen. (Bundesrat Pabst: Das brauchen Sie 
uns nicht zu sagen!) Aber wer nur einen Teil 
der Betroffenen vertritt und dabei grundsätz
lich die sachliche Begründung und die N ot
wendigkeit der Maßnahme negiert, der läßt 
das Gewicht seiner Argumente schrumpfen. 
(Bundesrat Pa b s t : Dürfen wir mit unseren 
Traktoren die Schnellstraßen und Autobahnen 
benützen? Dürfen wir daIJ?) Dieses Argument 
. .. (Bundesrat Pabst: Wir müssen unsere 
Waldwege selber bauen!) Herr Kollege! Dieses 
Argument ist im Nationalrat wiederholt ge
bracht worden. (Bundesrat Pabst: Aber daIJ 
ist das Argument! Ein stichhältiges Argument 
ist das eben!) Es ist richtig, wenn Sie sagen, 
daß das ein Argument ist. Aber für die Zu
fahrten brauchen Sie genauso die Bundes
straßen wir wir alle. (Bundesrat Bürkle: 
Aber nicht die Autobahnen!) 

Ich möchte sagen, daß sich -der österrei· 
chisehe Dieselölpreis nach dem 1. Jänner 1971 
den entsprechenden Preisen in den vergleich
baren Staaten Mitteleuropas annähern wird. 
Ich war mir nur nicht ganz im klaren, wo mein 
Herr Vorredner diese Zahlen für die landwirt. 
schaftsbedingten Dieselpreise her hatte. Nach 
meiner Darstellung - ich spreche nicht von 
den Preisen für die Landwirtschaft, sondern 
allgemein, weil sie nicht allein für die Landwirt
schaft maßgebend sind - beträgt der Dieselöl
preis derzeit in der Bundesrepublik Deutsch
land umgerechnet 4,27 S, in Frankreich 3,32 S, o. 

in Großbritannien 4,32 S, in der Schweiz 3,86 S, 
in Schweden 3,35 S und in Österreich nach dem 
1. Jänner 1971 3,20 S. Nur in Italien wird 
dieser Dieselölpreis niedriger sein. (Bundesrat 
Dr. G0688: Die Kilometerkosten sind maß
gebend!) Herr Kollege! Ich sagte schon -
um auf Ihren Zwischenruf einzugehen -: 
Man kann bei dieser Maßnahme nicht nur 
von der Landwirtschaft allein sprechen. (Bun
desrat Bürkle: Die Landwirtschaft ist euch 
sowieso wurscht!) Herr Kollege Bürkle: Sie 
haben das Wort "wurscht" sehr häufig im 
Mund. Ich habe Sie schon einmal durch einen 
Zwischenruf darauf aufmerksam gemacht. 
(Heiterkeit.) 

Von den derzeit in Österreich zugelassenen 
Kraftfahrzeugen fahren 75,8 Prozent mit Ben
zin und 24,2 Prozent mit Dieselkraftstoff. 
Schlüsseln wir diese Angaben des Statistischen 
Zentralamtes näher auf, so ergibt sich, daß von 
den Personenkraftwagen 96,5 Prozent - ich 
möchte die Absolutzahlen auslassen - mit 
Benzinmotoren und 3,5 Prozent mit Diesel
motoren fahren. Von den Kombiwagen sind 
99 Prozent benzingetriebeneFahrzeuge ; von 
den Autobussen sind 97,4 Prozent - also 
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6443 Kraftwagen - Dieselfahrzeuge, und bei 
den Lastkraftwagen - eine etwas erstaunliche 
Tatsache - sind 56,7 Prozent Dieselfahrzeuge 
und 43,3 Prozent benzingetriebene Fahrzeuge. 

Zugmaschinen sind fast ausschließlich, nä.m
lich zu 99,5 Prozent, Dieselfahrzeuge ; und bei 
den sonstigen Fahrzeugen, die angeführt sind, 
unter denen sich vor allem die in der Landwirt
schaft eingesetzten Motoren befinden, handelt 
es sich zu 71,4 Prozent um Dieselfahrzeuge, 
und nur 28,6 Prozent werden mit Benzin be
trieben. 

Ich darfwiederholen: Insgesamt 75,8 Prozent 
benzingetriebene Kraftfahrzeuge und 24,2 Pro
zent mit Dieselkraftstoff gefahrene. ( BundeIl
rat Pabst: Dielle Ziffern beweisen, daß die 
Landwirtschaft bellonders belastet wird / Dazu 
8agen Sie nie etwas / Sagen Sie uns, welchen 
A 'U8gleich wir für die Mehrbelastung bekom
men/ - Bundellrat Dr. Erika Seda: Sie be
kommen eil im Grünen Plan!) Herr Kollege! 
Haben Sie etwas Geduld. Ich komme darauf 
noch zu sprechen. 

Wenn es sich bei der Bundesmineralölsteuer 
also um eine zweckgebundene Abgabe für den 
Bau und für die Erhaltung unserer Bundes
straßen handelt, ist es durchaus einzusehen, 
wenn eine möglichst gerechte Belastung der 
Kraftfahrzeughalter erfolgt und nicht wie bisher 
die benzingetriebenen Fahrzeuge wesentlich 
höher, als die meist schweren Dieselkraftwagen, 
die an die Straßen besondere Anforderungen 
stellen, belastet werden. Während nämlich 
derzeit 1 kg Dieselkraftstoff mit 1,33 S steuerlich 
belastet ist, beträgt die Belastung für 1 kg 
Benzin 2,82 S, was einem Verhältnis 1: 2,12 
entspricht. 

Was den Werdegang der Bundesmineralöl
steuer anbelangt, so bringe ich in Erinnerung, 
daß in der Ersten Repu blik die Besteuerung 
von Benzin und Dieselkraftstoff in ein und der
selben Höhe erfolgt ist. Eingeführt wurde die 
Mineralölsteuer im Jahre 1931. Erst durch das 
Mineralölsteuergesetz des Jahres 1949 sind die 
verschieden hohen Steueransätze geschaffen 
worden, nä.mlich im Verhältnis 1: 2,6. 

.In der ~?lgezeit ist es dann mehrfach zu legi
stlschen Anderungen gekommen, unter an
derem im Jahre 1950 zum Bundeszuschlag zur 
Mineralölsteuer , und zwar gleich in der doppel
ten Höhe der Steuer selbst. Das ist uns ja 
bekannt. Eine weitere Erhöhung erfolgte dann 
1966, sodaß in der Folge der Kilopreis für Ben
zin auf 2,31 S und für Dieselöl auf 1,11 S ange
hoben wurde. Seither heißt nun diese Abgabe 
Bundesmineralölsteuer . 

Sehr verehrte Damen und Herren I Ich ver
weise auf das Verkehrskonzept der ÖVP-

Bundesregierung, auf das ich bereits durch 
einen Zwischenruf aufmerksam gemacht habe. 
Insbesondere verweise ich aber auf die Studie 
der Wegekosten. Diese Studie stellt nämlich 
fest, daß die Personenkraftwagen die Wegekosten 
zu 73 Prozent decken, die Motorräder und 
Roller sogar zu 94,3 Prozent; die Autobusse 
aber nur zu 23 Prozent. Bei den Lastkraft
wagen im städtischen Bereich elfolgt eine 
Dec kung der errechneten Wegekosten zu 
72 Prozent, ansonsten schwankt sie je nach der 
Tonnage der Fahrzeuge zwischen 23 und 
42 Prozent. 

Nun zwei Formulierungen: "Gleiche Start
bedingungen der einzelnen Verkehrsteilnehmer 
sind Voraussetzung für eine ökonomisch rich
tige Arbeitsteilung im Verkehr. Diese Bedin
gungen sind nur gegeben, wenn jeder Verkehrs
träger die von ihm verursachten Wegekosten 
selbst trägt." 

Die Formulierung, die das vorliegende Ge
setz bekräftigt und rechtfertigt, finden wir, ver
ehrte Damen und Herren, im Verkehrskonzept 
der ÖVP-Bundesregierung auf Seite 96. 

Aus dieser Darstellung resultiert, daß gerade 
die schweren Dieselfahrzeuge in bezug auf den 
Deckungsgrad bisher. einen geringen Anteil 
geleistet haben. Aus diesem Grund ist schon 
seit Jahren die Erhöhung des Steuersatzes für 
Dieselöl im Gespräch gewesen und auch ge
fordert worden. Zweifellos werden die Trans
portunternehmer und die Bauern, die Motoren 
verwenden, am unmittelbarsten betroffen. Das 
ist nicht abzustreiten. 

1m Budget 1971 sind unter der Haushalts
stelle 1/60196 281 Millionen Schilling für die 
Kraftstoffverbilligung in der Landwirtschaft 
vorgesehen gegenüber 218 Millionen Schilling 
im Jahre 1970; also eine Erhöhung um 62 Milli
onen Schilling, die von der Bundesregierung 
zum Teil von sich aus vorgenommen worden 
ist. (Zwi8chenrufe bei der Ov P.) Das mit 48, 
verehrte Herren, das ist deshalb ein Irrtum, 
weil ja im Budget eine zweifache Erhöhung 
erfolgt ist. Sie müssen das bei der Budgetpost 
genau nachlesen. Es ist dort vermerkt. 
(Bunde8rat Schreiner: 250 Millionen Mehr
belastung! 50 Millionen. Entlastung, bleiben 
noch 200Millionen Mehrbelastung übrig / Lassen 
Sie nichts unter den Ti8ch fallen!) Ich lasse 
nichts unter den Tisch fallen, Herr Kollege 
Schreiner, weil ich von einem Pult aus spreche. 

Schon im Nationalrat ist die Frage gestellt 
worden, und ich kann diese Frage nur wieder
holen. Hier komme ich auf meinen Vorredner 
zu sprechen, der gesagt hat: Wir sind bereit, 
uns auseinanderzusetzen. Hier wiederhole ich 
die Frage, die im Nationalrat schon gestellt 
worden ist: Warum hat die ÖVP im Budget-
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ausschuß des Nationalrates dem Grünen Plan 
nicht zugestimmt, der doch in diesem Jahr mit 
810 Millionen Schilling die bisher höchste Aus
stattung aufweist? Warum hat man es unter
lassen, mit der Bundesregierung diese Pro
bleme gründlich zu diskutieren 1 

Das vorliegende Bundesgesetz bewirkt aus 
einsichtigen Gründen, daß zusätzliche Mittel 
für den Ausbau und die Erhaltung unserer 
Autobahnen und anderer Bundesstraßen aufge
bracht werden. Nach unserer Meinung han
delt es sich also um eine notwendige und ge
rechtfertigte legislative Maßnahme. 

Für den Zeitraum 1990 bis 1995 ist auch in 
Österreich die Vollmotorisierung erreicht. Aber 
schon jetzt ist unser Straßennetz in vielen Ge
bieten weder quantitativ noch qualitativ den 
Anforderungen gewachsen. Wie sollten wir das 
Bundesstraßengesetz, das vor uns liegt, und 
den Ausbauplänen sinnvoll unsere Zustimmung 
geben, wenn wir nicht entsprechende finan
zielle Vorsorgen rechtzeitig treffen 1 

Verehrte Damen und Herren! Ich komme 
noch einmal auf meinen Vorredner zurück, 
weil er sagt: Wir sind ganz allein mit dieser 
Beschlußfassung und mit dieser Mehrheits
bildung. Als Vertreter eines Bundeslandes, des 
Bundeslandes Salz burg, dessen Landesregierung 
zum Gesetzentwurf eine zustimmende Er
klärung gegeben hat - sie liegt schriftlich 
vor - und dessen Landeshauptmann Dr. Lech
ner ~ich auch öffentlich im Fernsehen zu dieser 
Maßnahme bekannt hat, stelle ich fest, daß es 
nicht ausreicht, von den Ländern aus vom Bund 
immer wieder nachdrücklich den Ausbau von 
Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen 
und die Übernahme weiterer Landesstraßen 
als Bundesstraßen und deren einwandfreie 
Instandhaltung zu fordern, ohne für die 
finanziellen Voraussetzungen entsprechende 
Vorsorgen zu ermöglichen. 

Verehrte Damen und Herren! Im Bewußt
sein dieser Verantwortung erteilt die soziali
stische Fraktion dem vorliegenden Gesetz die 
Zustimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weiters hat sich zum Wort ge
meldet der Herr Bundesrat Dr. Pitschmann. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (ÖVP): Hohes 
Haus I Herr Minister! Herr Vorsitzender! 
Am 31. Mai des Jahres 1966 sagten die ÖVP
Bundesräte in diesem Haus ja zum Bundes
mineralölsteuergesetz, nachdem damals fünf
zehn Jahre lang keine Preiskorrektur erfolgt 
war. Damals sprachen zu dem Gesetz Kollege 
Brandl und ich von unserer Seite, von eurer 
Seite nicht weniger als sechs Bundesräte: 
Wagner, Muhr, Franz Mayer, Böck, Lala 
und Novak. 

Diese sechs Parlamentarier haben damals 
in der Opposition sicherlich nicht geglaubt, 
daß sie es mit ihren Ausführungen der Oppo
sition viereinhalb Jahre später sehr, sehr 
leicht machen werden. Denn damals wie heute 
genau dieselbe Zielsetzung: aus dem Erlös 
dieser zusätzlichen Bundesmineralölsteuer ver
mehrter, schnellerer Straßenbau. 

Ich muß mich heute gar nicht mit eigenen 
Feststellungen strapazieren. Ich darf heute 
für mich Sie und Ihre Kollegen, die nicht 
mehr unter Ihnen weilen, sprechen lassen. 
Die SPÖ nimmt anscheinend den "April
scherz" Autobahnausbau, wie sie damals, 
zu Zeiten Raab-Kamitz, sagte, sehr ernst. 
Sie ist jetzt bereit, zusätzliche Mittel für den 
Autobahnausbau zur Verfügung zu stellen. 

Ingenieur Thomas Wagner sagte damals: 
" . .. ethische, moralische, wirtschaftliche und 
währungspolitische Gründe" verpflichten uns, 
"im Interesse der österreichischen Konsumen
ten, Steuerzahler und Kraftwagenbenützer ... 
gegen die Inkraftsetzung des vorliegenden Bun
desmineralölsteuergesetzes entschieden zu pro
testieren" . 

"Was bedeutet eine Preiserhöhung 
anderes als inflationistigche Politik ~", ruft 
Ing. Thomas Wagner. "Die Inkraftsetzung 
des Mineralölsteuergesetzes ist wieder ein 
Schritt auf diesem Wege. -Nicht diejenigen, 
die die SPÖ, sondern jene, die die ÖVP stär
ken, schwächen den Schilling ... Dagegen 
haben die Industriellen, die Großagrarier und 
der Großhandel an hohen Preisen und Preis
steigerungen ein Interesse, weil ihr Gewinn 
umso größer ist, je höher die Preise sind." 
Anschei,nend ist nun die SPÖ die Partei der 
Groß agrarier , der Großindustriellen, des Groß
handels geworden, weil sie jetzt um 250 Pro
zent mehr die Preise erhöht, als im Jahre 
1966 wir es getan haben. 

Der nächste Streich, der folgt sogleich von 
Ing. Thomas Wagner. Er sagte weiter: 

"Das Wichtigste, was wir daher brauchen, 
ist die Stabilisierung der Preise oder gar deren 
Ermäßigung." (Bundesrat Ing. Spindelegger : 
Da hat er recht!) "Das Schlimmste auf diesem 
Gebiete sind Preiserhöhungen, weshalb wir 
Sozialisten auch das Bundesmineralölsteuer
gesetz ablehnen, ebenso wie alle übrigen 
Tariferhöhungen, die automatisch eine weitere 
Teuerungswelle auslösen, das wirtschaftliche 
Gleichgewicht stören und den sozialen Frieden 
bedrohen." (Bundesrat Schreiner: Das war 
einmal!) 

"Das Bundesmineralölsteuergesetz wurde 
mit der Begründung der besseren Finanzierung 
des Straßenbaues vom Nationalrat beschlos
sen." 
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DDr. Pitsdlmann 
Haben wir heute eine andere Begründung 1 

Genau dieselbe! - Also sprach Ing. Thomas 
Wagner. 

Frau Rudolfine Muhr führte folgendes aus: 
"Die tausend Millionä.re, die es Pressemeldungen 
zufolge in unserem Lande gibt, werden genauso 
20 Groschen pro Liter Benzin mehr bezahlen 
müssen wie der Arbeiter und Angestellte, 
der von seinem Lohn leben muß, und wie der 
kleine Gewerbetreibende, zum Beispiel der 
Greißler, der jeden Tag auf den Markt fahren 
muß, um die Waren einzukaufen, oder auch 
wie alle Autobusbenützer, die einen Ausflug 
machen oder mit dem Autobus zu ihrer 
Arbeitsstä.tte gelangen wollen. Und natür
lich ist auch der Güterverkehr mit der Erhö
hung der Mineralölsteuer belastet." 

"Diese Steuererhöhung wird ungefähr 450 
bis 500 Millionen Schilling einbringen, das 
heißt, daß das österreichische Volk mit diesem 
Betrag belastet ist." So sagte Frau Muhr. 
"Diese Belastung wird eine neue Teuerungs
welle mit sich bringen, von der wir nur den 
Anfang kennen, aber nicht das Ende." 

Das heutige Gesetz bringt eine Verteuerung 
von 850 Millionen Schilling. 

Frau Rudolfine Muhr sagte weiter: ". .. die 
höheren Kosten für den Gütertransport wer
den wieder eine Preislawine in Bewegung 
setzen, denn wer wird denn die höheren Kosten 
für den Gütertransport bezahlen 1 Die In
dustrie, der Handel oder die Detailkauf
leute 1 Nein, das wird auf die Waren und 
damit auf die Konsumenten überwälzt, und 
davon sind im besonderen die kinderreichen 
Familien betroffen, weil sie im Alltag am mei
sten konsumieren." 

Weiters sprach Frau Rudolfine Muhr: "Wir 
bedauern es außerordentlich, daß der Antrag 
meines Parteifreundes, des Herrn Abgeordne
ten Kratky, abgelehnt worden ist, der vor
sah, daß der Treibstoff für die Autobusse, 
die dem Vel'kehr dienen, für die Fahrzeuge 
der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der 
Straßenreinigung sowie der Müllabfuhr von 
der Erhöhung der Mineralölsteuer ausgenom
men werden soll." 

Nun, wer hindert die SPÖ daran, mit der 
FPÖ diesen Antrag nun zu verwirklichen 1 

Alles Schall und Rauch! ( Bundesrat 
H ötzendorler: Alles vergessen!) 

Franz Mayer, der leider Gottes auch nicht 
mehr unter uns weilt, Ihr Kollege, sagte: 
"Denn das zur Debatte stehende Gesetz 
öffnet allen Preistreibern Tür und Tor ... 
Das uns nun vorliegende Gesetz macht be
dauerlicherweise den Anfang zu weiteren 
Verteuerungen ... " (BundesratDr. Skotton: 

Und trotzdem hat die (J V P das beschlos8en?) 
- Ja, weil wir den Mut aufbrachten, den 
notwendigen Erkenntnissen Rechnung zu tra
gen. 20 Groschen nach fünfzehn Jahren 
ist wesentlich weniger als nach vier Jahren 
70 Groschen! (Bunde8rat Dr. Skotton: Wenn 
man keine eigenen Argumente hat, rrw,c.ht 
man gei8tige Anleihen bei den anderen!) 
Na, also, von Ihnen habe ich es wirklich 
nicht notwendig. Dann wäre ich ein armer 
Teufel, wenn ich bei Ihnen geistige Anleihen 
aufnehmen müßte.· (Heiterkeit 'Und ZU8tim
mung bei der (JVP. - Bundesrat Dr. Bkotton: 
Aber Bie tun es ja die ganze Zeit! Eigenes 
Argument haben Bie noch keines gebracht!) 

Unser liebenswürdiger Kollege Böck sagte: 
"Das Tragische dabei ist: Schon bei der ersten 
Maßnahme, die gesetzt wird, bei der ersten 
versprochenen Leistung, die Straßen besser 
zu gestalten, verlangt man von der Bevölkerung 
zusätzliche Mittel." 

Kollege Lala sagte ... (Bundesrat Porges: 
Lauter Vorle8ungen!) Ja, finden Sie die Worte 
Ihrer Kollegen nicht mehr wert und würdig, 
daß sie zu Gehör gebracht werden ~ (Bunde8-
rat Porge8: Lauter Vorlesungen! Keine eigenen 
Argumente!) Ich weiß, diese Vorle&ung ist 
eine sehr, sehr unangenehme Situation für 
Sie. Also, das gilt alles nicht mehr, was Sie 
sagten. (Bundesrat Schreiner: Der Herr 
Porges hat Ang8t vor der Gei8terbe8chwörung 1) 

Ihr Kollege Lala sagte damals: "... die 
450 Millionen Schilling, die diese Steuer in 
Hinkunft einbringen soll, die muß ja jemand 
bezahlen. Sie wissen ganz gut aus der Er
fahrung der letzten Jahrzehnte, daß immer 
der Klein- und Kleinstverdiener bezahlen 
mußte, daß die Wirtschaft diese Preise auf 
jene Genußmittel überwälzt hat, die der 
unselbständige Arbeiter genauso braucht wie 
der andere, aber der andere kann es sich eher 
leisten; daher ist er auch bereit gewesen, 
da und dort Verteuerungen hinzunehmen." 

Kollege Novak, als Bundesbahnbeamter 
und als Neoagrarexperte, sagte folgendes: 
"Die Bundesmineralölsteuer ist aber eine 
neue Belastung für die Österreichischen Bun
des bahnen. " Sind 70 Groschen nicht eine 
wesentlich höhere Belastung als 20 Groschen? 
(Zustimmung bei der OVP.) 

"Bei einem Verbrauch von 32.000 t Dieselöl 
in Diesellokomotiven werden die Österreichi
schen Bundesbahnen nach Einführung der 
Preiserhöhung 34 Millionen Schilling an zweck~ 
gebundenen Steuermitteln für den Straßenbau 
abliefern. Obwohl diese Diesellokomotiven 
der Österreichischen Bundesbahnen keine 
Straßen benützen, wird der Straßenbau mit 
dem genannten Betrag subventioniert." 

700 
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DDr. PitsdunaDn 
Mir ist nicht bekannt, daß zwischenzeit

lich die Lokomotiven der Bundesbahn Straßen 
benützen; trotzdem müssen sie diese 70 Gro
schen mehr bezahlen, obwohl dieser Ertrag 
für den Ausbau der Straßen zweckgebunden 
ist. (Bei/aU bei der (jVP.) 

Sie sagten weiter, Herr Kollege: "Dieser 
Betrag, mit dem die Bundesbahnen belastet 
werden, wird sich infolge der Verstärkung 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht ~ - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bun
desrat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational
rates keinen Einspruch zu erheben. 

des Diese~~etriebes ständig erhöhen." (!1un- 8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
delfrat ~'Urkle: Der Kollege Novak shmmt vom 1. Dezember 1970 über ein Bundesgesetz, 
mit uns.) betreffend die Bedeckung des Abganges des 

Welch ein Glück, daß es stenographische Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 1971 
Protokolle des Bundesrates gibt! (Bundesrat (461 der Beilagen) 
Dr. Reichl: Hier stimmen aber beide Argu- Vorsitzender: Wir gelangen zum 8. Punkt 
mente, Herr Kollege!) der Tagesordnung: Bundesgesetz, betreffend 

Kann man noch unglaubwürdiger handeln, 
als zu 20 Groschen Verteuerung nein, aber zu 
70 Groschen Verteuerung ja zu sagen ~ -
Dies trifft sinnigerweise derzeit beide Budget
koalitionspartner, die SPÖ und die FPÖ. 
Wenn die Erhöhung des Treibstoffpreises 
nicht so exorbitant hoch gewesen wäre und 
vor allem die sozial schwächste Gruppe in 
Österreich, die Landwirtschaft, irgendeine Er
leichterung erfahren hä.tte, hä.tte die ÖVP 
bestimmt auch diesmal die Kraft aufgebracht, 
zu diesem Gesetz und damit zum weiteren Aus
bau der Straßen ja zu sagen. 

Da die von der SPÖ im Jahre 1966 aufge
heizten gefährlichen Auswirkungen des da
maligen Gesetzes durch das heutige um 250 Pro
zent erhöht werden und weil das Gesetz ein 
Tief.~chlag gegen die Bauern ist, kann die ÖVP 
dazu nicht ja sagen. 

Man hat die gesamte finanzielle Gebarung 
der Menschen, die diese Fahrzeuge benützen, 
durcheinandergebracht. Für diese unsoziale 
Maßnahme tragen Sozialisten und Freiheit
liche gemeinsam die Verantwortung. (Bundes
rat Wally: Und das Bundesland Balzburg!) 
Wir laufen Gefahr, zusehends steigende Preise 
mit sinkendem Wachstum wahrnehmen zu 
müssen. Das Gesetz ist eine gezielte Maß
nahme zur Dezimierung des privaten :Fuhr
parkes und des Autobusverkehrs, zumal ein 
Viertel der gesamten in Österreich zugelassenen 
Kraftfahrzeuge mit Dieselöl betrieben werden. 

Die Regierung hat stabile Preise verspro
chen, aber tatsä.chlich werden mit diesem 
Gesetz die enormen Preissteigerungen des 
heurigen Jahres für das kommende Jahr 
gewaltig angeheizt. 

Aus dieser Verantwortung heraus sieht sich 
die ÖVP nicht in der Lage, diesem Gesetz 
ihre Zustimmung zu geben. (Beifall bei der 
lJvP.) 

die Bedeckung des Abganges des Milchwirt
schaftsfonds im Geschäftsjahr 1971. 

Berichterstatter ist die Frau Bundesrat 
Hanzlik. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Hella Hanzlik: Hohes 
Haus! Ich bringe den Bericht des Finanz
ausschusses über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 1. Dezember 1970 über ein 
Bundesgesetz, betreffend die Bedeckung des 
Abganges des Milchwirtschaftsfonds im Ge
schäftsjahr 1971. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt werden, dem Milchwirt
schaftsfonds zur Deckung der passiven Aus
gleichsverfahren für das Jahr 1971 einen 
Zuschuß in der Höhe von maximal 
462,343 Millionen Schilling zu gewähren. Die 
vorgesehene Ermächtigung kann nur zum 
Tragen kommen, wenn und soweit die Gel. 
tungsdauer des Marktordnungsgesetzes 1967, 
die derzeit mit Ende 1970 befristet ist, bei 
Aufrechterhaltung des wesentlichen Aufgaben
bereiches des Milchwirtschaftsfonds verlängert 
wird. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regieru.ngsvorlage unterliegen von dem gegen
stä.ndlichen Gesetzesbe!3chluß des National
rates § 2 und § 3, soweit er sich auf § 2 be
zieht, im Sinne des Artikels 42 Abs. 5 B.-VG. 
nicht dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenstä.nd
liche . Vorlage in seiner Sitzung vom 2. De
zember 1970 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den An t rag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 1. Dezember 1970 über ein Bundes. 
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Hella Hanzlik 
gesetz, betreffend die Bedeckung des Abganges 
des Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 
1971, wird - soweit er dem Einspruchsrecht 
des Bundesrates unterliegt - kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr 
Bundesrat lng. Eder gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Ing. Eder (ÖVP): Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Hoher Bundes
rat! Wenn das Gesetz über die Bedeckung des 
Abganges des Milchwirtschaftsfonds zur Dis
kussion steht, dann ist die Frage sehr nahe
liegend, ob es sich hier um eine neue Sub
vention, die die Landwirtschaft bekommen 
soll, handelt, oder ob die sich so sehr ab
rackernden Bauern, um mit den Worten Ihres 
Kollegen Tirnthal zu sprechen, doch einiger
maßen eine Entschädigung für ihre schwere 
Arbeit bekommen. Aber ich muß Ihnen gleich 
sagen, weder - noch ist der Fall. 

Ich darf mir daher erlauben, Ihnen ein paar 
sachliche Gedanken dazu zu sagen, warum man 
diesen Milchwirtschaftsfonds geschaffen hat, 
der diesen Ausgleich durchführen soll und 
muß. 

Die Milchproduktion in Österreich erfolgt 
unter regional völlig verschiedenen· Bedingun
gen. Es ist daher auch logisch, daß unter
schiedliche Kosten bei der Erzeugung der 
Milch entstehen. Dem Landwirt ist es aber 
völlig gleich, ob seine Milch später als Trink
milch oder als Verarbeitungsmilch verwendet 
wird. 

Ebenso sind verschiedene Faktoren ent
scheidend bei der Be- und Verarbeitung der 
Milch. Das hängt nun wieder von der Ent
fernung vom Konsumzentrum, von der 
Transportsituation, von den Kosten je Pro
duktionssparte und von vielen anderen Punk
ten ab, die eine unterschiedliche Preishöhe 
nach sich ziehen. Daher entstehen nach Ort 
und Lage verschieden hohe Kosten. 

Um nun dem Landwirt den gesetzlichen 
Mindestpreis geben zu können, dem Konsu
menten aber einen nach oben limitierten 
Preis garantieren zu können, ist nun die 
Zielsetzung darin zu finden, daß ein ent
sprechender Ausgleich geschaffen wird. Diese 
Ausgleichsfunktion des Milchwirtschaftsfonds, 
die im § 4 des Marktordnungsgesetzes begrün
det ist, heißt folgend: 

"Zur Erzielung eines möglichst einheitlichen 
Erzeugerpreises und zum Ausgleiche von 
Preisunterschieden, die sich durch die Ver
wertung von Milch als Frischmilch oder 
durch ihre Verwertung nach ihrer Bearbeitung 
oder Verarbeitung ergeben, sind Preisaus
gleiche zu entrichten." 

Es heißt weiters: "Das Ausmaß der Preis
ausgleichsbeiträge richtet sich nach der Art 
der Verwendung der Milch und der Erzeugnisse 
aus Milch unter Berücksichtigung der Preise, 
die den Lieferanten gezahlt werden, der 
Verkaufsklasse und der mit 'der Bearbeitung, 
Verarbeitung und Verteilung verbundenen 
Kosten." 

Und ebenso wird der Transportausgleich 
nach diesen Prinzipien hier geregelt. 

Der ursprüngliche Gedanke war nun, die 
hiefür aufzuwendenden Mittel des Ausgleichs
wesens auf dem Sektor Milchwirtschaft inner
halb der Sparte selbst aufzubringen. Mit 
Subventionen und Stützungen hat das also 
nichts zu tun. 

Erst der Eingriff des Staates in den Preis
mechanismus durch Feststellung eines Pro
duzenten- und Konsumentenpreises bringt 
jedoch für diesen die Verpflichtung, für die 
Bedeckung des Fehlbetrages Sorge zu tragen. 

Durch die Mechanismen des Preisausglei
ches, die zum Beispiel zum ureigensten Auf
gabenbereich des Fonds zählen, werden also 
erst einheitliche Preise möglich, was nicht 
nur für die Produzenten, sondern au eh für die 
Konsumenten von Bedeutung ist. Spekula
tionen auf Kosten der Bauernschaft und auf 
Kosten der Konsumenten werden damit weit
gehend verhindert. 

Nun hört man immer wieder vom Gebarungs
abgang des Milchwirtschaftsfonds und dem 
damit verbundenen notwendigen Staatszu
schuß. Die Ursachen für diesen Abgang sind 
bekanntlich nicht im milchwirtschaftlichen 
Ausgleichswesen selbst zu suchen, sondern 
werden von außen herangetragen. Auf der 
einen Seite finden wir ein festbleibendes, 
fast unelastisches Preissystem und auf der 
anderen Seite steigende Kosten für Betriebs
mittel und Dienstleistungen. Der sogenannte 
Gebarungsabgang des Milchwirtschaftsfonds 
ist also nichts anderes als die Summe der 
nicht mehr preisgedeckten Kosten der Betriebe. 

Dies wird auch in den Erlä.uternden Be
merkungen zur Regierungsvorlage, betreffend 
die Bedeckung des Abganges des Fonds für 
1971, ausdrücklich festgestellt. Es heißt darin: 

"Seit Jahren können allerdings in diesem 
Ausgleichsverfahren die Ausgaben für die 
Ausgleichsbeträge der Betriebe nicht mehr 
gedeckt werden. Das liegt daran, daß sich 
die Betriebe steigenden Betriebsausgaben 
gegenübersehen, während ihre Einnahmen, 
die weitestgehend der behördlichen Preis
bestimmung unterworfen sind, damit nicht 
Schritt halten konnten. Aus diesem Grund 
sind auch der Höhe der Ausgleichsbeträge der 
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Ing. Eder 
Bet.riebe an den Fonds Grenzen gesetzt. Die I paar treffende Zahlen sagen, die Sie in allen 
Folge davon ist eine negative Gebarung der statistischen Unterlagen nachlesen können. 
Ausgleiohsverfahren des Fonds, die den Bun- Nach Kriegsende hat in der östeneichischen 
desgesetzgeber seit 1954" veranlaßt hat, dem Molkereiwirtschaft eine ganz gewaltige Ratio
Fonds jährlich zur Erfüllung seiner Aufgaben nalisierungswelle eingesetzt. Wenn wir 1950 
Zuschüsse zu gewähren." in Österreich 611 Molkerei- und Käserei-

Seit dem Geschäftsjahr 1954 wird dem betriebe gehabt haben, die damals 800.000 t 
Fonds nun ein Staatszuschuß über das je- Milch übernommen und verarbeitet haben, so 
weilige Bundesfinanzgeseb zugeordnet. haben wir mit Datum 1. Oktober 1970 nur noch 

Ich darf hier nochmals wiederholen: Die 
Sachko'ltensteigerungen sowie die Personal
kostensteigerungen durch Erhöhung der Kol
lektivverträge für Arbeiter und Angestellte 
in der Milchwirtschaft wurden auf Grund von 
Ministen-atsbeschlüssen nicht in Form von 
Preiserhöhungen abgegolten, sondern durch 
Bundeszuschüsse an die Milchwirtschaft über 
den Milchwirtschaftsfonds selbst bedeckt. 
Volkswirtschaftliche überlegungen waren also 
maßgebend, eine Preiserhöhung bei den Grund
nahrungsmitteln Milch und Molkereiprodukte 
nicht Platz greifen zu lassen. 

Dieser Staatszuschuß an den Fonds, der 1954 
erstmalig 16 Millionen Schilling betragen hat, 
hat 1960 174 Millionen Schilling ausgemacht 
und 1970 462 Millionen Schilling. 

Im Jahre 1971 ist nun auf Grund der Be
rechnung des Milchwirtschaftsfonds ein Abgang 
von 623,6 Millionen Schilling errechnet worden. 
Hier wurden bereits alle Eventualitäten be
rücksichtigt. 

Nun, wie Sie wissen, hat der Nationalrat 
einen Betrag von nur 462,3 Millionen Schilling 
beschlossen. Dies bedeutet also, daß ein nicht
gedeckter Abgang von rund 161 Millionen 
Schilling bleibt. Kommende Lohnsteigerungen 
sind in diesem Fehlbetrag nicht beinhaltet. 

Nun darf ich dazu ein Wort f'agen, das sich 
sehr gut an die Bemerkungen der Vorredner 
der sozialistischen Fraktion al', bringen läßt: 
Wenn man nämlich dem Fond') nicht die ent
sprechenden Gelder gibt; damit er die Betriebe 
draußen entsprechend finanziell über Wasser 
halten kann - auf Grund der Situation, die 
ich" Ihnen schon geschildert habe -, dann 
führt das letzten Endes dazu, daß die Belastung 
der Landwirt, der Milchlieferant zu tragen hat. 
Oder aber ich bringe den Molkereibetrieb, ganz 
gleich, ob genossenschaftlich oder gewerblich, 
in rote Zahlen und führe ihn vielleicht letzten 
Endes zum Konkurs. Mit der nicht vollen 
Bedeckung des Abganges habe ich also eine 
indirekte Belastung der Bauernschaft herbei
geführt. 

Nun könnten Sie wahrscheinlich einwen
den - und das hört man sehr schnell und 
sehr oft - : Ja, die Molkereiwirtschaft müßte 
mehr' rationalisieren! Dazu darf ich Ihnen ein 

317 Betriebe, die aber 2,1 Millionen TOIUlen 
Milch übernehmen. 

Das heißt also mit anderen Worten: Die 
Betriebszahl hat sich fast halbiert, während 
sich die Kapazität der Verarbeitung verzwei
einhalbfacht hat. Ich glaube, das sind schla
gende Zahlen, die den echten Rationalisierungs
effekt in der Molkereiwirtschaft sehr deutlich 
unterstreichen. 

Allein in den letzten drei Jahren wurden 
44 Betriebe stillgelegt. Wie Ihnen sicherlich 
bekannt ist, hat der Milchwirtschaftsfonds ein 
Konzept erarbeitet, das auch noch durch die 
Wissenschaft untermauert wurde, das vor
sieht, daß diese Rationalisierung selbstver
ständlich entsprechend weitergehen muß. 

Eines steht fest: Hätten diese Rationali
sierungen nicht stattgefunden, dann wäre der 
Fehlbetrag, der heute im Milchwirtschafts
fonds aufscheint, nicht 620 Millionen Schilling, 
sondern weit, weit höher. Ich bin überzeugt, er 
wäre über der Milliardengrenze. 

Wenn man in der Molkereiwirtschaft rationa
lisiert - und das ist nun ein Vergleich mit 
der gesamten übrigen Wirtschaft, ob Industrie 
oder Gewerbe -, dann hat das zur Folge, 
daß ich" vorerst investieren muß, um später 
aus diesen neuen Investitionen einen Nutzen 
ziehen zu kÖlmen, also einen Erfolg zu haben. 
Leider ist es uns auf Grund dieser zu geringen 
Dotierung des Fonds heuer nicht möglich, 
mehr Geldbeträge für Investitionen aufzu
wenden, die in der Folge eine gewaltige Ein
sparung bringen würden. 

Noch eines darf ich hier klarstellen: Wenn 
man eine Rationalisierung einleitet, dann 
braucht man für diese im Einzelfall mindestens 
drei Jahre. Sie müssen planen, bauen und 
können spätestens im dritten Jahr den neuen 
Betrieb beziehen, und erst dann können Sie 
den Erfolg ernten. Unsere langjährigen Be
mühungen, die auch heuer wieder nicht von 
Erfolg gekrönt waren, hatten zum Ziel, einen 
Strukturfonds zu bekommen, der es uns er
möglichen würde, das Tempo zu beschleunigen. 

Die Investitionstätigkeit ist ja in Anbetracht 
des Konzepts des Fonds bereits auf ein Maß 
reduziert worden, das nur noch Betriebe 
fördert, die in dieses Konzept des Fonds genau 
hineinpassen. 
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Ing.Eder 
Nun war es in der letzten Zeit so, und heuer 

leider wieder in einem erhöhten Ausmaß, daß 
wir in der Molkereiwirtschaft sogenannte Not
opfer zu erbringen haben. Diese Notopfer, die 
sich normal in einer Größenordnung von rund 
50, 60, einmal 80 Millionen Schilling gehalten 
haben, werden im Jahre 1971 die exorbitante 
Höhe von 161 Millionen erreichen. Ich glaube, 
daß damit der Milchwirtschaft, der Gesamt
wirtschaft absolut nicht gedient ist, sondern 
sich eher daraus eine enorme Belastung für die 
Lieferanten an die Molkereien ergeben wird. 

Nun, ich habe vorhin gesagt: Damit aus 
sozialen überlegungen die Milchpreise nicht 
entsprechend erhöht werden mußten, hat man 
versucht, die fehlenden Regien der Molkereien 
durch einen Staatszuschuß abzudecken. Genau 
derselbe Gedanke ist auch der Tatsache zu
gru.nde gelegen, daß man die staatliche Milch
preisstützung eingeführt hat: 1952 mit 
20 Groschen, 1956 wurde diese staatliche 
Milchpreisstützung auf 50 Groschen erhöht. 

Und hier heißt es ausdrücklich im Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses : "Um 
aber das bestehende Lohn- und Preisgefüge 
und damit die Stabilität unserer gesamten 
Volkswirtschaft nicht zu gefährden, soll die 
Erhöhung des Erzeugerpreises nicht vom 
Konsumenten, sondern von der öffentlichen 
Hand getragen werden." 

Wenn ich dies sage, dann deswegen, weil 
dies eine Untermauerung einer Untersuchung 
des Österreichischen Institutes für Wirt
schaftsforschung sein soll, das eindeutig im 
Monatsbericht 10 aus dem Jahre 1968 schreibt: 
Der Erfolg dieser staatlichen Milchpreis
stützung kommt zu 70 Prozent dem Konsu
menten und nur zu 30 Prozent dem Produ
zenten zugute. 

Und dazu ist zu sagen, daß die überschuß
verwertung, falls es eine solche gibt, fast aus
schließlich von der Landwirtschaft selber 
getragen wird. Die Bedeckung dieser Über
schußverwertung hat durch den Krisenfonds 
zu geschehen. 

Wenn vorhin von der Umsatz steuer senkung 
bei Margarine die Rede war, dann darf ich 
auch dazu eine Bemerkung machen: Wenn 
man nun Margarine wettbewerbsmäßig so der 
Butter gegenüberstellt, daß die Umsatzsteuer 
wegfallt, wenn man praktisch die Leute in 
den Ländern, von wo die Urstoffe für die 
Margarineerzeugung herkommen, die noch 
meinetwegen barfüßig dort arbeiten, etwa den 
Bauern in Österreich gleichsetzen wollte, dann, 
glaube ich, leistet man der österreichischen 
Milchwirtschaft absolut keinen guten Dienst. 
Durch diese Herabsetzung ist eine echte Wett
bewer bsverzerrung eingetreten. 

Und wenn Sie bedenken, daß die öster
reichische Landwirtschaft im heurigen Jahr 
75 Millionen Schilling für die Butterver
billigungsaktion zur Verfügung ge3tellt hat, 
dann, glaube ich, wäre es sehr richtig und 
auch vertretbar gewesen, wenn an Stelle der 
Verbilligung von Margarine diesel> Geldbetrag 
der österreichischen Milchwirtschaft zur Ver
fügung gestellt worden wäre. Man hätte dann 
eine Wett bewer bsgleichheit erhalten. 

Ich glaube daher, mit Recht sagen zu 
können - und das sage ich jetzt gar nicht 
polemisch -, daß der noch bestehende Krisen
fonds von 10 Groschen raschest abgebaut 
werden muß, denn wenn das nicht erfolgt, 
dann wird es so weit kommen, wie es etwa 
schon in Schweden der Fall ist, daß ein Land, 
das vor J ahTen noch enorme Exporte aus 
seiner Milchwirtschaft durchgeführt hat, in
zwischen 20 Prozent seines Bedarfes an Milch 
und Milchprodukten importieren muß. Nur 
mit dem einen Unterschied - und das bitte 
ich, doch überall nachzulesen -, daß man 
diese Produkte sehr schwer bekommt und, 
wenn man sie bekommt, sie inzwischen teurer 
geworden sind, als man sie im eigenen Land 
herstellen kann. 

Wenn Sie dazu noch die enormen Kosten
steigerungen in der Landwirtschaft in 
Rechnung stellen, dann, glaube ich, ist die 
Forderung nach Reduzierung des Krisen
groschens und nach entsprechender Erhöhung 
des Produzentenpreises gerechtfertigt. . 

Wir sind so klug, daß wir sagen: Es hat 
selbstverständlich eine Relation innerhalb der 
Preise in der Landwirtschaft Platz zu greifen. 
Aber wenn in der Landwirtschaft Maschinen, 
Arbeitskräfte, Kunstdünger, Treibstoff - wie 
wir vorhin gerade gehört haben: Diesel
treibstoff - und vieles andere im Preis 
ständig steigen, dann müssen Sie doch auch 
diesem Berufsstand zugestehen, daß 
er versucht, auf der anderen Seite seine Ein
kommenslage zu verbessern, um überhaupt 
noch bestehen zu können. 

Und noch ein Argument, das man vielleicht 
zu leichtfertig links liegen läßt, ist doch die 
Tatsache, daß sich die österreichische Milch
wirtschaft überwiegend im bergbäuerlichen 
Gebiet befindet, also in jenen Gebieten unserer 
schönen Heimat, wo wir so gerne die Fremden 
haben wollen, die dorthin kommen und die uns 
ja doch Milliarden an Devisen bringen. 

Und eines steht fest: Wenn eR dort keinen 
Landwirt mehr gibt, dann, bin ich überzeugt, 
werden Sie auch keinen Fremden mehr dort 
finden. So wie wir nicht dort hinfahren, wo 
BrennesseIn wachsen, werden sicherlich auch 
die ausländischen Gäste nicht mehr hinfahren. 
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Wenn Sie also dem Bauern, der dort lebt, 
nicht die entsprechende Voraussetzung geben, 
wird er wahrscheinlich abwandern. Das Gebiet 
wird veröden, verunkrauten, und der Fremden
verkehr ist, um jetzt in meiner Branche zu 
sprechen, "in Butter". (Heiterkeit.) 

Sie sehen daraus, daß es sehr schwierig ist, 
die Probleme der Molkereiwirtschaft sachlich 
zu überlegen, sachlich zu behandeln. 

Wenn wir aber vom ÖVP-Klub, sowohl im 
Nationalrat als auch wir hier, diesem Gesetz 
die Zustimmung geben, dann deswegen, weil 
wir der Meinung sind, daß der Landwirt
schaftsminister beziehungsweise der Finanz
minister im gegebenen Zeitpunkt noch ent
sprechende Maßnahmen treffen wird, damit 
dieser drohende Abgang durch ein N achtrags
budget beseitigt wird. (Bei/all bei der () V P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht 1 - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den GesetzesbeschZuß des Nationalrates 
- 80weit er dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegt - keinen Einspruch zu 
erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz über die Leistung eines zusätzlichen 
Beitrages zur Internationalen Entwicklungs-

organisation (IDA) (462 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
9. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz 
über die Leistung eines zusätzlichen Beitrages 
zur Internationalen Entwicklungsorganisation 
(IDA). 

Berichterstatter ist die Frau Bundesrat 
Leopoldine Pohl. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesrat! Ich bringe den Bericht des 
Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 1. Dezember 1970, 
betreffend ein Bundesgesetz über die Leistung 
eines zusätzlichen Beitrages zur Internationa
len Entwicklungsorganisation (IDA). 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt werden, namens der 
Republik Österreich an die Internationale 
Entwicklungsorganisation einen zusätzlichen 
Beitrag in der Höhe von 16,32 Millionen 
US-Dollar zu leisten. Der Betrag ist in frei 
konvertierbarer Währung in drei gleichen 
Jahresraten 1971 bis 1973 zu zahlen und 

kann durch Übergabe unverzinslicher Schatz
scheine geleistet werden. 

Österreich beteiligt sich damit an einer allge
meinen Aktion der industrialisierten Mitglied
staaten der IDA, in deren Rahmen die wirt
schaftliche Entwicklung in den Entwicklungs
ländern innerhalb der nächsten drei Jahre 
durch Gewährung von Krediten im Gesamt
ausmaß von rund 2,4 Milliarden UB-Dollar 
gefördert werden soll. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 2. Dezember 
1970 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Leistung eines zusätz
lichen Beitrages zur Internationalen Ent
wicklungsorganisation (IDA) , wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich der Herr 
Bundesrat Dr. Heger gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Dr. Heger (ÖVP): Herr Vor
sitzender! Herr Minister! Meine Damen und 
Herren! Wenn ich mir erlaube, spontan hier 
das Wort zu ergreifen, so bitte ich Sie, dafür 
Verständnis zu haben, daß wir in der ver
gangenen Woche - Herr Kollege Reichl und 
ich - in Rom gewesen sind, um dort von 
seiten des Ausschusses für Wirtschaft und 
Entwicklung des Europarates gerade in den 
Fragen der unterentwickelten Länder mit 
den Delegierten der diversen internationalen 
Organisationen in ein Gespräch zu kommen. 

Die Beratungen und die Konfrontation init 
den internationalen Beamten, die wir dort 
durchgeführt haben, haben ergeben, daß es 
offensichtlich sehr hart um die Frage geht, 
wie wir den unterentwickelten Ländern tat
sächlich helfen können. 

Und gestern, knapp bevor ich nach Wien 
gefahren bin, habe ich einen Brief bekommen, 
der vom Vorsitzenden des Ausschusses für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und Entwick
lung der Beratenden Versammlung des Europa
rates Guiseppe Vedova.to allen europäischen 
Parlamentariern zugegangen ist. Ich halte 
mich aus meiner Aufgabe her verpflichtet -
ich glaube, da mit dem Herrn Kollegen 
Dr. Reichl zu sprechen ...-, dem Hohen Haus 
davon Kenntnis zu geben. 
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Dr. Heger 
Der Titel dieses Appells lautet "Europa 

und die Entwicklungsländer: Aufruf zum 
Handeln". Es ist wohl nicht an der Zeit, 
den ganzen Text vorzulesen, aber ich würde 
bitten, daß man diese Unterlage dem Protokoll 
beigibt. - Die Adressierung dieses Abge
ordneten an uns lautet folgendermaßen: 

"Lieber Kollege! 

Wahrscheinlich zum ersten Mal schreibt 
ein europäischer Parlamentarier an alle seine 
Kollegen in den Mitgliedstaaten des Europa
rates über ein Thema, das inzwischen für unsere 
nationalen Regierungen zu umfangreich ge
worden ist, jedoch nichtsdestoweniger die 
politische Zu.kunft Europas als solche und seine 
Beziehungen zur übrigen Welt berührt. 

Am 25. Oktober 1970 versammelten sich in 
New York europäische Staatsoberhäupter und 
Regierungschefs zur Feier des 25. Jahrestages 
des Bestehens der Vereinten Nationen. Bei 
der gleichen Gelegenheit wurde die Zweite 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, 
die die Jahre 1970 bis 1980 umfaßt, offiziell 
eröffnet. " 

In der Folge wird nun geschildert, was alles 
notwendig ist, daß wir uns gerade in der 
Frage der Entwicklungsländer und unserer 
Stellungnahme zu ihnen immer wieder mit 
dieser wichtigen Problematik konfrontieren. 

Ich darf Ihnen als Schlußsatz gerade unter 
dieses Kapitel, das wir eben behandeln, den 
letzten Absatz vorlesen: 

"Aus diesem Grund appelliere ich an Sie 
alle, daß Sie erkennen mögen, was auf dem 
Spiel steht. Aus diesem Grund wende ich mich 
an jeden einzelnen von Ihnen mit der Auf
forderung, Ihre jeweiligen Regierungen zu 
drängen, daß sie im Rahmen ihrer Möglich
keiten in der von mir aufgezeigten Richtung 
tätig werden. Falls Sie irgendwelche Gedanken 
zu der Politik vorbringen möchten, die Europa 
gegenüber der Dritten Welt eins~hlagen sollte, 
werde ich es übernehmen, sie den zuständigen 
Organen unserer Versammlung zuzuleiten, 
damit sie ihren ganzen Einfluß geltend machen 
kann, um die Lösung dieses Problems zu 
sichern, das eine so ausschlaggebende Bedeu
tung für die Zukunft Europas und der Welt 
hat." 

Hoher Bundesrat! Herr Vorsitzender! Herr 
Minister! Ich bin der Meinung, daß gerade 
die Verpflichtung aller derjenigen, die im 
Europarat tätig sind, nämlich den Entwick
lungsländern unsere ganze Aufmerksamkeit 
zu widmen, auch Gegenstand der Debatte 
dieses Hohen Hauses sein soll. Ich danke 
Ihnen. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird ein Schlußwort gewünscht 1 - Es wird 
verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bunde8-
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, womit das Anmeldegesetz, BGBI. 
Nr. 12/1962, und das Umsiedler- und Ver
triebenen-Entschädigungsgesetz UVEG., 
BGBI. Nr. 177/1962, neuerlich abgeändert 
werden (Anmeldegesetz- und UVEG.-Novelle 

1970) (463 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
10. Punkt der Tagesordnung: Anmeldegesetz
und Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädi
gungsgesetz-Novelle 1970. 

Berichterstatter ist die Frau Bundesrat 
Leopoldine Pohl. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesrat! Namens des FinanzauBschusses 
berichte ich über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 1. Dezember 1970, be
treffend ein Bundesgesetz, womit das Anmelde
gesetz und das Umsiedler- und Vertriebenen
Entschädigungsgesetz neuerlich abgeändert 
werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll im wesentlichen die Fallfrist 
des Anmeldegesetzes zur Anmeldung von 
Sachschäden, die durch Umsiedlung oder Ver
treibung entstanden sind, wiedereröffnet und 
bis zum 31. Dezember 1972 erstreckt werden. 
Geregelt werden gleichzeitig auch verschiedene 
Fragen, die sich im Zusammenhang mit 
Familienzusammenführungen ergeben haben. 
Die vorgeschlagenen Änderungen des Um
siedler- und Vertriebenen-Entschädigungl:Jge
setzes sind aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung erfolgt. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 2. Dezember 
1970 in Verhandlung genommen u.nd ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den An trag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, womit das Anmeldegesetz, 
BGBl. Nr. 12/1962, und das Umsiedler- und 
Vertriebenen-Entschädigungsgesetz - UVEG., 
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Leopoldine Pohl 
BGBI. Nr. 177/1962, neuerlich abgeändert hat. Die schließliche Auslegung lautete auf 
werden (Anmeldegesetz- und UVEG.-Novelle einen Einzelantrag. 
1970), wird kein Einspruch erhoben. Jetzt zu den Novellen wirklich. Durch diese 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich der Herr Wiedereröffnung einer Anmeldefrist im An
Bundesrat Mayer gemeldet. Ich erteile es ihm. meldegesetz und einer Laufzeit bis zum 31. De

zember 1972 können nun diese Versäumnisse 
und Härten sicher in ihrer Gesamtheit aus
geglichen werden, worin auch der Wert dieser 
Novellen in der Hauptsache liegt. 

Bundesrat Mayer (ÖVP): Herr Vorsitzender! 
Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Dem Schriftsatz dieser bei den 
Gesetzesnovellen nach, die sehr kurz gehalten 
sind, möchte man meinen, daß ihre Bedeutung 
vielleicht nicht sehr groß ist. Gestatten Sie mir 
aber, daß ich gerade dazu noch einmal den 
Wert dieses Initiativantrages, der zu den 
Novellen geführt hat, aufzeige. 

Im Jahre 1961 wurde zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land ein Finanz- und Ausgleichsvertrag abge
schlossen und dieser in Bad Kreuznach unter
schrieben. Dieser Vertrag hatte neben der 
Sozialversicherung auch noch die Entschädi
gung der Umsiedler und der Heimatver
triebenen zum Gegenstand. 

Für die Durchführung dieses Finanz- und 
Ausgleichsvertrages war die Schaffu.ng eines 
Anmeldegesetzes und eines Entschädigungs
gesetzes elforderlich. Das Anmeldegesetz diente 
formell zur Anmeldung von Sachschäden, die 
durch Umsiedlung oder Vertreibung entstanden 
waren, schließlich dann das Umsiedler- und 
Vertriebenen-Entschädigungsgesetz, um die 
praktische Durchführung anerkannter Ent
schädigungsansprüche zu ermöglichen. Nun 
ist auch der Personenkreis umrissen, der aus 
diesem Gesetze eine Entschädigung bekommen 
soll. 

Für die in Österreich lebenden Umsiedler 
und Heimatvertriebenen wurde bisher aller
dings eine Summe von rund 1,2 Milliarden 
Schilling ausgegeben. Nun aber hat es bei 
solchen Gesetzen, wo Anmeldungen vorgesehen 
sind, auch meistens einen Haken, und wir 
wissen aus der Erfahrung, daß solche Termine, 
selbst wenn sie zuerst als so wichtig hingestellt 
werden, schließlich auch von den Betroffenen 
übersehen werden können. 

Fast 1000 Personen sind es in Österreich, 
die nach einer einmaligen Fristverlängerung 
den Fristablauf mit 31. März 1964 versäumt 
beziehungsweise ii bersehen haben. 

Dazu kommt aber noch eine zweite Personen
gruppe, bei der es einerseits im Vertrag und 
andererseits in den beiden Gesetzen gar nicht 
so klar war, wie die Ansprüche zu stellen sind, 
und zwar hinsichtlich der AntragsteIlung der 
Erben. Man war sich nicht im klaren, ob 
dann, wenn mehrere Erben vorhanden sind, 
diese. einen gemeinsamen Antrag zu stellen 
haben oder ob das im Einzelfall zu geschehen 

Daher gestatten Sie es mir auch, gerade 
weil es sich um einen Initiativantrag handelt, 
daß ich in diesem Zusammenhang dem Abge
ordneten zum Nationalrat Erwin Machunze 
aufrichtig danke, der durch seine Initiative 
zu einem Antrag zur Novellierung dieser 
heiden Gesetze Gutes geleistet hat. Es sei aber 
auch allen jenen gedankt, die diesen Antrag 
unterstützt haben, der heute zur Debatte 
steht und dem wahrscheinlich hier im Bundes
rat mit Freude die Zustimmung gegeben 
wird. (Bei/all bei der (J V P u"Ul bei Bundes
räten der 8 PO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niema.nd 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht 1 - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Ab8timmung beschließt der BunileB
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1970, betreffend ein Bundes
gesetz über die Wahl des Nationalrates (Na
tionalrats-Wahlordnung 1971) samt Anlagen 

(451 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
11. Punkt der Tagesordnung: N ationalrats
Wahlordnung 1971 samt Anlagen. 

Berichterstatter dazu ist die Frau Bundesrat 
Dr. Erika Seda. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Erika Seda: Hoher 
Bundesrat! Ich bringe. den Bericht des Aus
schusses für Verfassungs- und Rechtsange
legenheiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 27. November 1970, be
treffend ein Bundesgesetz über die Wahl des 
Nationalrates (N ationalrats-Wahlordnung 
197]) samt Anlagen. 

. Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates hat eine neue Nationalrats-Wahl
ordnung zum Inhalt. Gegenüber der bisherigen 
Regelung ergeben sich dabei im wesentlichen 
folgende Änderungen: 

Das gesamte Bundesgebiet wird in neun 
Wahlkreise, die mit den Bundesländern iden
tisch sind, eingeteilt. Diese Wahlkreise werden 
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in zwei Wahlkreisverbänden zusammengefaßt, 
und die Zahl der Abgeordneten wird mit 183 
festgelegt. Neben einer Änderung der Ermitt
lung der Wahlzahl im ersten Ermittlungs
verfahren sollen ferner auch die bisherigen 
Bestimmungen über das Reihen und Streichen 
durch eine Regelung ersetzt werden, nach der 
die Wähler durch namentliche Bezeichnung 
eines Wahlwerbers auf dem Stimmzettel für 
diesen eine Vorzugsstimme abgeben können. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts· 
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 2. Dezember 1970 
in Verhandlung genommen und mit Stimmen· 
mehrheit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stelle ich 
somit im Namen des Ausschusses für Ver· 
fassungs- und Rechtsangelegenheiten den An
trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 
(Nationalrats-Wahlordnung 1971) samt An
lagen 1 bis 6, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich der Herr 
Bundesrat Dr. Schambeck gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP): Herr Vor
sitzender! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Hohes Haus! In jedem 
Staat, in dem die Herrschaft des Volkes als 
Verfassungsgrundsatz für sein öffentliches Le
ben bestimmend ist, kommt den Vorschriften 
über die Vertretung des Volkes eine besondere 
Bedeutung zu, ist es doch auch dem demokra
tischen Staat aufgetragen, mit dem Problem 
der Massengesellschaft fertig zu werden. Er 
sucht dies mit seinen Vorschriften über die 
Repräsentation des Volkes in der Staats· 
willens bildung zu verwirklichen. Diese Vor· 
schriften sind von solcher Wichtigkeit, daß 
sie zur Grundordnung, nämlich zur Verfassung 
eines demokratischen Staates, zu, zählen sind. 

Wenn noch dazu eine solche Demokratie 
in einem Staat mit republikanischer Staats
form verwirklicht werden soll, kommt den 
Vorschriften über die Vertretung des Volkes 
eine erhöhte Bedeutung zu, ist doch die Wahl 
in einem solchen Staat nicht allein ein tech
nisches Mittel zum Funktionieren des Staates, 
sondern ebenso der Ausdruck einer bestim
menden Idee, nämlich der Idee der Herrschaft 
des Volkes als Grundlage der Ausübung der 
Staatsgewalt in den drei Staats funktionen, der 
Gesetzgebung, der Gerichtsbarkeit und der 
Verwaltung. 

Mit dem vorliegenden Gesetz über die 
Wahl des Nationalrates wird dieser Kern 
unserer demokratisch-republikanischen Staats. 
ordnung in seinem Wesensgehalt berührt. Es 
ist daher verständlich, daß gerade dieses 
Gesetz unser vermehrtes Augenmerk verdient. 
Seine Bedeutung liegt sowohl im Bereiche des 
Verfassungsrechtes als auch in dem der Staats. 
und Parteipolitik. 

Unter Hinweis auf diese mannigfache Be
deutung der N ationalrats-Wahlordnung möchte' 
ich als Mandatar, aber auch als Rechtslehrer , 
nämlich als Ordinarius für die Fächer Öffent
liches Recht und Politische Wissenschaften, 
dazu Stellung nehmen. 

Die Notwendigkeit einer Betrachtung der 
N ationalrats-Wahlordnung unter mehrfachen 
Gesichtspunkten ist gerade deshalb in Öster
reich dringend geboten, meine Damen und 
Herren, weil Österreich eine parlamentarische 
Republik ist, nämlich ein demokratischer 
Staat, in dem der Wille des Volkes nicht allein 
für die Zusammensetzung des Parlaments, 
sondern darüber hinaus auch für die Zusam
mensetzung der Regierung deshalb von Be
deutung ist, weil nach Artikel 74 Abs. 1 des 
Bundes. Verfassungsgesetzes der Bestand der 
Regierung vom Vertrauen des Nationalrates 
abhängig ist. 

Zwischen N ationalrats-Wahlordnung und 
Regierungssystem besteht daher in Österreich 
insofern ein enger Zusammenhang, als die 
Grundsätze der Wahlrechtsordnung für den 
Charakter des Regierungssystems aussch1ag
gebend sind. Da die Regierung das oberste 
Vollzugsorgan des Staates ist, ist die National
rats.Wahlordnung auch für die Ausübung der 
gesamten Staatsgewalt bestimmend. Aus die
sem Grunde werden auch Wahlrechtsvorschrif
ten in Österreich als materielle Verfassungs
bestimmungen angesehen. 

Die Verfassung als Grundordnung des 
Staates tritt uns als Verfassung im formellen 
Sinn im Bundes-Verfassungsgesetz 1920, 
daneben aber auch in einer Vielzahl von 
weiteren Verfassungs gesetzen, in einfachen 
Gesetzen enthaltenen Verfassungsvorschriften 
und in verfassungs ändernden Staatsverträgen 
entgegen. 

Nicht alle Phänomene der Verfassungs
wirklichkeit, nämlich der politischen Ordnung 
Österreichs, sind in dieser Verfassung im 
formellen Sinn geregelt. Ich erinnere, Hoher 
Bundesrat, nur an die Tatsache, daß Österreich 
ein Parteien- und Kammerstaat ist, ohne daß 
dies etwa im Bundes-Verfassungsgesetz 1920 
genau geregelt wäre. Hans Kelsen, der 
Schöpfer des Bundes-Verfassungsgesetzes, 
sagte mir selbst einmal, er hätte die politischen 
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Pa.rteien und die Interessenverbände als im 
Bundes-Verfassungsgesetz 1920 vorausgesetzt 
angenommen. 

Ich nenne dieses uns geläufige Beispiel der 
politischen Parteien und Interessenverbände 
deshalb, um zu zeigen, daß es Bereiche gibt, 
die zur Verfassung im materiellen Sinn zu 
zählen sind, in der Verfassung im formellen 
Sinn aber nicht ihren Ausdruck finden. 

Anders ist dies im österreichischen Wahl
recht. Es ist in bezug auf die Volksvertretung 
im Bundesparlament im Artikel 26 des Bundes
Verfassungsgesetzes 1920 mit seinen Verfas
sungsgrundsätzen genau umschrieben und 
sogar im Artikel 8 des Staatsvertrages von 
Wien-Belvedere 1955 berücksichtigt worden. 

Da. die Verfassung die Grundlage der 
Rechtsordnung bildet, welche einfachgesetz
lich auszuführen ist, bedarf es in einfachen 
Gesetzen in einem Prozeß gleichsam der Ver
fassungskonkretisierung der Ausführung dieser 
Verfassungsvorschriften. In diesem Sinn hat 
auch jede Nationalrats-Wahlordnung im 
Dienste der Grundsätze des österreichischen 
Verfassungsrechtes zu stehen. 

Wollen wir nun die im Nationalrat mit den 
Stimmen der SPÖ und der FPÖ beschlossene 
Nationalrats-Wahlordnung betrachten, so 
kommt es darauf an, diese der Verfassung im 
materiellen Sinne zuzuschreibenden Vorschrif
ten mit den Erfordernissen der Verfassung im 
formellen Sinn zu konfrontieren. 

Vergleicht man diese beschlossene Neurege
lung, auf deren Inhalt bereits die Frau Bericht
erstatter hingewiesen hat, nämlich die Er
höhung der Abgeordnetenzahl auf 183, die 
Neueinteilung des Bundesgebietes in neun 
Wahlkreise und die Zusammenfassung der
selben zu zwei Wahlkreisverbänden sowie die 
Neufassung der Bestimmung über die Ermitt
lung . der Wahlzahl und einiges andere, mit 
den Grundsätzen des Bundes-Verfassungs
gesetzes 1920, so fällt in der zunächst ange
stellten Betrachtung aus der Sicht des öster
reichischen Verfassungsrechtes eine Verfas
sungswidrigkeit deutlich auf. Sie scheint mir 
in der Folge der Änderung der Wahlkreisein
teilung zu liegen. 

An die Stelle der 25 bisher bestandenen 
Wahlkreise soll nun jedes Bundesland einen 
Wahlkreis bilden. Bedenken Sie etwa die ver
schiedene Größe der Bundesländer Vorarlberg 
und Wien, so fällt Ihnen schon bei einer 
ersten Betrachtung eine außergewöhnliche 
Ungleichheit der Größe der Wahlkreise auf. 
Diese extreme Ungleichheit der Größe der 
Wahlkreise hat eine extreme Ungleichheit bei 
der Erreichung eines Grundmandates zur Folge, 
weil in einem kleinen Wahlkreis prozentuell 

viel mehr Stimmen für ein Grundmandat 
erforderlich sind, als dies in einem großen 
Wahlkreis der Fall ist, da ja die Wahlzahl in 
den einzelnen Wahlkreisen im wesentlichen 
gleich ist. 

Aber auch aus dem Gesichtspunkt des allge
meinen Gleichheitsgrundsatzes des Artikels 7 des 
Bundes. Verfassungsgesetzes ergeben sich Be
denken. Die Lehre des Verfassungsrechtes und die 
Rechtsprechung verlangen nämlich stets einen 
sachlich gerechtfertigten Grund für Ungleichbe
handlung. Davon mangelt es aber gerade in der 
Regelung des vorliegenden Gesetzesbeschlusses : 
erstens weil kein sachlich gerechtfertigter 
Grund besteht, die einzelnen Bundesländer, 
deren jedes eine Rechtsperson ist, ohne Unter
schied nach ihrer Größe in dem Sinne ungleich 
zu behandeln, daß das Grundmandat in jedem 
Land und somit Wahlkreis einen anderen 
Preis hat. Damit aber behandelt man zweitens 
in willkürlicher Weise auch die Rechtspersonen 
der politischen Parteien und manipuliert so die 
Chancengleichheit. 

Alle diese Tatsachen führen zu einem un
demokratischen Nebeneffekt, da eine kleine 
Partei in einem kleinen Wahlkreis, etwa in 
Vorarlberg, kaum eine Chance hat, ein Grund
mandat zu erreichen, während dies in einem 
größeren Wahlkreis im Hinblick auf die im 
wesentlichen gleichbleibende Wahlzahlleichter 
möglich ist. Die extreme Ungleichheit der 
Wahlkreise kann sich daher bei kleinen Parteien 
verzehrend, ich möchte sogar sagen verheerend 
auswirken, wenn eine kleine Partei etwa in 
einem kleinen Bundesland ihren besonderen 
und oft auch alleinigen Schwerpunkt hat. 
Während also kleinere Parteien, und zwar 
auch wesentlich kleinere al9 die FPÖ, in Wien 
und Niederösterreich ein Grundmandater
reichen könnten, ist es in Zukunft für Parteien 
von einer gewissen Bedeutung etwa in Vor
arlberg praktisch unmöglich, ein Grundmandat 
zu erhalten. 

Diese Ungleichheit scheint mir mit dem 
Gleichheitsgrundsatz und mit dem Grundsatz 
des gleichen Wahlrechtes nicht vereinbar zu 
sein, also sowohl gegen Artikel 7 des Bundes
Verfassungsgesetzes als auch gegen Artikel 26 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes zu 
verstoßen. Welcher Grund sollte etwa dafür 
gegeben sein, daß in einem Wahlkreis ein 
Grundmandat mit 2 Prozent der Stimmen 
erreicht werden kann, in einem anderen aber 
nur mit 17 Prozent ~ . 

Diese Ungleichheiten, Hoher Bundesrat, 
sind nicht nur von praktischer Bedeutung, 
sondern auch von vel'fassungsrechtlicher Rele
vanz. Ob das, was die gegen~tändliche Natio
nalrats-Wahlordnung an Ungleichheiten ent-
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hält, dem Grundsatz des gleichen Wahlrechtes 
des Artikels 26 und dem Gleichheitsgrundsatz 
nach Artikel 7 ent"lpricht - was von mir 
bezweifelt wird -, wird der österreichische 
Verfassungsgerichtshof noch zu prüfen haben. 
Heute sei jedoch schon darauf hingewiesen, 
daß bis zum Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes keine Neuwahl ohne die Gefahr 
vorgenommen werden kann, daß die ganze 
Wahl infolge der Verfassungswidrigkeit der 
Wahlordnung im nachhinein für ungültig er
klärt wird. 

Betrachtet man die vorgeschlagenen Ände
rungen in der N ationalrats-Wahlordnung aus 
der Sicht der Staatspolitik, so gilt es zunächst 
zu bedenken, daß dem Wahlrecht zwei Auf
gaben gestellt sind, nämlich die Aufgabe der 
Repräsentation und die Aufgabe der Inte
gration. Es bedarf in der demokratischen 
Republik zum einen der Repräsentation durch 
die Wahl, um durch diesen Willensakt des 
Volkes die Legitimation für die Gesetzgebung 
zu erhalten, und es bedarf zum anderen auch 
der Wahl, um durch diese Wahl das Volk zu 
einer Einheit zusammenzufassen und um die 
Ausübung der Staatßgewalt in der demokrati
schen Republik erst effektiv zu ermöglichen. 
Die Staatsgewalt beruht also in der parlamen
tarischen Republik sowohl auf der Repräsen
tation als auch auf der Integration des Volks
willens. 

Im Jahre 1918 haben sich die Parteien in 
der Provisorischen Nationalversammlung in 
den Vorschriften über die Wahlordnung für die 
Wahl der Konstituierenden Nationalversamm
lung gleichsam als Morgengabe der Republik 
neben dem aktiven und passiven Frauenwahl
recht und der Schaffung eines eigenen Wahl
behördenapparates für die Einführung des 
vorher nicht bestandenen Proportionalwahl
systems ausgesprochen. Alle politischen Par
teien wollten sich damit in Österreich einen 
Wunsch erfüllen, den sie schon in der Monarchie 
hatten. Das Volk wollte nämlich damals, vor 
1918, seiner Stärke entsprechend dem Monar
chen gegenü ber repräsentiert werden. Die 
Forderung nach dem Proportionalwahlsystem 
war daher eine konsequente Fortsetzung dieses 
in der Monarchie bereits gehegten Begehrens, 
das man sich am Beginn der Republik erfüllt 
hat, und wurde - ich darf das sagen - von 
den Sozialdemokraten in ihrem Wiener Pro
gramm 1901 bereits klar und deutlich und, 
ich möchte allch mit allem Nachdruck betonen, 
berechtigt, erhoben und festgehaIten. 

Rückblickend auf die Geschichte Österreichs 
können wir daher sagen, daß sich die politischen 
Parteien schon in der Provisorischen National
verßammlung und später ganz deutlich im 
Bundes-Verfassungsgesetz 1920 alle einen 

Wunsch erfüllten, der ihnen in der Monarchie 
mit Recht entstanden war. Das Volk wollte 
dem Monarchen gegenüber seiner Stärke ent
sprechend vertreten sein. 

Mit der Ausrufung der Republik ist aber 
der Monarch, der übrigens integrierend auch 
für die Staatsgewalt bestimmend war, weg
gefallen. Der Repräsentationseffekt des Wahl
rechtes konnte durch die Einführung des 
ProportionalwahlsYßtems erreicht werden, der 
Integrationseffekt war hingegen nicht erreich
bar. Dies zeigt sich in allen Wahlen in Öster
reich seit 1918, in welchen es nämlich einer 
Partei nur sehr schwer möglich war, die 
absolute Mehrheit zu erlangen. 

1945 und 1966 konnte die Österreichische 
Volkspartei diese absolute Mehrheit erreichen. 
Sonst war dies nicht möglich. Die Folge 
dieses Plus an Repräsentation und Minus a.n 
Integration durch das Proportionalwahl
system war eine Vielzahl von Koalitionen, 
die in den zwanziger Jahren sehr häufig 
wechselten, ich darf Sie nur, meine Damen 
und Herren, an die Entwicklung der Ersten 
Republik erinnern. Der Weg dieser Ent
wicklung führte zum Verfassungsbruch des 
Jahres 1934. 

Nach 1945 einigte man sich, getragen von 
einem einmaligen staatspolitischen Verant
wortungsbewußtsein, a.uf die Wiedereinführung 
des Bundes-Verfassungsgesetzes 1920 und da
mit auch auf die Wiedereinführung des Pro
portionalwahlsystems, auf das man sich 1918 
und 1920 geeinigt hatte. Durch dieses Wahl
system waren die politischen Parteien in 
Österreich auch innenpolitisch veranlaßt, zu
sammenzuarbeiten, und manche Wunden ver
narbten, weil es einer Partei allein, ausge
nommen die Wahl des Jahres 1945, nicht 
möglich gewesen wäre, die Regierung zu 
bilden. 

Wir können heute rückblickend sagen, daß 
auf diese Weise das Proportionalwahlsystem 
in verdienstvoller Weise dazu beitragen konnte, 
daß die führenden politischen Kräfte in Öster
reich zusammenarbeiteten und die Voraus
setzungen zum Wiederaufbau und zur Erlan
gung der vollen Freiheit schaffen konnten. 

Die österreichische Zeitgeschichte der letzten 
Jahre zeigt aber, daß mit dem Wegfall der 
außenpolitischen Klammer, nämlich mit dem 
Abzug der Besatzungstruppen und der Unter
zeichnung des Staatsvertrages im Jahre 1955, 
das Streben der heiden Großparteien nach der 
Alleinverantwortung in der Regierung, offen 
zugegeben oder stillschweigend angestrebt, 
begann. Das Proportionalwahlsystem erlaubte 
jhnen dies aber nicht. Sein Integrationseffekt 
war zu gering. Die Folge davon waren Kom-
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promisse in Parteienabkommen und ständige 
Unzufriedenheit mit der unleugbaren Tatsache, 
daß man einen Großteil dessen, was man vor 
der Wahl versprochen hatte, nach der Bildung 
der Koalition nicht mehr erfüllen konnte. 

In wachsendem Maße begann ein Streben 
nach einem mehrheitsbildenden Wahlrecht. 
Es istjnteressant, Hoher Bundesrat, daß dieses 
Streben seinen Ausdruck sowohl in Vorschlägen 
der SPÖ als auch der ÖVP gefunden hat. Die 
ÖVP hat sogar bei ihrem letzten ordentlichen 
Bundesparteitag 1969 sich eingehend mit 
diesen Fragen der Verlebendigung der Demo
kratie beschäftigt, und es darf betont werden, 
daß sie in dem fundierten Bewußtsein über die 
große Bedeutung des Wahlrechtes für die 
gesamte Staatsordnung und alle Bürger, die 
diese Staatsordnung verpflichtet, selbst in der 
Zeit ihrer Alleinregierung und der Tatsache 
absoluter Mehrheit im Nationalrat diese ihre 
Vorstellungen nicht einseitig verwirklicht hat. 

Ich erwähne diesen Umstand deshalb, um 
darauf hinzuweisen, daß es im gegenwärtigen 
Stand der Diskussion um eine Reform des 
Wahlrechtes nicht so sehr um die Potenzierung 
des Proportionalwahlsystems gegangen ist, 
sondern daß sie vielmehr von dem Bemühen 
um die Ermöglichung einer regierungsfähigen 
Mehrheitsbildung getragen war. Dazu ließe 
sich eine Vielzahl von Stimmen auch der letzten 
Zeit aus verschiedenen politischen Richtungen, 
ganz zu schweigen von den Theoretikern des 
Verfassungsrechtes und der Politologie, zitie
ren. 

Neben dem Bemühen, aus der Erfahrung des 
. Proportionalwahlsystems zu lernen und auch 
den Integrationseffekt zu beachten, kamen 
noch Umstände in unserem öffentlichen Leben 
hinzu, die eine Verlebendigung des Kontaktes 
zwischen dem Mandatar und dem Bundesvolk 
als wünschenswert erscheinen ließen. Hat sich 
doch gerade in diesen Beziehungen gezeigt, daß 
der Kontakt zwischen den Mandataren und der 
Bevölkerung verbesserungswert ist. Nm' allzu 
leicht verlieren sich diese bei dem Sicherheits
bedürfnis des modernen Menschen immer not
weniger werdenden Kontakte mit den Man
dataren in der Massengesellschaft ins Anonyme. 
Neben dem Streben nach regierungsfähigen 
Mehrheiten war daher das Streben nach einer 
Verbesserung der Kontakte mit den Manda
taren ein weiteres Ziel aller Wahlrechtsreform
diskussionen. 

Diesen beiden Zielen wird in der Vorlage der 
N ationalrats-Wahlordnung nicht entsprochen. 
Unter Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes 
wird der Reprä~entationseffekt unseres Wahl
rechtes velgrößert und der Integrationseffekt, 
der gerade in der parlamentarischen Republik 

so erforderlich i8t, verrjngert. Auf diese Weise 
wird den Erfordernissen der parlamentarischen 
Republik, die sich gerade in den mehr als 
50 .lahren des Be8tehens unseres Staates sehr 
deutlich gezeigt haben, trotz aller Beteuerungen 
in schriftlicher und mündlicher Form nicht ent
sprochen. 

Hoher Bundesrat! Dieser Weg der Poten
zierung des Repräsentationseffektes wird aller
dings nicht mit der dabei notwendigen Konse
quenz befolgt. Man schafft wohl ein Wahlrecht, 
welches einer kleinen Partei in einem großen 
Wahlkreis eine Chance für die politische Ver
tretung bietet, was auf diese Weise der Kom
munistischen Partei, die Ihre Wahlrechts
reform ja begrüßt hat, die Rückkehr in den 
Nationalrat wahrscheinlich ermöglicht und der 
Freiheitlichen Partei ihren Bestand ziemlich 
sicher garantiert, ist aber anderergeit~ nicht 
bereit, auch die notwendigen Konsequenzen für 
das österrei chische Regietungssystem zu ziehen, 
die gerade in einer parlamentarischen Republik, 
wo 1wischen Wahlrechtsordnung und Regie
rungssystem der engste Zusammenhang be
steht, erforderlich wären. 

Wer nämlich, meine Damen und Herren, 
für die Potenzierung des Proportionalwahl
systems ist, müßte in derselben Konsequenz 
die Forderung nach der Schaffung von All
parteienregierungen erheben und dieser ent
sprechen. (Bundesrat W ally: Das ist nicht 
folgerichtig I) 

Wie Sie wissen, haben wir dafür eine Reihe 
von Beispielen im In- und Ausland. Ich nenne 
die Schweiz und die dazu führenden Vor
schriften in vielen österreichischen Landes
verfassungen, deren Landtage ebenfalls auf 
Grund des Proportionalwahlsystems gewählt 
werden. Gerade im Bundesrat als der Länder
kammer des ästerreichischen Bundesparla
ments sei auf diese verfassungsrechtliche Ta.t
sache von staatspolitischer Bedeutung ver
wiesen. 

Diese in einer parlamentarischen Republik 
notwendige Konsequenz aus dem Zusammen
hang von Wahlrechtsordnung und Regierungs
system wird in dieser Wahlrechtsreform nicht 
gezogen. Diese Inkonsequenz steht aber nicht 
für sich allein. So inkonsequent diese Wahl
rechtsreform in bezug auf den Repräsentations
effekt des Wahh'echtes ist, so inkonsequent ist 
sie auch im Hinblick auf die angestrebte Ver
le bendigung der Demokratie. Man versucht 
dies durch. die Einführung von Vorzugsstimmen 
zu erreichen, mit welchen der Wähler den von 
ihm gewünschten Kandidaten besonders heraus
stellen kann, schafft aber gleichzeitig die 
namentliche Anführung der Kandidaten auf 
dem Stimmzettel ab. Dabei muß a.uch darauf 
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hingewiesen werden, daß das Kennen der 
einzelnen Kandidaten bei der vorgesehenen 
großen Wahlkreiseinteilung geradezu in vielen 
Fällen unmöglich wird, bedenkt man, daß es 
bei der vorgesehenen Identität von Wahlkreis 
und Bundesland nicht nur kleine Wahlkreise 
wie Vorarlberg, sondern auch große wie Wien 
und Niederösterreich gibt. Das persönliche 
Moment löst sich ins Nebulose auf. 

Bedenken wir einmal auch, daß es in Öster
reich rucht allein - und gerade im Bundesrat 
sei dies ausgesprochen - in einzelnen Bundes
ländern ein ausgeprägtes Landesbewußtsein 
gibt, wie es beispielsweise - ohne im geringsten 
eine Wertung vornehmen zu wollen - in 
Kärnten oder Tirol del' Fall ist, sondern daß es 
daneben auch ein oft sehr starkes, dieses 
Landesbewußtsein ergänzendes, bisweilen 
sogar ersetzendes Viertelbewußtsein gibt, auf 
das ich gerade als niederösterreichischer Man
datar besonders hinweisen möchte. Diesem 
heute sehr dautlich feststellbaren Viertelbewußt
sein widerspricht die vorliegende Nationalrats
Wahlordnung. 

Was ich hier an Inkonsequenz in staatspoli
tischer Sicht im Hinblick auf Repräsentations
und Integrationseffekt der Nationalrats-Wahl
ordnung, aber auch im Hinblick auf ihre Ge
fahr für den Kontakt zwischen Mandatar und 
der Bevölkerung sagen konnte, läßt sich unter
streichend auch in bezug auf das Verhältnis von 
Wahlrechtsordnung und Regierungssystem er
klären. 

In diesen Beziehungen können wir heute bei 
der Behandlung der vorliegenden Nationalrats
Wahlordnung feststellen, daß die SPÖ bei der 
Bildung einer Regierung, nämlich in dem Stre
ben nach einer monocoloren Regierung, nach 
der Wahl Tendenzen gezeigt hat, als läge ein 
Me~rheitswahlrecht vor, wie es in England Teil 
einer uns noch nicht erschlossenen demokrati
schen Tradition ist. Bei der Wahl des Parla
ments hingegen zeigt die SPÖ ein Streben nach 
einer Verstärkung des Proportionalwahl
systems. Diese Inkonsequenz wird sich in einer 
parlamentarischen Republik auf die Dauer 
schädlich auswirken. Ein anderes Bewußtsein 
ist für die SPÖ nämlich für die Bestimmung 
der Nationalrats-Wahlordnung ausschlag
gebend, als es bei der Regierungsbildung deut
lich geworden ist. (Bundesrat W ally: Das hat 
sich doch aus der Situation ergeben, Herr 
Kollege!) 

Meine Damen und Herren von der SPÖ! 
Situationen werden von Grundsätzen her be
wältigt, außer man setzt sich über Grundsätze 
und politische Traditionen hinweg. (Be~fall bei 
der OYP. - Zwischenrufe bei der 8PO.) Ich 
verweise nur auf die Haltung der Bundes
präsidenten Renner, Körner und Schärf bei 

Regierungsbildungen, die sich dann, wenn eine 
Verhandlungsrunde negativ verlaufen ist, 
selbst eingeschaltet haben, meine sehr Ver
ehrten! Das ist mit ein Teil der politischen 
Wirklichkeit in Österreich. ( Neuerlicher Beifall 
bei der ÖYP. - Bundesrat Porges: Laßt ihn 
reden! Nicht die Y orlesung 8tören! - Bunde8rat 
8chweda: Körner war General!) So, meine 
Damen und Herren, feiern wir nämlich auch 
Gedenktage großer österreichischer Staats~ 
männer, indem wir versuchen, aus ihrem Leben 
zu lernen. Das würde ich Ihnen auch empfeh
len. (Erneuter Beifall bei der OY P.) Herr 
Bundesrat Porges! Auf Renner komme ich 
noch ausgiebig zu sprechen. (Bundesrat Por
ge s: Ich habe gar nichts geredet I - Bundesrat 
Bö c k : Hoffentlich auch in der Universität!) 

Mit diesen Feststellungen über die staats
politische Bedeutung der Nationalrats-Wahl
ordnung verlasse ich den Bereich der ver
fassungsrechtlichen und staatspolitischen Er
wägungen und betrete als Mandatar den Bereich 
notwendiger parteipolitischer Feststellungen. 
Diese Notwendigkeiten aus der Sicht des Ver
fassungsrechtes, der Staats- und Parteipolitik 
sind erforderlich, weil die Vorgangsweise der 
SPÖ und FPÖ der ÖVP und der breiten 
Öffentlichkeit keine Möglichkeit und keine 
Zeit gelassen haben, um ausreichend zu dieser 
Wahlrechtsreform Stellung zu nehmen. (Zu-
8timmung bei der OYP. - Bundesrat Bürkle: 
Das heißt man Tran8parenz!) 

Manöver verschiedenster Art wurden gesetzt. 
Zunächst brachte die Bundesregierung am 
13. Oktober 1970 die Regierungsvorlagen 138 
und 139 im Nationalrat ein, die in der folgenden 
Sitzung dem Verfassungsausschuß zugewiesen 
wurden. Zu diesen Regierungsvorlagen, die 
eine große Wahlrechtsreform ausgemacht 
hätten, wurde Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. - Nur zu diesen! Von dieser Mög
lichkeit haben viele Bundesländer, aber auch 
die Interessenverbände Österreichs Gebrauch 
gemacht, und selbst der Österreichische Ge
werkschaftsbund und der Arbeiterkammertag 
sind dieser sogenannten großen Wahlrechts
reform nicht kritiklos gegenübergestanden. 
(Hört! Hört/-Rufe bei der OYP.) 

Ich zitiere nun eine blendende Zusammen
stellung aus den "Salzburger Nachrichten" 
vom 16. November 1970, letzter Absatz: 
"Obwohl der ÖGB keine offizielle Stellung
nahme abgegeben hat, sind von seiten der Ge
werkschaften Bedenken gegen den Entwurf 
laut geworden. Im ÖGB begrüßt man zwar 
die ,gleiche Wertigkeit' jeder Stimme, doch 
hat man Bedenken, daß die Bildung von ab
soluten Mehrheiten erschwert würde und der 
Forderung des ÖGB nach einer Persönlich
keitßwahl nicht Rechnung getragen worden 

296. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 45 von 79

www.parlament.gv.at



7976 Bundesrat - 296. Sitzung - 4. Dezember 1970 

Dr. Schambe& 
sei. Führende Gewerkschaftsfunktionäre sind 
a.ußerdem der Meinung, daß das Wahlrecht 
von allen drei Parteien im Parlament gemein
sam beschlossen werden solle." (Bunde8rat 
Böck: Das sind die "Salzburger 
Nachrichten", nicht der (JOB! Das ist ein 
Unterschied! - Bunde8rat Schweda: Warum 
zitieren Sie nicht den (JG B-N achrichtendienst ?) 

Sie können versichert sein, Herr Bundesrat, 
daß diese meine Ausführungen sicherlich nicht 
die letzten zum Wahlrecht in Österreich sein 
werden. (Zustimmung bei der (J V P.) Sie 
können spätestens im übernächsten Jahr im 
"Jahrbuch des öffentlichen Rechtes" meine 
Abhandlung. über die Entwicklung des Wahl
rechtes in Osterreich und schon jetzt meinen 
Beitrag zur Festschrift für Adolf Merkl, 
dem Mitschöpfer der österreichischen Ver
fassung, lesen, in dem ich mich bereits vor 
zwei Monaten, bevor Ihre Schattenspiele be
gonnen haben, mit diesen Tendenzen aus
einandergesetzt habe. (Bundesrat Schweda: 
Wir werden es uns kaulen! Das klingt wie 
eine Drohung!) Für mich ist das Thema nicht 
neu. 

Ich selbst möchte rückblickend meine schon 
vor einiger Zeit abgegebene Stellungnahme 
wiederholend sagen, daß durch diese große 
Wahlrechtsreform - die Sie ja zu Ihrem 
Glück zurückgezogen haben - die Grund
sätze der Demokratie und der Bundesstaat
lichkeit verletzt worden wären. 

Als die Regierung sah, daß diese große 
Wahlrechtsreform nicht die erforderliche Mehr
heit im Nationalrat finden würde, wurde am 
Nachmittag des 20. November 1970 im Ver
fassungsausschuß mitgeteilt, daß die Re
gierung die Vorlage 138 zurückgezogen habe. 
Dabei sei festgestellt, daß diese Zurück
nahme meiner Ansicht nach nicht ordnungs
gemäß erfolgt ist, da weder ein Beschluß 
der Bundesregierung noch eine Verständigung 
der Mitglieder des Nationalrates vorlag. (Bun
desrat Bürkle: Transparenz heißt das!) Erst 
in den Morgenstunden des 23. November 
1970 wurde die fehlende Verständigung der 
Nationalratsmitglieder über diese Zurück
nahme geschwind nachgeholt. Es wurde an 
diesem 23. November hernach die Sitzung 
des Verfassungsausschusses wiederaufgenom
men. Bei dieser Gelegenheit brachten die 
Abgeordneten Dr. Broesigke und DDr. Bruno 
Pittermann zur Nationalrats-Wahlordnung, zur 
Beilage 139, einen Abänderungsantrag ein. 

Auf diese Weise hat die SPÖ gemeinsam 
mit der FPÖ die Initiative zu einer Änderung 
der Wahlrechtsordnung in einer Weise er
griffen - ich unterstreiche -, welche keine 
Möglichkeit mehr bot, in derselben Weise, 

wie sie dies bei der erstinitiierten Wahlrechts
änderung, die aber zurückgezogen war, der 
Fall gewesen ist, eine Begutachtung einzu
leiten und Stellungnahmen abzugeben. (Bun
desrat Bürkle: Ein übler, ein ganz übler, 
ein böser Trick war das!) Den Anschein der 
Begutachtungsmöglichkeit, meine Damen und 
Herren von der SPÖ-Fraktion des Bundes
rates, hatte man bloß erregt durch eine Wahl
rechtsreform, deren Vorschlag man zurück
gezogen hat, um an dessen Stelle eine andere 
Wahlrechtsreform durchzuführen, die als Ab
änderungsantrag keine Stellungsnahmemöglich
keiten mehr eröffnen konnte. ( Bundesrat 
Bürkle: Noch nie dagewesen im Parlament!) 

Hoher Bundesrat! Verschiedene Einrich
tungen in Österreich, nicht zuletzt die Sozial
wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft in einer 
der letzten SWA-Gutachten, haben auf die 
Notwendigkeiten der Durchführung einer eige
nen Enquete nach entsprechenden Erhebungen 
und Vorbereitungen, an welchen die Ver
treter der politischen Parteien, der Interessen
verbände, aber auch der Wissenschaft vom 
öffentlichen Recht und benachbarter Fach
gebiete hätten teilnehmen sollen, hingewiesen. 
Dazu ist aber keine Gelegenheit geboten wor
den. Nachdem am 23. März der nicht begut
achtungsfähige Abänderungsantrag im Ver
fassungsausschuß eingebracht worden war, 
beschlossen SPÖ und FPÖ am folgenden 
Tag im selben Ausschuß die vorliegende 
N ationalrats-Wahlordnung mit all ihren Män
geln, auf die ich zu sprechen gekommen bin. 

Ich finde es, Hoher Bundesrat, im höchsten 
Maße bedauerlich, daß gerade in einer Zeit, 
in der die Kritik im öffentlichen und am 
öffentlichen Leben immer stärker wird, eine 
so wichtige Materie wie die N ationalrats
Wahlordnung, die in materieller Hinsicht zum 
Verfassungsrecht zu zählen ist, in einem 
Schnellzugsverfahren geradezu unter Aus
schluß der öffentlichen Meinungsbildung durch
geführt wird. Und dies, meine Damen und 
Herren, geschieht unter der Federführung 
einer Bundesregierung, die in ihrer am 27. April 
1970 vom Herrn Bundeskanzler Dr. Bruno 
Kreisky im Nationalrat abgegebenen Re
gierungserklärung sich für eine wachsende 
Transparenz ausspricht, dieser Transparenz 
aber nur in einer unterschiedlichen Weise 
huldigt. So fühlt man sich - ich darf, an
gesprochen durch die Anwesenheit der Frau 
Staatssekretär Wondrack, sagen -, so fühlt 
man sich in dieser Regierung zwar verpflichtet, 
dem Frau und Fräulein-Problem durch eine 
eigene Enquete Rechnung zu tragen, findet 
dieselbe Vorgangsweise aber für die Neu
regelung des österreichischen Wahlrechtes für 
nicht erforderlich! (Bei/aU bei der (JVP.) Das 
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sei in diesem Hause dazu einmal festgestellt, 
damit es künftige Generationen nachlesen 
können! (Lebhafte Zwischenrufe bei der 
SP(J. - Bundesrat Dr. Skotton: Das ist 
doch keine Argumentation I) 

Es scheint Ihnen, meine Damen und Herren 
von der SPÖ, eine merkwürdige Rangordnung 
der Werte zugrunde zu liegen. (Zwischenrufe 
des Bundesrates Dr. Skotton.) Herr 
Kollege Skotton, ich kann auch Sie noch 
überschreien. - Dabei glaube ich kaum, 
daß Sie auf die Dauer mit diesen Tendenzen 
den notwendigen Interessen und Anliegen 
der Öffentlichkeit werden entsprechen können. 
(Bundesrat Hella Hanzlik: Nehmen Sie doch 
Rücksicht auf die Parlamentsstenographen I) 
Frau Bundesrat, Sie können sich dann zum 
Wort melden. (Bundesrat Dr. Anna Demuth: 
Wir sind doch nicht an der HochschUle I Wir 
Bind nicht Ihre Hörer I) Wie sehr Ihnen dieses 
Einfühlungsvermögen, wie sehr ... (Bundes
rat Dr. Skotton: Besseres Einfühlungsver
mögen wäre Ihnen zu wünschen I) Das nicht. 
Ich wundere mich, daß der Vorsitzende hier 
nicht agiert. (Bundesrat Dr. Skotton: Wir 
sind nicht Ihre Schüler I) 

25 Jahren zum Wiederaufbau und zur vollen 
Freiheit Österreichs die entsprechenden Vor
aussetzungen geleistet hat. 

Ich könnte mir kaum vorstellen, daß der 
von mir auch als niederösterreichischem ÖVP
Mandatar hochgeschätzte Innenminister Oskar 
Helmer jemals die Initiative zu einer solchen 
Wahlrechtsmanipulation ergriffen hätte. (Bun
desrat Dr. Skotton: Das ist unerhört, von 
Manipulation zu reden! - Bundesrat Novak: 
Oskar Helmer würde sich im Grab 'Umdrehen, 
wenn er diese Rede hören würde!) Er hat zu 
seiner Zeit die Demokratie in Österreich nicht 
manipuliert, sondern vielmehr verteidigt, was 
wir auch heute nicht vergessen wollen. 

Dieser Geist des Wiederaufbaues und der 
offenen Arbeit für Österreich sollte auch in 
einer Zeit, die vor der Notwendigkeit eines 
neuen Reifeprozesses der Demokratie steht, 
nicht durch tJberraschungsmanöver abgelöst 
werden (Zwischenrufe bei der SPO) - die 
Zeitgeschichte Österreichs, meine Damen und 
Herren von der sozialistischen Fraktion, haben 
Sie nicht gepachtet -, indem man, um den 
Augenblickserfolg eines zweifelhaften Budgets 
zu erringen, gleichsam als belohnendes Trink

. Wie sehr Ihn~n dieses .Einfühh:mgsver~ögen geld im Vorübergehen eine Wahlrechtsände-
m bezu~ auf. dIe öffe~tbche. Mem~gsbIldung rung auf dem Wege und mit den Mitteln der 
f~hlt, zeIgt sIch deutlIch bel der m der Na- Manipulation durchführt. (Lebhafter Bei/aU 
tlOnalrats-Wahlordnung 1971 vorgesehenen bei der (JVP) 
Hinaufsetzung der Abgeordnetenzahl von 165 . 
auf 183, weil ich nämlich der Meinung bin - Meine Damen und Herren von der SPÖ-
und ich stehe hier nicht allein -, daß unsere Fraktion, lassen Sie es mich Ihnen mit allem 
Mitbürger in Österreich wohl nicht,s gegen Nachdruck sagen: Das Wahlrecht ist so 00-
eine Qualifizierung des Parlaments, sowohl deutend in einer parlamentarischen Republik, 
was die Abgeordneten und die ihnen zur daß es nicht als Wechselgeld zu tagespoliti
Verfügung steheaden Einrichtungen betrifft, sc hen Taus<.' hgeschäften mißbräuchlich ver
haben, hingegen aber nicht aufgeschlossen wendet werden soll. (Erneuter Bei/all bei 
sind für eine Quantifizierung der Abgeord- der (j V P. - Stürmische Zwischenrufe bei 
neten. Wer allerdings Qualifizierung und der SP(j. - Bundesrat Dr. Skotton: Was 
Quantifizierung verwechselt, wird aller Wahr- habt ihr in Oberösterreich gemacht?) Kollege 
scheinlichkeit nach auch in der Vermehrung Dr. Skotton, sparen Sie sich Ihre Stimme, 
der Abgeordnetenzahl eine Verbesserung des denn Sie werden sie noch brauchen. (Zwischen-
Parlaments vielleicht finden. (Bundesrat rufe.) 
Schweda: Sie denken wohl an Gortonl) 

Ich bedaure es sehr, daß beim Ein biegen 
in die letzte Runde des Jahres, in dem wir 
die 50. Wiederkehr des Tages der Beschluß
fassung des Bundes-Verfassungsgesetzes 1920 
und den 50jährigen Bestand der sogenannten 
Zweiten Republik feiern konnten, dieses Ge
burtstagsgeschenk auf den Gabentischeines 
Staats- und Verfassungsjubiläums von SPÖ 
und FPÖ gelegt wurde. Dies entspricht weder 
dem Geist der Zusammenarbeit der politischen 
Parteien, welche 1920 mit den Stimmen aller 
politischen Parteien in der Konstituierenden 
Nationalversammlung zur Verabschiedung des 
Bundes-Verfassungsgesetzes geführt hat, noch 
jenem Geist der Zusammenarbeit, der vor 

Wer die Stimmung um diese Wahlrechts
reform und den Geist ihrer Initianten kennt, 
der bedauert es, Hoher Bundesrat, daß jener 
Zustand des Streites gerade augenblicklich 
durch Sie eingetreten ist, vor dem niemand 
anderer als Karl Renner vor mehr als 50 Jahren 
bereits gewarnt hat, als er in Bejahung jener 
Wahlkreiseinteilung, die nun in der National
rats-Wahlordnung 1971 abgeschafft werden 
soll - daher wirklich ein makabres Geburts
tag"geschenk durch Sie, das Sie dem auch 
von uns anerkannten großen Staatsmann, 
Ihrem jahrzehntelangen Parteiführer be
reiten -, erklärte - ich zitiere Kar1 Renner, 
der bekanntlich ein niederösterreichischer, ein 
Neunkirchner Abgeordneter war -: "Der-
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artige wahlgeometrische Spielereien haben sich 
nie gelohnt, sehr oft gerächt." Und dabei 
warnte Karl Renner vor einem berechnenden 
Gefeilsche. Darauf habe ich bereits in einem 
"Furche"-Artikel im Jahre 1963 hingewiesen, 
weil Sie damals schon ähnliche Versuche an
gestellt hatten. ( Bundesrat Dr. S k 0 tt 0 n: 
Sie stellen sich selbst mit Renner auf eine 
Stufe I) 

Dieses Bekenntnis Karl Renners wird auch 
von uns 1970 nach mehr als 50 Jahren voll
inhaltlich so anerkannt, wie Karl Renner es 
meinte. 

Ein Zustand der Wahlkreismanipulation 
und des Parteigezänkes ist durch Ihr Ver
halten herbeigeführt worden. Es ist jenes 
Gezänke, für das als Begründung auch heute 
noch jener Satz gilt, den ein ebenfalls be
deutender Sozialist, der als österreichischer 
Patriot jahrelang im KZ gelitten hat, nämlich 
der ehemalige Zentralsekretär der SPÖ und 
heutige Dritte Präsident des österreichischen 
Nationalrates Otto Probst, in einem "Wochen
presse"-Interview, das Sie nachlesen können, 
im Jahre 1963 in bezug auf jene Wahlrechts
ordnung, die Sie nun abschaffen wollen, er
klärt hat: "Es ist richtig. Wir haben eigent
lich schon ein optimales Wahlsystem, aber 
bei jeder Wahlrechtsänderung spielen die 
Grundsätze weniger eine Rolle als der Blei
stift. Und ich sage Ihnen" - erklärte Otto 
Probst -, "jeder lügt, der etwas anderes be
hauptet." (Beifall bei der ()V P.) "So ist es 
eben" - erklärte Otto Probst -, "es rechnet 
sich ein jeder die Sache genau durch" (Bundes
rat Dr. Skotton: Aber Sie auchl Und darum 
Ihre Erregung I), "und das Ergebnis, das 
ihm am meisten nützt, das ist dann das demo
kratische System." (Erneute Zustimmung bei 
der ()VP.) . 

Meine Damen und Herren von der SPÖ
Fraktion! Sie sind diesen Äußerungen aus 
dem Jahr 1963 nachgegangen und haben 
Otto Probst zu meinem Bedauern bestätigt. 
(Bundesrat Dr. S kotton: Bie rechnen sich 
das auch ganz genau durch I Warum sind Sie 
denn so erregt?) Meine Damen und Herren 
von der SPÖ-Fraktion! Wir von der ÖVP 
werden auch im Bundesrat gegen die vor
liegende N ationalrats-Wahlordnung stimmen. 
Sie übernehmen für diese Manipulation des 
Wahlrechtes und den damit eingeschlagenen 
Weg der Demokratie die Verantwortung. 
(Bundesrat Dr. Skotton: Gern!) Herr Kollege 
Skotton, Sie werden das nicht so leicht ver
treten können gegenüber Ihren eigenen Leu
ten, die tief enttäuscht sind, daß den Ten
denzen auf ein mehrheits bildendes Wahl
recht - bei Broda-Gratz nachzulesen -
hohngesprochen wurde, wobei ich aller· 

dings zugebe, daß von den 200 gewünschten 
Abgeordneten nur 183 herausgekommen sind. 
(Beifall bei der () V P.j Eine politische Gegen
sätzlichkeit wird damit durch Sie aufgerissen 
(Bundesrat Dr. B kott on : Warum regen Sie 
sich eigentlich 80 auf?), die sich nur schwer 
überbrücken lassen wird, weil wir von der 
ÖVP nicht den Standpunkt der SPÖ teilen, 
daß die Demokratie und die parlamentarische 
Willensbildung zum Gegenstand von Rechen· 
kunststücken und einem parteipolitischen Ge
feilsche zu tagespolitischen Zwecken geeignet 
sind. 

Meine Fraktion wird daher dem vorliegenden 
Gesetz die Zustimmung nicht geben. (Leb
hafter Be~fall bei der ()VP.j 

Vorsitzender: Ich begrüße die im Hause 
erschienene Frau Staatssekretär Wondrack. 

Zum Wort hat sich weiter gemeldet Herr 
Bundesrat Marsch. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Marsch (SPÖ): Herr Präsident! 
Herr Minister! Frau Staatssekretär! Hohes 
Haus! Es ist schade, daß ich meinen Vor
redner nur als Politiker und nicht als Wissen
schaftler sprechen gehört habe. (Bundesrat 
Dr. Schambeck: Das können Bie nach,
lesen I) Das tut mir leid, aber ich muß es zur 
Kenntnis nehmen. (Bundesrat Dr. Bcham· 
be c k : I eh schicke Ihnen ein Publikation8-
verzeichnis I) Der Österreicher hat nämlich 
ein gesundes Rechtsempfinden, und ea ist 
daher verständlich, wenn er auf die Frage 
nach dem besten Wahlsystem für sein Land 
de facto jenem Wahlrecht den Vorzug gibt, 
das den Grundsätzen des Verhältniswahl
rechtes entspricht. 

Eine Bestätigung dieser Tatsachen liefert 
eine Untersuchung der Sozialwissenschaftlichen 
Studiengesellschaft, die vor einiger Zeit durch
geführt wurde und deren Ergebnis nun be
kannt wird. Bei dieser Untersuchung sprachen 
sich 65 Prozent der Befragten für das Ver
hältniswahlrecht aus, etwa 20 Prozent gaben 
dem Mehrheitswahlrecht den Vorzug, 12 Pro
zent konnten die Frage nur mit: Das weiß ich 
nicht!, beantworten, und 3 Prozent gaben andere 
Antworten. 

Betrachtet man diese Untersuchung nach 
dem politischen Standort der Befragten, 80 

zeigt sich dabei in der Untersuchung folgendes 
Bild: Für das Verhältniswahlrecht, also jenes 
Wahlrecht, bei dem die Stimme des einzelnen 
Staatsbürgers möglichst gleichwertig ist, 
sprachen sich von den SPÖ-Wählern 73 Pro· 
zent aus, von den FPÖ· Wählern 68 Prozent, 
von den ÖVP·Wählern 54 Prozent und 59 Pro
zent der nicht Engagierten. Hingegen sprachen 
sich für das Mehrheitswahlrecht nur 16 Pro
zent der SPÖ· Wähler, 25 Prozent der FPÖ-
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Wähler und 28 Prozent der ÖVP-Wähler 
aus; von den nicht Engagierten waren es 
nur 15 Prozent. 

Verstehen Sie daher, meine Damen und 
Herren, daß die Sozialistische Partei Öster
reichs aus diesem Grunde, aber nicht allein 
deshalb, ein großes Interesse an der Änderung 
des Wahlrechtes hat! 

Die SPÖ hat diese Wahlgesetznovelle ein
gebracht, weil sie der Meinung ist, daß erstens 
der Wählerwille bei der Mandatszuteilung so 
klar wie möglich zum Ausdruck kommen 
soll; zweitens, daß den politischen Parteien 
Chancengleichheit gegeben werden soll, und 
drittens, daß jede Stimme annähernd den 
gleichen Erfolgswert haben soll. Es darf 
eben nicht mehr sein, daß eine Partei bei 
einer Wahl für weniger Stimmen mehr Man
date bekommt als die andere, denn das 
empfindet der Österreicher eben als unge
recht. 

Solche Entscheidungen hat es bei uns 1953 
und 1959 gegeben, zum Vorteil der ÖVP 
und zum Nachteil der SPÖ. ( Bundesrat 
Dr. Skotton: Nur der Herr Professor der 
Jurisprudenz findet da8 gerecht!) 

1966 hat die ÖVP mit 48,35 Prozent der 
Stimmen die absolute Mehrheit von 85 Man
daten erhalten, die SPÖ hat aber 1970, wenn 
ich jetzt März und Oktober gemeinsam nehme, 
einen höheren Prozentsatz als die ÖVP er
halten, nämlich 48,4 Prozent der Stimmen, 
das sind um 30.000 Stimmen mehr, als seiner
zeit die ÖVP erhielt -, hat aber nur 81 Man
date ~eko~men, und das sind um 4 weniger 
als dIe ÖVP. (Bundesrat Bürkle: Herr 
Kollege! Das i8t eine reine Zahlen8pielerei! 
Sie mü88en sagen, wie viele Stimmen im Par
lament nicht zu tragen gekommen sind, zum 
Bei8piel die der Kommunistischen Partei! 
Die Ö V P hat, was die Stimmenanzahl für eine 
im Parlament vertretene Partei betroffen hat, 
die Mehrheit gehabt!) Für die Vergabe der 
Mandate sind die Stimmen maßgeblich, die 
für eine Partei gültig abgegeben wurden. Und 
dafür haben Sie 1966 bei einem geringeren 
Prozentsatz und um 30.000 Stimmen weniger 
als "\\rir diesmal eben 85 Mandate bekommen 
und wir um 4 weniger. Ich verstehe es durch
aus, meine Herren, ... (Bundesrat Dr. Scham
beck: Da sehen Sie erst, wie ungerecht der 
Olah behandelt wurde! Den werden Sie jetzt 
aufwerten !) 

Herr Vorredner! Ich verstehe durchaus 
Ihre Nervosität, ich habe dafür Verständnis. 
Wenn es um ein Privileg geht, das Sie nun 
nicht mehr in dem Maße haben, dann ver
stehe ich, daß Sie sich aufregen, wenn Sie 
dieses Privileg weiter behalten wollen. (Bei
fall bei der S pO.) 

Verstehen Sie aber bitte unsere Meinung 
dazu, daß wir dieses Privileg der ÖVP eben 
abbauen wollen, und das ist der Grund der 
Einbringung des Wahlgesetzes. Aber das 
ist ja nicht neu, das haben wir ja schon seit 
über einem Jahrzehnt von Ihnen verlangt. 
Sie waren nie dazu bereit. Gespräche darüber 
wurden auf den verschiedensten Ebenen ge
führt, und das ist ja auch ein wesentlicher 
Punkt der Regierungserklärung des J abres 
1970. 

Daher - meine Damen und Herren, so 
muß man das betrachten - kam es zu keiner 
Zusammenarbeit in der Wahlrechtsreform, 
und ein Wahlrecht, das dauernd die ÖVP
Privilegien verankert, das können wir nicht 
gemeinsam beschließen, weil Sie dazu unsere 
Zustimmung eben nicht haben könnten. 

Jetzt suchen Sie nach Gegenargumenten. 
Meine Herren! Ich habe durchaus dafür Ver
ständnis. Natürlich werden Sie mit Gegen
argumenten versuchen, das zu entkräften, 
aber gestatten Sie mir, daß ich ebenso zu 
einigen Ihrer Argumente Stellung nehme. 

Aber vorher möchte ich noch sagen: Ein 
gemeinsames Vorgehen wäre uns sicher lieber 
gewesen. Das Verhandeln hat aber nur dann 
einen Sinn, wenn man auch bereit ist, Zu
geständnisse zu machen. Und dazu war 
und ist die ÖVP nicht bereit gewesen. Das 
haben Sie in allen Ihren Erklärungen gesagt. 
In den wesentlichen Punkten waren Sie dazu 
nicht bereit. (Bundesrat lng. Gassner: Zu 
Manipulationen sind wir nie bereit!) Meine 
Herren! Seien Sie nicht so nervös! Ich ver· 
stehe es, aber ich glaube, wir tun uns leichter, 
wenn wir uns gegenseitig reden lassen. 
(Bundesrat B ü r k l e: Sie 8ind neu hier ! Wir 
sind gar nicht so nervös! - Bundesrat 
DDr. Pitschmann: FälU Ihnen nichts Bes
seres mehr ein?) Herr Kollege Pitschmann, 
wenn die Vorarlberger Sie in Wien gesehen 
hätten, ich glaube, Sie wären kein zweitesmal 
in den Bundesrat entsandt worden. (Bundes
rat Ing. Gassner: Das iiherlassen Sie den 
V orarlbergern ! ) 

Zum ersten sogenannten Gegenargument : 
eine Ungerechtigkeit im bisherigen Wahl· 
system. (Zwischenruf bei der ÖVP.j Meine 
Herren, das sagen Sie, das sage ja nicht ich. 
Aber bei der Zuteilung der Mandate nach 
der Bürgerzahl liegt diese Ungerechtigkeit 
vor. Und Sie sagen dazu ... (Bunde8rat 
Ing. Gassner: Die Verfa88ung i8t unge
recht?) Ich sage jetzt Ihr Argument. Sie 
sagen dazu: Das ist eine familien politische 
Konsequenz, und es ist eben gerecht, wenn 
kinderreiche Wähler begü.nstigt werden. (Bun
desrat Dr. Gasperschitz: Kelsen hat das ge-
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sagt und Renner!) Das ist Ihr Argument! 
Sie müssen da ein bißehen nachlesen und 
schauen, wer das gesagt hat. 

Aber genau das stimmt nicht. Denn es 
werden ja nur kinderreiche Wahlkreise be
günstigt und nicht kinderreiche Familien. 
Daher zählt zum Beispiel im Wiener Wahl
kreis 4 die Stimme eines Familienvaters mit 
fünf Kindern um 42 Prozent weniger als die 
Stimme eines Ledigen, also eines Mannes 
ohne Kinder, im Wahlkreis 2. Sehen Sie den 
Unterschied 1 Das ist Tatsache. 

Diese Tatsache hat Ihnen auch ein Jurist 
gesagt, nämlich Herr Dr. Koja, als er das 
vor einigen Tagen in der "Kleinen Zeitung" 
sehr deutlich ausgeführt hat. Das ist der 
wesentliche Unterschied. Bitte, verstehen Sie 
das. Sie sagen: Das sind die kinderreichen 
Familien. Das ist ja gar nicht wahr I (Bundes
rat lng. Gassner: Wir sagen, wir wollen die 
Verfassung beibehalten!) 

Es werden die Familienväter, die Eltern 
ebenso bestraft in einem Wahlkreis, in dem 
das Mandat teurer ist, wenn einer fünf oder 
sechs Kinder hat. Daher ist das von vorn
herein ungerecht. Es ist nur insofern ein 
Vorteil für Sie, weil es in der Mandatsver
gebung noch berücksichtigt wird. ( Bundes
rat Göschelbauer: Sie können in diesen 
Wahlkreisen genauso wählen wie wir?) 

Wir wollen - das ist der Unterschied, 
damit habe ich ihn klar herausgearbeitet -
ein Wahlrecht, in dem jede Stimme mög
lichst den gleichen Erfolgswert hat. (Bundes
rat Bürkle: Also nur die Wähler vertreten 
Sie und nicht das österreichische Volk! -
Gegenrufe bei der SPO.) 

Ich danke für die:::en ZwischeIll'uf. Er gibt 
mir nämlich Gelegenheit, beim übernächsten 
Punkt darauf zu sprechen zu kommen. 

Zur Erhöhung der Zahl der Mandate von 
165 auf 183 ist zu sagen: Ja, meine Damen 
und Herren, es hat sich seit dem Jahr 1920 
auch die Bevölkerungszahl wesentlich erhöht. 
1920 waren es 3,750.000 Wähler, heute sind 
es 5 Millionen. Das ist der wesentliche Grund, 
warum wir glauben, in diesem Fall wieder 
zu jener Zahl von Abgeordneten zurückzu
kehren, die seinerzeit die Verfassung vor
gesehen hat. 

Warum ist denn das geändert worden 1 
Auch das muß man dazusagen, wenn man 
davon redet. Auf Grund der Genfer Sanierung 
hat der österreichische Nationalrat dann nur 
165 Mandate gehabt. Das war Anfang der 
zwanziger Jahre. Damals haben wir keinen 
Innenminister , kein Außenministerium ge
habt. (Bundesrat Eleonora Hiltl: Auch kein 
Forschu1l{/sministerium ! Beispielsweise I) 

Später hat man alle Sparmaßnahmen rück
gängig gemacht, nur die Zahl der Abge
ordneten hat man nicht rückgängig gemacht. 
Daher ist es im Vergleich zur Bevölkerung 
durchaus gerecht, wenn man wiederum mehr 
Abgeordnete in dieses Haus wählen kann. 
(Zwischenrufe bei der (JVP. - Der Vor
sitzende gibt das Glockenzeichen.) 

Sehr geehrte Herren Kollegen aus Vor
arlberg und aus Oberösterreich I Sie haben 
ja das gleiche gemacht. Können Sie sich denn 
wirklich nicht mehr erinnern ~ - 1954 hat 
Salzburg seine Mandatszahl für die Land
tagswahl von 26 auf 32 erhöht. Und, meine 
Zwischel1rufer aus Vorarlberg, Sie haben 1959 
von 26 auf 36 Mandate erhöht! (Zwischen
rufe des Bundesrates Bürkle.) Können Sie 
mir sagen, warum Sie das getan haben ~ 
(Bundesrat DDr. Pitschmann: Weil ein 
Viertel des österreichischen Bevölkerungszu
wachses ja in Vorarlberg entsteht! Haben Sie 
das noch nie gehört? - Bundesrat Dr. S kotton : 
Gehört V orarlberg nicht zu Osterreich ? -
Ironische Heiterkeit bei der SPO.) Von 
3,750.000 Wählern sind wir auf 5 Millionen 
gekommen. Das wollen Sie ignorieren 1 

In der Steiermark wurden die Mandate 
von 48 auf 56 erhöht. Das sind drei Bei
Rpiele mit damals absoluten, heute zum Teil 
relativen Mehrheiten - in Salz burg die 
gleichen -, wo Sie als ÖVP das gar nicht 
hätten beantragen oder beschließen müssen. 
Aber Sie haben es getan. Und heute wollen 
Sie es verwehren, wo 1 % Millionen Menschen 
mehr in diesem Lande leben 1 ( Bundesrat 
Ing. M ader: Einstimmig und nicht mani
puliert!) Wenn Sie mit anderen Ländern ver
gleichen: In der Schweiz oder in Schweden 
gibt es heute auch weit mehr Abgeordnete 
als bei uns. 

Sie vergleichen dann die neun Wahlkreise 
mit den 25. Auch das war eines der Argu
mente, das heute zwar nicht so durchge
klungen ist. Die Bevölkerungsbewegung ist 
innerhalb eines Bundeslandes in einem Jahr
zehnt von einer Volkszählung zur anderen 
sehr groß. Das gilt für Wien genauso wie für 
Niederösterreich, für die Steiermark und Ober
österreich, aber auch für die anderen Bundes
länder. Diese Bewegung können wir zum 
Beispiel in Wien oder in Niederösterreich da
durch ausgleichen, wenn es sich um einen 
Wahlkreis handelt. Und das ist schon sehr 
wesentlich. Das Bundesland selbst, das eine 
Verwaltungseinheit bildet, für den Staats
bürger daher in gewissem Sinne zuständig 
ist, das bleibt damit mit dem Wahlkreis ident. 
In den anderen Bundesländern, wie Vorarl
berg, Tirol, Kärnten und Salzburg, war das 
ja schon der Fall. 
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Ich möchte noch dazu sagen, damit Sie es 
an einem Beispiel sehen: In Wien wechseln 
etwa 7 Prozent jährlich ihren Wohnsitz. 
Daher auch die Unterschiedlichkeit in den 
einzelnen Wahlkreisen für die Stimmen, die 
man braucht, um ein Mandat zu erringen. 

Zur größeren Ausnutzung der verbleibenden 
Reststimmen : Das ist ein Vorteil, der dazu 
führt, daß der Erfolgswert der Stimmen 
möglichst gleich ist. Die Art des Ermittlungs
verfahrens, wodurch man den Verstärker
effekt abbaut, der bisher Ihnen und uns zugute 
gekommen ist,· wird auch die Möglichkeit 
geben, kleinere Parteien ... (Zwischenruf 
bei der (JV P.) Ja warum denn nicht, meine 
Herren ~ Warum soll es denn einer dritten 
Partei oder einer weiteren nicht möglich sein, 
in das Parlament einzuziehen ~ ( Bundesrat 
Eleonora Hiltl: Die Kommunisten haben sich 
8chon gefreut!) Ein Mehrparteiensystem ge
hört eben zu einer Demokratie. Das ist durch
aus möglich und begrüßenswert. ( Bundes
rat Bürkle: 20 kleine Splitterparteien im 
Parlament! Das möchten Sie! Das Grausen 
muß einem kommen!) 

Und nun zum Reihen und Streichen. Bis
her hat man dem österreichischen Wähler 
nur ein negatives Verhalten ermöglicht. Er 
konnte aus der Liste herausstreichen. Jetzt 
gibt man ihm die Möglichkeit einer Vorzugs
stimme für einen Kandidaten. Dieses Ab
gehen vom Negativen zum Positiven ist dooh 
immerhin ein Fortschritt, der sicherlich von 
denen, die davon Gebrauch machen, begrüßt 
wird. Er wird auch mehr Effekt zeigen. 

Verfassungsrechtliche Bedenken, die da und 
dort durchgeklungen sind: Es wird Aufgabe 
des Verfassungsgerichtshofes sein, gegebenen
falls eine Entscheidung zu treffen. Aber 
ich möchte meinem Vorredner sagen: Wenn 
Sie sich als Verfassungsjurist bezeichnen, so 
sollen Sie diesen Hohen Gerichtshof unbe
einflußt judizieren lassen. Das hätte ich 
eigentlich von Ihnen erwartet. (Beifall bei 
der SP(J. - Bundesrat Bürlcle: Das ist 
eine bÖ8artige Unterstellung!) Bauen Sie da 
keine politische Kampagne auf, die den Ver
fassungsgerichtshof politisch beeinflussen soll! 

Und nun zu den Ausführungen, Zitaten, 
die Sie über Renner, Kelsen - man könne 
Danneberg dazuzählen - und andere machen. 
Sie müssen von der Zeit ausgehen, in der 
damals dieses Gesetz geschaffen worden ist. 
( Ruf bei der (J V P: So ändern 8ich die Zeiten!) 
Jawohl, so ändern sich die Zeiten. In diesem 
einen Punkt stimme ich Ihnen zu. So ändern 
sich die Zeiten. 

wenn Sie die Aussprüche, die Zitate der 
großen Politiker dieser Zeit beurteilen wollen -
gesagt: Wenn man sofort auf einen Landes
oder Reichsproporz überginge, so wäre der 
Sprung viel zu rasch, und dieser rasche Sprung 
würde die Parteien erst ganz desorganisieren. 

Verstehen Sie daher aus dieser Situation 
heraus, daß Dr. KarI Renner meinte, dieses 
Wahlsystem der Ersten Republik, damals 
bei ihrer Gründung beschlossen, sei ein Fort
schritt gewesen gegenüber dem Mehrheits
wahlrecht der Monarchie. Das ist das Ent
scheidende. Inzwischen sind fünf Jahrzehnte 
vergangen. Die Zeit hat sich eben geändert 
und die Menschen eben auch. Daher müssen 
Sie heute verstehen, daß wir diesem Wahl
system nicht Ewigkeitswert beimessen können, 
weil eben die Zeit heute zu größeren Ein
heiten fortschreitet und die Beweglichkeit 
der Bevölkerung ständig zunimmt. 

Ähnlich war damals, was Dr. Danneberg 
in der Konstituierenden Nationalversamm
lung am 20. Juli 1920 sagte. Ich sage Ihnen 
das, damit Sie genau wissen, wie die damaligen 
Politiker der österreich ischen Sozialdemokratie 
gedacht haben. Dr. Danneberg sagte: Von 
einem wirklich gleichen Wahlrecht kann da 
unseres Erachtens nicht mehr die Rede sein, 
und es wäre sehr dringend notwendig ge
wesen, daß diese ungerechte Wahlkreisein
teilung beziehungsweise diese ungerechte Ver
teilung der Mandate jetzt ein Ende gefunden 
hätte. 

Ich möchte jetzt nur einen Vergleich brin
gen mit meinem eigenen Wahlkreis, nämlich 
St. Pölten, und Ihnen zeigen, wie die Wahl
kreisbildung dort bis zum Jahr 1918 war. 
Wissen Sie, wie man das damals zerrissen 
hat ~ - Da war ein Wahlkreis - wer sich in 
der Geographie Niederösterreichs auskennt, 
wird das bestätigen können -, nämlich die 
Stadt St. Pölten, die Gemeinde Herzogen
burg, Ybbs a. d. Donau, Amstetten und 
Waidhofen a. d. Ybbs. Das also war ein 
Wahlkreis. Alles, was daneben war, galt 
nicht dazu. So zerrissen war damals das Ge
bilde, nur weil man sich Vorteile erhofft hat. 

So ist das damals gewesen, und im Ver
gleich dazu war dieses Wahlrecht aus den 
zwanziger Jahren natürlich ein Erfolg. Natür
lich war es damals ein Erfolg, und wir stimmen 
genau diesen Erklärungen zu, die damals 
unsere sozialdemokratischen Politiker abge
geben haben. Aber sie haben damit in der 
Voraussicht bereits ausgedrückt: Es ist besser, 
aber es ist nicht so gut, wie wir es wollen. 

1920 hat nämlich Dr. Kar! Renner - Ich sage Ihnen zum heutigen Gesetz: Ganz 
und das, meine Herren, müssen Sie lesen, zufrieden sind wir mit dem nicht; aber es 
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ermöglicht eine relative Ver besserung, wenn 
Sie nach wie vor ein noch besseres Wahlrecht 
verhindern. 

Wir können daher heute feststellen -
und damit möchte ich abschließen -: Dieses 
Gesetz, das uns nicht alles bringt, schafft 
Privilegien ab. Es gibt damit eher gleiche Aus
gangs chancen, es gibt dem Staatsbürger die 
Gewähr, daß seine Stimme möglichst gleich
wertig ist. Daher werden wir diesem Gesetz 
unsere Zustimmu.ng geben. Es ist ein Gesetz, 
da.s uns nach einem halben Jahrhundert 
wieder einen Schritt weiterbringt im In
teresse der Demokratie und des Gerechtig
keitsempfindens vieler Österreicher. (Anhal
tender Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
gemeldet der Herr Bundesrat Dr. Iro. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Iro (ÖVP): Frau Staats
sekretär! Herr Minister! (Ruf bei der S PÖ : 
Hoffentlich schreien Sie nicht auch so I) Hoher 
Bundesrat! Ich werde nicht so schreien. Wir 
sind auch gar nicht so nervös, wie der Herr 
Zentralsekretär gemeint hat. Wir haben gar 
keinen Gnmd, nervös zu sein. Wir wissen, 
daß die Würfel längst gefallen sind; das 
wissen wir. 

Sie sind gefallen vor der heutigen Ab
stimmung, sie sind gefallen, längst bevor im 
Nationalrat abgestimmt wurde, sie sind ge
fallen, längst bevor im Verfassungsausschuß 
darüber geredet wurde. Sie sind bereits zur 
Zeit der Regierungsbildung gefallen, zur Zeit 
der Bildung der Minderheitsregierung, zu der 
es nämlich niemals gekommen wäre, wenn 
nicht Vereinbarungen getroffen worden wären, 
die erst diese Minderheitsregierung ermög
licht hätten. Dort sind die Würfel gefallen. 
(Beifall bei der (jVP. - Bundesrat Novak: 
Wo sind die Beweise für Vereinbarungen? ) 
Wir sind also keineswegs nervös. 

Wir sind, meine Damen und Herren, nur 
etwas enttäuscht darüber, daß Sie in einer 
solchen Form, in dieser Weise, wie Sie das 
im Verfassungsausschuß gemacht haben, über 
die Fundamente der Demokratie so hinweg
gegangen sind. Darüber sind wir etwas ent
täuscht, und dadurch sind wir betrübt. ( Bundes
rat Bürkle: Das verstehst du nicht, Doktor, 
das ist Transparenz! - Bundesrat Dr. Skotton: 
Transparenz wie bei Ihnen in Bludenz!) 

Es wird jetzt sehr viel von Transparenz ge
sprochen. Aber eines ist jedenfalls trans
parent geworden: daß man hier nicht den 
Wählerwillen im Auge hatte, von dem der 
Herr Zentralsekretär in seiner ersten Rede 
heute soviel gesprochen hat, sondern daß 

man lediglich im Auge hatte, die Regierung 
Kreisky über die Hürde des Budgets 1971 
zu bringen. Dazu hat man eben ein Mittel 
gebraucht, um die Zustimmung im National
rat zu erreichen. Das ist der wahre Grund ge
wesen. (Bundesrat Marsch: Die Zustim
mung der F PÖ zum Budget hat Sie sehr er
leichtert 1 Fragen Sie Ihre Kollegen im National
rat! Die haben gesagt: Hoffentlich ist die F pO 
dafür!) 

Wir haben gar keinen Grund, Herr Zentral
sekretär, Freude darüber zu haben, 
daß das Budget mit den größten Schulden 
und mit dem größten Defizit, das es jemals 
gegeben hat in Österreich, beschlossen wird! 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat Dr. Skot
ton: Das ist aber ein ÖVP-Erbel) Wenn Sie 
glauben, Herr Zentralsekretär, daß Wll' uns 
deshalb vielleicht gefreut hätten oder hätten 
freuen müssen, weil wir Neuwahlen fürchten, 
dann täuschen Sie sich. (Zwischenruf bei 
der SPÖ.j Ich möchte zugeben, daß es vor 
einigen Monaten vielleicht noch anders war, 
aber gerade die letzten Wochen haben ge
zeigt, daß Ihr Bundeskanzler Dr. Kreisky 
bereits in solche Schwierigkeiten kommt, daß 
eine Neuwahl von der Österreichischen Volks
partei heute gar nicht mehr zu fürchten wäre. 
(Beifall bei der Ö V P. - Ruf bei der S PÖ : 
Das beweisen die Wahlen bei den Eisenbahnern 
und bei den Postlern!) Die Wahlen bei den 
Eisenbahnern und bei den Postlern sind 
nicht entscheidend für das gesamte öster
reichische Volk. 

Das erste, was ich Ihnen sagen wollte, ist, 
daß wir uns wehren gegen die Form, in der 
Sie uns dieses Gesetz präsentiert haben. 

Zweitens: Sie haben eine Wahlrechtsände
rung mit einem doppelten Boden gebracht. 
Zuerst einmal hat man von der ver fassungs
ändernden Wahlrechtsreform gesprochen. Zu
nächst war noch nicht die Rede von der 
kleinen Wahlrechtsreform. Man hat nur aus 
den Zeitungen, aus Bemerkungen so hinten
herum von der kleinen Wahlrechtsreform ge
hört. Drei Tage, bevor diese kleine Wahl
rechtsreform gekommen ist, hat man noch 
nicht gewußt, wie sie aussehen wird. 

Ist das eine Behandlung der Sache, die 
man begrüßen kann, wo Sie ein gutes Ge
fühl haben können ~ Ich frage Sie wirklich: 
Haben Sie ein gutes Gefühl dabei, wie Sie die 
Sache gemacht haben ~ Haben Sie da ein 
gutes Gefühl? Ich glaube es nicht, meine 
Damen und Herren. 

Vor allem - und damit komme ich zu 
einer sehr wesentlichen Frage - ist es uns 
völlig unverständlich, daß Sie wegen eines so 
kurzfristigen Zieles, nämlich des Budgets 1971. 
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die Möglichkeit der Erringung einer absoluten daß sie noch viel mehr als bisher das Zünglein 
Mehrheit vertan haben. (BundeBrat Porges: an der Waage ist. (Bundesrat Porge8: War 
Also, diese Sorge ist rührend!) Was heißt es früher gerechter?) 
So~ge 1 ~ir verstehen es nicht: A~er ~arum Ist es richtig, daß die kleine Freiheitliche 
m~ssen . SIe es tun 1 -. ~eIl dIe Mmder- Partei bestimmt, was heute in Österreich 
heltsreglerung eben nur eXIstIeren kann, wenn· geschieht daß Sie gar nichts machen können 
sie sich mit Hilfe solcher Methoden über ohne die' Freiheitliche Partei daß Sie ange
Wass~r hält! An~ers kam~ sie nicht existieren. wiesen sind auf die Freih~itliche Partei 1 
(ZU8t~m~u7lfl be~ der ÖV.z.::: - B~ndesrat Ist das der Wille der Wähler 1 (Bundesrat 
Porges. D~e paschen heute uber alle8.) Porge8: Was würden Sie sagen, wenn 8ich 

Ich weiß, daß in Ihren Kreisen sehr geteilte die F pO mit Ihnen geeinigt hätte? Das hätten 
Meinungen darüber herrschen, ob es richtig Sie angenommen!) 
war, die absolute Mehrheit aufs Spiel zu 
setzen. Ich weiß es ganz genau, und ich weiß, 
daß auch in diesem Saal sehr viele Damen und 
Herren der Sozialistischen Partei sind, die 
sich gefragt haben: War es wirklich notwendig, 
das zu tun ~ Hätten wir das nicht in Ver
handlungen mit der Österreichischen V olks
partei, durch Gespräche, die nicht zwei oder 
drei Tage dauern, sondern in denen man auf 
die Argumente eingeht, besser machen kön
nen 1 (Bundesrat Marsch: Wir reden schon 
über zehn Jahre I) Es wird schon lange darüber 
gesprochen, sicherlich. Aber Ihre letzten Vor
schläge sind drei Tage vor der Abstimmung 
gekommen. (Bundesrat Porges: Wir hätten 
doch auf den Doktor I ro hören sollen!) 

Wenn Sie sich jetzt die Ergebnisse nach 
Ihrem neuen Wahlrecht auf der Basis 1. März 
1970 ansehen, so bedeutet das für die ÖVP 
25.036 Stimmen, für die Sozialistische Partei 
25.122 Stimmen für ein Mandat, für die 
Freiheitliche Partei 23.123 Stimmen. Das 
heißt also, daß die Freiheitliche Partei um 
rund 2000 Stimmen weniger braucht als die 
Großparteien. (Bundesrat Schweda: Das 
stimmt ja nicht!) Ich habe schon etwas übrig 
für Gerechtigkeit, für Wählerwillen und so 
weiter. Aber ist das der Wille der Wähler, 
meine Damen und Herren, daß die kleinen 
Parteien überhaupt - nicht nur die Freiheit
liche Partei, sondern auch kommende kleine 
Parteien, die das geringste Vertrauen be
sitzen - leichter ein Mandat erreichen sollen 
als die großen Parteien ~ Ist das der Wille 
der Wähler, daß diese kleinen Parteien in 
Österreich den stärksten Ausschlag geben 1 

Meine Damen und Herren I Ich glaube nicht, 
daß das ihr Wille ist. (Bundesrat Bürkle: 
Vielleicht 8eb! Denke an Schweden! Dort 
ist man mit den Kommuni8ten gemeinsam 
gegangen! - Zwischenruf des Bundesrates 
Porges.) Nein, Herr Vorsitzender Porges! 
Aber die Freiheitliche Partei ist jetzt doppelt 
begünstigt, das müssen Sie zugeben (Bundesrat 
S eh w e da: Das stimmt ja gar nicht!): Sie ist 
erstens dadurch begünstigt, daß sie für ein 
Mandat um ungefähr 2000 Stimmen weniger 
braucht als die Großparteien, und zweitens, 

Ein weiterer Grund, meine Damen und 
Herren, weshalb wir uns gegen dieses Wahl
recht wehren: Weil es, wie schon von Scham
beck aufgezeigt wurde, die extreme Un
gleichheit, der Wahlkreise bringt, weil die 
Unterschiede sehr groß sind, weil man von 
Gerechtigkeit dabei gar nicht reden kann. 
Das Land Vorarlberg ist gegenüber Wien 
sehr benachteiligt, wir haben hier große 
Unterschiede. (Bundesrat Dr. Skotton: 18t 
ja auch nicht wahr!) Hier muß der Ver
fassungsgerichtshof prüfen. 

Wir wollen ihn gar nicht beeinflussen. Sie 
haben gesagt, Herr Zentralsekretär, Schambeck 
hätte versucht, den Verfassungsgerichtshof 
zu beeinflussen. Der Verfassungsgerichtshof 
ist so viel Höchstgericht, daß er sich durch 
Reden im Bundesrat - weder durch Ihre, 
noch durch unsere - sicher nicht beeinflussen 
läßt. Das wäre kein tauglicher Versuch, den 
Verfassungsgerichtshof zu beeinflussen. Aber 
er wird sehr genau prüfen müssen, ob nicht 
durch diese Ungleichheit der Wahlkreise, 
die sich natürlich auswirkt, die Konsequenzen 
hat, die Verfassung verletzt wird. 

Was die Erhöhung der Zahl der Abge
ordneten anlangt, weisen Sie auf die Steier
mark, auf Vorarlberg und Oberösterreich 
hin. Sie vergleichen hier mit den Ländern, 
verschweigen aber, daß ein großer Unterschied 
im Kostenaufwand zwischen den Ausgaben 
im Land und im Bund ist, daß eine Erhöhung 
der Abgeordnetenzahl immerhin 22 Millionen 
Schilling pro Legislaturperiode kosten würde. 
(Bunde8rat K ouba: Um wieviel ist es im Land -
weniger?) Im Land ist das eine ganz andere 
Sache, meine Herrschaften. 

Damit würde vor allem auch der Wähler. 
wille keineswegs erfüllt. Wenn Sie heute die 
Bevölkerung fragen: Wollt ihr mehr Abge
ordnete oder wollt ihr die Beibehaltung der 
Zahl der Abgeordneten 1, dann möchte ich 
sehen, wie eine solche Volksabstimmung aus
fiele! (Beifall bei der 0 V P. - Bundesrat 
Wally: Haben Sie in Oberösterreioh die Wähler 
gefragt?) Wir haben heute nicht über Ober
österreich zu reden, sondern über die National-
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rats-Wahlordnung! Ich nehme daher zu diesen worte Ihnen: Wir haben ein gutes Gewissen 
konkreten Fragen Stellung. (Bundesrat gehabt, weil wir das Wahlrecht, auf Grund 
Dr. Skotton: 1M hab' geglaubt, wir sind eine dessen diese Wahlen 25 Jahre und länger 
Länderkammer !) durchgeführt wurden, nicht allein mit einer 

Sie haben mit uns auch nicht über die knappen Mehrheit, mit ein paar Mandaten 
Vorschläge geredet, die wir gemacht haben. Mehrheit beschlossen haben, sondern weil das 
Wir haben uns vorgestellt, daß wir diese einstimmige Beschlüsse aller Parteien im 
25 Wahlkreise, die wir in Österreich haben Nationalrat, auch der Sozialisten, waren. 
und die sich bewährt haben _ ich will nicht Es war eine gemeinsame Basis, es war die. 
noch einmal Renner zitieren, nicht noch einmal Klammer, die alle Parteien über die Gegen
Kelsen, nicht Adler zitieren _, auf Verfassungs- sätze hinweg zusammengehalten hat, eine 
rang erheben, daß wir die Wahlkreisverbände Spielregel der Demokratie, die Sie jetzt ein
auf Verfassungsrang erheben, daß wir diese seitig brechen. (Bundesrat Porges: Das war 
Bestimmungen miteinander in die Verfassung vor 50 Jahren!) Eine Spielregel, die Sie, wenn 
aufnehmen, nach eingehenden Gesprächen, der Verfassungsgerichtshof nicht die Ver
in einer Kommission mit Wissenschaftern, fassungswidrigkeit feststellt, das Recht haben, 
mit Fachleuten der Politologie, mit Leuten, ohne uns zu ändern. Aber moralisch wären 
die vom Verfassungsrecht etwas verstehen, Sie nicht berechtigt, ohne unsere Zustimmung 
daß wir nicht endlos beraten, jahrelang, dies~ Basis d~: Dem~krati?, des ~usammen
sondern wir haben eine Frist bis 15. April arbeItens zu andern. (Beifall. be~ der ~VP. 
1971 vorgeschlagen. - Bundesrat Schweda: S~e s~nd doch ~mmer 

für die Mehrheitsbildung! Hier ist sie!) 
So könnten wir gemeinsam zu einer Ver- .. . . 

fassungsänderung kommen; wo wir verhindern, Ich WIll mcht mehr lange reden, ICh WIll 

daß gefeilscht wird und die Wahlarithmetik Ihnen zum A~schluß n?ch ~olgendes sag~n. 
nach tagespolitischen Gesichtspunkten eine (Bu.ndesrat Bock:. So e~ngeb~ldet ~I S'lehr ?m~ 
~olle spielt. (Bundesrat Porges: Wo die g?bIld~t, s:gen ~~e, Koll.ege Bock. Wlesö
OVP mit weniger Stimmen meht- Mandate emgebIldet. Begrunden SIe das! (Bundesrat 
erhält?) Bäck: Ist das vielleicht eine Gotteslästerung?) 

Wir haben weiters vorgeschlagen, daß man 
die Briefwahl einführt. Wir haben auf die 
ausländischen Beispiele hingewiesen, wo sich 
die Briefwahl bewährt hat, wo Menschen, 
die krank oder von ihrem Heimatort ab
wesend sind, nun wählen können. Sie haben 
uns niedergestimmt. Sie haben nicht gesagt, 
daß man darüber reden kann, Sie haben uns 
einfach niedergestimmt. 

Wir haben eine modifizierte Wahlzahl
ermittlung vorgeschlagen. Sie haben uns 
niedergestimmt. 

Meine Damen und Herren! Das alles muß 
heute gesagt werden, ohne Aufregung, ohne 
Nervosität, ohne daß wir glauben, daß ",ir 
hier noch irgend etwas bewegen können, 
daß wir Sie überzeugen können. Aber Ihr 
Gewissen beruhigen wir nicht. Denn ein 
schlechtes Gewissen haben Sie heute, wenn 
Sie Ihre Hand für diese Manipulation des 
Wahlrechtes erheben! (Beifall bei der Ö V P. 
- Bundesrat Porges: Das ist rührend! -
Bundesrat Hella H anzlik: Sie haben 25 Jahre 
lang ein gutes Gewissen gehabt?) Wir haben 
deshalb ein gutes Gewissen gehabt, Frau 
Kollegin Hanzlik, weil wir dieses Wahlrecht 
nicht ... (Bundesrat Hella Hanzlik: Das ist 
traurig! - Bundesrat Porges: Sie haben mit 
weniger Stimmen mehr Mandate bekommen!) 
Hören Sie mir, bitte, zu! Sie fragen mich, 
ob wir ein gutes. Gewissen hatten. Ich ant-

Sie machen heute ohne uns eine Änderung 
des Wahlrechtes, Sie machen ohne uns· eine 
sehr einschneidende Änderung! Das ist ja, 
nicht irgendein Gesetz. Da kann man nicht 
sagen, daß es um irgendwelche Nebenfragen 
geht. Hier geht es wirklich um die Spielregeln 
der Demokratie. 

Jetzt komme ich zu den politischen Konse
quenzen daraus. Diese Wahlrechtsreform hat 
auch positive Seiten, wo ich Ihnen eigentlich 
dankbar sein müßte, wo die Österreichische 
Volkspartei sich bei der Sozialist'ischen Partei 
bedanken müßte, daß sie das heute macht. 
Ich sage Ihnen, warum. 

Erstens einmal deshalb, weil Sie, heute und 
mit der Abstimmung im Nationalrat, das Ge
spenst des Bürgerblocks endgültig umge
bracht haben. Das Bürgerblockgespenst kön
nen Sie nie wieder in der Geschichte Öster
reichs herausholen. Das wird Ihnen niemand 
mehr glauben. (Zustimmung bei der ÖVP. -
Bundesrat Porges: Seien Sie froh!) Ich kann 
Ihnen sagen: Die Österreichische Volkspartei 
... (Bundesrat Porges: Seien Sie froh!) 
Eben, ich sage es ja: Wir danken Ihnen, 
Kollege Porges, daß. Sie uns dieses Argument 
in die Hand gegeben haben, daß es keinen 
Bürgerblock mehr gibt. Wo wird denn dann 
der Bürgerblock sein, wenn wir zum Beispiel 
einmal mit der Freiheitlichen Partei zusammen
gehen und eine Mehrheit um ein paar Mandate 
gegen Sie bilden werden t Wo wird -denn 
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dann der Bürgerblock sein 1 Das haben Sie im Nationalrat keine Zweidrittelmehrheit, son
heute bewirkt, meine Damen und Herren. dern nur eine einfache Mehrheit. Ich frage, 
Das bewirken Sie mit Ihrer Abstimmung. ob diese genügt. 
(Bundesrat Porges: Das tut Ihnen ja leid! -
Zwischenruf des Bundesrates N ovak.) 

Wenn der Verfassungsgerichtshof der Mei
nung ist, daß diese einfache Mehrheit nicht 
genügt, dann kann es uns recht sein. Ist aber 
der Verfassungsgerichtshof der Meinung, daß 
die einfache Mehrheit genügt, dann werden 
wir in Zukunft genauso mit einfacher Mehrheit 
Änderungen vornehmen können. Das gilt 
nämlich für beide, meine Herrschaften! Daher 
haben wir gar keine Angst vor der Entschei
dung des Verfassungsgerichtshofes. ( Bundes
rat Wall y: Also würden Sie es auch so machen, 
wenn Sie könnten!) Nein, aber Sie liefern 
uns ja die Argumente, meine Herrschaften! 

Wir werden Sie daran erinnern, wenn Sie 
einmal schreien, wenn Sie einmal nicht in 
der Mehrheit sind, wenn Sie sich aufregen und 
wenn Sie sagen: Da ist der Bürgerblock 
wieder lebendig geworden. Wir werden Sie 
daran erinnern, was Sie getan haben, meine 
Damen und Herren. Dafür danken wir Ihnen! 
(Zu8timmung bei der (j V P. - Ruf bei der 
S pO : Warum regen Sie sich so auf?) Noch 
dazu ... (Bunde8rat Porges: Herr Doktor, 
das sind U rlaute ! Das i8t Kummer und 
Schmerz!) Wir haben gar keinen Kummer 

Und noch einen Vorteil - ich habe also und Schmerz. Ich kann Ihnen nur sagen: 
Darüber freuen wir uns. Und wissen Sie, jetzt die Vorteile aufgezählt ... (Bundesrat 
warum 1 Weil die Freiheitliche Partei für Sie Hella Hanzlik: Für eine gereckte Sache 
gar keine so verläßliche und treue Braut so viel Aufwand, daß Sie ganz blaß und weiß 
sein wird, wie Sie vielleicht heute glauben, werden! - Heiterkeit.) Wieso ist das ein so 
eine Braut nämlich, die es sehr notwendig ~oßer Aufwand 1 Ich .:fin~e de~ Aufwand 
hat, nicht den Linksdrall auf die Dauer auf n~cht so groß. Aber nem, ICh bm ~uch .gar 
sich zu haben, weil sie sonst nämlich die ~ICht blaß d~swege~. Der Aufwa~~ 1st WIrk
Wähler verliert, die sie braucht, damit sie bch notwendIg .. WIr sag~n nur eInIge Wo~te 
überhaupt ihre Mandate bekommen kann, zu .dem, was. hIer geschIeht, denn mehr Ist 
die Sie ihr einräumen. (Zustimmung bei der es Ja heute mcht. 
OVP. - Ruf bei der SpO: Jetzt machen Ich sage Ihnen: Einen Vorteil hat das auch 
Sie der Braut, um die Sie geworben haben, noch. Je mehr Sie uns hier in die Ecke zu 
eine schleckte Nachrede I) Das ist eine sehr drängen versuchen (Bundesrat Porges: Haben 
ernste Sache. Sie selbst besorgt I), je mehr Sie unsere Leute 

Die Freiheitliche Partei wird es sehr bald angreifen, je mehr unsere Führung
notwendig haben, ihren Linksdrall abzuwerfen, auch das möchte ich hier in dem Zusammen
sobald sie ihr Wahlrecht einmal erreicht hat. hang sagen: nicht so sehr von Ihnen, als von 
Verlassen Sie sich daher nicht so sehr auf diese den Freiheitlichen - angegriffen wird, je 
schmale Basis, die Sie mit diesem Tausch mehr man versucht, bei uns einzelne Leute 
"Vahlrecht-Budget heute erreicht haben. herauszuschießen und zu sagen: Der ist der 
(Bundesrat Porge8: Sie machen sich um Scharfmacher, und der ist der Gefährliche!, 
uns ernste Sorgen!) Ernste Sorgen 1 Ja, desto mehr wird sich diese Partei innerlich 
aber nicht um die Sozialistische Partei; geschlossen hinter die Führung stellen. Das 
ich mache mir Sorgen um die weitere Entwick- sage ich Ihnen. (Zu8timmung bei der Ö V P. -
lung dieses Landes. Bundesrat Dr. Skotton: Das haben Sie nötig!) 

Ja natürlich, Kollege Dr. Skotton, haben wir 
es notwendig, nachdem wir am 1. März 1970 
eine Wahl verloren haben und am 4. Oktober 
1970 eine Wahl verloren haben. (Bundesrat 
Schweda: Und nachdem die Industriellen
vereinigung weggetreten ist!) Das wollen wir 
gar nicht irgendwie beschönigen. Darüber 
wollen wir uns gar nicht hinwegtäuschen. 
Natürlich haben wir es notwendig, uns in 
einer solchen Situation zu regenerieren und 
einig und geschlossen dazustehen. Ich will 
also gar nicht sagen, daß wir keinen Prozeß 
der Regeneration brauchen. (Bundesrat Doktor 
Skotton: Bis jetzt ist es noch nicht gelungen!) 

Ich sage Ihnen aber noch etwas, worüber 
ich mich freue: Wenn der Verfassungsgerichts
hof uns recht gibt, wenn der Verfassungs
gerichtshof auch der Meimmg bedeutender 
Verfassungsjuristen ist, daß hier verfassungs
mäßige Bedenken bestehen, und wenn sich 
herausstellt, daß das ganze, was Sie heute 
machen, eine Wahlrechtsmanipulation war 
und daher vom Verfassungsgerichtshof auf
gehoben wird, dann kann es uns recht sein. 
Wenn das herauskommt . . . (Bunde8rat Doktor 
S kotton: Beherrschen Sie sich! Wahlrechts
manipulation kann man eine Mehrheitsbildung 
nickt nennen, nehmen Sie solche Worte nickt 
in den Mund!) Schauen Sie: Es gibt eine 
einfache Mehrheit, es gibt eine Zweidrittel
mehrheit. Sie haben für dieses Wahlrecht 

Aber je mehr wir in solche Situationen 
kommen (Bundesrat Porges: Ins Feuer!), 
in die Sie uns heute drängen, desto mehr 
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werden Leute aus unseren kleinen Funktio
närskreisen - das spüre ich heute und über
all; das spürt man, wenn man mit den 
Menschen überall im ganzen Land redet -
und kleinste Funktionäre, die kein Mandat 
haben und die persönlich in keiner Weise 
irgendwo engagiert sind, Leute, die nicht 
einmal der Partei angehören, die uns aber 
nahestehen, zu uns kommen und fragen: 
Brauchen Sie unsere Hilfe, wir stehen zur Ver
fügung, was können wir für die ÖVP tun ~ 
Das ist heute wieder sichtbar. (Zustimmung 
bei der () V P. - I ronische Heiterkeit bei der 
SP(}.) 

Ich sage Ihnen: In dieser Richtung ist UnB 
dieses Gesetz auch sehr recht. Aber wenn ich 
zur negativen Seite komme - ich komme 
von der positiven jetzt weg zur negativen 
Seite '" (Bundesrat W ally: Es war aber 
nock nichts Positives!) 0 ja, für uns schon. 
Das war für die ÖVP etwas Positives. 

Die negative Seite ist die ... (Bundesrat 
Hermine Kubanek: Sie werden nicht erwarten, 
daß wir der () V P beitreten! - Heiterkeit.) 
Nein, nein, das erwarten wir nicht. Es freut 
mich, daß Sie meinen Appell so persönlich 
aufgefaßt haben, Frau Kollegin. Es freut 
mich, aber ich weiß, daß ich Sie nicht gewinnen 
werde. 

Meine Damen und Herren! Ich bitte aber 
jetzt um Verständnis für eines: Ich habe 
zu einer Zeit der Alleinregierung der ÖVP, 
zu einer Zeit, wo es nicht populär war, von 
der Zusammenarbeit zu reden, immer von der 
Zusammenarbeit gesprochen. Ich müßte also 
völlig aus meiner Haut fahren, wenn ich heute 
etwas anderes sagen würde. Ich sage Ihnen 
heute genau dasselbe wie früher auch. Ich 
sehe darin meine ernsteste Sorge und habe 
diesbezüglich meine ärgsten Bedenken: Solche 
Schritte wie diese Wahlrechtsreform tragen 
dazu bei, daß die trotz aller Gegensätze 
nach wie vor bestehende gegenseitige Ver
trauensbasis und die persönlichen Kontakte, 
die vorhanden sind, doch durch die V organgs
weise etwas leiden. Nicht durch die Mehr
heitsbildung; so etwas ist in einer Demo
kratie möglich; das ist klar. Aber durch die 
Raschheit, durch die Form, in der man das 
gemacht hat. (Bundesrat Hella H anzlik: 
Durch den Ton, den Ihre Leute hereinbringen 
in das Haus! Sie und der Gorton !) Vielleicht 
auch durch den Ton Ihrer Seite. Ich will 
aber in keiner Weise sagen, daß das allein 
bei Ihnen liegt. (Bundesrat Schweda: Das 
ist schon viel I) 

Ich meine nur, daß es traurig wäre, wenn 
sich in beiden Lagern der Ton verschärfen 
würde. Ich würde es begrüßen, wenn die 

gemeinsamen Dinge, die uns verbinden, immer 
wieder gesehen werden. (Bundesrat Porges: 
Jetzt wird er elegisch!) Nein. Ich will das in 
keiner Weise pathetisch bringen, ich will 
das in keiner Weise in die Lächerlichkeit 
gezerrt haben, ich meine das ganz ernst und 
ganz ehrlich. Wir sollten die Kontakte, die 
noch da sind, festhalten. Wir sollten letzte 
Brücken, die noch da sind, nicht abbrechen. 

Die gemeinsame Arbeit, die von 1945 an 
zur Koalition geführt hat -" es war dies 
nicht die schlechteste Zeit in Österreich, 
wo die beiden großen Parteien miteinander 
regiert haben; das muß man auch feststellen -, 
also diese Zusammenarbeit ist in einer Zeit 
entstanden, wo wir einen gemeinBamen Gegner 
hatten, wo wir gemeinsam gegen ein Regime 
gekämpft haben, das den Namen Österreich 
ausgelöscht hat, den Namen Oberösterreich, 
den Namen Niederösterreich, wo es eine 
Ostmark gegeben hat, ein Oberdonau gegeben 
hat, ein Niederdonau gegeben hat. In dieser 
Zeit ist die Zusammenarbeit in der Zweiten 
Republik entstanden. 

Daß das ganz vorbei sein soll, das glaube 
ich nicht. Ich glaube also daran, daß die 
großen Gruppen dieses Landes noch so viel 
verbindet, daß auch trotz allem, was geschieht 
und was geschehen ist, in der Zukunft ein 
gemeinsamer Weg gefunden werden müßte, 
vielleicht unter Einbeziehung aller Parteien, 
aber doch eine Zusammenarbeit aller für ein 
glückliches Österreich! (Beifall bei der () V P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
gemeldet der Herr Bundesrat Habringer. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Habringer (SPÖ): Herr Vor
sitzender! Frau Staatssekretär! Herr Bundes
minister! Meine Damen und Herren! Ich bin 
heute wahrscheinlich der letzte Debattenredner 
zu einem Gesetz, das der Nationalrat beschlos
sen hat und das in diesem Hohen Hause seine 
Bestätigung finden soll, ein Gesetz, das nicht 
nur sehr bedeutungsvoll für alle ist, sondern 
auch ein Gesetz, das unserer Meinung und 
meiner Meinung nach auch ein gutes Gesetz 
ist, und zwar deshalb, weil es kein Gesetz, 
für eine einzelne Partei geschaffen, sondern 
weil es ein Gesetz ist, das letztlich der Demo
kratie dienen wird. 

Wir Sozialisten - hier stimme ich einigen 
meiner Vorredner zu - bedauern sehr (Bun
desrat Schreiner: Eine völlig unmotivierte 
Phrase war das I), auch wenn Sie so unmoti
vierte Zwischenrufe machen, daß eine Wahl
rechtsreform in Österreich nicht mit der 
zweiten großen Partei im Parlament zustande
kommen konnte. Nicht deshalb, weil wir nicht 
gewollt hätten, sondern einzig und allein 
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deshalb, weil die Österreichische Volkspartei 
einfach nicht bereit war, Privilegien aufzu
geben, die sie ~ahrzehnte für sich in Anspruch 
genommen hat. 

Bei den Mehrheitsverhältnissen, wie sie 
sich jetzt im Nationalrat ergeben, hat es keine 
andere Möglichkeit für uns gegeben, als eine 
Wahlrechtsreform durchzuführen, die, obwohl 
es keine große geworden ist, dennoch geeignet 
ist, Ungerechtigkeiten in diesem bestehenden 
Wahlrecht zu beseitigen, genau, wie es in der 
Regierungserklärung vom 27. April dieses 
Jahres in einem Abschnitt heißt. Sie brauchen 
nicht überrascht zu sein, daß wir das jetzt 
tun. Denn die Regierungserklärung haben 
auch Sie gehört. Kreisky hat darin wort
wörtlich unter anderem gesagt, nachdem er 
die Zahlen vorher genannt hat: 

"Die ganze Ungerechtigkeit dieses Wahl
systems ist bei den Wahlen am 1. März 1970 
neuerlich für jedermann deutlich geworden. 

Eine umfassende Reform des Wahlrechtes 
bietet sich daher an." 

Es kann also keine Überraschung sein, wenn 
wir heute ein neues Wahlrecht beschließen. 

Und jetzt auf einmal, nachdem die ÖVP 
sieht, daß sie die Chance mitzutun verpaßt 
hat, jammert sie und flüchtet sich in ihrer 
Ratlosigkeit in die Bundesverfassung, die nun 
herhalten soll. Es wird hier vorgebracht, 
daß die Bundesverfassung dagegen stehe, 
daß das nicht möglich wäre, daß es der Ver
fassungsgerichtshof aufheben würde und so 
weiter. 

Ich darf hier aber doch betonen, daß die 
Grundlage der Reformbestrebungen auch bei 
diesem Gesetz die österreichische Verfassung 
ist, die im Artikel 26 bestimmt, daß der 
Nationalrat nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl· gewählt wird. 

In den Erläuternden Bemerkungen zu Arti
kel 26 Abs. 1 heißt es doch, daß die in der 
Wahlordnung anzuwendenden Ermittlungs
verfahren so gewählt werden müssen, daß der 
Nationalrat in seiner Zusammensetzung ein 
möglichst getreues Spiegelbild der Parteien
stärke abgibt, die in den gültigen Stimmen der 
Wähler zum Ausdruck kommt. ( Bundesrat 
Dr. Gasperschitz: Und das ist der FaJ.l, 
wenn die kleinen Parteien 80 viele Stimmen 
brauchen wie die großen Parteien!) 

Und wenn Sie die Wahlergebnisse seit 
1945 betrachten - ich möchte Sie jetzt nicht 
mit Zahlenangaben belästigen, es sind schon 
so viele Zahlen genannt worden -, müssen 
Sie doch zugeben, daß nicht erst einmal Ihre 
Partei, nämlich die Volkspartei, weniger Stim
men als die Sozialisten gehabt hat, aber 

dennoch im Parlament mehr Mandate erringen 
konnte. Darin kann doch nicht der Sinn einer 
Wahl liegen, das kann doch nicht der Wille 
des Wählers sein! 

Es steht hier außer Zweifel, daß die Mandats
verteilung im Nationalrat nach dem bisherigen 
Wahlsystem das Kräfteverhältnis der Parteien 
oftmals sehr entschieden verfälscht hat. (Bun
desrat Dr. Gasperschitz: Und wie i8t e8 
jetzt? ) Der Grundsatz der Verhältniswahl 
wurde ja oftmals direkt auf den Kopf gestellt, 
daß die stimmenstärkste Partei im Parlament 
auf einmal die mandatsschwächere war oder 
umgekehrt, wie es im März- 1966 und dann am 
1. März 1970 der Fall gewesen ist. Daher die 
Notwendigkeit, meine Damen und Herren, 
die Verzerrungen des Verhältniswahlrechtes 
durch die derzeit geltende Nationalrats-Wahl
ordnung zu korrigieren. 

Worin liegen denn die Ursachen, warum 
Parteien nicht nach Maßgabe ihrer Stärke 
im Nationalrat vertreten sind ~ Doch vor 
allem in der Einteilung des Bundesgebietes 
in Wahlkreise und dem damit verbundenen 
Erfordernis des sogenannten Grundmandates ; 
zweitens im Zuteilungsverfahren ; und drittens 
in der Tatsache, daß sich für die Erlangung von 
Grund- und Restmandaten immer sehr ver
schiedene Wahlzahlen ergeben haben. 

Leider war es nicht möglich, die Zuweisung 
der Mandate nach der Bürgerzahl wegzu
bringen. Es war deshalb nicht möglich, weil 
die Österreichische Volkspartei Bedenken hat, 
weil die Österreichische Volkspartei einfach 
dagegen ist deshalb, weil sie allein aus dieser 
Tatsache einen alleinigen Vorteil für sich in 
Anspruch nehmen konnte und ihn daher nicht 
aufgeben will. 

Der Bürgerzahleffekt bedeutet doch nichts 
anderes, als daß die Mandate auch in Hin
kunft - das wissen wir ganz genau - für 
uns dort am teuersten sein werden, wo wir 
die Mehrheit an Wählerstimmen haben, und 
in den Wahlkreisen am billigsten sein werden, 
wo die Österreichische Volkspartei eine Mehr
heit besitzt. Wir bedauern diesen Zustand, 
nehmen ihn aber zur Kenntnis, weil es eine 
andere Möglichkeit nicht gibt. Wir nehmen 
aber auch zur Kenntnis, daß die Österreichi
sche Volkspartei zwar bei jeder Gelegenheit 
von Fortschritt und derlei Dingen redet, in 
Wirklichkeit aber oftmals in entscheidenden 
Dingen dagegen handelt. 

Sie haben sich jahrelang - und nicht nur 
ein paar Tage - geweigert, mit uns eine 
Reform des Wahlrechtes vorzunehmen, die 
auch unseren Wünschen einigermaßen hätte 
gerecht werden können, eine Wahlrechts
reform ins Auge zu fassen, die dieses Unrecht 
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der Zuteilung beseitigen würde. Sie haben 
sich geweigert, und Sie tun es heute in sehr 
drastischer Form getreu dem Motto, könnte 
man sagen: Gerecht ist alles das, was der 
Österreichischen Volkspartei nützt, alles andere 
ist ungerecht. (Beifall bei der Sp(j.) 

Meine Damen und Herren der Volkspartei! 
Man kann es doch der FPÖ wirklich nicht 
übelnehmen, wenn sie einem Entwurf Ihre 
Zustimmung gibt, ihn begrüßt, der niemanden 
bevorzugt, sondern allen Parteien doch einiger
maßen - ganz wird es nie gehen - gleiche 
Chancen bietet. (Bundesrat Schreiner: Es 
ist nicht das Mitleid mit den Kleinen, das Sie 
zum Ausdruck bringen!) Denn gerade diese 
Partei war es doch, die immer am stärksten 
durch das bestehende Wahlsystem benach
teiligt und von ihm betroffen wurde. 

Ich möchte hier jetzt nicht wahlkreisweise 
die Beweise dafür antreten. Ich bin Ober
österreicher, gestatten Sie mir daher bitte, 
zwei Wahlkreise aus meiner engeren Heimat 
als Beweis für das Gesagte anzuführen. 

Im Wahlkreis 16, Mühlviertel, braucht man 
für ein Mandat 19.219 Stimmen. Im Wahl
kreis 12, Linz und Umgebung - also im 
Industriegebiet -, braucht man für ein 
Mandat bereits 25.379 Stimmen. Auch hier 
zeigt sich doch sehr deutlich, daß die ÖVP 
in jenen Wahlkreisen, wo sie eine starke 
Position hat, gegenüber der Sozialistischen 
Partei Österreichs klar im Vorteil ist. 

Es ist auch begreiflich - auch für uns 
begreiflich -, daß Sie aus parteiegoistischen 
Gründen ein System nicht gerne aufgeben 
wollen, das Ihnen bisher immer Vorteile ge
bracht hat und das Ihnen die Möglichkeit 
geschaffen hat, am 6. März 1966 mit nur 
48·5 Prozent der Stimmen 51,5. Prozent der 
Mandate zu erreichen und - in Mandats
zahlen, nicht in Wählerzahlen ausgedrückt -
die absolute Mehrheit im Parlament zu 
erlangen. 

Sie haben sich dann darauf ausgeredet, 
daß Sie die absolute Mehrheit, die absolute 
Mehrheit auch der Wähler, der Bevölkerung 
hätten. Das ist doch gar nicht wahr. Das 
ungerechte Wahlsystem hat Ihnen die Chance 
gegeben, mit weniger Stimmen mehr Mandate 
zu bekommen. Selbst jetzt am 1. März 1970, 
als Sie die Wahl entscheidend verloren hatten, 
haben Sie immerhin mit 44·8 Prozent der 
Stimmen noch 47·3 Prozent der Mandate 
erhalten. 

Die vorliegende Wahlrechtsreform geht nun 

Von Ihnen wurden hier Argumente in. einer 
Art und Weise ins Treffen geführt, die er
schreckend sind. Wenn Sie jetzt durch 
Stellungnahmen in Presse, Rundfunk und 
überall dort, wo Sie die Möglichkeit dazu 
haben - selbst hier -, eine Weltuntergang
stimmung erzeugen möchten und etwa so 
reden: "Bei Philippi sehen wir uns wieder J", 
und so weiter, dann möchte ich sagen: Ihr 
Niedergang ist bereits so weit fortgeschritten, 
daß Sie sich nicht einmal mehr eine eigene 
Zeitung halten können. Sie weichen auf 
Bezirksblätter aus. (Bundesrat Dr. Gasper
schitz: Ihr kabt auch den "Expre.ss" verloren! 
Nicht von Zeitungen reden! - Weitere Zwischen
rufe.) Ich kann daher leider nicht das Zentral
organ der ÖVP zitieren - wie das der Kollege 
Pitschmann immer bei unserem macht -, 
sondern ich muß auf ein Bezirksblatt aus
weichen. Es ist die ,,steyrer Zeitung". Sie 
schreibt in ihrem Teil über Politik und Welt
geschehen - ich sage Ihnen nur die Über
schrift -: "Wahlrecht im Handstreich ge
ändert ... ÖVP wurde überstimmt. - Ein 
tödlicher Schlag für die Volkspartei 1" Das 
sagen nicht wir, sondern das schreibt Ihre 
eigene Zeitung. 

Wenn Sie also eine Weltuntergangstimmung 
erzeugen (Ruf bei der (j V P: Wer macht denn 
das ?) und glauben, daß alles zugrunde geht, 
weil hier ein Privileg von Ihnen abgebaut 
wird, dann muß doch mit aller Deutlichkeit 
gesagt werden: Für alle, die es wollen, ist es 
klar ersichtlich, daß sich das vorliegende 
Gesetz ausnahmslos im Rahmen der Verfassung 
bewegt. Denn es bleibt beim Verhältnis
wahlrecht, es bleibt bei der Einteilung in räum
lich geschlossene Wahlkreise, und es bleibt 
beim Grundsatz, daß die Mandate nach der 
Bürgerzahl auf die Wahlkreise, aufzuteilen 
sind. (Bundesrat B ü r k l e: Sie wollen es be
seitigen!) 

Die Sozialistische Partei bekennt sich damit 
eindeutig zum Mehrparteiensystem und zum 
Verhältniswahlrecht, indem sie nämlich ein 
Gesetz beschließt, das zwei Wahlkreisverbände 
vorsieht - nur mehr zwei, das heißt, daß nun 
eine bessere Ausnutzung der Wählerstimmen 
möglich gemacht wird -, das mit einem neuen 
Ermittlungsverfahren den Verstärkereffekt ab
baut, der bisher nur der Österreichischen Volks
partei zugute kam, und das durch die höhere 
Zahl der Abgeordneten die Möglichkeit schafft, 
daß diese ihren Aufgaben eher gerecht werden 
können. Es gibt doch in Europa - das wissen 
Sie ganz genau - kaum ein Land, das weniger 
Abgeordnete als Österreich hat. 

daran, ein Unrecht zu beseitigen, dessen Damit bin ich bei jenem Punkt angelangt, 
alleiniger Nutznießer bisher die Österreichische der sicherlich - auch das gebe ich zu - nicht 
Volkspartei war. sehr populär ist, uns aber notwendig erscheint. 
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Habrlnger 
Auch dazu legen wir als Vertreter der Soziali
stischen Partei ein offenes Bekenntnis ab. 
Denn ein Parlament, das nicht wagt, Maß
nahmen, die es für richtig hält, zu beschließen 
- auch wenn sie nicht populär sind -, 
verfehlt unserer Meinung nach seine Aufgabe. 
Wir Sozialisten sind daher der Meinung, daß 
eine maßvolle Vermehrung der Zahl der 
Abgeordneten der Vermehrung der gesell
schaftspolitischen Aufgaben entspricht und 
eine neue Maßnahme darstellt, die mithelfen 
kann, den Zwiespalt zwischen Verfassungs
recht und Verfassungswirklichkeit, von dem 
heute schon des öfteren gesprochen wurde, zu 
verwirklichen. 

Welcher Unterschied besteht denn zwischen 
1920 und heute ~ Dem können Sie sich doch 
nicht verschließen! Die staatlichen Aufgaben 
von 1920 waren doch ein Minimum dessen, 
was sie heute, 50 Jahre später, geworden sind. 
Aber schon damals hatten wir eine Ver
fassung, in der die Zahl der Nationalräte mit 
183 festgelegt war. Seither sind Jahrzehnte 
vergangen. Für uns ist es verständlich, daß 
da und dort legislative Korrekturen, einer
seits den Erfahrungswerten, andererseits auch 
der Zweckmäßigkeit entsprechend, vorge
nommen werden müssen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das 
Parlament erfüllt nur dann seine gesellschafts
politische Funktion, wenn es nicht nur Schau
platz optischer und rhetorischer Auseinander
setzungen ist, sondern ebenso eine echte 
Arbeitsstätte des Parlamentarismus darstellt. 
Nehmen Sie doch zur Kenntnis, daß die mono
polistischen Tendenzen der modernen Gesell. 
schaft heute dazu führen, die Entscheidungen 
in immer kleinere Gremien zu verlagern. Die 
Kontrollmöglichkeiten werden immer geringer. 
(Widerspruch bei der ÖVP.) 

Ich sehe daher nur einen Ausweg, nämlich 
den, die Zahl der informierten und interessier
ten Bürger mit ihren Beauftragten, die mit
entscheiden soll, möglichst groß zu halten. 
Ein Parlament, das so viel mehr an Aufgaben 
zu erledigen hat, braucht gewiß auch mehr 
Abgeordnete, die parlamentarische Arbeit 
leisten können. 

Ich möchte daher abschließend sagen: Die 
neue Wahlrechtsordnung ist ein neuer Schritt 
auf dem Weg zur Demokratisierung, Personali
sierung und Stabilisierung des Parlamen
tarismus in Österreich. Zweifellos werden 
durch das neue Wahlrecht neue parlamen
tarische Situationen entstehen. Die Reform 
wird aber verhindern, daß - so wie bisher -
eine Partei ständig einen Vorteil gegenüber 
der anderen hat. 

Dieses Gesetz gibt mit der annähernden 
Gleichwertigkeit der Wählerstimmen - ich 
sage: annähernde Gleichwertigkeit der Wähler
stimmen - auch annähernd gleiche Chancen 
für alle Gruppen und ist damit ein wertvoller 
Beitrag für die Demokratisierung, die der 
Freiheitlichen Partei Österreichs anscheinend 
mehr am Herzen zu liegen scheint als der sich 
so österreichisch gebenden Volkspartei. 

Wir werden daher mit gutem Gewissen 
diesem Gesetz unsere Zustimmung geben. 
(Beifall bei der S PÖ.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht 1 - Er verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Ge8etzesbe8chlu{J des N ationalrate8 
keinen Einspruch zu erheben. 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz abgeändert wird (25. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) (448 

und 464 der Beilagen) 

13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(19. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz) (449 und 465 der 

Beilagen) 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz abgeändert wird (1. Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz) (450 und 

466 der Beilagen) 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(3. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un
fallversicherungsgesetz) (467 der Beilagen) 

16. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1. Dezember 1970, betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauem-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (4. Novelle zum 

B-KVG.) (468 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 12 bis 16, über die eingangs gleich
falls beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. Es sind dies Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates vom 1. Dezember 
1970, betreffend 
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Vorsitzender 
ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 

Sozialveraicherungsgesetz abgeändert wird 
(25. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz ), 

ein Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz ab
geändert wird (19 Novelle zum Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz), 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(1. Novelle zum Bauern-Pensionsveraicherungs
gesetz), 

ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz abge
ändert wird (3. Novelle zum Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetz), und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern
Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(4. Novelle zum B-KVG.). 

Berichterstatter über die Punkte 12 bis 15 
ist die Frau Bundesrat Hagleitner. Ich bitte 
um ihre Berichte. 

Berichterstatterin Maria Hagleitner: Hohes 
Haus! Ich erstatte den Bericht des Aus
schusses für soziale Angelegenheiten über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 1. De
zember 1970,· betreffend ein Bundesgesetz, 
.mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (25. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz ). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des N atio
nalrates hat bedeutsame Änderungen sowohl 
im Bereiche der Krankenversicherung als auch 
im Bereiche der Pensionsversicherung zum 
Gegenstand. Zur Besserung der allmählich 
bedrohlich werdenden finanziellen Situation 
der Krankenversicherungsträger - für 1971 
müßte mit einem Abgang von 530 Millionen 
Schilling gerechnet werden - soll unter ande
rem die Höchstbeitragsgrundlage hinaufgesetzt 
und die Rezeptgebühr erhöht werden. Weiters 
ist auch eine Erhöhung der Beiträge der Pen
sionsversicherungsanstalten in Aussicht ge
nommen. 

In der Pensionsversicherung sind als Haupt
punkte vorgesehen: eine Verbesserung der Be
rechnung der Richtzahl, die Erhöhung der 
Witwenpension auf 60 Prozent der Versicherten
pension und im Zusammenhang damit eine 
Erhöhung der Ausgleichszulage, eine Locke
rung der Ruhensbestimmungen sowie die Um
wandlung bisher neutraler Zeiten (Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Mutterschaftsurlaub ) in Er
satzzeiten. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 2. Dezember 1970 in Verhandlung 

genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Ferner wurden Entschließungsanträge be
treffend das 'übereinkommen (Nr. 103) über den 
Mutterschutz, eine Neuregelung für pensions
freie Dienstverhältnisse sowie ein Heilverfah
ren für die Ehegattin und Kinder angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
An trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
veraicherungsgesetz abgeändert wird (25. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz), wird kein Einspruch erhoben. 

2. Die dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Entschließungen werden angenommen. 

Die Entschließungen lauten folgendermaßen: 
1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

dem Parlament bis Ende Juni 1971 entspre
chende Regierungsvorlagen vorzulegen, mit 
denen die Erfüllung der Verpflichtungen 
Österreichs aus dem Übereinkommen 
(Nr. 103) über den Mutterschutz auf arbeits
rechtlichem und sozialversicherungsrecht
lichem Gebiet sichergestellt wird. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Parlament so rasch wie möglich die 
Regierungsvorlage einer Novelle zum ASVG 
vorzulegen, mit der die Bestimmungen über 
die Aufnahme in ein pensionsversicherungs
freies Dienstverhältnis und über das Aus
scheiden aus einem solchen unter dem Ge
sichtspunkt einer Verwaltungsvereinfachung 
neu geregelt werden. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Möglichkeit der Gewährung von Maßnah
men der Heilfürsorge auch an die Ehegattin 
des Versicherten und seine Kinder zu unter· 
suchen und dem Parlament darüber zu be
richten. 
Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie 

darauf aufmerksam machen, daß sich im 
Ausschußbericht in der vierten Zeile 
der zweiten Entschließung ein Irrtum 
eingeschlichen hat. Hier steht: "pen
sionsfreies Dienstverhältnis", aber es soll hei
ßen: "pensionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis" . Ich bitte also, diese Korrektur zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich berichte weiter über den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 1. Dezember 
1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz abgeändert wird (19. Novelle zum 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz) . 
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Marla Hagleitner 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß des N atio

nalrates enthält im wesentlichen für den Be
reich der Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherung gleichartige Änderungen, wie sie 
mit der 25. ASVG.-Novelle für die Pensions
versicherung der unselbständig Erwerbstätigen 
getroffen werden. 

Es sind dies vor allem die Erhöhung der 
Witwenpension auf 60 Prozent der Pension 
des Versicherten und im Zusammenhang damit 
auch eine Erhöhung der Richtsätze für die Aus
gleichszulage sowie eine Lockerung der Ruhens
bestimmungen. Auch eine dem ASVG. analoge 
N euregelung, betreffend die Abfertigung und 
das Wiederaufleben der Witwenpension, ist 
vorgesehen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 2. Dezember 1970 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Ferner wurden Entschließungsanträge, be
treffend die Erstreckung der Frist für wirksame 
Beitragsentrichtung, eine weitere Bemessungs
grundlage, ein Heilverfahren für Ehegattin 
und Kinder sowie eine Neuregelung für pen
sionsversicherungsfreie Dienstverhältnisse an
genommen. 

A1s Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des N ational
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz abge
ändert wird (19. Novelle zum Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz ), 
wird kein Einspruch erhoben. 

2. Die dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Entschließungen werden angenommen. 

Die Entschlie,8ungen lauten folgendermaßen: 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Frage zu prüfen, wie soziale Härten ver
mieden werden könnten, die sich aus der An
wendung der in § 61 Ahs. 1 Z. 1 GSPVG. vor
gesehenen Frist für die leistungswirksame 
Entrichtung von Beiträgen ergeben. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, dem 
Parlament entsprechende Novellierungsvor
schläge zu unterbreiten. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Parlament so rasch wie möglich die 
Regierungsvorlage einer Novelle zum 
GSPV G. vorzulegen, mit der eine weitere 
Bemessungsgrundlage im GSPV G. in An
lehnung an die Bestimmungen des § 239 
ASVG. eingeführt wird. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Möglichkeit der Gewährung von Maß
nahmen der Heilfürsorge auch an die Ehe
gattin des Versicherten und seine Kinder 
zu untersuchen und dem Parlament darüber 
zu berichten. 

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Parlament ehestens einen Gesetzentwurf 
für eine weitere Novelle zum GSPVG. vorzu
legen, mit der folgender Punkt geregelt 
werden soll: 

Einbau von Bestimmungen betreffend die 
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem 
solchen in Anlehnung an §§ 308 f. ASVG. 

Ich berichte ferner über den Gesetzes-
beschluß des Nationalrates vom 1. Dezember 
1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz abgeän
dert wird (1. Novelle zum Bauern-Pensions
versicherungsgesetz ). 

Mit dem vorliegenden Gesetzeebeschluß des 
Nationalrates sollen für den Bereich der 
Bauern-Pensionsversicherung im wesentlichen 
gleichartige Leistungsverbesserungen vorge
nommen werden, wie sie durch die 25. ASVG.
Novelle und 19. GSPVG.-Novelle für die un
selbständig Erwerbstätigen und gewerblich 
Selbständigen vorgesehen sind. 

Es sind dies vor allem die Erhöhung der 
Witwenpension auf 60 Prozent der Pension 
des Versicherten und im Zusammenhang damit 
eine Erhöhung der Richtsätze für die Aus
gleichszulage sowie eine Lockerung der Ruhens
bestimmungen. Gleichzeitig sollen auch ein
zelne Bestimmungen des Gesetzes zur Vermei
dung von Auslegungsschwierigkeiten und im 
Interesse der Vereinfachung der Vollziehung eine 
Änderung beziehungsweise Ergänzung erfahren. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 2. Dezember 1970 in Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Ferner wurden Entschließungsanträge be
treffend die Erstreckung der Frist für wirk
same Beitragsentrichtung, eine weitere Be
messungsgrundlage, ein Heilverfahren für Ehe
gattin und Kinder sowie eine Neuregelung für 
pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnisse 
angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbesohluß des National
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Pensions-
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Maria Hagleitner 
versicherungsgesetz abgeändert wird (1. Novelle 
zum Bauern-Penionsversicherungsgesetz), wird 
kein Einspruch erhoben. 

2. Die dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Entschließungen werden angenommen. 

Die Entschließungen lauten folgendermaßen: 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Frage zu prüfen, wie soziale Härten ver
mieden werden könnten, die sich aus der 
Anwendung der in § 55 Abs. 1 Z. 1 B-PVG. 
vorgesehenen Frist für die leistungswirksame 
Entrichtung von Beiträgen ergeben. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, dem 
Parlament entsprechende Novellierungsvor
schläge zu unterbreiten. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Parlament so rasch wie möglich die Re
gierungsvorlage einer Novelle zum B-PVG. 
vorzulegen, mit d~r eine weitere Bemessungs
grundlage im B~PVG. in Anlehnung an die 
Bestimmungen des § 239 ASVG. eingeführt 
wird. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
die Möglichkeit der Gewährung von Maß
nahmen der Heilfürsorge auch an die Ehe
gattin des Versicherten und seine Kinder zu 
untersuchen und dem Parlament darüber 
zu berichten. 

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Parlament ehestens einen Gesetzentwurf 
für eine weitere Novelle zum B-PGP. vor
zulegen, mit der folgender Punkt geregelt 
werden soll: 

Einbau von Bestimmungen betreffend die 
Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem 
solchen in Anlehnung an §§ 308 f. ASVG. 

Ich berichte weiters über den Gesetzes-
beschluß des Nationalrates vom 1. Dezember 
1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz abgeändert wird (3. Novelle zum Be
amten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz). 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Gesetzes
beschlusses des Nationalrates steht die N eu
regelung der Aufbringung der Mittel für die 
Unfallversicherung. In Anlehnung an die Rege
lung in der Krankenversicherung soll in Hin
kunft die Aufbringung dieser Mittel durch Ein
hebung eines Beitrages vorgenommen werden. 

Dieser Beitrag ist mit einem bestimmten 
Hundertsatz von der Bemessungsgrundlage der 
einzelnen Pflichtversicherten festzusetzen, wo
bei eine Obergrenze des Hundertsatzes be
stimmt wird. Es bleibt dann der Satzung der 
Versicherungsanstalt überlassen, diesen Hun-

dertsatz innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
in dem zur Erfüllung der Aufgaben der Unfall
versicherung notwendigen Ausmaß festzulegen. 

Weitere Änderungen betreffen die Einbe
ziehung der ehrenamtlichen Bewährungshelfer 
in den Unfallschutz des B-KUVG. sowie in 
Übereinstimmung mit der 25. ASVG.-Novelle 
eine entsprechende Erhöhung der Rezept
gebühr. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 2. Dezember 1970 in Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen~ keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 1. Dezember 1970, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(3. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un
fallversicherungsgesetz), wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Berichterstatter über den 
Punkt 16 ist der Herr Bundesrat Novak. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Novak: Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren! Ich habe über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (4. Novelle zum 
B-KVG.), zu berichten. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen in der Bauern-Kranken
versicherung jene Maßnahmen. eingeleitet wer
den, die zumindest für das Jahr 1971 eine 
ausgeglichene Gebarung dieses Krankenver
sicherungsträgers sicherstellen. 

Gleichzeitig soll im Interesse einer Verwal
tungsvereinfachung das Beitragswesen in der 
Bauern-Krankenversicherung dem Versiche
rungsklassensystem der Bauern-Pensionsver
sicherung angeglichen werden. Vorgesehen 
sind auch geringfügige Leistungsverbesserun
gen, nämlich eine Erweiterung der Ansprüche 
auf Gewährung von Heilbehelfen und Zuschüs
sen zu den Kosten eines Zahnersatzes. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 2. Dezember 1970 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 
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Novak 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 

der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom l. Dezember 1970, betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern
Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(4. Novelle zum B-KVG.), wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Debatte ein, die über alle fünf Punkte unter 
einem abgeführt wird. 

Zum Wort hat sich gemeldet der Herr 
Blmdesrat Ing. Guglberger. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Ing. Guglberger (ÖVP): Hohes 
Haus! Sehr geehrte Frau Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! Bei der sozialen Gesetz
gebung, die mit dem ASVG. im Jahre 1955 eine 
der Grundlagen erhalten hat, ist durch die soziale 
und technische Entwicklung ein Stillstand 
nicht möglich. Daher ist in verhältnismäßig 
kurzer Zeit das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz 24mal novelliert worden. Immer neue 
Wünsche wurden an den Sozialminister heran
getragen und in das Gesetz eingebaut. 

Vor uns liegt nun die 25. Novelle. Die 
Österreichische Volkspartei hat am 1. Juli 
1970 einen Initiativantrag auf Novellierung 
des ASVG. eingebracht. Darin wurde vor
geschlagen, daß auch die Ehegattin des Ver
sicherten die Einrichtungen der Gesundheits
fürsorge der Pensionsversicherungsanstalten 
in Anspruch nehmen kann. Dies wurde von 
der Mehrheit abgelehnt. 

Weiters wurde im Antrag das Bonussystem 
vorgeschlagen, das heißt, wenn ein Arbeiter 
oder Angestellter über den Zeitpunkt hinaus, 
zu dem er die Alterspension in Anspruch 
nehmen kann, arbeitet, soll er besondere 
Leistungssteigerungen erhalten. Auch dies 
wurde im Ausschuß abgelehnt. 

In der vorliegenden Gesetzesnovelle sind 
einige Verbesserungen für die Witwen und 
Pensionisten enthalten, denen wir BeHst,ver
ständlich die Zustimmung geben. Wenn ab 
1. Juli 1971 die Witwenpension auf 60 Prozent 
erhöht wird, so ist dies leider nicht für alle 
Bezieher von Wit.wenpensionen zutreffend. 
Der Herr Bundesrilinister hat früher in der 
Oppositionsrolle heftig Klage geführt, daß 
es einen überflüssigen Verwaltungsaufwand 
bedeutet, wenn Witwenpensionsbezieherinnen 
mit verschiedenen Prozentsätzen eingestuft 
werden. Und nun legt der Herr Bundesmini
ster selbst eine Regierungsvorlage mit den 
gleichen Mängeln vor. 

Durch diese Vorlage soll auch eine Locke
rung im § 94, betreffend die Ruhensbestim
mungen, erreicht werden. Diese Lockerung 
beinhaltet fast keine Erleichterung. Von 
den 10.000 unter die Ruhensbestimmungen 
fallenden Angestellten-Pensionisten können an
geblich nur 70 bis 100 Beitragsleistungen 
durch 45 Jahre nachweisen, was ja eine 
Voraussetzung für den Wegfall der Ruhens
bestimmungen beinhaltet. Die große Mehrheit 
der Pensionisten sieht jedenfalls keine Gründe 
für die Aufrechterhaltung dieser Hemmnisse .. 

Hohes Haus I Bei der Änderung der Ruhens
bestimmungen wurde wahrscheinlich auf die 
arbeitenden Frauen überhaupt vergessen, denn 
die Änderung ist ja aufgebaut auf 540 Monate 
Dienstleistungen, und ich glaube, daß es 
not"vendig ist, hier sofort eine Novellierung 
zugunsten der arbeitenden Frauen vorzu
nehmen. 

Ein Erfolg der Österreichischen Volkspartei 
für die Kriegsopfer liegt in diesem Gesetz 
darin, daß unser Vorschlag dahin geht, 
die Kriegsopfergrundrenten zur Gänze nicht 
mehr in der Pensionsversicherung zu berück
sichtigen, was bedeutet, daß sowohl bei der 
Ausgleichszulage als auch bei der Witwen
pensionserhöhung Kriegsopfergrundrenten 
nicht mehr berücksichtigt werden müssen. 
Diese Regelung beinhaltet nicht nur Leistungs
verbesserungen, sondern auch eine Verwaltungs
vereinfachung. 

Weiters enthält diese Novelle eine Änderung 
der Richtzahlbemessung. Die bisherige Me
thode, Hohes Haus, erfüllte nicht die in sie 
gesetzten Hoffnungen und nicht in vollem 
Ausmaß die Gegebenheiten der Lohnerhöhun
gen und Veränderungen der Le benshaltungs
kosten. 

Bei dieser Gelegenheit muß festgestellt 
werden, daß der Pensionistenindex, welcher 
einen Spezialindex darstellt, gegenüber dem 
normalen Familienindex um zirka 1 Prozent 
höher liegt. Zur Erklärung sei angeführt, 
daß es sich in beiden Fällen um Verbraucher
preisindexe handelt. Wenn nun durch die 
neue Berechnungsmethode die Richtzahl nach 
oben verbessert wird, so stellt dies eine teil
weise Angleichung der Pensionen an die 
gesteigerten Lebenshaltungskosten dar. 

Der Pensionist, bedingt durch sein Alter, 
wird den Arzt öfter aufsuchen müssen als 
der junge Mensch. Die höhere Rezeptgebühr, 
die durch diese Gesetzesnovelle beschlossen 
wird, hebt nun einen Teil dieser Verbesse
rungen, die durch die Richtzahländerung 
eintreten, wieder auf. Es ist also ein Kreis
lauf von der rechten Hand in die linke des 
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Ing. Guglberger 
Vaters Staat beziehungsweise der Versiche
rungsanstalten. 

Hohes Haus! Diese Regierungsvorlage ist 
als ein eher bescheidener Entwurf zu bezeich
nen. Sie beinhaltet wohl eine Verbesserung 
der Richtzahlberechnung, nimmt aber durch 
die Erhöhung der Rezeptgebühr und durch 
Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 
dem Betroffenen wieder einiges der Verbesse
rungen weg. 

Auf unsere größten Bedenken stößt auch 
jener Teil der Vorlage, der eine Erhöhung des 
Beitrages der Pensionsversicherungsanstalten 
an die Krankenkassen zur Behandlung der 
Pensionisten vorsieht. Das bedeutet, daß ein 
aktiver Angestellter zirka 230 S entrichtet, 
für einen Pensionisten aber zirka 500 S ent
richtet werden müssen. Diese Vorlage be
deutet daher nur eine Teillösung des Kran
kenversicherungsproblems. 

Hohes Haus! Vor uns steht nun das gesamte 
Altenproblem. Das Interesse der Gesellschaft 
an den Problemen ihrer älteren Mitbürger 
ist ein Gradmesser für die soziale und politische 
Reife ihrer Bürger. Die Lage der älteren 
Generation zu verbessern, muß und soll 
ein Schwerpunkt der gesellschaftspolitischen 
Aufgaben unseres Staates, unserer Länder 
und Gemeinden werden. Das Altern wird 
immer ein persönliches Problem bleiben, für 
das von jedem einzelnen auch individuelle 
Lösungen gefunden werden müssen. 

Die Lage der älteren Generation in der mo
dernen Gesellschaft wirft jedoch weitreichende 
gesellschaftliche Fragen auf, die einer 
gesellschaftspolitischen Antwort bedürfen. Wir 
haben daher einen Entwurf eines Altenplanes 
für das Land Tirol unserem Herrn Landes
hauptmann überreicht. Da eine Landes
planung in Ausarbeitung ist, glauben wir, 
den richtigen Zeitpunkt er~scht zu haben. 

Dieser Altenplan faßt Maßnahmen zusam
men, die auf Grund unserer heutigen Einsicht 
geeignet sind, zur Lösung der Probleme der 
älteren Generation und damit des einzelnen 
maßgeblich beizutragen. 

Die Notwendigkeit der Neugestaltung der 
Lage der älteren Generation ergibt sich 
nicht nur aus der Tatsache, daß auf Grund 
steigender Lebenserwartung der Anteil der 
älteren Generation an der Gesamtbevölkerung 
gestiegen ist und noch weiter zunehmen wird. 
20 bis 23 Prozent der Wähler sind über 60 Jahre 
alt. In Wien sind von 1,2 Millionen Wahl
berechtigten 400.000 Pensionisten. Hinzu 
kommt die tiefgreifende Veränderung der 
Sozialstruktur. Beides also, steigende Lebens
erwartung und sozialer Wandel, kennzeichnen 

heute die besondere Lage der älteren Gene
ration. 

Verantwortliche Politik orientiert ihr Han
deln an dieser sozialen Wirklichkeit. Für die 
Altenpolitik bedeutet dies, daß man von 
der tatsächlichen Lage der älteren Generation 
ausgehen muß. Daher muß eine wissenschaft
liche Analyse jeder weiteren Planung voraus
gehen. In diesem Plan nimmt naturgemäß 
das Wohnen der älteren Generation einen 
hervorragenden Platz ein. Altenwohnungen, 
Altenwohnheime, Altentagesstätten sind in 
der modernen Planung von Wohngebieten 
vorzusehen. 

Hohes Haus! Meine Partei gibt der Vorlage 
die Zustimmung. (Beifall bei der ÖV P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
Herr Bundesrat Alberer gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Alberer (SPÖ): Hohes Haus! 
Frau Staatssekretär! Meine Damen! Meine 
Herren! Der Gesetzesbeschluß des N ational
rates vom 1. Dezember 1970 betrifft die 
25. Novelle zum ASVG. Genauso wie in 
Österreich die Wirtschaft jeden einzelnen 
angeht, geht auch die Sozialgesetzgebung 
alle Österreicher an. Es gibt wohl kein Rechts
gebiet, das einer derartigen dynamischen 
Entwicklung unterliegt wie das Sozialversiche
rungsrecht. Der fortschreitende Ausbau der 
sozialen Sicherheit in Österreich betrifft heute 
weiteste Kreise der Bevölkerung, neben un
selbständig Erwerbstätigen auch Bauern und 
Gewerbetreibende. Es ist heute nicht so, wie 
es vor 30 oder 40 Jahren war, daß derjenige. 
um dessen Alter man sich gesorgt hat, bereits 
in der Wiege gekennzeichnet war. Es war 
damals in erster Linie das Arbeiterkind, 
das vor dem Alter, vor dem Darben im Alter 
Angst hatte. 

In Österreich ist es heute so, daß nahezu 
jeder Österreicher irgendwie durch das Sozial
versicherungsrecht maßJetI:ch berührt und 
betroffen wird. Es ist kein Wunder, daß die 
intensive Entwicklung dieses Rechtsgebietes 
ihren Niederschlag in einer überaus frucht
baren Gesetzgebung gefunden hat. Das All
gemeine Sozialversicherungsgesetz, auf das 
wir Arbeitnehmer sehr, sehr stolz sind und 
das wir als eines der bedeutendsten Gesetze 
der Zweiten Republik betrachten, wurde be
reits durch zahlreiche Novellen geändert und 
verbessert. 

Heute steht im Hohen Haus die 25. Novelle 
zum ASVG. zur Debatte. Im November 1969 
war es die 24. Novelle, und man spricht 
jetzt schon von der 26. Novelle, die wieder 
gewisse Härten ausgleichen und beseitigen 
sollte. Ich habe als Bundesrat des Landes 
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Alberer 
Kärnten sehr gute Verbindungen zu Rentnern 
und zu Pensionisten. Ich habe gute Kontakte 
zu ihnen. Ich kenne ihre Sorgen, die sich 
außer auf eine menschliche Wohnung in erster 
Linie auf lebensfähige Renten beziehen. 

Die ·~5. Novelle bringt für alte Leute, 
für Arbeitsunfähige, vor allem für Witwen 
und für Waisen wieder weitgehende Verbesse
rungen. Die vorhandenen Mittel nach dem 
ASVG. - wir wissen es, meine Damen und 
Herren - reichen selbstverständlich nicht 
aus, um alle Wünsche, die an den Gesetzgeber 
herangetragen wurden, zu erfüllen. Die Decke, 
von der wir immer sprechen, ist einfach zu 
kurz. Ziehen wir sie herauf, fehlt sie uns 
unten, schieben wir sie hinunter, fehlt sie 
uns wieder heroben. Aber wir sind davon 
überzeugt, daß im Laufe der nächsten Jahre 
das ASVG. noch weiter verbessert wird, 
bis es dann ein solches Gesetz sein wird, 
wie wir als Arbeitnehmer es uns vorstellen. 

Sie können mir glauben, meine Damen und 
Herren, daß die Rentner, daß die Witwen, 
daß die Waisen wirklich auf diese Regierung, 
die jetzt im Amt. ist, hoffen und daß sie davon 
überzeugt sind, daß diese Regierung ihnen 
\virklich eine gute Altersversorgung, eine gute 
Krankenversorgung und so weiter bringen 
wird. Es sind dies nicht nur die Wähler der 
Sozialistischen Partei: auch viele, viele Rentner 
und Pensionisten, die ihre Stimme anderen 
Parteien geben, sind davon überzeugt: Für 
die Rente werden schon die Sozialisten sorgen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nun möchte ich ein paar Punkte herausgreifen. 
Wir sind sehr froh, daß die neutralen Zeiten 
endgültig geregelt sind, daß die Mutterschutz
zeiten geregelt sind. Wir sind sehr froh und 
glücklich darüber, daß bezüglich der Abferti
gung von Witwen nunmehr eine endgültige 
und gute Regelung getroffen ist. Wir wissen 
ganz genau, wie notwendig mallche Witwe, 
die eine zweite Ehe eingeht, den Abfertigungs
betrag von 70 Bezügen braucht, wir wissen 
aber auch, wie notwendig die Möglichkeit des 
Wiederauflebens einer solchen Rente ist, 
denn viele Ehen gehen leider nicht so aus, 
wie es sich die Ehepartner beim Schließen der 
Ehe vorstellen. 

Die Anrechnung der Schul- und der Studien
zeiten ist ebenfalls eine wesentliche Verbesse
rung. Es ist höchste Zeit, daß zum Beispiel 
Hochschulzeiten zumindest bis zu vier Jahren 
in Anrechnung kommen. 

Ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche 
Verbesserung ist auch die Anrechnung von 
Wartezeiten bei Pensionistenehen. Sie wissen, 
daß es manchmal vorkommt, daß Männer 
in einem fortgeschrittenen Alter ebenfalls 

noch gezwungen sind, eine Ehe zu schließen: 
gezwungen deshalb, weil sie einfach irgend 
jemanden brauchen, der für sie sorgt, der mit 
ihnen unter Umständen die Einsamkeit teilt. 
Wir wissen, wie schwer es ist, wenn ein solcher 
Pensionist heiratet und der Ehe keine Kinder 
mehr entsprossen sind, sodaß in der weiteren 
Folge unter Umständen die Ehefrau, wenn sie 
Witwe wird, dann nicht in den Genuß der 
Witwenpension kommen konnte. Wir kennen 
viele, viele solcher Härten. Es ist diesbezüg
lich doch so, daß die Zeiten wesentlich ver
kürzt worden sind. Bei einem Altersunterschied 
von 20 Jahren muß die Ehe drei Jahre ge
dauert haben, bei 25 Jahren muß sie fünf 
Jahre gedauert haben und über 25 Jahre 
müßte sie 10 Jahre gedauert haben. 

Eine alte Forderung der Sozialisten, eine 
alte Forderung der Gewerkschafter und eine 
alte Forderung der Arbeiterkammerll und vor 
allen Dingen eine Forderung sämtlicher Rent
nerverbände ist die Erhöhung der Witwen
pension und die Erhöhung der Waisenpen
sion. Es ist bereits in der Zeit der ÖVP-Allein
regierung eine Erhöhung vorgenommen wor
den, aber es ist nicht eine solche Erhöhung 
vorgenommen worden, wie es sich die Rentner 
und Pensionisten vorgestellt haben, daß die 
Mannespension um 10 Prozent erhöht worden 
wäre, sondern es wurde die Witwenpension, 
also diese 50prozentige Pension, um 10 Pro
zent - das waren praktisch 55 Prozent der 
Mannespension - erhöht. Es wird nun 
mit 1. Juli 1971 auch diesem Umstand Rech
nung getragen werden. Die Witwen werden 
dann tatsächlich ihre 60 Prozent von der 
Manllespension bekommen. Wir und die 
Rentnerverbände haben immer darauf hin
gewiesen, daß die alleinstehende Witwe gleiche 
Ausgaben hat bezüglich der Miete, sie hat die 
gleiche Ausgabe bezüglich des Wasserzinses, 
des Stromes, der Beheizung usw., usw. Also 
ist es nur recht und billig, daß ihr endlich die 
60 Prozent der Mannespension zuerkannt 
werden. Ich will gar nicht erst von den Waisen 
reden, die die Erhöhung der Pension noch viel, 
viel notwendiger haben. 

Im § 266 ist nun die Verbesserung der Halb
waisenpension und der Pension für Vollwaisen 
ebenfalls geregelt. 

Wir sind auch sehr froh darüber, daß die 
Richtsätze hinaufgesetzt Wurden. Die alten 
Richtsätze von 1333 S werden nun auf 1528 S 
erhöht werden. Derselbe Betrag wird auch 
denjenigen jungen Menschen zukommen, die 
24 Jahre alt oder älter geworden sind und 
noch im Bezug einer Waisenrente sind. Es 
sind dies in erster Linie Studenten und son
stige junge Menschen, die sich in Ausbildung 
befinden. 

702 
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Alberer 
Alles hier Aufgezeigte kommt nun, wie schon 

gesagt, den Pensionisten, den Witwen, den 
Rentnern zugute. Es sind selbstverständlich 
noch viele, viele Fragen offen, Probleme, 
die wahrscheinlich mit den nächsten N ovellie
rungen beseitigt werden können. 

Eine besondere Härte im ASVG. - es 
wird gerade von den Rentnern und von den 
Pensionisten und von den Witwen immer 
wieder darauf hingewiesen - ist der Wust 
an Paragraphen. Wir haben soundso viele 
Paragraphen im ASVG., die immer wieder 
geändert werden, die immer wieder novelliert 
werden, sodaß der Pensionist, derjenige, der 
in die Rente gehen will, praktisch dem ASVG. 
einfach hilflos gegenübersteht. Darüber hin
aus sind auch viele Vertreter der Rentnerver
bände nicht in der Lage, wirklich konkrete 
Auskunft zu geben. Ich möchte sagen: Sehr 
begrüßt wird draußen bei uns in den Bezirks
städten der Sprechtag der Pensionsversiche
rungsanstalt, wo man dann wirklich Aus
kunft wird erhalten können. 

Der Kampf gegen die Armut ist ein Ziel 
unseres Programms. Auch die 25. Novelle 
zum ASVG. im Zusammenhang mit Maß
nahmen wie Schulbücheraktion oder Frei
fahrt zur Schule sind für uns, sehr verehrte 

_ Damen und Herren, keine Kassenschlager. 
Sie sind von uns wirklich ernst gemeint. 
Wir haben noch eine ganze Menge Forderun
g.en, für die wir speziell die Vertreter des 
ÖAAB bitten, uns zu unterstützen: die For
derung auf Abfertigung bei Inanspruchnahme der 
Rente, Abfertigung bei Verehelichung und 
so weiter, wenn eine Frau oder ein Mann aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Auch das 
sind Maßnahmen im Kampf gegen die Armut. 

Wir hoffen, meine Damen und Herren, 
mit dieser Novelle wieder das Los vieler 
erleichtert zu haben. Wir sind davon überzeugt, 
daß im Laufe der nächsten Jahre für Rentner 
wie· für Pensionisten noch viel getan werden 
wird. Sie wissen ganz genau, daß was, was 
Dr. Kreisky versprochen hat und was das 
Ziel unserer Frau Staatssekretär ist, das Ziel 
unseres Sozialministers ist, nicht in einem 
halben Jahr verwirklicht werden kann. Sie 
wissen ganz genau, daß das ein Programm 
für vier Jahre und weitere Jahre ist. Wir 
Sozialisten· werden dem Gesetze gerne unsere 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Vizekanzler lng. Häuser. (Bei
fall bei der S pO und bei Bundesräten der 0 V P.) 

Zum Wort hat sich weiter gemeldet der 
Rerr Bundesrat Dr. Pitschmann. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (ÖVP): Herr 
Vizekanzlerl Hohes Haus I ASVG., GSPVG., 
B-PVG. bewegen sich seit den Jahren 1957/58 
- in diesen beiden Jahren wurden die beiden 
ASVG.-Kinder GSPVG. und B-PVG. geboren; 
allerdings war der Vorläufer des B-PVG. 
das LZVG., eine Brutkastengeburt und ist 
erst später, letztes Jahr durch Bauernbund
Kraftnahrung zu einem strammen Burschen 
hera.ngewachsen - wie eine gesunde Familie 
in einer sich wachsenden Wohlstandsfreude 
Hand in Hand fast im Gleichschritt. 

Als großzügiger Firmpate stellte sich dann, 
wie es sich gehört, der großzügige Mister 
PAG., Pensionsanpassungsgesetz, ein, der mit 
diesen Gesetzesnovellen nach entsprechenden 
Lehr- und Gesellenjahren eine noch größere 
Spendierhose angezogen hat. 

Die drei Feiertagsblumenbuketts in diesem 
im ASVG., GSPVG., B-PVG. und PAG. inte
grierten Sozialfamilienidyll - das PAG. ist 
allerdings erst im Jahre 1965 geboren worden
sind die drei Sonntagskinder: erstens die Neu
regelung der Richtzahlberechnung für die 
Pensionisten, zweitens die Erhöhung der Wit
wenpension und drittens die Erhöhung der 
Ausgleichszulagensätze. Als halber Feiertag, 
sozusagen als unbezahlter, ist der wenig 
befriedigende Kompromiß in der Milderung 
der Ruhensbestimmungen zu werten. Ein 
Ruhen entfällt zur Gänze nur dann, wenn 
der Pensionist das 65. Lebensjahr vollendet 
und 45 Jahre voll versichert war. 

Mit besonderer Genugtuung erfüllt mich 
der Entschließungsantrag des Nationalrates, 
in dem die Regierung aufgefordert wird, 
sobald wie möglich eine Regierungsvorlage 
in Form einer weiteren Novellierung des 
GSPVG. vorzulegen, mit der eine weitere 
Bemessungsgrundlage im GSPVG. in An
lehnung an das ASVG. eingeführt wird, also 
praktisch eine B 55, wie praktisch im ASVG. 
später dann eine B 45 eingeführt wurde. 

Als Geschäftsführer des Wirtschaftsbundes 
in Vorarlberg hatte ich mich damals recht 
viel mit dem Handelskammer-Altersunter
stützungsgesetz, mit dem Vorgänger des 
GSPVG., und dann mit dem GSPVG. zu be
fassen. Vor und nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zog ich sozusagen als GSPVG.
Amateur mit der Parole zu Felde, daß nur 
sechs, später dann nur zehn Leistungsbemes
sungsgrundlagenjahre für die Pensionsberech
nung heranzuziehen einfach zu wenig sind, 
weil hier nicht nur der Manipulation Tür und 
Tor geöffnet ist, sondern weil hier einfach 
zu viele Zufallstreffer möglich sind. Und das 
entspricht ja letztlich ganz und gar nicht 
dem Versicherungsprinzip. 
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DDr. Pltsdunann 
Es ist derzeit immer noch möglich, daß einer 

bei 45 Jahren voller Versicherungszeit, wenn 
er die 35 Jahre zuvor - mit Ausnahme der 
ersten drei Jahre - den Höchstbeitrag be
zahlt hat, nur die letzten 10 Jahre nicht 
konnte, weil er etwa als Schneider aus der 
Mode gekommen ist, oder weil er als Friseur 
nicht mehr versteht, den Damen den letzten 
"Schmäh" auf das Haupt zu setzen, weil 
er vielleicht kränklich wurde oder ähnliches 
mehr, dann ein Leben lang mit einer geringen 
Pension abgespeist wird. Auf der anderen 
Seite konnte der Fall eintreten, daß einer 
mit ganz wenigen Versicherungsjahren, sagen 
wir 15 oder 20, wenn er dann für die letzten 
entscheidenden 10 Jahre den vollen Beitrag 
leistete, trotzdem eine recht beachtliche Pen
sion bekommt, weil ja bekanntlich die Lei
stungsbemessungsgrundlage viel wichtiger ist 
als die Versicherungszeit. 

Dieser meiner Bemühung war dann ein 
kleiner Erfolg beschieden. Ich hätte mir 
gedacht, man sollte es so machen wie in 
Deutschland, das wäre auch das richtige: 
"Was es wiegt, das hat 's", alle Beitragsjahre 
als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Es 
wurde also, wie gesagt, eine kleine Erleichte
rung für die Gewerbepensionisten dahin gehend 
geschaffen, daß dann, wenn einer über 65 Jahre 
hinaus weiter arbeitet, er die letzten 
Jahre über 65, die letzten Beitragsjahre 
nicht mehr zur Pensionsbemessung heran
ziehen muß. Er hat also dann die Wahl: 
bis 65 oder die späteren Jahre hinzurechnen 
zu lassen. 

Sogar der Freie Wirtschaftsverband, der 
das SPÖ-Geschrei von Steuergeschenken an 
die Unternehmer immer recht brav toleriert, 
wie nun auch die 70 Groschen Dieselkraft
stoffpreiserhöhung für Taxler und Fuhrwerks
unternehmer, nahm in sein Zielprogramm die 
Einführung der Berufsunfähigkeitspension und 
vor allem die Einführung einer zweiten Be
messungsgrundlage auf. Nationalrat Stau
dinger sagte im Parlament dazu : Der Freie 
Wirtschaftsverband darf in der SPÖ offenbar 
nicht einmal husten, wie er will, man verrät 
das eigene Programm und die Gewerbe
treibenden. 

Für die SPÖ scheint von dieser ASVG.
Regierungsvorlage in erster Linie die Sanie
rung der Krankenkassen das gewichtigste 
zu sein. Auch hier haben die ,,1400 Weisen", 
die ja für alles eine passende Alternative 
in Reserve hatten, alles eher als den Stein der 
Weisen gefunden. Es ist also keinerlei Reform 
der Krankenkassen feststellbar . Es ist nur eine 
beachtlIche Erhöhung der Bemessungsgrund
lage; eine Notlösung für ein Jahr, nur eine 
Heftpflaster-Therapie. 

Noch eine Feststellung zum Anpassungs
faktor nach dem PAG., nach dem Pensions
anpassungsgesetz. Mit der Verabschiedung 
des Pensionsanpassungsgesetzes hat der öster
reichische Gesetzgeber europäisches Neuland 
betreten. Nur in Deutschland war eine ähn
liche, aber bei weitem nicht so gute Lösung 
vorher praktiziert worden. Die kühne Kon
zeption des Gesetzes ließ es geboten erscheinen. 
zuerst seine Auswirkungen zu prüfen. Daher 
war die ÖVP gegen ein übereiltes Vorgehen 
bei der Änderung des Anpassungsfaktors. 

Die Sozialisten haben aber. vor einiger 
Zeit diesbezüglich Forderungen aufgestellt, 
die sie heute als Regierungspartei nicht mehr 
vertreten können. Der jetzige Vorschlag 
ist von den Experten im Pensionsanpassungs
beirat einstimmig erarbeitet worden. Inhaltlich 
ist das, wozu wir heute ja sagen, nicht identisch 
mit den weitergehenden Propagandaanträgen 
der SPÖ-Fraktion. 

Die Familie Österreicher wird sich übrigens 
nur dann in unserem Sozialparadies wohl
fühlen können und darin bleiben können. 
wenn die Allgemeinheit in der Lage ist, 
den hohen Eintrittspreis in Form von Ab
gaben, Steuern und Staatszuwendungen zu 
leisten. 

SPÖ-Nationalrat Preußler beendete laut 
"Parlamentskorrespondenz" vom 1. 12. dieses 
Jahres seine Ausführungen mit den Worten: 
"Wir wollen an der Spitze jener Länder bleiben. 
die eine gute Sozialpolitik machen. Mit einer 
guten Sozialpolitik kann man auch einen guten 
Frieden bauen." Ich danke diesem aufrechten 
Salzburger für diese Feststellung. 

Österreich hat in den letzten vier Jahren 
einen guten Frieden gehabt, wenig Streiks. 
praktisch überhaupt keine Streiks, kaum 
Unruheherde, ganz im Gegensatz zu anderen 
europäischen Staaten, sicherlich nicht zu
letzt dank der fortschrittlichen Sozialpolitik, 
die, wie Abgeordneter Preußler richtig sagte, 
uns ins europäische Spitzenfeld führte. 

Preußler hat seine Kollegin, Frau National
rat Herta Winkler, ordentlich in die Schranken 
verwiesen. Sie sprach im alten Pittermann
Stil von vier Jahren Sozialstopp der OVP. 
Preußlers Urteil ist wohl entschieden gewich
tiger und gerechter als das seiner Parlaments
kollegin Herta Winkler. (Beifall bei der (} V P.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
gemeldet Herr Bundesrat Trenovatz. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Trenovatz (SPÖ): Herr Bundes
minister! Herr Vorsitzender I Meine Damen 
und Herren I Hohes Haus I Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß, zu dem ich Stellung nehmen 
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TreDovatz 
möchte, bezieht sich auf ein Bundesgesetz, 
das in wesentlichen Teilen erst in Kraft treten 
wird. Die Abänderungen, die mit diesem 
Gesetzesbeschluß getroffen werden, haben 
hauptsächlich zwei Ursachen: 

Erstens die Änderungen wichtiger leistungs
rechtlicher Vorschriften im Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz und im Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz sowie 

zweitens die Erfahrungen, die bei den Vor
bereitungsarbeiten zur Durchführung des 
Bauern-Pensionsversicherungsgeset.zes in der 
Praxis gesammelt worden sind. 

Was das Gleichziehen mit den neuen 
leistungsrechtlichen Vorschriften des ASVG. 
und des GSPVG. betrifft, so stehen im Vorder
grund die Erhöhung der Witwenpension auf 
60 Prozent der Pension des Versicherten, 
damit in unmittelbarem Zusammenhang auch 
eine Erhöhung der Waisenpensionen und 

. schließlich die Anhebung der Richtsätze für 
die Ausgleichszulagengewährung. Die ab 
1. Juli des kommenden Jahres erhöhten Richt
sätze sollen aber nicht nur den Beziehern von 
Witwen- und Waisenpensionen, sondern auch 
sämtlichen Pensionisten, deren Gesamteinkom
men unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt, 
zugute kommen. 

In weiterer Folge wurden auch die Bestim
mungen über die Gewährung von Witwen
pensionen, wenn zwischen den Ehegatten ein 
beträchtlicher Altersunterschied bestand, ge
ändert. 

Neu geregelt wurde auch das Gebiet der 
Abfertigung und des Wiederauflehens der 
Witwenpension. 

Von großer grundsätzlicher Bedeutung, ohne 
daß dieser Bestimmung allerdings in der noch 
sehr jungen Bauern-Pensionsversicherung 
größere, praktische Bedeutung zukäme, ist 
der Entfall des Pensionsruhens, wenn neben 
dem Pensionsbezug eine anderweitige nicht 
landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

Bei den Vorarbeiten, die insbesondere zu 
dem Zweck vorgenommen worden sind, einer 
möglichst großen Anzahl von Empfängern von 
Zuschußrenten die ihnen ab 1. Jänner 1971 
gebührenden Ausgleichszulagen so rasch wie 
m,öglich flüssigzumachen, ist hervorgekom
men, daß die Vorschriften des Stammgesetzes, 
die sich mit der Feststellung des sogenannten 
"zumutbaren Ausgedinges" befassen, zu un
gewollten Ergebnissen führen können. 

Einerseits wäre es bei Personen, die zwar 
einen Ausgedingeanspruch faktisch besitzen 
und auch Leistungen daraus beziehen, zu 
keiner Berücksichtigung dieser Einkünfte ge-

kommen, wenn diese Personen vorher nicht 
Eigentümer oder Miteigentümer des landwirt
schaftlichen Betriebes waren. In Frage kom
men hier insbesondere Witwen, die am Betrieb 
ihres Ehemannes nicht mitangeschrieben wa
ren, und fallweise auch Kinder des ehemaligen 
Betriebseigentümers. 

Andererseits aber bestand die Gefahr, daß 
Ausgedingeansprüche dann doppelt angerech~ 
net werden mußten, wenn es sich um die 
Feststellung von Einkünften jener Personen 
handelt, die eine Richtsatzerhöhung hervor
rufen. In den letzteren Fällen wäre nämlich 
das "zumutbare Ausgedinge", das bekanntlich 
als Prozentsatz des jeweiligen Richtsatzes 
zu rechnen gewesen wäre, einmal vom erhöhten 
Richtsatz berechnet worden und andererseits 
wieder als eigenes Einkommen desjenigen, 
der diese Richtsatzerhöhung eben hervorgeru
fen hat, neuerlich dem Gesamteinkommen des 
Leistungsbeziehers zuzuschlagen gewesen. 

Die neue Regelung bestimmt, daß eine 
solche Anrechnung nur einmal, und zwar in 
der Weise erfolgt, daß das "zumutbare Aus
gedinge" vom erhöhten Richtsatz berechnet 
wird. In der Praxis hat sich auch ergeben, 
daß für die Berechnung des "zumutbaren 
Ausgedinges" durch Zupachtung oder Ver
pachtung von Liegenschaften innerhalb der 
Bemessenszeit, also des Zeitraumes, der für 
die Leistungsberechnung besonders wichtig 
ist, unrichtige Verhältnisse der Ausgleichs
zulagengewährung fallweise zugrunde gelegt 
erschienen. 

Während dem Versicherten, der stets nur 
einen ganzen landwirtschaftlichen Betrieb ge
pachtet hatte, überhaupt kein "zumutbares 
Ausgedinge" auf die Ausgleichszulage von 
vornherein angerechnet wird, wären nämlich 
bei Bewirtschaftung von teHs eigenen und teils 
Pachtgründen immerhin zwei Drittel des 
Einheitswertes der Pachtgründe auf das "zu
mutbare Ausgedinge" anzurechnen gewesen, 
obwohl ja aus den Pachtliegenschaften sicher
lich keine Ausgedingeleistungen anfallen. Auch 
diese Härte des Stammgesetzes wird durch 
die vorliegende Novelle beseitigt. Ähnliches 
muß aber auch für den Fall der Verpachtung 
gelten. 

Neben den besonders hervorgehobenen Be
stimmungen findet sich auch eine Reihe von 
Vorschriften, die zum Teil redaktionelle V er
sehen und Zitierungsfehler des Stammgesetzes 
ausmerzen, zu einem anderen Teil aber für den 
übergang von der Zuschußrentenversicherung 
auf die neue Bauern-Pensionsversicherung von 
Bedeutung sind. 

Hieher gehört vor allem die Klarstellung, 
daß Anträge auf Leistungen aus der Bauern", 
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Trenovatz 
Pensionsversicherung rechtswirksam zwar erst für ärztliche Hilfe, der der Bauernkranken
ab 1. Jänner 1971 gestellt werden können; kasse erwachsen ist, im Vergleich zu den 
werden aber solche Anträge vorher ein- anderen Leistungsaufwendungen einerseits und 
gebracht, so können sie nur vom 2. bis 31. De- dem Anteil, der dieser Leistungsart bei anderen 
zember 1970 gestellt werden und gelten als am Krankenversicherungsträgern am Leistungs-
1. Jänner 1971 eingebracht. aufwand zukommt, relativ gering ist. Die 

Zur 4. Novelle des Bauern-Krankenversiche- Bauern-Krankenversicherung hat demnach 
lUngsgesetzes wäre zu sagen, daß die Öster- nicht nur mit strukturellen Schwierigkeiten 
reichische Bauernkrankenkasse bei der der- zu kämpfen, sie hat darüber hinaus auch noch 
zeitigen Rechtslage im Jahre 1971 mit einem an den Leistungskostenproblemen der sozialen 
Abgang von rund 67 Millionen Schilling hätte Krankenversicherung ihren Anteil. Eine Vor
gebaren müssen. Diese negative Entwicklung sorge für die Abdeckung des sich aus den 
der Finanzsituation hat ihre Ursache einer- ständig steigenden Leistungskosten ergebenden 
seits im ständigen Absinken der Anzahl der lVIehraufwandes ist daher unumgänglich und 
noch erwerbstätigen Pflichtversicherten wird durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
andererseits im stetigen Ansteigen der Aus~ gewährleistet. 
gaben bei den Versicherungsleistungen. I 

Die gesamte österreichische Krankenver
sicherung befindet sich derzeit in einer finan
ziell angespannten Lage, deren dauernde 
Bereinigung aber der naben Zukunft vor
behalten bleiben muß. 

Die Maßnahmen, die die 25. Novelle zum 
ASVG. für den Bereich der Krankenver
sicherung der Unselbständigen trifft, haben 
tJbergangscharakter. Ähnliohes gilt auch für 
die Maßnahmen, die der vorliegende Gesetzes
beschluß für die Bauern-Krankenversicherung 
trifft. 

Im Bereich der Bauern-Krankenversiche
rung kommt erschwerend noch das eingangs 
erwähnte stetige Schwinden der Anzahl der 
aktiven Pflichtversicherten dazu, während 
die Anzahl der aus dem Bezug einer Zuschuß
rente versicherten Personen im allgemeinen 
eine leicht steigende Tendenz aufweist. Der 
Versichertenschwund bei den aktiv Erwerbs
tätigen wird besonders deutlich; waren es 
im Jahre 1966 noch rund 240.000 aktive 
Pflichtversichel'te - selbständige Bauern und 
ihr~ mitarbeitenden Familienangehörigen -, 
so 1st diese Zahl im Jahre 1969 bereits auf 
rund 226.700 Personen abgesunken. Dies 
bedeutet im Verlauf von fünf Jahren ein Ab
sinken des Standes dieser Versichertengruppe 
um nmd 8 Prozent. 

Eine ähnliche Tendenz zeigt auch der 
Gesamtversichertenstand, das heißt der Ver
sichertenstand unter Berücksichtigung der 
krankenversicherten Zuschußrentner. Anderer
seits ist von 1966 auf 1969 nach den Erfolgs
rechnungen der Bauernkrankenkasse die Sum
me der Versicherungsleistungen von rund 
253 Millionen Schilling auf rund 511 Millionen 
Schilling gestiegen. Dies bedeutet mehr als 
die Verdoppelung der Leistungsaufwendungen. 

Dabei muß noch besonders beachtet werden, 
daß mangels des Vorliegens von Behandlungs
verträgen mit der Ärzteschaft der Aufwand 

Die neue Bauern-Pensionsversicherung, für 
die Versicherungsbeiträge von der Bauern
krankenkasse eingehoben werden, bot Anlaß, 
die in der Pensionsversicherung für die Ein
reihung in Versicherungsklassen geltendfm 
Grundsätze nun auch in der Bauern-Kranken
versicherung zu übernehmen. Die neue Unter
teilung der Versicherten nach dem Einheits
wert des bewirtschafteten Betriebes ist eng
maschiger und gestattet eine gerechtere Ver
teilung der Beitragslasten. Die Individual
beiträge werden gleichzeitig etwas angehoben. 
Im gleichen Zusammenhang wird aber auch 
der Beitrag, der von der Pensionsversicherungs
anstalt der Bauern für die Krankenversiche
rung ihrer Leistungsbezieher - Zuschuß
rentner und künftige Bauernpensionisten -
an die Bauernkrankenkasse zu entrichten ist, 
von 2 Prozent des gesamten Renten- oder 
Pensionsaufwandes auf 3 Prozent erhöht. 
Die Erhöhung der Individualbeiträge ist be
reits mit 1. 10. des laufenden Jahres in 
Kraft getreten, sodaß der voraussichtliche 
Mehraufwand dieses Jahres etwas gemHdert 
wird. Immerhin wird aber die Bauern
krankenkasse für das heurige Jahr voraus
sichtlich einen Abgang von rund 30 Millionen 
Sch illing zu verzeichnen haben. Erst im 
Jahre 1971 werden sich die beitragsrechtlichen 
Maßnahmen so weit auswirken, daß sogar 
mit einem nicht ganz unbeträchtlichen über
schuß, der mit mehr als 20 Millionen Schilling 
geschätzt wird, gerechnet werden darf. 

Der kurzfristigen Regelung der finanziellen 
Verhältnisse der Kasse, die in keiner Weise 
der unbedingt gebotenen Neugestaltung der 
gesamten sozialen Krankenversicherung vor
greifen und diese auch nicht präjudizieren 
soll, stehen einige wünschenswerte Verbesse
rungen im Leistungsrecht gegenüber. Ins
besondere wird es möglich sein, die Zuschüsse 
für Zahnersatz und die Zuschüsse für sonstige 
Heilbehelfe anzuheben. 
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Trenovatz 
Zu beiden Novellen ist zu sagen: Beide 

Gesetze haben ihre Auswirkungen auch auf 
den Bundesbeitrag. Während in der Bauern
Pensionsversicherung der Beitrag der öffent
lichen Hand so geregelt ist, daß er in einem 
direkten Verhältnis zu den Gesamtaufwendun
gen steht, ist der Bundesbeitrag in der Bauern
Krankenversicherung an das Beitragsauf
kommen der aktiven Versicherten gekoppelt. 
Für den Bereich des Bauem-Pensionsversiche
rungsgesetzes wirken sich daher die vorge
sehenen Leistungsverbesserungen in einer Er
höhung des Gesamtaufwandes und damit auch 
in einer Erhöhung des Bundesbeitrages aus. 
Da der Bundesbeitrag in diesem Falle die 
Form einer Ausfallhaftung hat, aber nicht 
nur einen allfälligen Abgang deckt, sondern 
dariiber hinaus noch die für Investitionen 
und eine gewisse Reservenbildung nötigen 
Mittel frei macht, wird die finanzielle Lage der 
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern durch 
die 1. Novelle zum Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz günstig beeinflußt. 

In der Bauern-Krankenversicherung hin
gegen hat das erhöhte Beitragsaufkommen 
der . aktiven Versicherten eine Erhöhung des 
Bundesbeitrages für das Jahr 1971 im Betrag 
von mehr als 43 Millionen Schilling zur Folge. 
Insgesamt werden zufolge der 4. Novelle zum 
Bauern -Krankenversicherungsgesetz der 
Bauernkrankenkasse im kommenden Jahr 
87 Millionen Schilling mehr zufließen. 

Wenn man den Gesundheitszustand der 
bäuerlichen Bevölkerung durch die Statistik 
kennt und wenn man hofft, daß es doch in 
naher Zukunft zu einem Vertrag mit der 
Ärzteschaft kommen wird, so wird die Bauern
Krankenversicherung diese Mehreinnahmen 
nötig brauchen, um ihren Aufgaben gerecht 
werden zu können. 

Aus all diesen Gründen wird die sozialistische 
Fraktion des Bundesrates dieser Gesetzes
werdung ihre Zustimmung geben. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich noch der 
Herr Bundesrat Schreiner gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Schreiner (ÖVP): Hohes Haus! 
Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Her
ren! Das Kapitel, das jetzt behandelt wird, 
erfordert es eben einmal, daß sich doch auch 
mehrere Redner melden. Ich weiß, daß schon 
mit einiger Ungeduld der Schluß der heutigen 
Sitzung erwartet wird. Ich bitte aber um Ver
ständnis, wenn sich zu den sozialpolitischen Fra
gen doch noch einmal ein bäuerlicher Sprecher 
zum Wort meldet. 

Den Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates 
zur Novellierung des Bauern-Pensionsversiehe-

rungsgesetzes und des Bauern-Krankenver
sicherungsgesetzes, zu denen ich jetzt Stellung 
nehmen möchte, gibt die Österreichische Volks
partei gerne ihre Zustimmung. Ich möchte das 
im voraus feststellen. 

Nun vielleicht einige Anmerkungen zum we
sentlichen Inhalt. Die vorliegende Novelle zum 
Bauem-Pensionsversicherungsgesetz bringt im 
wesentlichen die folgenden Änderungen - sie 
sind zum Teil heute schon von Vorrednern auf
gezählt worden, gerade vom letzten Vor
redner -: 

Zunächst: Eine Klarstellung bei der Be
rücksichtigung von Versicherungszeiten. 

Zweitens: Der Besuch einer mittleren oder 
einer höheren Schule gilt als Ersatzzeit. 

Drittens: Die Witwenpension wird ab 1. Juli 
1971 auf 60 Prozent der Pension des verstor
benen Gatten erhöht. ' 

Viertens: Eine Klarstellung bei der Abferti
gung von Witwenpensionen anläßlich der 
Wiederverehelichung. 

Fünftens: Eine Erhöhung der \Vaisen
pension. 

Sechstens: Die Grund- und Elternrente aus 
der Kriegsopferversorgung wird bei der Fest
stellung des Gesamteinkommens ausgeklam
mert. Man hätte vielleicht, im ungekehrten 
Sinne gehandelt, für die Kriegsopfer mehr er
reicht, wenn man bei der Kriegsopferrenten
bemessung den Abzug vorgenommen hätte. 
Aber auch das ist ein Fortschritt, und deswegen 
begrüßen wir das auch. Aber auf dem anderen 
Weg wäre vielleicht mehr zu erreichen gewesen. 

Siebentens: Die Richtsätze werden ab 1. Juli 
1971 für Alleinstehende auf 1528 S und für 
Ehepaare auf 2122 S erhöht. Soweit einiges 
zum wichtigsten Inhalt. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, erlauben Sie mir - ich werde mich be
mühen, meine Ausführungen doch etwas leben
dig und kurz zu fassen - noch einen kleinen 
Überblick und eine kurze Betrachtung unserer 
Sozialeinrichtungen, die auch für die Bauern
familien geschaffen wurden. 

Die bisherige Zuschußrentenversicherung als 
Vorgängerin der Bauern-Pensionsversicherung 
hat zweifellos mit sehr kleinen Renten be
gonnen. Aber auch sie brachte in ihrer Weiter
entwicklung bereits erfreuliche Erfolge für 
unsere Altbauern. 

Die überlegungen, für die Altbauern eine 
bessere soziale Sicherheit zu schaffen, WUl'den 
bereits vor vielen Jahren angestellt. Bald nach 
dem zweiten Weltkrieg - es war im Jahre 
1948 - wurde vom ehemaligen Nationalrat 
Dipl.-Ing. Pius Fink die Idee einer Gemein-
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schaftsrente aufgegriffen. Es ist weitestgehend 
der Initiative Pius Finks zu verdanken, daß 
in der Folgezeit die Bemühungen um eine 
bessere Altersversorgung für die Altbauern 
verstärkt wurden und im bäuerlichen Diskus
sionskreis immer mehr Raum gefunden haben. 
Seit 1948 beschäftigten sich immer mehr vor 
allem die Bauernbundzeitungen und seine 
Organisationsstellen mit diesem Problem. 
Schließlich fiel am 7. Oktober 1953 beim Oster
reichischen Bundesbauerntag in Innsbruck die 
große Entscheidung mit einer einhelligen For
derung des Österreichischen Bauernbundes 
nach einer gesetzlichen Altersversorgung für 
die Bauern. 

In den weiteren Jahren wurde von den ein
zelnen Landesbauernbünden in Wort und 
Schrift die notwendige psychologische V or
arbeit und Aufklärungstätigkeit unter der 
Bauernschaft selber betrieben. 

Im November 1955 kam es dann zu einem 
Entschließungsantrag des Nationalrates mit 
der Aufforderung an die Bundesregierung, 
einen Gesetzentwurf für die bäuerliche Alters
versicherung vorzubereiten. 

Inzwischen wurden zwei Initiativanträge zu 
dieser Frage im Parlament eingebracht, und im 
Juli 1957 wurde ein Unterausschuß zur Behand
lung der Gesetzesanträge gebildet, und schließ
lich am 18. Dezember 1957 beschloß der Natio
nalrat das Landwirtschaftliche Zu schuß
rentenversicherungsgesetz, das beitragsrecht
lich mit 1. Jänner 1958 und leistungsrechtlich 
mit 1. Juli 1958 in Kraft gesetzt wurde. Dieses 
Gesetz wurde mittlerweile bereits vierzehnmal 
abgeändert und verbessert. 

Zu den wesentlichen Verbesserungen zählen 
die Erwerbsunfähigkeitszuschußrente ab 
1. Jänner 1962, eine einmalige Zuschußrenten
erhöhung um 10 Prozent ab 1. April 1965, der 
Hilflosenzuschuß ab 1. Oktober 1967 und 
schließlich mit der 14. LZVG.-Novelle aus dem 
Jahre 1969 eine Zuschußrentenerhöhung in 
zwei Etappen, mit 1. Jänner 1970 und mit 
1. Juli 1970 wirksam werdend mit zusammen 
rund 60 Prozent Erhöhung und gleichzeitig die 
Gewährung einer 14. Monatsrente. 

Seit dem 1. April 1966 sind die Zuschuß
rentner bei der Bauernkrankenkasse kranken
versichert, und das im Jahre 1969 beschlossene 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz sieht mit 
Wirksamkeit vom 1. ,Tänner 1971 auch die Aus
gleichszulage für Altbauern kleinerer Betriebe 
vor. 

Die Entwicklung des Versichertenstandes, 
die gerade von meinem letzten Vorredner auch 
angezogen wurde, ist wahrlich ein Spiegelbild 
für den Strukturwandel auf dem Lande. Im 
Jahre 1959 waren 262.000 Bauern zuschuß-

rentenversichert. Im Jahre 1970 sind es nm 
mehr 227.000. Die Zahl der mitversicherten 
Kinder, die auf dem elterlichen Hof mit
arbeiten, sank im gleichen Zeitraum von 
90.000 auf 41.000. Von 1959 bis 1970 ist also 
die Zahl der versicherten Bauern um 14 Prozent 
und die der mitversicherten Kinder um 54 Pro· 
zent geringer geworden. Während die Zahl der 
Beitragszahler , der Versicherten, ständig sank, 
stieg die Zahl der Zuschußrentner von 59.000 
im Jahre 1958 auf 143.000 im Jahre 1969, also 
um 140 Prozent, und der Rentenaufwand von 
94 Millionen im Jahre 1958 auf 596 Millionen 
im Jahre 1969; das ist mehr als das Sechsfache. 

Eine sehr wertvolle und erfolgreiche Ein
richtung ist das Heilverfahren im Rahmen der 
Zuschußrentenversicherung ab dem Jahre 1960. 
Im genannten Jahre wurden 667 Heilverfah
ren abgewickelt, im Jahre 1969 bereits über 
7000, also mehr als das Zehnfache. Für die 
Heilverfahren wendete die Zuschußrentenver
sicherungsam,talt im Jahre 1960 einen Betrag 
von 1,5 Millionen Schilling auf, im Jahre 1969 
bereits 26,4 Millionen, also fast das Siebzehn
fache. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich will 
das Zahlenspiel nicht mutwillig fOItsetzen. 
Eine gute Einrichtung, die von der österrei
chischen Volksvertretung geschaffen wurde, 
verdient aber auch ihre Anerkennung. Die 
folgenden vier Zahlen beleuchten die großen 
sozialen Leistungen der Zuschußrentenversiche
rung, obWOhl diese durchaus keinen Anspruch 
auf Vollkommenheit erhebt. Seit 1958 wurden 
insgesamt 230.000 Renten mit einem Gesamt. 
rentenaufwand von zirka 5 Milliarden Schming 
zuerkannt. Seit der Einführung des H9i1ver· 
fahrene:; im Rahmen der Zuschußrentenversiche
l'ungsanstalt, also seit dem Jahre 1960, wurden 
bisher rund 40.000 Kurheilverfahren mit einem 
Gesamtwert von 125 Millionen Schilling durch
geführt. 

Sosehr wir die Gesetzesänderungen durch die 
1. Novelle der Bauern-Pensionsversicherung 
begrüßen, sosehr müssen wir bedauern, daß 
einige berechtigte Forderungen der Öste .. ,. 
reichischen Volkspartei im Nationalrat bisher 
keine Zustimmung gefunden haben. 'Vir hätten 
llichts Unbilliges und Unberechtigtes verlangt, 
wenn wir die Schaffung einer zweiten Bemes
sungsgrundlage mit einem früheren Bemes· 
sungszeitpunkt, ähnlich der Bemessungsgrund
lage nach § 239 des ASVG. gefordert haben. 
Unsere Forderung nach Aufnahme der Ehe
gattin und der Angehörigen in den Kreis der 
Anspruchsberechtigten auf die Leistungen der 
Gesundheitsfürsorge im Rahmen der Bauern. 
Pensionsversicherung kann auch nicht als un
gerechtfertigt abgetan werden. Leider fanden 
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diese beiden Forderungen im Nationalrat noch 
keine Zustimmung. 

Im Ausschuß für soziale Verwaltung des 
Nationalrates wurden lediglich Entschließun
gen angenommen, in denen die Bundesregie
rung aufgefordert wird, dem Nationalrat in den 
nicht berücksichtigten Punkten so rasch wie 
möglich Novellierungsvorschläge zu unter
breitell. Wir wollen hoffen, daß der Herr Vize
kanzler und Sozialminister beziehungsweise die 
Bundesregierung dieser Aufforderung des N a
tionalrates bald nachkommen werden. 

Die Bauern-Pensionsversicherung bedarf 
zweifellob noch eines weiteren Ausbaues und 
einer besseren Vervollkommnung. Hier steht 
die Notwendigkeit voran, die land wirt'!lchaft
lichen Zuschußrenten-in Bauernpensionen um
zuwandeln, analog der Beseitigung des Alt
rentenproblems im ASVG. durch die 8. Novelle 
ab 1. Jänner 1961 in drei Etappen. Auch dort 
hatten wir ursprünglich Altpensionisten gegen
über Neupensionisten. Wir haben jetzt auch 
auf dem bäuerlichen Sektor Altpensiolli13ten 
und Neupensionisten. Diese Elltwicldung ist 
auf Dauer nicht gut. Ich weiß, daS dies ein 
erhebliches finaüziellcb Problem ist, aber wir 
wollen hoffen, daß man auch an dieses :froblem 
herailgehen wird, indem man wemgstens etap
penweise die Differenzierung zwischen Alt
pensionistenuüd Neupensionistenabbauen wird. 

Außerdem wird in der weiteren Folge eine 
Milderung bei der Bewertung des Ausgedinges 
notwendig sein. 

Ferner wird man gesetzliche Maßnahmen 
im Interesse der Fortführungsmöglichkeiten 
von Betrieben treffen müssen, ohne Ausschluß 
vom Pensionsbezug für jene Bauern, die 
keinen Besitznachfolger haben. Eine ähnliche 
Regelung besteht bereits im ASVG. durch die 
Nichtanwendung der Ruhensbestimmungen 
für Personen, die über 540 Versicherungs
monate erworben haben. 

Meine Damen und Herren! Die bäuerlichen 
Forderungen und Wünsche zur Verbesserung 
der sozialen Sicherheit stellen durchaus keine 
Bevorzugung gegenüber anderen Gruppen dar, 
sondern sind ausschließlich dort ein gewisses 
Nachziehverfahren, wo die Linie der sozialen 
Leistungen so wie bei den anderen noch nicht 
erreicht ist. 

Nun möchte ich mich dem Problem der 
Bauernkrankenkasse zuwenden. Die 4. Novelle 
zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz hat 
vor allem eine leider notwendig gewordene 
Beitragserhöhung und eine Änderung der 
Versicherungsklassen zum Inhalt, die der 
Bauern-Pensionsversicherung mit 16 Versiche
rungsklassen angeglichen werden. Bisher 
kannte die Bauernkrankenkasse sieben Ver-

sicherungsklassen mit einem Mindestbeitrag 
von monatlich 50 S und einem Höchstbeitrag 
von monatlich 180 S. Nunmehr wird es 
16 Versicherungsklassen mit einem Mindest
beitrag von 55 S und einem Höchstbeitrag 
von 213 S geben. 

Die auf dem Hofe mitarbeitenden Kinder 
mußten bisher monatlich 25 S an Beiträgen 
für die Bauernkrankenkasse zahlen. Die so
genannten Kinderbeiträge werden nun künftig
hin für die Versicherungsklassen I bis VII 
auf monatlich 40 S erhöht. darüber hinaus 
steigen die Kinderbeiträge stufenweise bis 
monatlich 71 S in der höchsten Versicherungs
klasse XVI. 

Demnach erhöht sich auch der Bundes
beitrag im Sinne des Stammgesetzes um rund 
50 Millionen Schilling im Jahre 1971. 

Sehr wesentlich ist auch, daß der Beitrag 
der künftigen Bauernpensionisten, der nach 
der gegenwärtigen Rechtslage ab 1. Jänner 1971 
6 Prozent der Pension betragen würde, nun
mehr ebenso wie der Krankenkassenbeitrag 
der landwirtschaftlichen Zuschußrentner nur 
3 Prozent betragen wird. Gleichzeitig wird 
mit dieser Gesetzesnovelle ---. wie auch schon 
mein Vorredner erwähnt hat - der Beitrag 
der Bauern-Pensionsversicherungsanstalt an 
die Österreichische Bauernkrankenkasse von 
bisher 2 Prozent auf 3 Prozent erhöht.. 

Im übrigen bringt die Novelle nur gering
fügige Leistungsverbesserungen, was im Hin
blick auf die immerhin erhebliche Beitrags
erhöhung bedauerlich ist. Es werden lediglich 
die Grenzbeträge bei Heilbehelfen und beim 
Kostenzuschuß für Zahnbehandlung erhöht. 

Die Beiträge zur· Bauernkrankenkasse, die 
von 1955 bis heute unverändert geblieben sind, 
mußten vor allem wegen der laufend sehr stark 
steigenden Spitalsverpflegskosten und Medika
mentenkosten erhöht werden. 

Mit der Schaffung der Bauernkrankenkasse 
durch das Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
vom 7. Juli 1965 wurde ein weiterer wesent
licher Schritt für die soziale Sicherheit der 
Bauernfamilien getan. 

Mit Recht stellt der Motivenbericht des 
genannten Gesetzes vom 7. Juli 1965 bereits 
fest: ,.Der unbefriedigende Gesundheitszustand 
der bäuerlichen Bevölkerung hat zweifellos 
mannigfache Ursachen. Eine der Hauptgründe 
dürfte jedoch in dem fehlenden gesetzlichen 
Krankenversicherul1gsschutz gelegen sein; ein 
Zustand, der dazu führt, daß erst verhältnis
mäßig spät der Arzt aufgesucht oder eine 
Spitalsbehandlung in Anspruch genommen 
wird. Krankheiten, die mit geringem Zeit
und Geldaufwand im Anfangsstadium hätten 
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geheilt werden können, werden zu chronischen 
Leiden, die dem Betroffenen die Lebensfreude 
rauben, seine Arbeitsfähigkeit berabsetzen 
und ihn oft dauernd ans Bett fesseln." 

Mit Recht stellt dieser Motivenbericht diese 
Tatsachen fest, die uns aber auch heute noch 
zum Teil große Sorge bereiten. 

Die Bauernkrankenkasse konnte wohl seit 
dem Inkrafttreten des Leistungsrechtes ab 
1. April 1966 für Gesundheit und Leben der 
Bauernfamilien wertvolle Dienste leisten, ob
wohl sie ebenso wie die landwirtschaftliche 
Zuschußrentenversicherung unter dem Struk
turwandel auf dem Lande zu leiden hat. 

Die Versicherungsleistungen der Bauern
krankenkasse sind beachtlich. Sie betrugen 
1966 - vom 1. April bis Jahresschluß -
253 Millionen SchnIing, im Jahre 1967 - aufs 
ganze Jahr gerechnet - bereits 441 Millionen 
und im Jahre 1969 511 Millionen Schilling. 

Die Hauptausgabeposten sind die Anstalts
pflege mit insgesamt 576 Millionen in. den 
Jahren 1966 bis 1969 und die Heilmittel mit 
420 Millionen Schilling im gleichen Zeitraum. 

Allein die Entwicklung bei der Anstalts
pflege in den Jahren 1966 bis 1969 zeigt, wie 
schwierig die Finanzierungsfrage wurde und 
daher leider eine Beitragserhöhung erfolgen 
mußte. 

Der Versichertenstand verringert sich stän
dig, und die Altersstruktur verschlechtert sich. 
Das allein hat SChOll zur Folge, daß die Ein
nahmen sinken, während die Ausgaben stei
gen, weil für ältere Menschen ein höherer 
Aufwand für die Gesunderhaltung erforder
lich ist. 

Im Jahre 1966 gab es nicht ganz 49.000 Spi
talsfälle. Im Jahre 1969 waren es bereits 
über 73.000, obwohl die Versichertenzahl 
gesunken ist. 

Ein ähnliches Bild ergeben die Verpflegs
tage. 1966 waren es 852.000; 1969 1,281.000. 

Die Kosten pro Spita.Isfall stiegen ebenfalls 
sehr stark an: 1776 S betrugen sie im Jahre 
1966, und im Jahre 1969 waren es 2473 S. 

Die Gesamtspitalskosten der Bauernkran
kenkasse stiegen von 87 1tlillionen im Jahre 
1966 auf 182 Millionen im Jahre 1969. 

Die Kostensteigerung pro Spitalsfall macht 
im genannten Zeitraum über 39 Prozent aus. 

Die gleiche Entwicklung ist bei den Heil
mitteln festzustellen. 1966 wurden 2,5 Millio
nen Heilmittelverordnungen gezählt. Sie' stie
gen jährlich und erreichten 1969 bereits die 
Zahl von 4,4 Millionen. Dazu kommen noch 
die Kostensteigerungen pro Verordnung. Wäh-

rend 1966 die Bauernkrankenkasse für eine 
Verordnung durchschnittlich 23 S zu leisten 
hatte, mußte sie 1969 fast 31 S leisten. Das 
bedeutet eine Kostensteigerung je Verordnung 
um 32 Prozent in der Zeit zwischen 1966 und 
1969. Dementsprechend stiegen die Gesamt
ausgaben der Bauerkrankenkasse für die Heil
mittel von 59 Millionen Schilling im Jahre 1966 
auf 138 Millionen Schilling im Jahre 1969. 

Lediglich die Ausgaben für die ärztliche Hilfe 
sind stabil geblieben. Sie macht im mehrjäh
rigen Durchschnitt zirka 100 Millionen Schilling 
pro Jahr aus. Der Grund hiefür ist der ver
tragslose Zustand mit den Ärzten. 

Die Bauern-Krankenversicherung ist den
noch eine sehr wertvolle Einrichtung und vor 
allem eine echte Familienversicherung, weil der 
Anteil des Versichel'ungsaufwandes für ver
sicherte Angehörige rund die Hälfte des ge
samten Leistungsaufwandes beträgt. Allein 
bei der ärztlichen Hilfe werden 49 Prozent des 
Leistungsaufwandes für Angehörige erbracht. 
Bei den Heilmitteln beträgt der Anteil eben
falls 49 Prozent, bei Anstaltspflege 46 Prozent. 
Demgegenüber liegen die vergleichbaren Pro
zentsätze bei den ASVG.-Kxankenkassen bei 
23 Prozent, bei der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter bei durchschnittlich 
40 Prozent. 

Besondere Bedeutung gewinnt die Kinder
erholungsaktion der Bauernkrankenkasse. 
Allein im Jahre 1969 haben rund 3000 Kinder 
an Erholungsaktionen der Bauernkranken
kasse teilgenommen. Seit 1967 haben etwa 
10.000 Bauernkinder an einer Erholungsaktion 
der Österreichischen Bauernkrankenkasse teil
nehmen können. Der Kostenaufwand hiefür 
betrug insgesamt 2,3 Millionen Schilling. 

In dankenswerter Weise hat sich die Bauern
krankenkasse in den letzten Jahren vor allem 
bei der Feststellung des Gesundheitszustandes 
der Bauernfamilien verdient gemacht, und zwar 
durch Reihenuntersuchungen von rund 10.000 
Versicherten. Nur bei 12 Prozent der Unter
suchten konnte kein Krankheitsbild festgestellt 
werden. Von 2200 untersuchten Betriebs
führern konnten nur drei weibliche und 109 
männliche nach Angaben der untersuchenden 
Ärzte als völlig gesund bezeichnet werden. 
Das ist doch ein Hinweis darauf, daß gerade auf 
dem Gebiete der Gesundheitsförderung auf 
dem Lande noch einiges nachzuholen ist, was 
durch die Bauernkrankenkasse doch wesent. 
lieh gefördert werden kann. 

Jeder fünfte Untersuchte weist sechs und 
mehr ärztlich festgestellte pathologische Be
funde auf. Selbst bei den Kindern kam es zu 
erschreckenden Ergebnissen. 
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Auch in einem weiteren Punkt verdient die 
Bauern-Krankenversicherungsanstalt besondere 
Anerkennung. Bei der Bauernkrankenkasse 
entfallen nach der Finanzstatistik. des Haupt
verbandes 707 Versicherte auf einen Verwal
tungsangestellten. Die Bauernkrankenkasse 
hat daher weitaus die niedrigsten Verwaltungs
kosten von sämtlichen sozialen Krankenkassen. 

Die Bauernkrankenkasse steht vor großen 
Aufgaben, die allerdings finanzielle Mittel in 
noch größerem Umfang erfordern werden. 
Angesichts des Strukturwandels muß bei der 
Finanzierung ein anderer Weg beschritten 
werden, als dies bei den übrigen Krankenver
sicherungsträgern der Fall ist. 

Nach dem Grünen Bericht betrug der Anteil 
der Berufstätigen in der Landwirtschaft im 
Jahre 1951 32 Prozent, 1961 23 Prozent, 
1968 19 Prozent und, so nimmt man an, im 
Jahre 1980 voraussichtlich nur mehr 13 Pro
zent. 

Diese Entwicklung führt zu einer ständigen 
Verschlechterung der Altersstruktur und da
mit zu einer Einnahmenminderung und Aus
gabensteigerung der Bauernkrankenkasse. Die 
Einnahmen-Ausgaben-Schere öffnet sich aus 
diesen Gründen immer mehr, was unbedingt 
neue Wege für die Finanzierung erforderlich 
macht. Mit diesem Problem wird sich die 
österreichische Sozialpolitik. in naher Zukunft 
ernstlich befassen müssen. 

Die 4. Novelle zum Bauern-Krankenver
sicherungsgesetz kann schon aus diesen Grün
den nur als Übergangslösung betrachtet werden, 
die voraussichtlich nur zur Deckung des Mehr
aufwandes für 1971 dient. 

Die österreichische Bauernschaft wird im 
Jahre 1971 nicht nur sehr wesentlich höhere 
Sozialbeiträge für die Bauernkrankenkasse, 
sondern vor allem auch noch wesentlich höhere 
Beiträge für die Bauern-Pensionsversicherung 
zu leisten haben. Das bedeutet für die weit 
überwiegende Mehrheit der Bauern eine sehr 
schwere Mehrbelastung. Bisher galten die 

Agrarpolitik beschert. Sie kostet die Bauern. 
aufs Jahr gerechnet, über 2 Milliarden Schilling. 
(Zwischenrul bei der SPO.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Gerade Ihr Zwischenruf regt mich dazu an, 
da etwas einzublenden. 

In den letzten Wochen wurde eine Reihe 
Gesetze eingeleitet und beschlossen, gegen 
die heute vom Bundesrat kein Einspruch er
hoben wurde. Das Problem der Finanzierung 
der Bauernkrankenkasse, das Problem der 
bäuerlichen Sozialversicherung überhaupt, wird 
immer schwieriger, je mehr das Einkommen 
gefährdet ist. Wir haben ein sehr schönes 
Sozialgebäude, aber es wird .ietzt in seinen 
Fundamenten erschüttert. Wenn die wirt
schaftliche Kraft der Versicherten nicht mehr 
gegeben ist (Bundesrat Helene Tschitsckko: 
Die sind sehr schön, die Fundamente I), die 
Beiträge auch zu leisten, dann hilft das beste 
Sozialversicherungsgesetz nichts. 

Deswegen sind die gegenwärtigen land
wirtschaftsschädigenden Maßnahmen der Re
gierung Dr. Kreisky auch ein Torpedo auf 
das gesetzlich modern ausgebaute Sozialver
sicherungswesen, eine sehr starke Gefährdung 
dieser ansonsten so wichtigen Einrichtungen 
für die Zukunft. 

Wir haben in den letzten Tagen und Wochen 
sehr widerspruchsvolle Gesetze beschlossen, 
und heute hat der Bundesrat beigepflichtet: 
Einkommensteuererhöhung beziehungsweise er
höhte Einkommensteuern, die auslaufen, soll
ten weiterlaufen, also eine neue zusätzliche 
Steuerbelastung, die nicht vorgesehen war. 
Gleichzeitig eine Mini-Steuergesetznovelle, um 
etwas zu erleichtern. Drittens eine massive 
Umsatzsteuererhöhung für den Dieseltreib
stoff, die die Bevölkerung zirka 700 Mil
lionen Schilling kostet, wovon die Bauern 
eine Mehrbelastung von 200 Millionen Schil
ling tragen müssen. Dort, bei dieser Ein
koromensminderung steckt auch die Gefahr 
für das Gebäude unserer Sozialeinrichtungen ! 

Bauern fast durchwegs als pünktliche Beitrags- Gleichzeitig werden Steuergeschenke von 
zahler für ihre Sozialversicherungsinstitute. Es 90 Millionen Schilling an die Margarine
muß aber ernstlich befürchtet werden, daß es industrie gemacht. Da hätte man aber etwas 
im nächsten Jahr zu größeren Zahlungs- Besseres machen können. Wenn schon so 
schwierigkeiten kommen wird. Dies umsomehr, viele Steuergelder frei sind, dann hätte man 
als durch die die Landwirtschaft schädigenden die 90 Millionen Schilling zu einer sozialen 
Maßnahmen der Regierung Dr. Kreisky die Butterverbilligungsaktion verwenden können. 
Bauern enorme Kostensteigerungen und Ein- (Bundesrat Dr. Anna Demuth: Haben wir 
nahmenminderungen auf sich nehmen müssen. sowieso gemacht I) Aus Bauerngeldern haben 
Viele Jahre hindurch, vor allem in den vier Sie es gemacht I Da schenken Sie ja Staats
Jahren der ÖVP-Regierung, mußten wir uns gelder her. Sie sind ja nicht informiert, 
von den Sprechern der SPÖ immer wieder Vor- gnädige Frau I Aus Bauerngeldern haben. 
würfe wegen einer angeblich verkehrten Agrar- Sie Geschenke gemacht mit dem Krisen
politik. anhören. Jetzt hat die Regierung I groschen I Und hier schenken Sie 90 Mil
Dr. Kreisky den Bauern die sogenannte bessere llionen Staatsgelder, Steuergelder her. (Bun-
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Schreiner 
desrat Marsch: Sie können sich erregen über 
zehn Jahre tJerjehlte· Landwirtschaftspolitik der 
(j V P ! Das ist das Ergebnis!) Reden Sie 
doch nicht gar so arg· daneben! (Bundesrat 
Marsch: Aber, lieber Herr, Sie sind doch 
mitten drinnen! - Weitere Zwischenruje bei 
der SPO.) 

Die Beitragserhöhung für die Bauernpen
sion, für die Bauernkrankenkasse, für die 
bäuerliche Unfallversicherung :macht im näch
sten Jahr Hunderte Millionen Schilling aus. 
Die müssen zuerst erwirtschaftet und er
arbeitet werden! Wie sollen die erwirtschaftet 
und erarbeitet werden, wenn die Bauern
schaft eine 200 Millionen Schilling-Neube
lastung allein auf dem Treibstoffgebiet be
kommt, wenn sie 130 Millionen Schilling Neu
belastung allein auf dem Düngemittelsektor 
bekommt, wenn ihr ungefähr 180 Millionen 
Schilling an Milchgeldern vorenthalten wer
den, wenn bei Bau- und Maschinenkosten, 
bei Neuanschaffungen und Reparaturen die 
Teuerung zirka 1 Milliarde Schilling beträgt, 
wenn sich heute ein rapider Einkommens
verfall auf den Schweinemärkten von Woche 
zu Woche bemerkbar macht 1 Hätte man 
nicht auch etwas mehr vorsorgen können 
seitens des Herrn Landwirtschaftsministers, 
solange es noch möglich war, auch eine ent
sprechende Förderung der Ferkelausfuhr durch
zuführen, um auf diesem Gebiet eine Markt
erleichterung zu bekommen und hier nicht 
auch wieder zig und -zig Millionen Sehilling 
den Bauern an Markterfolgen vorzuenthalten ~ 
- Und das alles bei einer Gesamtminderung 
des Ernteertrages dieses Jahres! 

Alles in allem: Weit über 2 Milliarden 
Scbilling Mehrbelastung, 2 Milliarden Schilling 
Einkommensdifferenz in der Land wirtschaft 
zwischen dem laufenden Jahr und dem kom
menden Jahr. 

Und da glaubt noch einer, daß Gesetze 
allein ausreichen, um ein Sozialgebäude sicher
zustellen ~ Die Realitäten sind stärker, als 
Gesetze es sind. 

Deswegen auch unsere Angst und unsere 
Besorgnis, wenn wir heute Gesetzesverbes
serungen in der Sozialpolitik beschließen. Das 
bleibt Theorie, wenn nicht vorher die wirt
schaftliche Erarbeitung dieser Gelder sicher
gestellt werden kann. Das sind die Aus
wirkungen. (Bundesrat Porges: Ich empfehle 
Ihnen, zur Sache zu sprechen!) Das gehört 
zur Sache! Die Finanzierung gehört auch 
zur Sache der Sozialversicherung. (Bundesrat 
Po r g es: Ober das andere haben wir heute 
8chon geredet!) Herr Porges! Wenn es Ihnen 
auch sehr unangenehm ist: die Finanzierung 
ist die Voraussetzung. Ohne Geld gibt es 

auch keine Sozialmusik. (Bundesrat Porges,' 
Sie schreien genau wie der Schambeck! Lauter 
Schreier!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das sind die Auswirkungen erst am Beginn 
des sogenannten "besseren" sozialistischen 
Agrarkonzeptes. 'über Agrarprobleme kann 
man mit den Sozialisten sehr, sehr schwer 
reden. Wir wissen das. Aber wir bemühen 
uns immer wieder, doch ins Gespräch zu 
kommen, damit Sie auch hier in Ihrer Grund
auffassung einmal eine andere Haltung ein
nehmen. 

Wir wollen hoffen, daß Dr. Kreisky und 
seine Regierung wenigstens um eine ver
stärkte staatliche Förderung des bäuerlichen 
Sozialversicherungswesens mit sieb reden las
sen, wenn schon den Bauern selber die Fi
nanzierungsmöglichkeit 80 arg beschnitten 
wird. (Bundesrat Porges: Zur Sache! -
Beifall bei der Ö V P.) 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich noch der 
Herr Vizekanzler gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Vize
kanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe angesichts der fort
geschrittenen Zeit volles Verständnis dafür, 
daß man nur kurz zu den aufgeworfenen 
Problemen Stellung nebmen soll, obwohl es 
verlockend wäre, bei vielen der vorgebrachten 
Argumente ins Detail zu gehen. 

Darf ich einmal eine grundsätzliche Fest
stellung zum Prinzip der Sozialversicherung 
schlechthin machen, um alle diese Gedanken 
hinsichtlich der Aufhebung von Ruhensbe
stimmungen, des Weiterbezuges einer Pension, 
nacbdem man das Pensionsanfallsalter er
reicht hat, usw. von vorneherein klarzustellen. 

Die soziale Pensionsversicherung im Kon
kreten ist geschaffen worden, um für den 
Wechselfall des Lebens ein Ersatz für das 
verlorengegangene Einkommen zu sein. Das 
ist der Grundgedanke der sozialen Pensions
versicherung. Und nur dort, wo es aus so
zialen Überlegungen notwendig und zweck
mäßig ist, sollte man und hat man Mil
derungen eingebaut. Wenn man aber Ge
dankengänge vertritt wie: Ich kann auch 
und muß aucb eine Pension bekommen, ob
wohl sich an meinem Erwerbseinkommen, 
aus welchem Bereich immer es kommt, nichts 
geändert hat!, dann ist man ein Illusionist. 

Die Regelung mit den 540 Beitrags
monaten - ich möcbte nachdrücklich darauf 
aufmerksam machen - trifft bestenfalls bei 
100 bis 200 Personen zu, bei denen man 
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Vizekanzler Ing. Häuser 

sagen kann, sie haben sich ihre Pension gleiOh-l alt, geht auf 1909 bei den Angestellten und 
sam, wenn man es versicherungsmathematisch auf 1939 bei den Arbeitern zurück. 
nimmt echt bezahlt. . .c h . h D' 

, Man kann ganz elUJ.ac nIC t sagen: 1e 
Aber bei allen anderen, die Ersatzzeiten Angleichung erfolgt nun. Sie erfolgte ja auch 

angerechnet bekommen haben, ist es vor allem nicht bei den Arbeitern an die Angestellten, 
aus dem Grunde, daß wir zu allen Pensions- und daher kann man, meine Herren, beim 
leistungen namhafte Zuschüsse des Bundes besten Willen nicht sagen: Weil sich die das 
brauchen, ganz einfach nicht möglich, jeman- dort durch ihre jahrzehntelangen Beiträge 
dem nur deshalb, weil er ein bestimmtes Alter erworben haben, muß ich jetzt unisono dasselbe 
erreicht hat, dann auch noch gleichsam als Recht allen anderen geben. 
Belohnung für diese Alterserreichung eine 
Pension zu geben. 

Ich glaube daher, daß wir alle Argumente 
auf diesen Gebieten. ob das jetzt die Stellung
nahme zu der Grenze für die Witwenpension 
ist und so weiter, von dieser sachlichen 'über
legung aus betrachten sollen, und wir haben 
das immer wieder - ich stelle das völlig 
klar - getan. 

Das zweite Problem, das ich anschneiden 
möchte, ohne ins Detail zu gehen, ist die 
Frage, wie wir die soziale Sicherheit auch in 
Zukunft aufrechterhalten können. Dazu kann 
man jetzt argumentieren: Diese oder jene 
Maßnahme in dieser oder jener Gesetzesvorlage, 
die heute beschlossen werden soll, ist das 
wichtigste. Tatsache- ist, daß es notwendig 
ist, meine Damen und Herren! 

Notwendig ist die Erhöhung im Rahmen der 
25. Novelle in bezug auf die Höchstbemessungs
grundlage wie auch im Rahmen der Bauern
Krankenversicherung in bezug auf die Er
höhung der Beiträge, weil wir lejder feststellen 
müssen, daß in der Vergangenheit für diese 
notwendige Reform, die uns ja seit Jahren 
unter den Fingernägeln brennt, ob das nun 
Medikamentenkosten sind, ob das die Arzt
honorare, ob das die Krankenhauskosten sind, 
bis jetzt keine konkrete, brauchbare Lösung 
vorgelegt wurde. Daher braucht man einmal 
eine Übergangszeit, um diese Fragen einer 
gründlichen Diskussion und dann womöglich 
einer Lösung zuführen zu können. 

Nun möchte ich auch bezüglich der Ent
wicklung der Pensionsversicherung etwas 
sagen. Es sind eine Reihe - ich gehe auch 
nicht ins Detail - von konkreten Forderungen 
gestellt worden, von "Gleichstellungsforde
rungen". 

Herr Bundesrat Pitschmaun hat davon ge
sprochen, daß es drei Kinder in der Pensions
versicherung gibt. Ich muß sagen: Ja. Nur 
ein Unterschied ist bei diesen drei Kindern: 
Sie sind nicht etwa 1956 und in den nach
folgenden Jahren zur Welt gekommen, sondern 
das Kind, das 1956 mit dem ASVG. geschaffen 
oder wieder geschaffen wurde, ist in vielen 
Bereichen dieser Gruppen schon sehr, sehr 

Man kann es schon, wenn man so, wie das 
im ASVG. im wesentlichen der Fall ist, vom 
sogenannten Umlage- und Selbstdeckungs
prinzip ausgeht. Dann kann man es. 

Aber ich gebe jedem der Herren recht, die 
etwa Ragen wie auch wieder der Herr Bundes
rat Pitschnann: Die Allgemeinheit muß in 
der Lage sein, die höheren Preise für die 
Sozialversicherung zu bezahlen. 

Das wird die Kernfrage bei den Beratungen 
der nächsten Monate sein, meine Damen und 
Herren, wieweit die Allgemeinheit und dazu 
natürlich auch diejenigen, für die das gemacht 
werden soll, in der Lage und bereit sind, 
Kosten dafür zu bezahlen, für die Kranken
versicherung wie für die Pensionsversicherung. 

Bei aller Berücksichtigung von Struktur
problemen in einzelnen Berufszweigen darf 
ich sagen, daß die Diskrepanzen in bezug auf 
Eigenaufbringung und in bezug auf Bundes
zuschüsse so gigantisch sind, daß wir uns das 
auf die Dauer nicht leisten können. 

Daher kann man und soll man berechtigte 
Wünsche stellen, aber man muß sich auch 
darüber klar sein, wie diese Wünsche und 
Forderungen, will man es sich nicht allzu 
einfach machen und sagen: Das soll der Staat, 
das soll die Allgemeinheit bezahlen!, aus
schauen sollen. M.an muß sich selbst auch 
verantwortungsbewußt überlegen, wie die Be
deckungen dafür aufgebracht werden können. 
(Bunde8rat Schreiner: Die wirtschaftliche 
Kraft erhalten, damit die Versicherten selb~t die 
Beiträge auch leisten können! - Ruf be~ der 
SPÖ: Er hat da8 Ei des Kolumbus gefunden!) 

Herr Bundesrat Schreiner! Ich habe bewußt 
nicht zu Ihren Äußerungen Stellung genom
men. Sie kennen mich, ich bin sonst ein sehr 
langer Redner, und ich will nicht aufhalten. 

Aber so einfach - ich möchte es wieder 
ganz generell sagen - kann man es sich auch 
nicht machen, daß man etwa Zahlengrößen 
in den Raum wirft und dann sagt: Und aus 
diesen Gründen wird das Gebäude der Sozial
versicherung gefährdet. 
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Vizekanzler Ing. Häuser 
Ich gebe schon zu, daß die Realitäten 117. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 

stärker sind als Gesetze, aber wir müssen bei 1. Dezember 1970, betreffend ein ZU'iatzpro
all diesen Problemen auch im Bereich der tokoll zum ö:;terreichisch-italienischen A~:kom
landwirtschaftlich Berufstätigen feststellen - men über geographische Herkunftsbezeichnun
das ist vor ganz kurzer Zeit, gestern erst, im gen und Benennungen bestimmter Erzeugnisse 
Parlament ausgesprochen worden -, daß wir vom 1. Februar 1952 samt A.1hänge (452 der 
nicht nur in der Arbeitsproduktivität in der Beilagen) 
Landwirtschaft, sondern auch in der Flächen
produktivität die größte Entwicklung haben. 

Das heißt mit anderen Worten, daß die 
Fluktuation und so weiter, die technischen 
Maßnahmen, die ganze chemische Entwicklung 
dazu beigetragen haben, das Pro-Kopf-Ein
kommen wesentlich zu erhöhen. Das ist eine 
Realität, die man aus statistischen Angaben 
im Rahmen des Grünen Berichtes ohne weiteres 
herauslesen kann. (Bundesrat Sc h r ein er: 
1969! 1970 fällt es herunter!) 

Ich kann mit Ihnen hier nicht diskutieren. 
Wir stehen leider nicht auf gleicher Basis. 
Ich habe hier nur einen Standpunkt als 
Ressortminister zu vertreten, und daher sage 
ich es nur ganz allgemein: Man muß sich bei 
all diesen Dingen selbst verantwortungsbewußt 
überlegen, wie weit man auf der einen Seite 
einen Katalog von Forderungen erstellt und 
auf der anderen Seite auch die Bereitschaft 
zeigt, für die Erfüllung dieser Forderungen 
das Notwendige mit beizutragen. 

Nur dann, wenn wir das in allen Bereichen 
vom sozial gerechten Standpunkt aus machen 
- auch das schließe ich noch ein: vom sozial 
gerechten Standpunkt aus -, glaube ich, 
werden wir uns nicht nur das schöne Gebäude 
der Sozialversicherung. erhalten können, son
dern wir werden überall dort, wo es noch 
soziale Notwendigkeiten gibt, es auch ver
bessern können. (Beifall bei der S PÖ.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird ein Schlußwort gewünscht 1 - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese fünf Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten Abstim
mung beschließt der Bundesrat, gegen die fünf 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates k ein e n 
Einspruch zu erheben. 

Die dre'i Entschließungen zur 26. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 

die vier Entschließungen zur 19. Novelle 
zum Gewerblichen Selbständigen- Pensionsver
sicherungsgesetz sowie 

die vier Entschließungen zur 1. Novelle 
zum Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 

werden angenommen. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
17. Punkt der Tagesordnung: Zusatzprotokoll 
zum österreichisch-italienischen Abkommen 
über geographische Herkunftsbezeichnungen 
und Benennungen bestimmter Erzeugnisse 
vom 1. Februar 1952 samt Anhänge. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Pitschmann. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter DDr. Pitschmann: Mit dem 
vorliegenden Zusatzprotokoll zum österrei
chisch-italienischen Abkommen über geographi
sche Herkunftsbezeichnungen und Benennun
gen bestimmter Erzeugnisse werden die Listen 
der geschützten Herkunftsbezeichnungen und 
Benennungen (Warenlisten) des gegenständ
lichen österreichisch-italienischen Abkommens 
aus dem Jahre 1952 durch 'neue, erweiterte 
Listen ersetzt. Eine Änderung des senst'gen 
materiellen Inhalts des Abkommens aus dem 
Jahre 1952 tritt nicht ein. Durch die Aus
weitung der Warenlisten soll erreicht werden, 
daß österreichische Waren in Italien ent
sprechenden Schutz genießen und gegenüber 
ähnlichen ausländischen, zwischen anderen 
Staaten bereits geschützten Erzeugnissen nicht 
ins Hintertreffen geraten. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 2. Dezember 1970 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen und mich dazu ermächtigt, dem Hohen 
Haus zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

18. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein Handels
abkommen zwisch~n der Republik Ö3terreich 
und der Republik Ecu"il.dor samt Annexen 

(453 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir kommen zum 18. Punkt 
der Tagesordnung: Handelsabkommen zwi
schen der Republik Österreich und der Republik 
Ecuador samt Annexen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat 
Dr. Pitschmann. Ich bitte um seinen Bericht. 
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Berichterstatter DDr. Pitschmann: Das 
vorliegende Handelsabkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Ecuador 
sieht neben der Gewährung der Meistbegünsti
gung vor allem die gegenseitige Förderung des 
Importes der in besonderen Warenlisten aufge
zählten Produkte den Vertragspartner vor. 
Von der Meistbegünstigung ausgenommen 
sollen jene Begünstigungen sein, die sich auf 
Grund der Teilnahme eines Vertragspartners 
an multilateralen Zollübereinkommen, Zoll
unionen, Freihandelszonen und ähnliches mehr 
ergeben. Die Geltungsdauer des Abkommens 
ist zunächst mit einem Jahr, beginnend am 
60. Tage nach Austausch der Ratifikations
urkunden, beschränkt und verlängert sich, 
soweit keine Kündigung erfolgt, jeweils um 
ein weiteres Jahr. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch 
in Verhandlung genommen und mich einstim
mig ermächtigt, dem Hohen Haus zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten daher zur Abstim
mung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

19. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein überein
kommen über die Annahme einheitlicher Be
dingungen für die Genehmigung der Aus
tüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahr
zeugen und über die gegenseitige Anerkennung 

der Genehmigung (454 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir kommen zum 19. Punkt 
der Tagesordnung: Übereinkommen über die 
Annahme einheitlicher Bedingungen für die 
Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und 
Teile von Kraftfahrzeugen und über die 
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Werte Damen und 
Herren! Ich habe den Bericht des Ausschusses 
für wirtschaftliche Angelegenheiten über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1. Dezember 
1970, betreffend ein Übereinkommen über die 
Annahme einheitlicher Bedingungen für die 
Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und 
Teile von Kraftfahrzeugen und über die 
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung, zu 
erstatten. 

Mit dem gegenständlichen Übereinkommen 
soll erreicht werden, daß die in einem der Ver
tragsstaaten bereits amtlich genehmigten Aus-

rüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahr
zeugen oder Anhängern in den anderen Ver
tragsstaaten nicht noch einmal behördlich ge
prüft und genehmigt werden müssen. 

Auf Grund dieses Übereinkommens werden 
zwischen einzelnen Vertragsstaaten verein
barte einschlägige Regelungen allen anderen 
Vertragsstaaten mitgeteilt. Sie gelten für alle 
übrigen Vertragsparteien, soweit diese inner
halb von drei Monaten die Annahme erklären. 
Auch eine spätere Annahme sowie eine Auf
kündigung ist möglich. 

Vorgesehen ist weiters ein Schiedsverfahren 
bei Meinungsverschiedenheiten über die Aus
legung oder die Anwendung des überein
kommens, welches durch Vorbehalt ausge
schlossen werden kann. Hievon haben bisher 
Belgien, Italien, die CSSR und Ungarn Ge
brauch gemacht. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden 'Obere~nkommens die 
Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas
sungsgesetz in der Fassung des Bundesver
fassungsgesetzes, BGBL Nr. 59/1964, zur Er
füllung dieses Vertragswerkesnicht erforderlich. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 2. Dezember 1970 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Haus zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1. Dezember 1970, betreffend ein überein
kommen über die Annahme einheitlicher Be
dingungen für die Genehmigung der Aus
rüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahr
zeugen und über die gegenseitige Anerkennung 
der Genehmigung, wird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten daher zur Abstim
mung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Beschluß de8 Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
26. November 1970, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Internationalen Atomenergie
organisation; der Republik Österreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Anwendung von Kontrollbestimmungen samt 

~agen (469 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir kommen zum 20. Punkt 
der Tagesordnung: Abkommen zwischen der 
Internationalen Atomenergieorganisation, der 
Republik Österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Anwendung 
von Kontrollbestimmungen samt Anlagen. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Edda 
Egger. Ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Edda Egger: Hoher Bun
desrat! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses 
für Auswärtige Angelegenheiten und wirt
schaftliche Integration über den Beschluß 
des Nationalrates vom 26. November 
1970, betreffend ein Abkommen zwischen der 
Internationalen Atomenergieorganisation, der 
Republik Österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Anwendung 
von Kontrollbestimmungen samt Anlagen. 

Das vorliegende Abkommen soll ein . ein
schlägiges Übereinkommen zwischen der Inter
nationalen Atomenergieorganisation, der Bun
desregierung der Republik Österreich und der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
aus dem Jahr 1964 ersetzen. Gegenüber der 
bisherigen Regelung haben sich Neuerungen 
ergeben, einerseits durch die Erweiterung des 
bilateralen Vertrages mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete der friedlichen Verwendung 
der Atomenergie, der auch die langfristige 
Versorgung mit spaltbaren Materialien für 
Leistungsreaktoren einschließt, und anderer
seits durch die Weiterentwicklung des Kontroll
systems der IAEO, das durch das neue Ab
kommen rezipiert werden soll. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Abkommens die Er
lassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz in der Fassung· des Bundes
erfassungsgesetzes BGBI. Nr. 59/1964, zur 
Erfüllung dieses Vertragswerkes nicht erfor
derlich. 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegenhei
ten und wirtschaftliche Integration hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 2. Dezember 1970 behandelt und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Haus zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
und wirtschaftliche Integration den Antrag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
26. November 1970, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Internationalen Atomenergie-

organisation, der Republik Österreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Anwendung von Kontrollbestimmungen samt 
Anlage I mit Anhang I und II sowie Anlage 11, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

21. Punkt: Ausschußergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 21.· Punkt 
der Tagesordnung: Ausschußergänzungswah
len. 

Durch das Ausscheiden von Bundesrat 
Pospischil sind Ausschußergänzungswahlen 
notwendig geworden. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
Bundesrat Fritz Marsch an Stelle des ausge
schiedenen Bundesrates Pospischil jeweils als 
Ersatzmitglied in den Ausschuß für aus
wärtige Angelegenheiten und wirtschaftliche 
Integration, in den Finanzausschuß, in den 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten und in 
den Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten zu wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde ich 
über diese Wahlvorschläge unter einem durch 
Handerheben abstimmen lassen. - Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte daher jene Mitglieder des Bundes
rates, die diesen Wahlvorschlägen ihre Zu
stimmung geben, um ein Händezeichen. -
Die Wahlvorschläge sind somit einstimmig 
angenommen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe 
ich für Montag, den 21. Dezember 1970, 
15 Uhr mit folgender Tagesordnung ein: 
Wahl der beiden Stellvertreter des Vorsitzen
den des Bundesrates sowie der zwei Schrift
führer und der zwei Ordner für das 1. Halb
jahr 1971. 

Für eine Ergänzung der Tagesordnung dieser 
Sitzung kommen jene Beschlüsse des N ational
rates in Betracht, die dieser in seinen für 
17., 18. und allenfalls 19. Dezember 1970 
vorgesehenen Sitzungen verabschieden wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegen. Ein diesbezügliches Aviso 
wird noch schriftlich ergehen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 16 Uhr 45 Minnten 

österreichisehe Staatsdruckerei L6147960 
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